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0. Vorbemerkung und Aufgabenstellung 
Am 19.12.2007 genehmigte die EU-Kommission das vom damaligen Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) vorgelegte Operationelle 
Programm zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen in der Förder-
phase 2007 bis 2013 (ESF-OP). Für die Umsetzung des ESF-OP stehen in NRW für die Förderpe-
riode 2007-2013 rd. 684 Mio. Euro an reinen ESF-Mitteln zur Verfügung. Rechnet man hierzu die 
nationale Kofinanzierung aus öffentlichen und privaten Mitteln, beträgt das insgesamt zur Verfü-
gung stehende ESF-Budget rd. 1,4 Mrd. Euro für den gesamten Förderzeitraum.1 

Im Vergleich zur vorangehenden Förderphase 2000-2006 hat sich damit das für ESF-Maßnahmen 
verfügbare ESF-Mittelvolumen um rd. 40 % reduziert. Diese Reduzierung, v.a. aber die vergleichs-
weise späte Genehmigung des ESF-OP durch die EU-Kommission haben dazu geführt, dass die 
Finanzierung von ESF-Projekten im Jahr 2007 in erster Linie noch aus dem ESF-Budget der För-
derperiode 2000-2006 erfolgte und Maßnahmen des „neuen“ ESF-OP erst in 2008 verstärkt umge-
setzt werden konnten.2 

Im November 2009 wurde das ISG-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 
(ISG) vom ehemaligen MAGS NRW (jetzt: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen / MAIS NRW) beauftragt, die „Evaluierung der Umsetzung des ESF-Pro-
gramms für Nordrhein-Westfalen in der Förderperiode 2007-2013“ durchzuführen. Der als Meta-
Evaluation angelegte Untersuchungsauftrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2010 bis einschließlich 
31.12.2011 und konzentriert sich im Jahr 2010 auf die Evaluation der Maßnahmen in der Prioritäts-
achse A und im Jahr 2011 auf solche der Prioritätsachse B. Für beide thematischen Schwerpunkt-
bereiche ist die Durchführung folgender Arbeitspakete vorgesehen: 

• Arbeitspaket 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der jeweiligen Prioritätsachse im Rahmen 
einer Stärken-Schwächen-Analyse und im Kontext anderer Förderangebote; 

• Arbeitspaket 2: Bewertung der Umsetzung der jeweiligen Prioritätsachse und der Ergebnisse 
der geförderten Maßnahmen hinsichtlich ihres Beitrags zu den jeweiligen strategischen und 
spezifischen Zielen; 

• Arbeitspaket 3: Bewertung der Umsetzung der jeweiligen Prioritätsachse hinsichtlich ihres Bei-
trags zu ausgewählten Querschnittszielen; 

• Arbeitspaket 4: Bewertung der Umsetzung der jeweiligen Prioritätsachse und der Ergebnisse 
der geförderten Maßnahmen hinsichtlich ihres Beitrags zu den Zielen der Lissabon-Strategie 
und der Europäischen Beschäftigungsstrategie. 

Das ISG legt hiermit vereinbarungsgemäß den Endbericht für die Prioritätsachse A vor, in dem die 
Analyseergebnisse, Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitspakete zusammenfassend 
dargestellt werden. Der vorliegende Bericht gliedert sich in insgesamt fünf Kapitel: 

• Kapitel 1 fasst die wirtschaftlichen und arbeitsmarktbezogenen Entwicklungen seit der OP-Er-
stellung zusammen und bewertet, in welchem Maße die OP-Strategie weiterhin adäquat in der 
Lage ist, die vorhandenen Stärken des Landes auszubauen und Schwächen zu reduzieren. 

                                                 
1  Vgl. Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), EU-Strukturfonds für NRW und das NRW-Programm Ländlicher Raum, EU-För-

derung 2007–2013, Düsseldorf 2007, S. 52 
2  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Durchführungsbericht 2008 zum ESF-

Programm Nordrhein-Westfalen 2007-2013, 22.07.2009, Düsseldorf 2009, S. 4 
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Hierzu wurden sowohl die dem OP zugrunde liegende sozioökonomische Analyse als auch die 
SWOT-Analyse einer Aktualisierung unterzogen. 

• Kapitel 2 bewertet den bisherigen Umsetzungsstand des ESF-OP des Landes NRW in der  
Prioritätsachse A und analysiert, in welchem Maße es gelungen ist, die im OP gesetzten Ziele 
zu erreichen, welcher Handlungsbedarf ggf. besteht und wie einzelne Maßnahmen aus Sicht 
der externen Evaluation ggf. modifiziert werden könnten, um die gesetzten Ziele im weiteren 
Verlauf der Interventionsperiode zu realisieren. 

• Kapitel 3 greift die in Kapitel 2 beschriebenen Analysen auf und bewertet die Umsetzung des 
ESF-OP in der Prioritätsachse A hinsichtlich des Beitrags zu den Querschnittszielen des ESF-
OP. 

• In Kapitel 4 wird auf Basis der vorliegenden Befunde der Beitrag der Prioritätsachse A und der 
dort umgesetzten Maßnahmen zu den zentralen Ziele der Europäischen Union, wie sie sich 
beispielsweise aus der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) und dem Lissabon-Pro-
zess ergeben, bewertet. 

• Kapitel 5 beinhaltet nach einer Zusammenfassung aller wichtigen Ergebnisse Handlungsem-
pfehlungen zur Optimierung des Programms und der Maßnahmen in Prioritätsachse A. 

Grundlagen dieses Endberichts bilden neben umfangreichen Analysen der amtlichen Statistiken 
sowie des Monitoringsystems die Ergebnisse ergänzender Erhebungen, wie sie z.B. von der G.I.B. 
durchgeführt wurden. Aufgrund des Charakters des Forschungsvorhabens als Meta-Evaluation 
wurde vom ISG für die durchgeführten Analysen vorwiegend auf diese externen Informations-
grundlagen zurückgegriffen. Eigenständige Erhebungen des ISG bildeten somit die Ausnahme und 
blieben auf die Durchführung einer Befragung von 450 Experten/innen der Arbeits- und Beschäfti-
gungspolitik im Land zur Beurteilung der Erreichung von strategischen, spezifischen und Quer-
schnittszielen der Maßnahmen der Prioritätsachse A beschränkt. An der Befragung nahmen insge-
samt 138 Experten/innen der Beschäftigungs- und Arbeitspolitik in NRW teil. Der Rücklauf, der den 
Auswertungen zugrunde liegt, beläuft sich damit auf 30,7 %.  

Zur Einordnung der hier vorgelegten Analyseergebnisse ist grundsätzlich folgendes anzumerken: 

• Dem ESF kommt im Vergleich zu den Förderangeboten von Bund und BA eine wichtige quali-
tative Rolle zu. Dass das ESF-OP NRW eine ergänzende Funktion gegenüber den Förderpro-
grammen von Bund und BA hat, zeigt sich z.B. daran, dass allein das in den Eingliederungsbi-
lanzen für NRW ausgewiesene Budget für „Leistungen der aktiven Arbeitsförderung“3 in den 
Rechtskreisen SGB III und SGB II im Jahr 2008 ein Mittelvolumen von insgesamt 2,125 Mrd. 
Euro umfasst,4 während das ESF-OP in der gesamten ESF-Förderperiode (also sieben Jahre) 
über ein Budget (ESF zzgl. nationaler Kofinanzierung) von rd. 1,4 Mrd. Euro verfügt.5 Rechnet 

                                                 
3  Hierunter fallen im SGB III Leistungen aus dem Eingliederungstitel, der weiteren Ermessensleistungen sowie der Förderung der 

selbständigen Tätigkeit und im SGB II Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16 SGB II. 
4  Für den Rechtskreis SGB III weist die Bundesagentur für Arbeit in der Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III im Jahr 2008 Ist-Aus-

gaben in Höhe von 930.202.000 Euro und für den Rechtskreis SGB II in der Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II von 
1.194.442.000 Euro (einschl. Ist-Ausgaben der zugelassenen kommunalen Träger) nach. Vgl. Bundesagentur für Arbeit – Statistik 
(Hrsg.), Eingliederungsbilanz nach § 11 SGB III, Tabelle 1: Bewirtschaftungsdaten für die Ermessensleistungen der aktiven Arbeits-
förderung, Berichtsjahr: 2008, Nürnberg 2009 sowie Bundesagentur für Arbeit – Statistik (Hrsg.), Eingliederungsbilanz nach § 54 
SGB II, Bewirtschaftungsdaten für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16 SGB II - mit Daten der zugelassenen kom-
munalen Träger, Berichtsjahr: 2008, Nürnberg 2009 

5 Entsprechend des indikativen Finanzplans des Operationellen Programms. 
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man zu den SGB II- und SGB III-Mitteln noch weitere Bundesprogramme hinzu,6 dürfte das 
ESF-OP NRW nicht mehr als 5 % der jährlich in NRW insgesamt zum Einsatz kommenden Fi-
nanzmittel für beschäftigungspolitische Maßnahmen ausmachen. 

• Nach wie vor bewegt sich die Umsetzung des ESF-OP in NRW in einem schwierig einzuschät-
zenden ökonomischen Kontext, da insbesondere die langfristigen Folgen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise und damit verbundene negative Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt u.a. durch die 
geltenden Kurzarbeiterregelungen nur schwer abschätzbar sind. Allerdings deuten die in Kapi-
tel 1 dargestellten Entwicklungen darauf hin, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise das Land 
NRW in weit geringerem Maße getroffen hat, als dies ursprünglich angenommen wurde. 

• Die Evaluation der Umsetzung des ESF-OP NRW blickt auf einen maximal 24-monatigen Um-
setzungszeitraum zurück, da – wie oben dargestellt – einerseits erst ab 2008 verstärkt mit der 
Förderung aus dem aktuellen Förderzeitraum begonnen werden konnte und sich andererseits 
die im Rahmen der Evaluation durchgeführten Analysen zur Prioritätsachse A auf den Umset-
zungszeitraum bis zum 31.12.2009 beziehen.  

Das ISG dankt allen Akteuren in NRW für die Unterstützung bei der Umsetzung der Forschungsar-
beiten: In besonderem Maße gilt dies für die an der Befragung von Expertinnen und Experten teil-
nehmenden Personen und Institutionen sowie für die Mitarbeiter/innen der G.I.B. für die kollegiale 
Zusammenarbeit und insbesondere für die umfassende Bereitstellung von programm- und umset-
zungsrelevanten Informationen. 

 
Berlin, 04. Mai 2011 
ISG-Institut für Sozialforschung 
und Gesellschaftspolitik GmbH 

                                                 
6  Beispielsweise solche, die aus dem ESF des Bundes finanziert werden 



Kapitel 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A ISG 
 

 - 13 -

1. Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A im 
Rahmen einer Stärken-Schwächen-Analyse und im Kontext 
anderer Förderangebote 

1.1 Aufgabenstellung 
Hauptaufgabe dieses Evaluationsschwerpunkts ist die Analyse von soziökonomischen Verände-
rungen und weiteren Rahmenbedingungen [z.B. Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise, 
Veränderungen im Einsatz und Zuschnitt relevanter Förderinstrumente des Bundes (einschl. ESF) 
und der BA, die seit Erstellung des OP eingetreten sind], um abzuschätzen, ob sich hinsichtlich der 
im ESF-OP des Landes NRW gewählten Strategie ein entsprechender Änderungsbedarf ergibt. Im 
Kern geht es also um die Frage, ob die im OP verankerte Strategie weiterhin relevant und konsi-
stent ist. Um diese Frage zu beantworten, wurden drei Arbeitsschritte umgesetzt: 

• In einem ersten Arbeitsschritt (vgl. Kap. 1.2) erfolgt eine Fortschreibung der sozioökonomi-
schen Analyse des OP. Für alle dort genannten Daten und Indikatoren wird - sofern diese für 
die Prioritätsachse A relevant sind - eine Aktualisierung vorgenommen und bewertet, welche 
Entwicklungen zwischenzeitlich eingetreten sind und welche Konsequenzen sich daraus für 
die OP-Strategie ergeben. Sofern relevant, wird bei der Aktualisierung der sozioökonomischen 
Analyse den regionalen Disparitäten in NRW, als auch den unterschiedlichen Entwicklungspro-
zessen auf Ebene der Wirtschaftszweige Rechnung getragen. Darüber hinaus fällt in den ers-
ten Arbeitsschritt die Analyse der Entwicklungen hinsichtlich der EU-Benchmarkwerte sowie 
die Überprüfung, ob die für das OP berechneten Szenarien zur Entwicklung von Wachstum, 
Beschäftigung sowie von sektoraler Beschäftigungs- und Qualifikationsentwicklung noch aktu-
ell sind oder gegebenenfalls angepasst werden müssen.  

Bei der Aktualisierung der sozioökonomischen Analyse wird im Wesentlichen der Gliederung 
des ESF-OP des Landes NRW gefolgt. Grundlage der Analysen sind Daten der amtlichen Sta-
tistik. Aufgegriffen werden u.a. Indikatoren auf, wie: 

- Bevölkerungsstand und -entwicklung; 

- Bruttoinlandsprodukt; 

- Erwerbstätigkeit; 

- Bruttowertschöpfung; 

- Entwicklung von Anzahl und Struktur der Betriebe; 

- Entwicklung von Anzahl und Struktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; 

- Entwicklung von Anzahl und Struktur der geringfügig Beschäftigten; 

- Entwicklung der selbständigen Tätigkeit; 

- Entwicklung des Arbeitsvolumens; 

- Entwicklung von Vollzeit- und Teilzeitarbeitsverhältnissen sowie von befristeten Arbeitsverträgen; 

- Entwicklung der Wirtschaftssektoren; 

- Entwicklung der offenen Stellen; 

- Weiterbildungsbeteiligung; 

- FuE-Ausgaben der Unternehmen. 

Beobachtet wird grundsätzlich der Zeitraum von 2005 bis einschließlich 2009, wobei allerdings 
in der amtlichen Statistik Informationen am aktuellen Rand zum Berichtszeitpunkt z.T. noch lü-
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ckenhaft waren. In diesen Fällen wird für die Betrachtung das jeweils letzte Jahr ausgewiesen, 
für das Daten zur Verfügung stehen. Zum besseren Einordnung der Entwicklungen seit 2005 
wird in jedem Kapitel außerdem eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Befunde aus 
der dem ESF-OP des Landes NRW zugrundeliegenden sozioökonomischen Analyse für den 
Zeitraum bis 2005 gegeben. 

• Ausgehend von diesen Analysen wird im zweiten Arbeitsschritt die SWOT-Bewertung des 
ESF-OP überprüft und gegebenenfalls angepasst (vgl. Kap. 1.4). Dies bildet den erforderlichen 
Referenzrahmen für die Entwicklung von Vorschlägen für eine unter Umständen notwendige 
Anpassung von Programmstrategie und -prioritäten und der innerhalb der Prioritätsachse A 
umgesetzten Maßnahmen. 

• Im dritten Arbeitsschritt werden schließlich auf Basis der Ergebnisse der sozioökonomischen 
Analyse, der SWOT-Bewertung sowie der Entwicklung im Land NRW Bereiche identifiziert, in 
denen der Bedarf an beschäftigungspolitischen Interventionen zukünftig mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu- oder abnimmt (vgl. Kap. 1.5). Dabei wird vor allem auch berücksichtigt wer-
den, wo sich evtl. neue Aktionsfelder ergeben, die besondere Chancen für das Land bieten. 
Abschließend werden daraus konkrete Vorschläge für eine evtl. erforderliche Anpassung der 
Strategie in der Prioritätsachse A entwickelt. Bei der Entwicklung von Vorschlägen soll explizit 
berücksichtigt werden, ob vor dem Hintergrund von (vergleichsweise neuen ESF und/oder na-
tional finanzierten) Bundesprogrammen (vgl. Kap. 1.3) Förderlücken entstanden oder Bereiche 
zu identifizieren sind, in denen das Land sein Engagement zurückfahren könnte. 

 

1.2 Sozioökonomische Entwicklungen 
1.2.1 Gebiet und Bevölkerung sowie makroökonomischer Kontext 

1.2.1.1 Gebiet und Bevölkerung 

Ausgangslage bis 2005 

Im ESF-OP wurde für den Zeitraum 2000 bis 2005 u.a. festgestellt, dass sich der Bevölkerungs-
stand in Nordrhein-Westfalen zwischen 2000 und 2005 nur geringfügig verändert hatte und sich 
dies auch in der seinerzeit zugrunde gelegten Prognose bis 2015 nur marginal ändern würde. In 
Bezug auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zeigten die bei Erstellung des ESF-OP ver-
wendeten Prognosedaten zwischen 2005 und 2015 einen Bevölkerungsanstieg, der sich erst nach 
2015 in einen Bevölkerungsrückgang umkehrt. Hinter dieser Gesamtentwicklung verbergen sich je-
doch unterschiedliche Trends für einzelne Altersgruppen: So wurde für den Zeitraum 2005 bis 
2020 in NRW ein Rückgang der Bevölkerungszahl in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen um 
16 % prognostiziert (Bundesgebiet insgesamt: 11 %), während die Bevölkerung über 59 Jahre im 
gleichen Zeitraum um 15 % ansteigt (Bundesgebiet insgesamt: 16 %).7 

 

Entwicklung seit 2005 

Übersicht 1-1 zeigt hinsichtlich der Entwicklung der Bevölkerungszahl für NRW zwischen 2005 und 
2008 einen leichten Bevölkerungsverlust um 0,7 % auf rd. 17,9 Mio. Einwohner/innen. Im Vergleich 
                                                 
7  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm 

zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 6-7 
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zum Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer sowie des Bundesgebiets insgesamt mit ei-
nem Rückgang um 0,2 % bzw. 0,5 % im gleichen Zeitraum sank damit die Zahl der Einwohner/in-
nen in NRW etwas stärker. Der Bevölkerungsverlust ist dabei v.a. auf den Rückgang der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter sowie der Jüngeren unter 25 Jahren zurückzuführen, während sich in 
der Altersgruppe der über 59-Jährigen Zuwächse feststellen lassen, die in NRW allerdings weniger 
stark ausfallen als im Bundesgebiet insgesamt und in den westdeutschen Bundesländern.  

Diese Entwicklungen zeigen, dass der im ESF-OP erst für 2015 prognostizierte Bevölkerungsrück-
gang vor dem Hintergrund aktuellerer Daten bereits deutlich früher einsetzt (bzw. bereits einge-
setzt hat) und insbesondere Jüngere und die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter betrifft.  

Übersicht 1-1: Entwicklung der Bevölkerung in NRW, Westdeutschland und Deutschland 
insgesamt zwischen 2005 und 2009 (jeweils Stichtag 31.12.) nach Alters-
gruppen 

Altersgruppen 2005 2006 2007 2008 2009 
Veränderung 

2005/2008
(2005-2009)

in % 
NRW 

Insgesamt  18.058.105 18.028.745 17.996.621 17.933.064 17.872.763 -0,7 
(- 1,0) 

darunter im Alter: 

... unter 25 Jahren 4.717.353 4.747.229 4.696.980 4.646.388 4.596.772 -1,5 
(- 2,6) 

... über 59 Jahren 4.462.898 4.473.893 4.497.565 4.528.281 4.572.520 1,5 
(2,5) 

... zwischen  
    15 u. 65 Jahren 12.107.944 12.044.280 11.995.416 11.956.474 11.726.127 - 1,3 

(- 3,2) 
Bundesgebiet West 

Insgesamt 65.698.012 65.666.642 65.664.272 65.541.396 k.A. - 0,2 
darunter im Alter: 
... unter 25 Jahren 17.816.691 17.626.876 17.448.948 17.269.494 k.A. - 3,1 
... über 59 Jahren 16.650.292 16.795.555 16.984.346 17.195.558 k.A. 3,3 
... zwischen  
    15 u. 65 Jahren 43.600.915 43.382.138 43.230.846 43.126.968 k.A. - 1,1 

Bundesgebiet insgesamt 
Insgesamt 82.437.995 82.314.906 82.217.837 82.002.356 k.A. - 0,5 
Darunter im Alter: 
... unter 25 Jahren 21.339.469 21.052.000 207.801.60 20.518.575 k.A. - 3,9 
... über 59 Jahren 20.540.098 20.603.235 207.696.72 20.957.744 k.A. 2,0 
... zwischen  
    15 u. 65 Jahren 56.101.345 55.685.955 553.271.03 55.059.405 k.A. - 1,9 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stand: 24.02.2010, Wiesbaden 
2010; eigene Berechnungen. 

Darüber hinaus weisen aktualisierte Prognosedaten8 jedoch auch darauf hin, dass der bei Erstel-
lung des ESF-OP angenommene Bevölkerungsrückgang vermutlich weniger stark als angenom-
men ausfallen wird (vgl. Übersicht 1-2). Legt man das Jahr 2005 als Basisjahr zugrunde, wird die 
Bevölkerungszahl in NRW bis 2015 insgesamt um 1,6 % und bis 2020 um 2,2 % zurückgehen. Be-
sonders stark betroffen – allerdings in deutlich geringerem Maße als noch bei Erstellung des ESF-
OP NRW angenommen – sinkt die Bevölkerungszahl bei den Einwohner/innen unter 25 Jahren, 
                                                 
8 Auf Basis des Bevölkerungsstands zum 31.12.2008 
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und zwar um 8,4 % bis 2015 bzw. 10,8 % bis 2020. Im gleichen Zeitraum geht die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter um 3,0 bzw. 5,1 % zurück.  

Gegenüber den prognostizierten Entwicklungen im Bundesgebiet insgesamt zeigt sich, dass der 
Bevölkerungsrückgang in NRW einerseits weniger stark ausgeprägt ist und die Bevölkerung ande-
rerseits etwas langsamer altert. Im Vergleich zum Bundesgebiet West lässt sich jedoch eine un-
günstigere Entwicklung nachzeichnen, d.h. dass die Bevölkerung in NRW stärker schrumpft und 
altert als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer.  

Übersicht 1-2: Prognose der Bevölkerungsentwicklung in NRW, Westdeutschland und 
Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 2020 nach Altersgruppen 

Altersgruppen 2005 2015 2020 2030 
Veränderung 

2005/2015 
in % 

Veränderung 
2005-2020 

in % 
NRW in 1.000 

Insgesamt 18.058 17.775 17.668 17.332 - 1,6 - 2,2 
Darunter im Alter: 
... unter 25 Jahren 4.717 4.320 4.206 3.757 - 8,4 - 10,8 
... über 59 Jahren 4.463 4.814 5.177 6.140 7,9 16,0 
... zwischen  
    15 u. 65 Jahren 12.108 11.750 11.492 10.401 - 3,0 - 5,1 

Bundesgebiet West in 1.000 
Insgesamt 65.698 64.945 64.505 62.958 - 1,2 - 1,8 
Darunter im Alter: 
... unter 25 Jahren 17.817 15.468 14.715 13.684 - 13,2 - 17,4 
... über 59 Jahren 16.650 17.816 19.224 22.626 7,0 15,5 
... zwischen  
    15 u. 65 Jahren 43.601 42.820 41.757 37.404 - 1,8 - 4,2 

Bundesgebiet insgesamt in 1.000 
Insgesamt 82.438 80.748 79.881 77.312 - 2,1 - 3,1 
Darunter im Alter: 
... unter 25 Jahren 21.340 18.490 17.741 16.478 - 13,4 - 16,9 
... über 59 Jahren 20.540 22.804 24.539 28.459 10,0 19,5 
... zwischen  
    15 u. 65 Jahren 56.101 52.984 51.248 45.501 - 5,6 - 8,7 

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Statistische Berichte, Vorausberechnung 
der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2008-2030/2050, Düsseldorf 2010 sowie 
Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Bevölkerung Deutschlands bis 2060, 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, 
Wiesbaden 2010; eigene Berechnungen. 

Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend deutet damit die Fortschreibung des Bevölkerungsstands in NRW gegenüber 
den zur ESF-OP-Erstellung verwendeten Daten auf keine erheblichen Veränderungen bis Ende 
2008 in der demographischen Entwicklung hin. Bevölkerungsrückgang und Alterung der Gesell-
schaft haben in NRW zwar etwas früher eingesetzt als 2005 bei Erstellung des ESF-OP angenom-
men, und im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern fallen diese Entwicklungen etwas 
deutlicher in NRW aus. Allerdings zeigen die Prognosedaten für den aktuellen Förderzeitraum 
auch, dass der Bevölkerungsrückgang weniger stark ausgeprägt sein wird, als dies 2005 absehbar 
war. Gleichwohl sind die Bevölkerungsverluste insbesondere bei den Jüngeren unter 25 Jahren mit 
einem geschätzten Rückgang um 8,4 % sowie bei der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit ei-
nem Rückgang um 3,0 % bis 2015 nach wie vor als erheblich zu bezeichnen.  
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1.2.1.2 Entwicklung von Wachstum, Produktivität und Gesamtbeschäftigung 

Ausgangslage bis 2005 

Das ESF-OP zeigte für den Zeitraum 2000 bis 2006 eine gegenüber den westdeutschen Bundes-
ländern sowie dem Bundesgebiet insgesamt unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung. So 
lag das Pro-Kopf-Einkommen unter den entsprechenden Vergleichsniveaus, Steigerungsraten von 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) sowie Produktivität fielen geringer aus und die Erwerbsquoten lagen so-
wohl insgesamt als auch in Bezug auf Frauen und Ältere unter den Vergleichswerten der westdeut-
schen Bundesländer sowie des Bundesgebiets insgesamt.9  

Entwicklung seit 2005 

Die aktuell vorliegenden Daten belegen, dass sich im Vergleich zur Ausgangssituation bis 2005 
keine grundlegenden Veränderungen ergeben haben: 

• So stieg zwar das in jeweiligen Preisen ausgewiesene BIP pro Einwohner zwischen 2005 und 
2009 um 7,9 % auf 29.159 Euro und damit etwas stärker als im westdeutschen Durchschnitt 
(+ 7,2 %) und annähernd gleich stark wie im Bundesgebiet insgesamt (+ 8,2 %), allerdings 
liegt das BIP pro Einwohner weiterhin unter dem westdeutschen sowie dem bundesdeutschen 
Niveau (vgl. Übersicht 1-3). 

Übersicht 1-3: Entwicklung von Bruttoinlandsprodukts und Produktivität in NRW, West-
deutschland und Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 2009 

Jahr NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
Bruttoinlandsprodukt  

- in jeweiligen Preisen je Einwohner in Euro - 
2005 27.029 28.976 27.190 
2006 27.852 30.041 28.229 
2007 29.443 31.381 29.518 
2008 30.473 32.282 30.392 
2009 29.159 31.086 29.406 

Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet)  
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % -  

2005 0,0 0,8 0,8 
2006 2,1 3,1 3,2 
2007 3,1 2,5 2,5 
2008 1,6 1,3 1,3 
2009 - 5,8 - 5,4 - 5,0 

Produktivität: Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen –  
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

2005 1,5 2,0 2,1 
2006 2,9 3,3 3,4 
2007 3,8 2,4 2,6 
2008 1,7 1,3 1,5 
2009 - 1,8 - 1,0 - 0,7 

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Hrsg.), Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöp-
fung in den Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands 1991 bis 2009, Reihe 1, Band 1, Stuttgart 2010 

                                                 
9  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm 

zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 8-9 
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• Die Entwicklung des Wirtschaftswachstums des Landes NRW verlief zwischen 2005 und 2009 
analog zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums in den westdeutschen Bundesländern mit 
einer Erhöhung des preisbereinigten BIP um jeweils 6,9 %. Im gleichen Zeitraum betrug der 
BIP-Anstieg im Bundesgebiet insgesamt jedoch 7,4 %. Die vorliegenden Daten zeigen außer-
dem, dass das Wirtschaftswachstum in NRW in den Jahren 2007 und 2008 überdurchschnitt-
lich dynamisch war, die Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise hier allerdings auch 
größere Ausmaße angenommen haben als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer 
und des Bundesgebiets insgesamt. Während das BIP in NRW zwischen 2008 und 2009 um 
5,8 % zurückgegangen ist, betrug die BIP-Abnahme im Durchschnitt der westdeutschen Bun-
desländer „nur“ 5,4 % und im Bundesdurchschnitt 5,0 %. 

• Analoge Entwicklungen zeigen sich auch bei der Produktivität10: Lagen die für NRW nachweis-
baren Produktivitätszuwächse in den Jahren 2005 und 2006 noch unter dem Niveau der west-
deutschen Bundesländer bzw. des Bundesgebiets insgesamt, ergaben sich 2007 und 2008 
überdurchschnittlich hohe Produktivitätssteigerungen. Dem gegenüber sank jedoch in Folge 
der Finanz- und Wirtschaftskrise die Produktivität zwischen 2008 und 2009 stärker als im 
Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer und des Bundesgebiets insgesamt. 

Übersicht 1-4: Entwicklung der Erwerbstätigenzahl, der Zahl der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter und der Erwerbstätigenquote in NRW, Westdeutschland und 
Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 2008 

NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
Jahr 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt 
Erwerbstätige insgesamt in 1.000 

2005 4.248 3.390 7.637 16.310 13.070 29.380 20.135 16.432 36.566 
2006 4.313 3.475 7.788 16.554 13.433 29.987 20.477 16.867 37.344 
2007 4.401 3.565 7.966 16.861 13.774 30.636 20.890 17.272 38.163 
2008 4.487 3.606 8.093 17.109 13.993 31.102 21.188 17.546 38.734 

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren in 1.000 
2005 5.960 5.952 11.912 21.869 21.618 43.486 27.828 27.301 55.129 
2006 5.932 5.908 11.839 21.829 21.535 43.364 27.714 27.144 54.858 
2007 5.918 5.903 11.821 21.758 21.510 43.268 27.533 27.016 54.549 
2008 5.919 5.890 11.809 21.753 21.501 43.254 27.457 26.936 54.393 

Erwerbstätigenquote 
- Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in % - 

2005 71,3 57,0 64,1 74,6 60,5 67,6 72,4 60,2 66,3 
2006 72,7 58,8 65,8 75,8 62,4 69,2 73,9 62,1 68,1 
2007 74,4 60,4 67,4 77,5 64,0 70,8 75,9 63,9 70,0 
2008 75,8 61,2 68,5 78,7 65,1 71,9 77,2 65,1 71,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Sonderauswertung: Erwerbstätige nach Alter und Staatsangehörigkeit, Ergeb-
nisse der Mikrozensen 2005, 2006, 2007 und 2008, Wiesbaden 2009 

Hinsichtlich der Entwicklung der Erwerbstätigenquote11 zeigen die aktuell verfügbaren Daten eine 
Fortführung des bis 2005 bestehenden positiven Trends: Die Erwerbstätigenquote steigt in NRW 
weiter an, und zwar von 64,1 % (2005) auf 68,5 % (2008), sie liegt aber nach wie vor sowohl unter 
                                                 
10 Gemessen an der prozentualen Veränderung des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen im 

Vergleich zum Vorjahr. 
11 Im ESF-OP des Landes NRW finden als Synonym für die Erwerbstätigenquote als prozentualen Anteil der Erwerbstätigen an der Be-

völkerung im erwerbsfähigen Alter auch die Begriffe „Beschäftigtenquote“ sowie „Gesamtbeschäftigungsquote“ Verwendung. 
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dem Lissabon-Ziel einer Erwerbstätigenquote von 70 %, als auch unter der Erwerbstätigenquote 
der westdeutschen Bundesländer (2008: 71,9 %) und des gesamtdeutschen Durchschnitts (2008: 
71,2 %).  

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich für die Erwerbstätigenquote der Frauen: Sie stieg in NRW 
zwischen 2005 und 2008 von 57,0 auf 61,2 % und liegt damit – seit 2007 – zwar über dem EU-
Benchmark von 60 %, jedoch weiterhin rd. vier Prozentpunkte unterhalb des Niveaus der west-
deutschen Bundesländer sowie des Bundesgebiets insgesamt. Darüber hinaus ist zu berücksichti-
gen, dass der überwiegende Teil der Erwerbstätigkeit von Frauen auf die Ausweitung von Teilzeit-
arbeitsverhältnissen zurückzuführen ist (vgl. hierzu im Detail auch die Ausführungen in Kapitel 
1.2.2.3). 

Übersicht 1-5: Entwicklung der Zahl von Erwerbstätigen und der Bevölkerung im Alter von 
55 bis unter 65 Jahren sowie der altersspezifischen Erwerbstätigenquote in 
NRW, Westdeutschland und Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 
2008 

NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
Jahr 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt 
Erwerbstätige im Alter von 55 bis unter 65 Jahren insgesamt in 1.000 

2005 531 377   909 2.136 1.481 3.617 2.584 1.858 4.441 
2006 554 392   946 2.202 1.559 3.761 2.685 1.969 4.654 
2007 591 414 1.005 2.321 1.680 4.001 2.838 2.138 4.976 
2008 613 446 1.060 2.398 1.771 4.170 2.957 2.276 5.233 

Bevölkerung im Alter von 55 bis unter 65 Jahren in 1.000 
2005 917 984 1.901 3.417 3.537 6.954 4.385 4.584 8.969 
2006 1.028 1.055 2.083 3.795 3.828 7.623 4.803 4.892 9.695 
2007 1.016 1.058 2.074 3.783 3.870 7.653 4.793 4.936 9.727 
2008 1.026 1.076 2.103 3.787 3.877 7.663 4.810 4.955 9.765 

Alterspezifische Erwerbstätigenquote für 55- bis Unter 65-Jährige 
- Anteil der Erwerbstätigen im Alter zwischen 55 bis unter 65 Jahren an der gleichaltrigen Bevölkerung in % - 

2005 57,9 38,3 47,8 62,5 41,9 52,0 58,9 40,5 49,5 
2006 53,9 37,2 45,4 58,0 40,7 49,3 55,9 40,2 48,0 
2007 58,2 39,1 48,5 61,4 43,4 52,3 59,2 43,3 51,2 
2008 59,7 41,4 50,4 63,3 45,7 54,4 61,5 45,9 53,6 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Sonderauswertung: Erwerbstätige nach Alter und Staatsangehörigkeit, Ergeb-
nisse der Mikrozensen 2005, 2006, 2007 und 2008, Wiesbaden 2009 

Hinsichtlich des im Lissabon-Prozess festgelegten Ziels einer 50-prozentigen Erwerbstätigenquote 
für Ältere im Alter von 55 bis unter 65 Jahren konnte der positive Trend auch nach 2005 fortgesetzt 
werden: Im Betrachtungszeitraum ergab sich eine Erhöhung in NRW von 47,8 % (2005) auf knapp 
über 50 % in 2008 (50,4 %). Wie bereits für die allgemeine Erwerbstätigenquote sowie die Er-
werbstätigenquote von Frauen festgestellt, liegt jedoch auch die Erwerbstätigenquote der 55- bis 
unter 65-Jährigen in NRW weiterhin unter dem Niveau der westdeutschen Bundesländer und des 
Bundesgebiets insgesamt. Sie betrug 2008 im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer 
54,4 % und des Bundesgebiets insgesamt 53,6 % (vgl. Übersicht 1-5). 

Schlussfolgerungen 

Die wirtschaftliche Entwicklung in NRW war zwischen 2005 und 2009 insgesamt durch eine grund-
sätzlich positive Wachstumsdynamik geprägt: Für Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, preisberei-
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nigtes BIP und Produktivität ergaben sich für den Betrachtungszeitraum positive Zuwachsraten, die 
insbesondere in den Jahren 2007 und 2008 stärker ausfielen als im Durchschnitt der westdeut-
schen Bundesländer bzw. des Bundesgebiets insgesamt. Gleichwohl scheint die Finanz- und Wirt-
schaftskrise die Wirtschaft in NRW in stärkerem Maße negativ beeinträchtigt zu haben, denn das 
preisbereinigte BIP und die Produktivität gingen zwischen 2008 und 2009 in NRW deutlicher zu-
rück als in Westdeutschland bzw. im Bundesgebiet insgesamt. Damit bleibt NRW aufgrund der 
wirtschaftsstrukturellen Besonderheiten in höherem Maße von konjunkturellen Entwicklungen be-
troffen. 

Zumindest bis Ende 2008 ergaben sich für das Beschäftigungssystem in NRW noch keine negati-
ven Konsequenzen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise: Zwischen 2005 und 2008 war eine 
kontinuierliche Zunahme der Zahl Erwerbstätiger zu beobachten, und die allgemeine Erwerbstäti-
genquote erhöhte sich genauso wie die Erwerbstätigenquoten Älterer oder von Frauen. Die Er-
werbstätigenquoten liegen jedoch noch durchgängig unter den Referenzwerten für die westdeut-
schen Bundesländer und das Bundesgebiet insgesamt. 

Hinsichtlich der in Bezug auf die Erwerbstätigenquoten gesetzten EU-Benchmarks gab es im Be-
trachtungszeitraum zwischen 2005 und 2008 ebenfalls Fortschritte: Während die Benchmarks zur 
frauenspezifischen Erwerbsquote sowie zur Erwerbsquote Älterer mit Werten von 61,2 % bzw. 
50,4 % überschritten werden konnten, wurde das Ziel einer 70 %-igen allgemeinen Erwerbsquote 
mit zuletzt 68,4 % noch knapp unterschritten. 

 

1.2.1.3 Sektoraler Strukturwandel 

Ausgangslage bis 2005 

Hinsichtlich des sektoralen Strukturwandels zeigte die dem ESF-OP des Landes NRW zugrunde 
liegende Analyse einen Anteil des primären Sektors von 0,6 % an der Bruttowertschöpfung. Das 
Produzierende Gewerbe hatte an der Bruttowertschöpfung einen Anteil von knapp 30 %, und auf 
die Dienstleistungen entfiel ein Anteil von rd. 70 %. Bezogen auf die einzelnen Sektoren entwickel-
ten sich die Steigerungsraten der Bruttowertschöpfung in NRW in gleicher Richtung wie im Durch-
schnitt der westdeutschen Bundesländer. So nahm die Bruttowertschöpfung zwischen 2000 und 
2005 in Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei ab, während Zuwächse für das Produzierende 
Gewerbe und insbesondere für Dienstleistungen zu verzeichnen waren. Hierbei ist herauszustel-
len, dass die Veränderungsraten in NRW i.d.R. jeweils etwas geringer ausfielen als im Durch-
schnitt der westdeutschen Bundesländer.12 Einzige Ausnahme innerhalb der Dienstleistungen bil-
dete der Wirtschaftsbereich „Öffentliche und Private Dienstleistungen“, bei dem der Zuwachs der 
Bruttowertschöpfung zwischen 2000 und 2005 in NRW höher ausfiel als im Bundesgebiet West. 

Entwicklung seit 2005 

Die für den Zeitraum 2005 bis 2009 vorliegenden Informationen aus der amtlichen Statistik deuten 
auf eine leichte Trendveränderung hin: So stieg die Bruttowertschöpfung insgesamt im Betrach-
tungszeitraum um 5,8 % analog zur Entwicklung in den westdeutschen Bundesländern, so dass 
die Phase sinkender Wachstumsraten, die in den Vorjahren zu verzeichnen war, keine Fortsetzung 
gefunden hat.  
                                                 
12  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm 

zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 9-10 
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Übersicht 1-6: Entwicklung der Bruttowertschöpfung nach Sektoren und Wirtschaftsberei-
chen in NRW, Westdeutschland und Deutschland insgesamt zwischen 2005 
und 2009 

Dienstleistungen 

Jahr Insgesamt 
Land- und 
Forstwirt-

schaft,  
Fischerei 

Produzieren-
des  

Gewerbe Insgesamt 
Handel,  

Gastgewerbe, 
Verkehr 

Finanzierung, 
Vermietung und 
Unternehmens- 

dienstleister 

Öffentliche 
und private 

Dienstleister 

NRW 
2005 440.685 2.622 128.546 309.516 80.217 126.909 102.390 
2006 453.228 2.723 134.998 315.508 82.192 130.488 102.828 
2007 475.368 2.990 141.659 330.718 86.653 138.245 105.820 
2008 491.252 2.926 146.878 341.448 90.203 142.799 108.446 
2009 466.154 2.651 122.277 341.225 84.629 143.450 113.147 

Anteile an der Bruttowertschöpfung insgesamt in % 
2005 100,0 0,6 29,2 70,2 18,2 28,8 23,2 
2006 100,0 0,6 29,8 69,6 18,1 28,8 22,7 
2007 100,0 0,6 29,8 69,6 18,2 29,1 22,3 
2008 100,0 0,6 29,9 69,5 18,4 29,1 22,1 
2009 100,0 0,6 26,2 73,2 18,2 30,8 24,3 

Veränderung der Bruttowertschöpfung in % 
2005-2009    5,8   1,1   - 4,9 10,2   5,5 13,0 10,5 
2008-2009 - 5,1 - 9,4 - 16,8 - 0,1 - 6,2   0,5   4,3 

Bundesgebiet West 
2005 1.717.992 13.962 514.178 1.189.852 305.354 510.373 374.126 
2006 1.779.443 14.525 546.820 1.218.098 314.120 526.066 377.912 
2007 1.847.090 16.347 569.889 1.260.854 325.560 548.285 387.009 
2008 1.900.391 15.925 579.148 1.305.318 341.006 565.924 398.388 
2009 1.817.937 14.437 490.908 1.312.593 323.646 572.853 416.094 

Anteile an der Bruttowertschöpfung insgesamt in % 
2005 100,0 0,8 29,9 69,3 17,8 29,7 21,8 
2006 100,0 0,8 30,7 68,5 17,7 29,6 21,2 
2007 100,0 0,9 30,9 68,3 17,6 29,7 21,0 
2008 100,0 0,8 30,5 68,7 17,9 29,8 21,0 
2009 100,0 0,8 27,0 72,2 17,8 31,5 22,9 

Veränderung der Bruttowertschöpfung in % 
2005-2009   5,8   3,4   - 4,5 10,3   6,0 12,2 11,2 
2008-2009 - 4,3 - 9,3 - 15,2   0,6 - 5,1   1,2   4,4 

Bundesgebiet insgesamt 
2005 2.023.890 17.520 589.890 1.416.480 357.470 593.710 465.300 
2006 2.097.170 17.900 627.920 1.451.350 368.100 613.260 469.990 
2007 2.176.570 20.670 656.660 1.499.240 379.580 639.370 480.290 
2008 2.239.240 20.250 667.950 1.551.040 397.430 659.160 494.450 
2009 2.150.710 18.050 572.010 1.560.650 378.210 666.480 515.960 

Veränderung der Bruttowertschöpfung in % 
2005 100,0 0,9 29,1 70,0 17,7 29,3 23,0 
2006 100,0 0,9 29,9 69,2 17,6 29,2 22,4 
2007 100,0 0,9 30,2 68,9 17,4 29,4 22,1 
2008 100,0 0,9 29,8 69,3 17,7 29,4 22,1 
2009 100,0 0,8 26,6 72,6 17,6 31,0 24,0 

Veränderung in % 
2005-2009   6,3   3,0  - 3,0 10,2   5,8 12,3 10,9 
2008-2009 - 4,0 - 10,9 - 14,4   0,6 - 4,8   1,1   4,4 

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder" (Hrsg.), Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den 
Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands 1991 bis 2009, Reihe 1, Band 1, Stuttgart 2010; eigene Berechnungen 
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Die Bruttowertschöpfung des Produzierenden Gewerbes nahm in NRW im gleichen Zeitraum ab, 
und zwar um - 4,9 %. Die Wachstumsrate fiel damit stärker als im Durchschnitt der westdeutschen 
Bundesländer (- 4,5 %) und des Bundesgebiets insgesamt (- 3,0) und ist auf den exogenen 
Schock zurückzuführen, der durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst wurde: Allein zwi-
schen 2008 und 2009 sank die Bruttowertschöpfung in NRW um 16,8 %.  

Ein deutlicher Zuwachs ergab sich dem gegenüber für die Dienstleistungen. Die Bruttowertschöp-
fung in NRW nahm zwischen 2005 und 2009 um 10,2 % - analog zur Veränderung der Zuwachsra-
te der Bruttowertschöpfung in den westdeutschen Bundesländern und des Bundesgebiets insge-
samt - zu. Besonders stark fielen die Zuwächse dabei in den Wirtschaftsbereichen „Finanzierung, 
Vermietung und Unternehmensdienstleister“ (+ 13,0 %) sowie „Öffentliche und Private Dienstlei-
ster“ (+ 10,5 %) aus.  

Insgesamt setzt sich damit die Tertiärisierung der Wirtschaft auch in NRW weiter fort: Während der 
primäre Sektor mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung von 0,6 % stagniert, reduziert sich der 
Anteil des Produzierenden Gewerbes: Zwischen 2005 und 2009 ging der Anteil dieses Sektors an 
der Bruttowertschöpfung um drei Prozentpunkte auf zuletzt 26,2 % zurück (Westdeutsche Bundes-
länder: 27,0 %; Bundesgebiet insgesamt: 26,6 %). Der Anteil der Dienstleistungen an der Brutto-
wertschöpfung stieg gleichzeitig von 70,2 % (2005) auf 73,2 % (2009) und liegt damit um rd. einen 
Prozentpunkt höher als im westdeutschen bzw. bundesdeutschen Durchschnitt (vgl. Übersicht 1-
6).  

Schlussfolgerungen 

Hinsichtlich des sektoralen Strukturwandels deuten die Entwicklungen zunächst auf eine Fortfüh-
rung der Tertiärisierung der NRW-Wirtschaft hin. Während der Anteil der Dienstleistungen an der 
Bruttowertschöpfung steigt, reduziert sich der Anteil des Produzierenden Gewerbes. Die Landwirt-
schaft entwickelt sich auf sehr niedrigem Niveau weitgehend stabil. 

Die vorliegenden Daten zeigen mit Blick auf die Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
auch, dass diese die Entwicklung der einzelnen Sektoren und Wirtschaftsbereiche in NRW in stär-
kerem Maße negativ beeinflusst hat, als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer. Wird 
die jährliche Veränderung der Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung zugrunde gelegt, zeigt 
sich, dass die Bruttowertschöpfung in NRW zwischen 2008 und 2009 mit einem Rückgang um 
5,1 % deutlicher abgenommen hat, als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer (- 4,3 %) 
und des Bundesgebiets insgesamt (- 4,0 %). 

Besonders betroffen waren das Produzierende Gewerbe (NRW: - 16,8 %; Westdeutsche Bundes-
länder: - 15,2 %; Bundesgebiet insgesamt: - 14,4 %) und die Land- und Forstwirtschaft sowie die 
Fischerei (NRW: - 9,4 %; Westdeutsche Bundesländer: - 9,3 %; Bundesgebiet insgesamt:  
- 10,9 %). Während die Bruttowertschöpfung der Dienstleistungen in NRW ebenfalls – allerdings 
nur leicht um 0,1 % - sank, scheint die Finanz- und Wirtschaftskrise den tertiären Sektor im Durch-
schnitt der westdeutschen Bundesländer und des Bundesgebiets insgesamt etwas weniger stark 
negativ beeinflusst zu haben, denn es ergaben sich leichte Zuwachsraten bei der Bruttowertschöp-
fung in Höhe von jeweils 0,6 %. Deutliche Zugewinne konnten insbesondere im Wirtschaftsbereich 
„Öffentliche und private Dienstleister“ mit Wachstumsraten der Bruttowertschöpfung in Höhe von 
rd. viereinhalb Prozent erzielt werden. 
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1.2.1.4 Unternehmensgrößenstruktur 

Ausgangslage bis 2005 

Grundsätzlich wird in der dem ESF-OP zugrunde liegenden sozioökonomischen Analyse die Prä-
gung der Wirtschaft des Landes durch Klein- und Kleinstbetriebe (mit maximal 49 Beschäftigten) 
mit einem Anteil von 95 % an allen Betrieben betont. In Bezug auf die Entwicklung der Zahl von 
nach Beschäftigtengrößenklassen differenzierten Unternehmen sowie der in diesen Unternehmen 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeiter/innen stellte das ESF-OP für den Zeitraum 
von 2000 mit 2005 jeweils Rückgänge fest. In besonderem Maße betroffen waren hierbei Betriebe 
mit 10 bis 49 Beschäftigte sowie Großbetriebe mit mehr als 250 Beschäftigte. Die Reduzierung der 
Zahl von Betrieben und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fiel dabei in NRW stärker aus 
als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer. 

Entwicklung seit 2005 

Nach wie vor ist die Wirtschaft des Landes NRW von Kleinst- und Kleinbetrieben geprägt: Auch in 
2009 handelte es sich bei 95,4 % aller Betriebe um solche mit weniger als 50 Beschäftigte. Insge-
samt sind - im Gegensatz zu den oben dargestellten Entwicklungen bis 2005 - in NRW sowohl die 
Zahl der Betriebe insgesamt als auch die der in den Betrieben sozialversicherungspflichtig be-
schäftigten Mitarbeiter/innen zwischen 2005 und 2009 gestiegen: In Bezug auf die Betriebe ergab 
sich dabei eine Zunahme um 2,2 % auf insgesamt 415.752 Betriebe, für die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten ergab sich eine Steigerung um 3,8 % auf rd. 5,77 Mio. Beschäftigte 
(vgl. Übersicht 1-8). 

Übersicht 1-7: Entwicklung der Zahl der Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen in 
NRW und Westdeutschland zwischen 2005 und 2009 

Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
Jahr 

1-9 10-49 50-249 250-499 500 und mehr Insgesamt 

NRW 
2005 326.597 61.995 15.094 1.788 1.133 406.607 
2006 326.016 61.575 15.256 1.797 1.132 405.776 
2007 329.335 62.254 15.731 1.876 1.138 410.334 
2008 330.958 63.546 16.239 1.932 1.178 413.853 
2009 332.726 64.009 15.976 1.858 1.183 415.752 

Veränderung  
2005-2009 in % 1,9 3,2 5,8 3,9 4,4 2,2 

Veränderung 
2008-2009 in % 0,5 0,7 -1,6 -3,8 0,4 0,5 

Bundesgebiet West 
2005 1.292.284 242.642 56.076 6.391 3.908 1.601.301 
2006 1.294.430 243.241 56.865 6.491 3.939 1.604.966 
2007 1.309.434 246.869 58.507 6.707 3.989 1.625.506 
2008 1.315.301 251.292 60.378 6.873 4.107 1.637.951 
2009 1.321.964 255.073 59.664 6.728 4.098 1.647.527 

Veränderung  
2005-2009 in % 2,3 5,1 6,4 5,3 4,9 2,9 

Veränderung 
2008-2009 in % 0,5 1,5 -1,2 -2,1 -0,2 0,6 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik, Zahl der Betriebe und ihrer Be-
schäftigten nach Größenklassen, Nürnberg 2010; eigene Berechnungen 
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Der differenzierte Blick auf die Daten der amtlichen Statistik macht allerdings auch deutlich, dass 
der Aufwärtstrend in NRW zum einen verhaltener ausgefallen ist als im Vergleich der westdeut-
schen Bundesländer und zum anderen zwischen 2008 und 2009 deutlich an Dynamik verloren hat: 

• So lagen die Zuwachsraten bei der Zahl der Betriebe einerseits und der Zahl der in diesen Be-
trieben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Mitarbeiter/innen andererseits im Durch-
schnitt der westdeutschen Bundesländer zwischen 2005 und 2009 um jeweils 0,7 Prozent-
punkte höher als in NRW; 

• Zwischen 2008 und 2009 erhöhte sich in NRW die Zahl der Betriebe leicht um 0,5 % (Bundes-
gebiet West: 0,6 %). Der Rückgang der Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigte (- 1,6 %) sowie 
insbesondere der Betriebe mit 250 bis 499 Beschäftigte (- 3,8 %), der mit den Auswirkungen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen hängen dürfte, konnte dabei durch die noch posi-
tive Entwicklung kleinerer Betriebe (mit bis zu 49 Beschäftigte) sowie der Großbetriebe (500 
und mehr Beschäftigte) erfreulicherweise kompensiert werden. 

• Allerdings sank zwischen 2008 und 2009 die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, wobei der Rückgang in NRW mit einem Verlust um 0,5 % etwas stärker ausfiel als 
im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer (- 0,3 %). Von überdurchschnittlich hohen 
Verlusten an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung waren dabei eher größere Unter-
nehmen (mit 250 bis 499 Beschäftigte) betroffen, wohingegen bei Kleinst- und Kleinunterneh-
men (bis zu 49 Beschäftigte) noch eine Zunahme in der Zahl der Beschäftigungsverhältnisse 
erreicht werden konnte (vgl. Übersicht 1.8).  

Übersicht 1-8: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach 
Beschäftigtengrößenklassen in NRW und Westdeutschland zwischen 2005 
und 2009 

Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
Jahr 

1 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 499 500 und mehr Insgesamt 

NRW 
2005 949.065 1.236.288 1.528.238 617.891 1.224.788 5.556.270 
2006 943.137 1.232.205 1.554.849 618.053 1.212.714 5.560.958 
2007 951.179 1.251.435 1.601.911 643.863 1.217.252 5.665.640 
2008 956.604 1.281.251 1.646.767 663.145 1.250.657 5.798.424 
2009 962.478 1.291.795 1.617.195 636.553 1.258.840 5.766.861 

Veränderung  
2005-2009 in % 1,4 4,5 5,8 3,0 2,8 3,8 

Veränderung 
2008-2009 in % 0,6 0,8 -1,8 -4,0 0,7 -0,5 

Bundesgebiet West 
2005 3.751.102 4.830.685 5.617.703 2.204.011 4.802.557 21.206.058 
2006 3.744.166 4.853.836 5.716.377 2.234.700 4.790.803 21.339.882 
2007 3.775.461 4.940.032 5.886.952 2.304.886 4.829.896 21.737.227 
2008 3.796.442 5.041.136 6.065.265 2.361.729 4.974.247 22.238.819 
2009 3.818.807 5.112.632 5.964.931 2.307.723 4.959.544 22.163.637 

Veränderung  
2005-2009 in % 1,8 5,8 6,2 4,7 3,3 4,5 

Veränderung 
2008-2009 in % 0,6 1,4 -1,7 -2,3 -0,3 -0,3 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen - Beschäftigungsstatistik, Zahl der Betriebe und ihrer Be-
schäftigten nach Größenklassen, Nürnberg 2010; eigene Berechnungen 
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Schlussfolgerungen 

Auch nach 2005 bleiben Kleinst- und Kleinunternehmen wichtige Säulen der NRW-Wirtschaft und 
des Beschäftigungssystems in NRW: Auch in 2009 nahm die Zahl der Unternehmen mit weniger 
als 50 Beschäftigte im Land zu, und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in die-
sen Unternehmen ist weiter gestiegen. Insgesamt ergab sich eine Zunahme der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung zwischen 2005 und 2009 um 3,8 %. Diese Zunahme fiel im Ver-
gleich zur Entwicklung in Westdeutschland (+ 4,5 %) jedoch schwächer aus. Dass die Finanz- und 
Wirtschaftskrise NRW stärker getroffen hat als die Gesamtheit der westdeutschen Bundesländer 
zeigt sich – neben den oben dargestellten Entwicklungen – auch an dem leicht überdurchschnittli-
chen Rückgang in der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 2008 und 
2009. 

 

1.2.2 Beschäftigungssystem 

1.2.2.1 Gesamtbeschäftigung, Selbständigkeit und sozialversicherungspflichtige  
Beschäftigung 

Ausgangslage bis 2005 

Für den Zeitraum von 2000 bis 2005 wies die sozioökonomische Analyse des ESF-OP des Landes 
NRW einen Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sowie der Zahl an Er-
werbstätigen insgesamt bei einer gleichzeitigen Zunahme geringfügiger Beschäftigungsverhältnis-
se sowie der Zahl an Selbständigen aus. Diese Entwicklungen waren dabei in NRW stärker ausge-
prägt als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer.13  

Entwicklung seit 2005 

Im Gegensatz zur Entwicklung bis 2005 belegen die Daten der amtlichen Statistik sowohl für die 
Zahl der Erwerbstätigen insgesamt, als auch die Zahl sozialversicherungspflichtig und (ausschließ-
lich) geringfügig Beschäftigter sowie Selbständiger zwischen 2005 und 2009 Zuwächse: 

• So stieg die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt in NRW im Betrachtungszeitraum um 3,0 %. 
Dieser Zuwachs war dabei weniger stark ausgeprägt als im Durchschnitt der westdeutschen 
Bundesländer mit einem Anstieg um 3,8 % (vgl. Übersicht 1-9). 

• Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erhöhte sich in NRW um 3,8 % und 
wies damit eine verhaltenere Dynamik als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer 
(+ 6,1 %) auf. 

• Ein Zuwachs ist auch bei der Zahl an (ausschließlich) geringfügig Beschäftigten in NRW fest-
zustellen. Hier stieg die Zahl zwischen 2005 und 2009 um 4,3 % etwas stärker als in West-
deutschland (+ 3,8 %). 

• Hinsichtlich der Selbständigenzahl zeigt sich für den Zeitraum von 2005 bis 2009 für NRW ein 
Anstieg um 0,5 %, der vergleichsweise moderat ausfiel (Westdeutschland: 1,0 %). 

                                                 
13  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm 

zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 11-12 
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Übersicht 1-9: Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen, der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten der ausschließlich geringfügig Beschäftigten sowie der Selb-
ständigen in NRW und Westdeutschland zwischen 2005 und 2009 

Jahr Erwerbstätige 
insgesamt1) 

Sozialversicherungs-
pflichtig 

Beschäftigte2) 

Ausschließlich  
geringfügig 

Beschäftigte2) 
Selbständige3) 

NRW 
2005 8.420.000 5.556.270 1.203.144 839.500 
2006 8.445,000 5.560.958 1.233.300 840.800 
2007 8.572.100 5.665.640 1,243.197 850.900 
2008 8.689.600 5.798.640 1.245.226 850.100 
2009 8.673.100 5.766.861 1.255.251 843.700 

Veränderung  
2005-2009 absolut 253.100 210.591 52.107 4.200 

Veränderung 
2005-2009 in %   3,0   3,8   4,3   0,5 

Veränderung  
2008-2009 in % - 0,2 - 0,6 0,8 - 0,8 

Bundesgebiet West 
2005 31.684.500 21.206.058 4.096.025 3.519.300 
2006 31.866.000 21.339.882 4.174.248 3.537.100 
2007 32.387.800 21.737.227 4.203.543 3.575.100 
2008 32.683.400 22.238.819 4.210.849 3.575.700 
2009 32.846.700 22.494.129 4.253.362 3.553.200 

Veränderung  
2005-2009 absolut 1.162.200 1.288.071 157.337 33.900 

Veränderung 
2005-2009 in % 3,7 6,1 3,8   1,0 

Veränderung  
2008-2009 in % 0,5 1,1 1,0 - 0,6 

1) Erwerbstätige nach dem Inlandskonzept auf Basis der VGR der Länder; Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
Länder“; 2) Angaben jeweils zum Stichtag 30.06. des Jahres auf Basis der Beschäftigtenstatistik der BA; 3) Angaben zum Stichtag 30.06. 
auf Basis der Erwerbstätigenrechnung von Bund und Ländern nach dem Inlandskonzept einschließlich mithelfender Familienangehöri-
ger. 
Quellen: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ (Hrsg.), Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den 
Ländern und Ost-West-Großraumregionen Deutschlands 1991 bis 2009, Reihe 1, Band 1, Stuttgart 2010; Bundesagentur für Arbeit - 
Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen - Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Zeitreihen ab Juni 1999, Nürnberg 2010; Landes-
betrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Erwerbstätige, Arbeitnehmer und Selbstständige/mithelfende Familienan-
gehörige (Inlandskonzept), Stand: 25.08.2010, Düsseldorf 2010; eigene Berechnungen 

Die vorliegenden statistischen Informationen deuten darüber hinaus darauf hin, dass die Finanz- 
und Wirtschaftskrise nicht spurlos am Beschäftigungssystem in NRW vorüber gegangen ist: So 
zeigen sich zwischen 2008 und 2009 leichte Rückgänge in der Zahl der Erwerbstätigen (- 0,2 %) 
und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (- 0,6 %), während im westdeutschen Durch-
schnitt im selben Zeitraum mit einem Anstieg der Erwerbstätigenzahl um 0,5 % und einer Zunah-
me der Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse um 1,1 % leichte Beschäfti-
gungszuwächse zu verzeichnen waren. Ein Rückgang ist auch in Bezug auf die Zahl der Selbstän-
digen festzustellen: Diese sank in NRW um 0,8 % gegenüber einem Rückgang von 0,6 % in der 
Gesamtheit der westdeutschen Bundesländer. Dem gegenüber erhöhte sich die Zahl der (aus-
schließlich) geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse in NRW weiter leicht um 0,8 % und damit in 
etwa in der Größenordnung der westdeutschen Bundesländer mit einem Anstieg um 1,0 %.  

Insgesamt scheint die Finanz- und Wirtschaftskrise damit das Beschäftigungssystem in NRW in 
stärkerem Maße getroffen zu haben als in der Gesamtheit der westdeutschen Bundesländer.  
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Schlussfolgerungen 

Das Beschäftigungssystem hat sich im Betrachtungszeitraum – wie bereits oben beschrieben – 
zwischen 2005 und 2009 durch eine zunehmende Stabilisierung ausgezeichnet. Die Zahl von Er-
werbstätigen insgesamt (+ 3,0 %), von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (+ 3,8 %), von 
geringfügig Beschäftigten (+ 4,3 %) sowie von Selbständigen (+ 0,5 %) waren jeweils durch einen 
Anstieg gekennzeichnet. Einziger Beschäftigungsbereich, der jedoch in NRW von einem stärkeren 
Anstieg als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer geprägt war, war die geringfügige 
Beschäftigung. 

Die geringfügige Beschäftigung ist darüber hinaus auch der einzige Beschäftigungsbereich, der 
trotz der krisenbedingten Sondersituation in NRW weitere Zuwächse verzeichnen konnte. Zwi-
schen 2008 und 2009 gingen in NRW – anders als in der Gesamtheit der westdeutschen Bundes-
länder – sowohl Erwerbstätigen- als auch SV-Beschäftigtenzahlen zurück. 

 
1.2.2.2 Arbeitszeit und Arbeitsvolumen 

Ausgangslage bis 2005 

Für den Zeitraum 2000 bis 2005 weist das ESF-OP des Landes NRW mit Bezug auf Mikrozensus-
daten einen Rückgang der normalerweise geleisteten Wochenarbeitsstunden der abhängig Er-
werbstätigen aus, wobei allerdings die Arbeitszeit der abhängig Vollzeiterwerbstätigen steigt. 
Gleichzeitig zeigen die der Erstellung des ESF-OP zugrunde liegenden Daten, dass die Arbeitszeit 
mit steigendem formalen Berufsabschluss steigt. Unterschiede zeigte die Analyse auch bei der Dif-
ferenzierung zwischen Frauen und Männern: So arbeiten Frauen beispielsweise deutlich seltener 
als Männer über 35 Stunden in der Woche. Darüber hinaus geht aus der sozioökonomischen Ana-
lyse des ESF-OP hervor, dass das Arbeitsvolumen insgesamt in NRW zwischen 2000 und 2005 
deutlich stärker zurückgegangen ist als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer. 

Entwicklung seit 2005 

Zum Berichtszeitpunkt lagen aus dem Mikrozensus keine hinreichend differenzierten Informationen 
vor, mit denen die Entwicklungen ab 2005 fortgeschrieben werden könnten. Aussagen zur Verän-
derung der normalerweise von Erwerbstätigen und abhängig Beschäftigten geleisteten wöchentli-
chen Arbeitsstunden sowie zum Arbeitsvolumen insgesamt lassen sich auf Basis des Mikrozensus 
damit nicht treffen. 

Ersatzweise wurde daher auf Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) auf Länder-
ebene zurückgegriffen, die zumindest – differenziert nach Erwerbstätige und Arbeitnehmer/innen – 
Aussagen zum Arbeitsvolumen insgesamt zulassen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
gegenüber den Mikrozensusdaten, unter „Arbeitszeit“ neben den tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden auch Urlaubs-, Krankheits- und Fehlzeiten eingeschlossen sind. Dies bedeutet, dass das 
in der VGR ausgewiesene Arbeitsvolumen grundsätzlich höher ausfällt als das auf Basis von Mi-
krozensusdaten berechnete Arbeitsvolumen. Ein Vergleich beider Größen ist damit nur einge-
schränkt möglich. Darüber hinaus wird in den Daten der VGR nicht nach dem Geschlecht sowie 
anderen soziodemographischen Merkmalen, wie z.B. dem Berufsabschluss differenziert.  

Die zur Verfügung stehenden statistischen Informationen zeigen für den Zeitraum von 2005 bis 
2009 (vgl. Übersicht 1-10) einen leichten Anstieg des gesamten Arbeitsvolumens um rd. 0,5 %. Die 
Entwicklung in NRW verlief dabei synchron zu der im Bundesgebiet insgesamt. Gleichzeitig redu-
zierte sich in NRW die Zahl der pro Erwerbstätigen bzw. Arbeitnehmer/innen geleisteten Arbeits-
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stunden im Jahr um 2,6 % bzw. 2,8 %. Der Rückgang war damit etwas geringer ausgeprägt als im 
Bundesgebiet insgesamt mit Rückgängen von 3,1 % (Erwerbstätige) bzw. 3,3 % (Arbeitnehmer/in-
nen). 

Übersicht 1-10: Entwicklung des Arbeitsvolumens und der jährlichen Arbeitszeit von Er-
werbstätigen und Arbeitnehmer/innen in NRW und Deutschland insgesamt 
zwischen 2005 und 2009 

Arbeitnehmer Erwerbstätige 

Arbeitsvolumen  
insgesamt in Mio. Std. 

Geleistete  
Arbeitsstunden pro  

Arbeitnehmer 
und Jahr  

Arbeitsvolumen  
insgesamt in Mio. Std. 

Geleistete  
Arbeitsstunden  

pro Erwerbstätigen  
und Jahr  

Jahr 

NRW Deutschland 
insgesamt NRW Deutschland 

insgesamt NRW Deutschland 
insgesamt NRW Deutschland 

insgesamt 

2005 10.069,6 46.692,8 1.328 1.354 11.802,8 55.693,3 1.402 1.434 
2006 10.087,0 46.878,9 1.327 1.352 11.812,2 55.857,7 1.399 1.429 
2007 10.278,3 47.769,4 1.331 1.354 12.015,4 56.845,0 1.402 1.431 
2008 10.458,5 48.487,5 1.334 1.353 12.204,0 57.582,9 1.404 1.430 
2009 10.109,6 46.938,7 1.291 1.309 11.836,4 55.956,3 1.365 1.390 

Veränderung 
2005-2009 in % 0,4 0,5 -2,8 -3,3 0,3 0,5 -2,6 -3,1 

Quelle: Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder“ (Hrsg.), Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen, Ge-
leistete Arbeitsstunden 1999-2009, Berechnungsstand: Januar/Februar 2010, Fundstelle: http://www.vgrdl.de/Arbeits-
kreis_VGR/tbls/tab17.asp; eigene Berechnungen  

Schlussfolgerungen 

Schlussfolgerungen zur Entwicklung des Arbeitsvolumens seit 2005 sind nur eingeschränkt mög-
lich, da keine Informationen in der Differenzierung zur Verfügung stehen, wie sie auf Basis des Mi-
krozensus im ESF-OP des Landes NRW zugrunde gelegt wurden. Aktuelle Daten aus der VGR 
zeigen jedoch, dass das Arbeitsvolumen insgesamt gestiegen ist, während sich die pro Erwerbstä-
tigen bzw. Arbeitnehmer/innen und Jahr geleisteten Arbeitstunden aufgrund der stärkeren Zunah-
me der Erwerbstätigenzahlen reduziert haben.  

 

1.2.2.3 Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit 

Ausgangslage bis 2005 

Zwischen 2000 und 2005 stieg die Zahl der erwerbstätigen Frauen in NRW auf 3,39 Mio. an. Damit 
verbunden war eine Erhöhung des Anteils von Frauen an allen Erwerbstätigen auf 44,4 %. Der 
Frauenanteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag mit 43,9 % im Jahr 2005 knapp 
unter dem Erwerbstätigenanteil. Die zwischen 2000 und 2005 feststellbare Zunahme der Zahl er-
werbstätiger Frauen wird in der sozioökonomischen Analyse im Wesentlichen auf die Ausweitung 
von Teilzeitarbeitsverhältnissen – insbesondere im Dienstleistungsbereich – sowie von geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnissen zurückgeführt.  

Entwicklung seit 2005 

Wie in Übersicht 1-4 dargestellt, stieg auch nach 2005 die Zahl der erwerbstätigen Frauen weiter 
an. Ende 2008 waren mit rd. 3,6 Mio. Frauen 6,4 % mehr Frauen erwerbstätig als noch 2005 (vgl. 
Übersicht 1-11). Die Zunahme der Zahl erwerbstätiger Frauen fiel geringer aus als im Durchschnitt 
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der westdeutschen Bundesländer (+ 7,1 %), lag jedoch über dem Zuwachs im Bundesgebiet ins-
gesamt (+ 5,9 %). 

Übersicht 1-11: Entwicklung der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter nach dem 
Geschlecht in NRW, Westdeutschland und Deutschland insgesamt zwi-
schen 2005 und 2009 (jeweils zum 31.12. des Jahres) 

NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
Jahr 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt 
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte 

2005 3.003.394 1.666.094 4.669.488 11.236.945 6.384.928 17.621.873 13.563.677 8.220.742 21.784.419

2006 3.044.819 1.657.411 4.669.488 11.427.675 6.365.988 17.793.663 13.821.528 8.185.620 22.007.148

2007 3.113.912 1.678.608 4.669.488 11.677.447 6.441.249 18.118.696 14.100.045 8.251.542 22.351.587

2008 3.132.398 1.709.080 4.841.478 11.758.558 6.549.365 18.307.923 14.192.718 8.366.834 22.559.552

2009 3.047.662 1.700.032 4.747.694 11.505.393 6.510.890 18.016.283 13.903.915 8.319.252 22.223.167
Veränderung 2005 

bis 2009 in % 1,5 2,9 1,7 2,4 2,0 2,2 2,5 1,2 2,0 

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte 
2005 142.460 765.351 907.811 543.310 3.064.477 3.607.787 680.739 3.728.981 4.409.720 

2006 153.670 789.955 943.625 588.483 3.173.417 3.761.900 741.571 3.877.271 4.618.842 

2007 161.760 823.913 985.673 616.452 3.317.803 3.934.255 785.624 4.074.886 4.860.510 

2008 168.933 852.769 1.021.702 641.665 3.441.407 4.083.072 824.308 4.235.940 5.060.248 

2009 177.414 879.401 1.056.815 674.226 3.553.607 4.227.833 869.810 4.380.788 5.250.598 
Veränderung 2005 

bis 2009 in % 24,5 14,9 16,4 24,1 16,0 17,2 27,8 17,5 19,1 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt 
2005 3.146.923 2.432.303 5.579.226 11.785.864 9.453.725 21.239.589 14.250.909 11.955.060 26.205.969

2006 3.199.824 2.448.398 5.648.222 12.020.883 9.542.817 21.563.700 14.569.010 12.067.351 26.636.361

2007 3.277.550 2.503.829 5.781.379 12.299.476 9.762.862 22.062.338 14.892.582 12.331.502 27.224.084

2008 3.302.950 2.562.996 5.865.946 12.405.632 9.994.679 22.400.311 15.024.005 12.608.281 27.632.286

2009 3.226.602 2.580.465 5.807.067 12.185.090 10.069.014 22.254.104 14.781.214 12.706.334 27.487.548
Veränderung 2005 

bis 2009 in % 2,5 6,1 4,1 3,4 6,5 4,8 3,7 6,3 5,0 

Ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte 
2005 392.023 845.636 1.237.659 1.317.267 2.893.616 4.210.883 1.607.607 3.285.716 4.893.323 

2006 394.365 851.471 1.245.836 1.315.214 2.913.950 4.229.164 1.604.808 3.315.893 4.920.701 

2007 393.067 858.320 1.251.387 1.313.282 2.939.595 4.252.877 1.600.023 3.343.163 4.943.186 

2008 394.003 853.135 1.247.138 1.320.179 2.924.189 4.244.368 1.602.056 3.318.065 4.920.121 

2009 409.453 849.598 1.259.051 1.368.611 2.910.379 4.278.990 1.662.103 3.309.195 4.971.298 
Veränderung 2005 

bis 2009 in % 4,4 0,5 1,7 3,9 0,6 1,6 3,4 0,7 1,6 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte - Zeitreihen ab 1999 -, Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 2010 sowie ; Bun-
desagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte, Zeitreihen ab 1999, Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 2010; eigene Berechnun-
gen 

Mit ähnlicher Tendenz entwickelte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Frauen in NRW: Hier war zwischen 2005 und 2009 mit einem Zuwachs von 6,1 % eine überdurch-
schnittliche Zunahme der von Frauen besetzten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisse festzustellen, denn im gleichen Zeitraum stieg die Zahl aller sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisse lediglich um 4,1 % (Männer: + 2,5 %). Der Anstieg sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse von Frauen fiel jedoch in NRW etwas verhaltener aus 
als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer bzw. des Bundesgebiets insgesamt. Hier 
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stieg die Zahl der Frauen in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen um 6,5 % 
bzw. 6,3 % (vgl. Übersicht 1-10). 

Der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist sowohl in NRW, als auch in den 
westdeutschen Bundesländern und im Bundesgebiet insgesamt insbesondere auf die Ausweitung 
von sozialversicherungspflichtiger Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen. Die Zahl solcher Beschäf-
tigungsverhältnisse stieg dabei in NRW um 16,4 %, im Durchschnitt der westdeutschen Bundes-
länder um 17,2 % und im Bundesgebiet insgesamt um 19,1 % an. 

Zwar wird auch in NRW die weit überwiegende Zahl von sozialversicherungspflichtigen Teilzeitar-
beitsverhältnissen von Frauen besetzt, deren Anteil an diesen Arbeitsverhältnissen geht jedoch im 
Zeitverlauf leicht zurück, und zwar von 84,3 % in 2005 auf 83,2 % in 2009. Gleichzeitig verzeich-
nen die von Männern besetzten Teilzeitarbeitsverhältnisse überdurchschnittliche Zuwachsraten: 
Zwischen 2005 und 2009 stieg in NRW die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Männer (bei niedrigem Ausgangsniveau) um knapp ein Viertel. 

Ein ähnlicher Verlauf zeigt sich mit Blick auf die (ausschließlich) geringfügig entlohnte Beschäfti-
gung. Zwar sind die Zuwächse dieser Beschäftigungsverhältnisse zwischen 2005 und 2009 mit 
1,7 % in NRW bzw. 1,6 % in den westdeutschen Bundesländern und im Bundesgebiet insgesamt 
vergleichsweise moderat, allerdings sind diese Zuwächse insbesondere auf den Anstieg der von 
Männern besetzten geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse zurückzuführen. Der Anstieg in 
NRW war mit 4,4 % gegenüber der Entwicklung in den westdeutschen Bundesländern (+ 3,9 %) 
und im Bundesgebiet insgesamt (+ 3,4 %) dabei überdurchschnittlich hoch. 

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass sich die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen 
nicht mehr – wie noch bis 2005 – ausschließlich auf Basis von Teilzeitarbeit und geringfügiger Be-
schäftigung, sondern in zunehmendem Maße auf den Aufbau von Vollzeitbeschäftigung zurückfüh-
ren lässt. Gleichwohl ist aus gleichstellungspolitischer Sicht darauf hinzuweisen, dass noch immer 
der überwiegende Teil der in Vollzeit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Männer sind. Frau-
en hatten zuletzt an solchen Beschäftigungsverhältnissen einen Anteil von 35,8 %. Demgegenüber 
sind sowohl bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen in Teilzeit als 
auch den (ausschließlich) geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen Frauen in der Mehrheit mit 
Anteilen in Höhe von 83,2 % bzw. von 67,5 %.  

Schlussfolgerungen 

Die zwischen 2005 und 2009 kontinuierlich steigenden Erwerbstätigen- sowie Beschäftigtenzahlen 
bei Frauen deuten zunächst auf zunehmende Beschäftigungschancen für Frauen in NRW, aber 
auch darüber hinaus in Westdeutschland und dem Bundesgebiet insgesamt hin. Den überwiegen-
den Anteil an der zunehmenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Frauen hat wei-
terhin die Ausweitung von Teilzeitarbeitsverhältnissen. Allerdings spielen solche Arbeitsverhältnis-
se – wie auch die geringfügige Beschäftigung – eine immer größer werdende Rolle auch für Män-
ner.  

Damit lässt sich die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen nicht mehr – wie noch bis 2005 – 
ausschließlich auf die Ausweitung von Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung, sondern in 
steigendem Maße auf den Aufbau von Vollzeitbeschäftigung zurückführen. Gleichwohl ist aus 
gleichstellungspolitischer Sicht darauf hinzuweisen, dass Frauen sowohl bei den sozialversiche-
rungspflichtigen als auch den (ausschließlich) geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen mit An-
teilen in Höhe von 83,2 % bzw. von 67,5 % überdurchschnittlich stark vertreten sind.  
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1.2.2.4 Erwerbstätigkeit von Älteren 

Ausgangslage bis 2005 

Die Erwerbstätigkeit von Älteren nahm zwischen 2000 und 2005 in NRW zu, was im ESF-OP des 
Landes NRW v.a. auf die steigende Anzahl erwerbstätiger älterer Frauen zurückführt wird. Die Zu-
nahme der Zahl erwerbstätiger Frauen im Alter zwischen 55 und 65 Jahren betrug zwischen 2000 
und 2005 17,3 % und war somit um 7,8 Prozentpunkte höher als im Durchschnitt der westdeut-
schen Bundesländer. Diese Zunahme ist laut ESF-OP des Landes NRW auf die wesentliche Erhö-
hung der geringfügigen Beschäftigung als auch der Teilzeitbeschäftigung unter älteren Frauen zu-
rückzuführen. Dem gegenüber steht ein leichter Rückgang des Anteils älterer beschäftigter Män-
ner, der zwischen den Vergleichsjahren 2000 und 2005 eine negative Veränderungsrate von 3,1 % 
aufweist. Im Vergleich lag der Anteil älterer Beschäftigter in NRW knapp einen Prozentpunkt unter 
dem westdeutschen Durchschnitt. 

Entwicklung seit 2005 

Der positive Trend der Erwerbsbeteiligung Älterer hält auch nach 2005 an. Insgesamt stieg der An-
teil der älteren Erwerbstätigen an allen Erwerbstätigen in NRW bis 2008 um zwei Prozentpunkte, 
was leicht über dem Wert des Bundesgebiets West als auch des gesamten Bundesgebietes liegt. 
Differenziert man die Anteile der älteren Erwerbstätigen nach dem Geschlecht, so zeigt sich, dass 
sich der Frauen- ebenso wie der Männeranteil um einen guten Prozentpunkt erhöht hat.  

Im Vergleich zum Jahr 2005 zeigt sich in NRW bis 2008 eine Zunahme der Zahl erwerbstätiger Äl-
terer zwischen 55 bis unter 65 Jahre um 16,6 % auf rd. 1,1 Mio. in NRW (vgl. Übersicht 1-12). Die-
se Steigerung fiel damit im Vergleich zum Bundesgebiet West deutlicher aus (+ 15,3 %), lag aber 
unter der Zunahme im Bundesgebiet insgesamt (+ 17,8%). 

Übersicht 1-12: Entwicklung der Erwerbstätigkeit Älterer nach Geschlecht in NRW, im Bun-
desgebiet West und in Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 2008 

2005 2008 

 
Erwerbstätige im 
Alter von 55 bis 

65 Jahren 
in 1.000 

Anteil an allen 
Erwerbstätigen 
der jeweiligen 
Gruppe in % 

Erwerbstätige im 
Alter von 55 bis 

65 Jahren 
in 1.000 

Anteil an allen 
Erwerbstätigen 
der jeweiligen 
Gruppe in % 

Veränderung 
Erwerbstätige 

(55 bis 65 Jahre) 
2005-2008 

in % 
NRW 

Insgesamt 909 11,9 1.060 13,9 16,6 
Frauen 377 11,1 446 12,4 18,3 
Männer 531 12,5 613 13,7 15,4 

Bundesgebiet West 
Insgesamt 3.617 12,3 4.170 13,4 15,3 
Frauen 1.481 11,3 1.771 12,7 19,6 
Männer 2.136 13,1 2.398 14,0 12,3 

Bundesgebiet insgesamt 
Insgesamt 4.441 12,1 5.233 13,5 17,8 
Frauen 1.858 11,3 2.276 13,0 22,5 
Männer 2.584 12,8 2.957 14,0 14,4 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Sonderauswertung: Erwerbstätige nach Alter und Staatsangehörigkeit, Ergeb-
nisse der Mikrozensen 2005, 2006, 2007 und 2008, Wiesbaden 2009 

Nach dem Geschlecht differenziert zeigt Übersicht 1-11 darüber hinaus, dass in NRW der Zu-
wachs sowohl der absoluten Zahl an älteren erwerbstätigen Frauen als auch des Anteils an allen 
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erwerbstätigen Älteren nach wie vor stärker ausgeprägt ist als bei Männern. So erhöhte sich z.B. 
der Anteil älterer Frauen an allen Erwerbstätigen um über drei Prozentpunkte, während bei den 
Männern die Zunahme lediglich 1,3 Prozentpunkte betrug. Gegenüber der Entwicklung in den 
westdeutschen Bundesländern sowie im Bundesgebiet insgesamt lässt sich schließlich feststellen, 
dass sich die Erwerbstätigkeit älterer Frauen in NRW weniger dynamisch entwickelt: Der Anteil äl-
terer erwerbstätiger Frauen ist in NRW geringer, und die Zuwachsrate der Zahl älterer erwerbstäti-
ger Frauen liegt in NRW ebenfalls unter den entsprechenden Referenzwerten für das Bundesge-
biet West sowie das Bundesgebiet insgesamt.  

Schlussfolgerungen 

Gegenüber der Ausgangssituation der Jahre 2000 bis 2005 deuten die Daten zur Erwerbsbeteili-
gung Älterer am aktuellen Rand auf Veränderungen in der Entwicklung der Erwerbstätigkeit Älterer 
hin: Insgesamt steigt nach wie vor die Zahl älterer Erwerbstätiger an, wobei diese Entwicklung bei 
Frauen stärker ausgeprägt ist als bei Männern. 

 

1.2.2.5 Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung, befristeter Beschäftigung und Minijobs 

Ausgangslage bis 2005 

Der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit an allen sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen erhöhte sich in NRW zwischen 2000 und 2005 
um 2,3 % auf 15,7 % und lag damit 0,8 Prozentpunkte unter dem westdeutschen Durchschnitt. Die 
steigende Bedeutung von Teilzeitbeschäftigung wurde im ESF-OP des Landes NRW v.a. mit dem 
weiter steigenden Anteil von Frauen in solchen Arbeitsverhältnissen zurückgeführt. So stieg die 
Teilzeitquote von Frauen in den Jahren 2000 bis 2005 um 3,3 % auf einen Anteil von 84,4 %.  

Im Vergleich verschiedener Wirtschaftsabschnitte zeigt sich eine hohe Bedeutung der Teilzeitbe-
schäftigung insbesondere für den Dienstleistungsbereich. Annähernd die Hälfte der Beschäftigten 
im zweiten Quartal 2005 waren in diesem Bereich teilzeitbeschäftigt. Von besonderer Relevanz 
war die Teilzeitbeschäftigung dabei für die öffentlichen und sozialen Dienstleistungen, wo sie einen 
Anteil von 23,7 % aller Beschäftigungsverhältnisse ausmachten. Dem gegenüber spielen Minijobs 
eine wichtige Rolle im personenbezogenen Dienstleistungsbereich mit einem Anteil von 30,9 % al-
ler Arbeitsverhältnisse.  

Die geringfügige Beschäftigung nahm – analog zur Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung – zwi-
schen 2000 und 2005 in NRW zu. Die Zahl der ausschließlich geringfügig entlohnten Minijobber 
stieg in der Zeit von 2000 bis 2005 um 17,9 % auf 1,2 Mio. Ihr Anteil an der geringfügigen Beschäf-
tigung (einschließlich der im Nebenjob geringfügig entlohnten Minijobber/innen) betrug im Juni 
2005 75,3 % und lag damit um 2,3 Prozentpunkte über dem Anteil Westdeutschlands mit 72,5 %. 

Der Anteil ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigter an allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten nahm in NRW gegenüber 2000 bis 2005 um 4,4 % zu und lag mit 21,7 % leicht über 
dem Vergleichswert für die westdeutschen Bundesländer (19,2 %). 

Der Frauenanteil an der geringfügigen Beschäftigung fiel mit gut 80 % ebenso hoch aus wie der 
Anteil von Frauen an der Teilzeitbeschäftigung. Das ESF-OP des Landes NRW führt dies auf den 
Wunsch vieler Frauen nach Beschäftigungsmöglichkeiten zurück, die die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ermöglichen. 
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Für den Zeitraum 2000 bis 2005 konnte schließlich festgestellt werden, dass die geringfügige Be-
schäftigung zum großen Teil von Geringqualifizierten ausgeübt wird. Demnach waren in NRW im 
zweiten Quartal des Jahres 2005 28,4 % der geringfügig Beschäftigten gering qualifiziert. Im Ver-
gleich hierzu betrug der Anteil Geringqualifizierter an allen Vollzeiterwerbstätigen lediglich 13,6 %. 

Befristete Arbeitsverhältnisse nahmen zwischen 2000 und 2005 in NRW an Bedeutung zu. Ihr An-
teil an allen Arbeitsverträgen stieg um 1,3 % auf 13,5 %. In absoluten Zahlen wurden in NRW im 
Jahr 2005 911.778 befristete Arbeitsverträge geschlossen. Im Vergleich zum Bundesgebiet West 
zeigte sich für NRW eine überdurchschnittlich starke Zunahme der Zahl befristeter Arbeitsverträge. 
Die Steigerungsrate von 9,9 % fiel in NRW gegenüber dem Bundesgebiet West um 2,4 Prozent-
punkte höher aus.  

Die Befristungsquote von Männern lag im Jahr 2005 mit 13,3 % auf vergleichbarer Höhe zur Quote 
der Frauen mit 13,6 %. Deutlichere Unterschiede ergaben sich jedoch zwischen Personen mit 
deutscher und nicht-deutscher Staatsangehörigkeit: Die Befristungsquote bei Personen ohne deut-
scher Staatsangehörigkeit lag mit 11,9 % gut vier Prozentpunkte über der von Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit. 

Ein deutlicher Unterschied ergibt sich ebenso zur Befristungsquote von Beschäftigten ohne Berufs-
abschluss, die überdurchschnittlich häufig von einer befristeten Beschäftigung betroffen waren. Im 
ESF-OP des Landes NRW wird dies v.a. darauf zurückgeführt, dass sie als Flexibilitätsinstrument 
begriffen werden dürften, die durch kurze Anlernzeiten besonders attraktiv für die Abdeckung von 
Auftragsspitzen angesehen werden.  

Bei Betrachtung unterschiedlicher Wirtschaftsabschnitte kann festgestellt werden, dass überdurch-
schnittlich häufig Mitarbeiter im öffentlichen Dienst befristet beschäftigt werden. Hier liegt die Befri-
stungsquote bei 12,1 % gegenüber 7,8 % bei den privaten Dienstleistungen und 6,2 % im produ-
zierenden Gewerbe (inkl. Landwirtschaft). 

Entwicklung seit 2005 

Die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung setzt sich auch über das 
Jahr 2005 hinaus fort. Im Jahr 2005 betrug die Teilzeitbeschäftigungsquote in NRW 16,3 % und 
stieg bis zum Jahr 2009 um 1,9 Prozentpunkte auf 18,2 %. Der Anstieg der Teilzeitbeschäftigung 
lag damit geringfügig unter dem im Bundesgebiet West (+ 2,0 Prozentpunkte) und dem Bundesge-
biet insgesamt (+ 2,3 % Prozentpunkte). 

Differenziert nach dem Geschlecht zeigen die aktuell vorliegenden Daten, dass die Erhöhung der 
Teilzeitbeschäftigung im Wesentlichen von Frauen getragen wird. Bei Frauen stieg die Teilzeitbe-
schäftigungsquote von 31,5 % im Jahr 2005 auf 34,1 % im Jahr 2009 (Vgl. Übersicht 1-13). Diese 
Steigerung um 2,6 Prozentpunkte fällt im Vergleich zur westdeutschen und bundesweiten Entwick-
lung jedoch geringer aus. Im Bundesgebiet West stieg die Teilzeitbeschäftigung im gleichen Zeit-
raum um 2,9 Prozentpunkte auf das Niveau von 35,2 %, im gesamten Bundesgebiet um 3,3 Pro-
zentpunkte auf 34,5 %. 
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Übersicht 1-13: Entwicklung des Anteils von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung an der so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung zwischen 2005 und 2009 nach 
Geschlecht in NRW, Bundesgebiet West und Deutschland insgesamt – in % 

NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
Jahr 

Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen Gesamt 
Anteil sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

2005 95,4 68,5 83,7 95,3 67,5 83,0 95,2 68,8 83,1 

2006 95,2 67,7 82,7 95,1 66,7 82,5 94,9 67,8 82,6 

2007 95,0 67,0 80,8 94,9 66,0 82,1 94,7 66,9 82,1 

2008 94,8 66,7 82,5 94,8 65,5 81,7 94,5 66,4 81,6 

2009 94,5 65,9 81,8 94,4 64,7 81,0 94,1 65,5 80,8 
Veränderung 
2005 bis 2009 -0,9 -2,6 -1,9 -0,9 -2,9 -2,0 -1,1 -3,3 -2,3 

Anteil sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigter an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
2005 4,5 31,5 16,3 4,6 32,4 17,0 4,8 31,2 16,8 

2006 4,8 32,3 16,7 4,9 33,3 17,4 5,1 32,1 17,3 

2007 4,9 32,9 17,0 5,0 34,0 17,8 5,3 33,0 17,9 

2008 5,1 33,3 17,4 5,2 34,4 18,2 5,5 33,6 18,3 

2009 5,5 34,1 18,2 5,5 35,3 19,0 5,9 34,5 19,1 
Veränderung  
2005 bis 2009 1,0 2,6 1,9 0,9 2,9 2,0 1,1 3,3 2,3 

Anteil ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigter an allen geringfügig entlohnt Beschäftigten 
2005 68,9 80,4 76,4 66,4 77,4 73,6 68,7 77,7 74,5 

2006 67,1 79,1 74,8 64,4 75,9 71,9 66,6 76,3 72,8 

2007 64,7 77,6 73,0 62,1 74,5 70,2 64,5 74,8 71,1 

2008 63,2 75,8 71,3 60,5 72,6 68,4 62,8 72,9 69,3 

2009 64,7 74,8 71,2 61,6 71,4 68,0 63,8 71,8 68,9 
Veränderung  
2005 bis 2009 -4,3 -5,6 -5,2 -4,8 -5,9 -5,6 -4,9 -5,9 -5,6 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte - Zeitreihen ab 1999 -, Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 2010 sowie ; Bun-
desagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte, Zeitreihen ab 1999, Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 2010; eigene Berechnun-
gen 

Gleichzeitig ging jedoch in NRW zwischen 2005 und 2009 der Frauenanteil unter den Teilzeitbe-
schäftigten auf hohem Niveau auf 83,2 % zurück, was einen Rückgang des Anteils um 1,1 Pro-
zentpunkte bedeutet. Damit spiegelt sich in NRW die westdeutsche und bundesweite Entwicklung, 
wo der Rückgang des Anteils von Frauen in Teilzeitbeschäftigung ebenfalls zurückgegangen ist. 
Mit anderen Worten hat Teilzeitbeschäftigung für Männer – wenn auch langsam – eine im Zeitver-
lauf steigende Bedeutung (vgl. Übersicht 1-14). 

Insgesamt lässt sich auf Basis aktueller Daten die bis 2005 im ESF-OP des Landes dargestellte 
zunehmende Bedeutung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse auch für den Zeitraum 2005 bis 
2009 bestätigen: In NRW stieg die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten der Ver-
gleichsjahre 2005 und 2009 um 1,7 % auf 1.259.051 Personen. Die Steigerung der Zahl aus-
schließlich geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse verläuft synchron zur Entwicklung in den 
westdeutschen Bundesländern und im Bundesgebiet insgesamt (jeweils + 1,6 %). 
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Übersicht 1-14: Geschlechtsspezifische Verteilung von sozialversicherungspflichtigen Teil-
zeit- und Vollzeitbeschäftigung sowie von geringfügiger Beschäftigung zwi-
schen 2005 und 2009 in NRW, im Bundesgebiet West und im Bundesgebiet 
insgesamt – Anteile in % 

NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
Jahr 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte 

2005 64,3 35,7 63,8 36,2 62,3 37,7 
2006 65,2 35,5 64,2 35,8 62,8 37,2 
2007 66,7 35,9 64,4 35,6 63,1 36,9 
2008 64,7 35,3 64,2 35,8 62,9 37,1 
2009 64,2 35,8 63,9 36,1 62,6 37,4 

Veränderung  
2005 bis 2009 in % -0,1 0,1 0,1 -0,1 0,3 -0,3 

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte 
2005 15,7 84,3 15,1 84,9 15,4 84,6 
2006 16,3 83,7 15,6 84,4 16,1 83,9 
2007 16,4 83,6 15,7 84,3 16,2 83,8 
2008 16,5 83,5 15,7 84,3 16,3 83,7 
2009 16,8 83,2 15,9 84,1 16,6 83,4 

Veränderung  
2005 bis 2009 in % 1,1 -1,1 0,9 -0,9 1,1 -1,1 

Ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte 
2005 31,7 68,3 31,3 68,7 32,9 67,1 
2006 31,7 68,3 31,1 68,9 32,6 67,4 
2007 31,4 68,6 30,9 69,1 32,4 67,6 
2008 31,6 68,4 31,1 68,9 32,6 67,4 
2009 32,5 67,5 32,0 68,0 33,4 66,6 

Veränderung  
2005 bis 2009 in % 0,8 -0,8 0,7 -0,7 0,6 -0,6 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte - Zeitreihen ab 1999 -, Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 2010 sowie ; 
Bundesagentur für Arbeit - Statistik (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, Sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte, Zeitreihen ab 1999, Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 2010; eigene Berech-
nungen 

Differenziert nach dem Geschlecht zeigt sich jedoch ein deutlicher Unterschied: In NRW gehen 
vermehrt Männer einer ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigung nach, was sich – von 
einem niedrigen Niveau ausgehend – in einer deutlich höheren Steigerungsrate bei der Zahl von 
Männern in solchen Arbeitsverhältnissen (+ 4,4 %) gegenüber der der Frauen niederschlägt 
(+ 0,5 %). Damit liegt NRW deutlich über den männerspezifischen Steigerungsraten von 3,9 % im 
Schnitt der westdeutschen Bundesländer bzw. 3,4 % im Bundesgebiet insgesamt. Trotzdem ist die 
geringfügige Beschäftigung noch immer geprägt von einem anhaltend hohen Frauenanteil: Über 
zwei Drittel aller (ausschließlich) geringfügig Beschäftigten in NRW sind – analog zur Situation im 
Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer und des Bundesgebiets insgesamt – Frauen. 

Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend zeigen die Analysen zur Entwicklung der unterschiedlichen Arten von Beschäf-
tigungsverhältnissen einen zunehmenden Bedeutungsverlust der Vollzeitbeschäftigung zu Gun-
sten der Teilzeitbeschäftigung, wobei sich seit 2005 die Zahl an sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnissen insgesamt erhöht hat. Im Zeitverlauf steigt gleichzeitig die Bedeutung 
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der geringfügigen Beschäftigung deutlich. Die als „ungesichert“ geltenden Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnisse sowie geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse spielen dabei eine immer größere 
Rolle für Männer. Die dargestellten Entwicklungen sind seit 2005 weitgehend stabil, so dass 
scheinbar die Finanz- und Wirtschaftskrise ohne nennenswerte Auswirkungen auf das Beschäfti-
gungssystem geblieben ist. Hierbei ist jedoch auf die auf Bundesebene zur Reduzierung negativer 
Beschäftigungseffekte massive Förderung von Kurzarbeit hinzuweisen, mit der krisenbedingte Ent-
lassungen in großem Ausmaß auch in NRW verhindert werden konnten. Offen muss indes die Fra-
ge bleiben, ob sich die wirtschaftliche Situation der Betriebe in NRW so weit stabilisiert hat, dass 
das absehbare Auslaufen der Kurzarbeiterregelungen nicht zu negativen Anpassungen in der Be-
schäftigung führt.  

Eine weitere Strategie der Betriebe in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise war die verstärkte 
Nutzung von Befristungen bei neuen Arbeitsverträgen. Nach dem IAB-Betriebspanel 2009 war der 
Anteil der Betriebe in NRW, die von befristeten Arbeitsverträgen Gebrauch machten, im Jahr 2008 
mit 37 % vergleichsweise hoch.14 Im westdeutschen Durchschnitt lag dieser Wert bei 35 %. Dar-
über hinaus haben in 2008 insgesamt 63 % aller Betriebe in NRW bei Neueinstellungen aus-
schließlich befristet eingestellt. Der Anteil befristeter Verträge an allen neuen Arbeitsverträgen lag 
im Jahr 2009 wie bereits im Vorjahr bei 52 %.  

 
1.2.2.6 Entwicklung der Beschäftigung nach Sektoren 

Ausgangslage bis 2005 

Die Erwerbstätigenentwicklung in NRW bis 2005 war – im bundesweiten Trend liegend – gekenn-
zeichnet von einem zunehmenden Tertiärisierungsprozess. Während sich im Primärsektor eine ge-
ringe Zunahme der Erwerbstätigenzahl ergab, war für das Produzierende Gewerbe eine weitere 
Abnahme zu beobachten. Entscheidend war jedoch die Zunahme der Zahl von im Dienstleistungs-
bereich Erwerbstätigen. Durch deutliche Zunahmen zeichneten sich hierbei v.a. die Bereiche Fi-
nanzierung, Vermietung und Verpachtung sowie öffentliche und private einerseits und unterneh-
mensbezogene Dienstleistungen andererseits aus, die in NRW stärker als im westdeutschen 
Durchschnitt ausfielen. Die „klassischen“ Dienstleistungsbereiche wie Handel, Gast- und Verkehrs-
gewerbe wiesen hingegen zwischen 2000 und 2005 leichte Rückgänge auf, die in NRW stärker 
ausgeprägt waren als im westdeutschen Bundesgebiet. 

Vom allgemeinen Trend der Tertiärisierung haben vor allem Frauen profitiert: Die Zahl erwerbstäti-
ger Frauen im Dienstleistungsbereich stieg zwischen 1980 und 2002 um 1,1 Mio. von 1,6 Mio. auf 
2,7 Mio. Hingegen stieg die Zahl erwerbstätiger Männer im gleichen Zeitraum um 0,5 Mio. auf 2,3 
Mio. Der Anteil aller erwerbstätiger Frauen im Dienstleistungsbereich betrug in NRW im Jahr 2002 
83,1 %, der der Männer 53,4 %. 

Entwicklung seit 2005 

Die bisherige Entwicklung in den Wirtschaftssektoren hält auch nach 2005 weiter an. So zeigt sich 
im Primärsektor eine weitere Zunahme der Zahl Erwerbstätiger um 4,2 % auf 131.200 Personen. 
Im Vergleich zum Bundesgebiet West sowie zum Bundesgebiet insgesamt fiel diese Steigerung 
deutlich höher aus. Im sekundären Sektor setzt sich der bisherige rückläufige Trend in den Er-

                                                 
14  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), IAB-Betriebspanel – Beschäftigung in der 

Krise. Ausgewählte Ergebnisse der nordrhein-westfälischen Stichprobe der Arbeitgeberbefragung 2009, Düsseldorf 2010, S. 8f 
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werbstätigenzahlen auch nach 2005 insbesondere im Produzierenden Gewerbe weiter fort. Hier 
war ein Rückgang der Erwerbstätigenzahl zwischen 2005 und 2009 um 3,7 % zu beobachten, der 
deutlicher als der in den westdeutschen Bundesländern (- 1,7 %) und im Bundesgebiete insgesamt 
(- 1,0 %) ausfiel (vgl. Überblick 1-15).  

Übersicht 1-15: Entwicklung der Erwerbstätigkeit nach Sektoren in NRW, Bundesgebiet 
West und Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 2009 

Jahr Insgesamt 

Land- und 
Forstwirt-

schaft,  
Fischerei, 
Fischzucht 

Produzieren-
des Gewerbe 

ohne  
Baugewerbe 

Baugewerbe 
Handel, Gast-
gewerbe und 

Verkehr 

Finanzierung, 
Vermietung 

und Unterneh-
mensdienst-
leistungen 

Öffentliche und 
private Dienst-

leister 

Bundesgesbiet insgesamt (1000) 
2005 38.835 853 7.894 2.179 9.776 6.363 11.770 
2006 39.075 837 7.826 2.174 9.799 6.586 11.853 
2007 39.724 850 7.911 2.209 9.953 6.821 11.980 
2008 40.279 860 8.030 2.193 10.046 7.010 12.140 
2009 40.265 866 7.814 2.200 10.082 6.922 12.381 

Veränderung 
2005 bis 2009 

in % 
3,7 1,5 -1,0 1,0 3,1 8,8 5,2 

Bundesgebiet West (1000) 
2005 31.684,4 680,2 6.821,8 1.637,2 8.078,1 5.234,3 9.232,9 
2006 31.865,9 670,2 6.749,1 1.637,9 8.099,3 5.408,3 9.301,3 
2007 32.387,7 681,1 6.804,9 1.667,4 8.221,7 5.593,3 9.419,6 
2008 32.863,5 689,7 6.896,6 1.659,6 8.308,1 5.749,0 9.560,4 
2009 32.846,8 695,3 6.703,9 1.664,6 8.341,4 5.666,8 9.774,5 

Veränderung 
2005 bis 2009 

in % 
3,7 2,2 -1,7 1,7 3,3 8,3 5,9 

NRW (1000) 
2005 8.420,0 125,9 1.715,4 396,5 2.216,0 1.432,0 2.534,1 
2006 8.445,0 124,6 1.684,5 391,9 2.221,2 1.477,8 2.544,9 
2007 8.572,1 127,6 1.690,5 398,8 2.253,6 1.529,2 2.572,4 
2008 8.689,6 129,4 1.704,9 400,1 2.276,5 1.578,1 2.600,5 
2009 8.673,1 131,2 1.651,4 405,0 2.276,6 1.551,3 2.657,5 

Veränderung 
2005 bis 2009 

in % 
3,0 4,2 -3,7 2,1 2,7 8,3 4,9 

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Erwerbstätigenstatistik Bund/Länder, Düs-
seldorf 2010, Stand: 01.09.2010, Düsseldorf 2010, eigene Berechnungen 

Im Baugewerbe nahm hingegen die Zahl der Erwerbstätigen mit einer Zunahme von 2,1 % zwi-
schen 2005 und 2009 eine positive Entwicklung. Der Dienstleistungsbereich war auch nach 2005 
ein wichtiger Motor für den Beschäftigungsaufbau in NRW. Besonders deutlich war die Zunahme 
wiederum im Bereich Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleistungen mit einer Stei-
gerung um 8,3 % (Westdeutschland: + 8,3; Bundesgebiet insgesamt: + 8,8 %). Eine ebenfalls posi-
tive Entwicklung nahmen die Bereiche Handel, Gast- und Verkehrsgewerbe sowie öffentliche und 
private Dienstleistungen mit Steigerungsraten von 2,7 % bzw. 4,9 %. Diese Steigerungsraten lie-
gen im Trend der Entwicklungen im Bundesgebiet West sowie im Bundesgebiet insgesamt. 

Schlussfolgerungen 

Die Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen nach den Wirtschaftsbereichen seit 2005 setzt die be-
reits im ESF-OP des Landes NRW beschriebenen Trends einer zunehmenden Tertiärisierung fort. 
Insgesamt verliert das Produzierende Gewerbe weiter an Bedeutung, während die Zahl der Er-
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werbstätigen im Dienstleistungsbereich steigt. Allerdings ist die Entwicklung innerhalb der Dienst-
leistungen nicht einheitlich: Während z.B. die unternehmensbezogenen Dienstleistungen von be-
sonders starken Zuwächsen in der Erwerbstätigenzahl gekennzeichnet sind, steigt diese in ande-
ren Dienstleistungsbereichen (z.B. Handel, Gastgewerbe und Verkehr) in vergleichsweise modera-
tem Umfang.  

 

1.2.2.7 Offene Stellen und Mismatch-Probleme 

Ausgangslage bis 2005 

Wichtiger Indikator zur Abbildung von Mismatch-Problemen auf dem Arbeitsmarkt ist die Zahl der 
bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen. Laut sozioökonomischer Analyse 
des ESF-OP des Landes NRW zeichneten sich für NRW trotz der Verschlechterung auf dem Ar-
beitsmarkt eine zunehmende Bedeutung von Problemen in der Besetzung offener Stellen ab. Im 
September 2006 war demzufolge ein Bestand von 116.686 unbesetzten Stellen gemeldet.  

Entwicklung seit 2005 

Vergleicht man die dem ESF-OP des Landes NRW zugrunde liegende Ausgangssituation im Sep-
tember 2006 mit dem Bestand an offenen Stellen im September 2010, ist zunächst ein positiv zu 
bewertender Rückgang um 28,8 % festzustellen, und zwar von 116.686 auf 83.084. Dies deutet 
darauf hin, dass der zunehmende Wettbewerb der Betriebe um Fachkräfte zu neuen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten führt und Mismatch-Probleme am Arbeitsmarkt zumindest in der mittelfristigen 
Perspektive an Bedeutung verlieren (vgl. Übersicht 1-16). 

Dass solche Mismatch-Probleme trotz der demographischen Entwicklung weiterhin Bestand ha-
ben, zeigt sich indes bei der Gegenüberstellung des Bestands an offenen Stellen am aktuellen 
Rand: So stieg die Zahl an offenen Stellen in NRW zwischen September 2009 und September 
2010 um 32 % an. Gleichzeitig ist auf sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Wirt-
schaftsbereichen hinzuweisen: Während sich z.B. die Zahl offener Stellen in den Bereichen Grund-
stücks- und Wohnungswesens sowie Vermietung (- 20 %), öffentliche Verwaltung (- 35 %) sowie 
Erziehung und Unterricht (- 15 %) rückläufig entwickeln, steigt die Zahl offener Stellen im Gesund-
heitsbereich (+ 10 %) sowie insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe (+ 62 %) und im Bauge-
werbe (+ 33 %). Insbesondere für den Gesundheitsbereich ist bekannt, dass in zunehmendem Ma-
ße qualifizierte Fachkräfte fehlen, so dass freie Stellen allein aus dem Bestand an Arbeitslosen 
aufgrund der häufig fehlenden qualifikationsbezogenen Voraussetzungen nicht besetzt werden 
können. Im Baubereich und im Verarbeitenden Gewerbe deutet hingegen die Zunahme offener 
Stellen eher darauf hin, dass der durch die Wirtschafts- und Finanzkrise hervorgerufene, zunächst 
eingeschränkte Personalbedarf überwunden zu sein scheint. 

In diesen Kontext fällt auch die positive Entwicklung im Bereich Verkehr und Lagerwesen mit ei-
nem Zuwachs offener Stellen zwischen September 2009 und September 2010 um 83 %, wobei 
einschränkend jedoch auf die insgesamt geringe quantitative Relevanz dieses Bereichs hingewie-
sen werden muss: An allen offenen Stellen des Septembers 2010 hatte der Bereich Verkehr und 
Lagerwesen lediglich einen Anteil von 3,6 %. Weiterhin zeigen die Branchen Information und Kom-
munikation sowie der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung Zuwächse von rd. 30 %. 
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Übersicht 1-16: Entwicklung des Bestandes an gemeldeten Stellen der Bundesagentur für Arbeit nach Sektoren in NRW, Bundesge-
biet West und Deutschland insgesamt zwischen 2005 und 2009 

NRW Bundesgebiet West  Bundesgebiet insgesamt Wirtschaftsabschnitte 
(WZ 2008) 2010 2009 Veränderung  

2009-2010 in % 2010 2009 Veränderung  
2009-2010 in % 2010 2009 Veränderung  

2009-2010 in % 
Arbeitsstellen insgesamt 83.084 63.104 32 333.375 249.597 34 396.365 299.970 32 

Darunter: 
• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 244 246 -1 1.398 1.292 8 3.020 2.699 12 
• Bergbau u. Gewinnung  

v. Steinen u. Erden 22 21 5 138 134 3 169 157 8 

• Verarbeitendes Gewerbe 5.418 3.345 62 24.143 14.466 67 30.133 18.494 63 
• Energieversorgung  84 86 -2 521 379 37 659 548 20 
• Wasserversorgung; Abwasser- und 

Abfallentsorgung und Beseitigung 
von Umweltverschmutzungen  

229 211 9 927 623 49 1.172 850 38 

• Baugewerbe 4.098 3.089 33 17.080 13.298 28 21.808 17.136 27 
• Handel; Instandhaltung und Repara-

tur von Kraftfahrzeugen 7.984 6.069 32 30.500 22.738 34 35.900 27.150 32 

• Verkehr und Lagerei 2.995 1.636 83 12.426 7.081 75 14.717 8.636 70 
• Gastgewerbe 4.108 3.652 12 21.280 16.678 28 25.345 20.109 26 
• Information und Kommunikation 1.529 1.123 36 5.364 3.934 36 6.377 4.709 35 
• Erbringung von Finanz- und  

Versicherungsdienstleistungen 1.118 938 19 4.186 4.138 1 4.847 4.899 -1 

• Grundstücks- und Wohnungswesen 264 329 -20 1.054 1.050 0 1.450 1.470 -1 
• Erbringung von freiberuflichen, wis-

senschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen  

3.961 3.088 28 13.397 11.635 15 15.998 13.877 15 

• Erbringung von sonstigen wirtschaft-
lichen Dienstleistungen  37.191 25.731 45 147.220 100.682 46 169.457 116.197 46 

• Öffentliche Verwaltung, Verteidi-
gung; Sozialversicherung 1.266 1.939 -35 6.410 7.980 -20 8.002 9.708 -18 

• Erziehung und Unterricht 1.317 1.556 -15 5.436 5.874 -7 7.015 7.604 -8 
• Gesundheits- und Sozialwesen 7.619 6.957 10 28.506 25.892 10 34.297 31.382 9 
• Kunst, Unterhaltung und Erholung 787 591 33 2.588 2.426 7 3.040 2.901 5 
• Erbringung von sonstigen Dienstleis-

tungen 2.644 2.279 16 9.740 8.286 18 11.797 103.45 14 

• Exterritoriale Organisationen und 
Körperschaften 11 15 -27 203 115 77 204 120 70 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Gemeldete Stellen nach Wirtschaftsgruppen - Deutschland, West- und Ostdeutschland, Länder, Nürnberg 
2010, – Stand 01.08.2010, Nürnberg 2010, eigene Berechnungen 
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Schlussfolgerungen 

Die Verringerung des Bestands an offenen Stellen im Zeitverlauf spiegelt grundsätzlich die zuneh-
mend positiven Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt in NRW wieder. Zwischen Ende September 
2006 und Ende September 2010 sank die Zahl offener Stellen um knapp 30 %. Dies deutet darauf 
hin, dass der verstärkte Wettbewerb der Betriebe um Fachkräfte zu neuen Beschäftigungsmöglich-
keiten führt und Mismatch-Probleme am Arbeitsmarkt zumindest in der mittelfristigen Perspektive 
an Bedeutung verlieren. Von der Abnahme des Gesamtbestands offener Stellen sind jedoch nicht 
alle Wirtschaftsabschnitte gleichermaßen betroffen: Während sich in einigen Bereichen die Zahl of-
fener Stellen überdurchschnittlich stark reduzierte, können beispielsweise im Gesundheitswesen 
Arbeitsplätze zunehmend nicht besetzt werden. Fachkräftemangel wird damit für Unternehmen 
spezifischer Branchen in NRW zu einer immer wichtigeren Herausforderung für die Sicherung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit. 

 

1.2.3 Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und Beschäftigten 

1.2.3.1 Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und Unternehmen 

Ausgangslage bis 2005 

Zur Abbildung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und Unternehmen stehen in der 
amtlichen Statistik sowie sonstigen statistischen Publikationen unterschiedliche Informationen zur 
Verfügung.15 Als zentraler Indikator zur Messung der Weiterbildungsbeteiligung von Unternehmen 
und Beschäftigten wird in der sozioökonomischen Analyse des ESF-OP des Landes NRW auf Da-
ten des IAB-Betriebspanels verwiesen. Demnach zeigte sich für 2003, dass Teilnahmen an Weiter-
bildungsmaßnahmen über die einzelnen Branchen und Betriebsgrößenklassen hinweg unter-
schiedlich stark ausgeprägt waren. In der Gruppe der Kleinstbetriebe mit bis zu vier Beschäftigte 
förderten 24 % der Betriebe die Teilnahme ihrer Mitarbeiter/innen an Weiterbildungen, bei Betrie-
ben mit vier bis neuen Mitarbeitern waren es 45 % und bei Betrieben ab 250 Mitarbeiter 96 %. 

Insgesamt wurden 2003 24 % aller Beschäftigten mit Weiterbildungen erreicht, was leicht über 
dem westdeutschen Durchschnittswert von 23 % lag. Nach dem Geschlecht differenziert, zeigte 
das IAB-Betriebspanel für das Jahr 2003 eine leicht höhere Weiterbildungsbeteiligung von Frauen 
(25 %) gegenüber der von Männern (23 %). Unterschiede bestanden auch nach dem Berufsab-
schluss: So nahmen im Jahr 2003 nur 13 % der Un- und Angelernten an Weiterbildungsmaßnah-
men teil, während Mitarbeiter/innen mit Hochschulabschluss mit einem Anteil von 36 % an Weiter-
bildungen teilnahmen.  

Weitere Unterschiede zeigten sich auch in der Differenzierung nach Wirtschaftsbereichen: So lag 
2003 die Beteiligungsquote der Betriebe der Kredit- und Versicherungswirtschaft mit einem Anteil 
von 70 % an allen Betrieben der Branche am höchsten.  

 

 

 
                                                 
15  Hierzu zählen bis 2007 das Berichtssystem Weiterbildung, das seit 2009 auf den EU-weiten Standard des Adult Education Survey 

umgestellt wurde. Darüber hinaus veröffentlicht auch das Statistische Bundesamt Informationen zur Bildungsbeteiligung in der Be-
völkerung. Regionalisierte Informationen stehen darüber hinaus auch im Rahmen des IAB-Betriebspanels zur Verfügung. 
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Entwicklung seit 2005 

Aktuellere Daten aus dem IAB-Betriebspanel16 verdeutlichen, dass die Zahl der Arbeitgeber, die 
berufliche Weiterbildungen unterstützen, in NRW zunimmt. Demzufolge unterstützten mittlerweile 
rd. 48 % der Betriebe aktiv ihre Mitarbeiter/innen bei der Teilnahme durch Freistellung oder Kos-
tenübernahme. Branchenunterschiede bestehen weiterhin. Für das Handwerk weist das IAB-Be-
triebspanel eine im Vergleich zu Betrieben der Industrie, des Handels oder der Landwirtschaft ge-
ringere Weiterbildungsbeteiligung aus, was sich auch auf die im Durchschnitt geringere Größe von 
Handwerksbetrieben zurückführen lässt. Während Betriebe ab 50 Mitarbeiter/innen fast durchgän-
gig ihre Mitarbeiter/innen bei der Weiterbildung unterstützten, sind dies bei Kleinbetrieben mit zehn 
bis 49 Beschäftigte nur noch rd. zwei Drittel. Bei Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigte lag 
der Anteil bei lediglich 37 %. Auffallend ist jedoch das im Zeitverlauf insgesamt zunehmende Enga-
gement der Betriebe bei der Beteiligung an Weiterbildung. 

Die Weiterbildungsquote – als Anteil der Beschäftigten mit Weiterbildung an allen Beschäftigten –
lag in NRW im Jahr 2008 bei 26 %, was einen Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 
2007 bedeutet. Diese Steigerungsrate entspricht dem westdeutschen Durchschnitt mit einer Betei-
ligungsquote von 27 % und dürfte auch mit den Förderangeboten zur Weiterbildung Beschäftigter 
zusammenhängen, die im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise eingeführt bzw. deutlich ausge-
weitet wurden (vgl. Kap. 1.3). 

Die Differenzierung der Teilnehmenden an Weiterbildung nach dem Geschlecht deutet darauf hin, 
dass Frauen und Männer annähernd entsprechend ihres Anteils an den Erwerbstätigen im Alter 
zwischen 15 und 65 Jahren (2008: jeweils rd. 50 %) an Weiterbildung partizipieren: 46 % der Wei-
terbildungsteilnehmenden waren im Jahr 2008 Frauen, 54 % Männer. Insgesamt ist die Weiterbil-
dungsquote – gemessen als Anteil der Weiterbildungsteilnehmenden an ihrer jeweiligen Gruppe – 
der Frauen etwas höher (27 %) als die der Männer (24 %).  

Deutlich unter der allgemeinen Weiterbildungsquote lag die der älteren Beschäftigten ab 50 Jahre: 
Nur 17 % der älteren Beschäftigten nahmen 2008 an Weiterbildung teil. 

Schlussfolgerungen 

Die Betriebe und Beschäftigten in NRW beteiligen sich in zunehmendem Maße an Weiterbildung, 
jedoch variiert das betriebliche Weiterbildungsengagement – wie bereits im ESF-OP des Landes 
dargestellt – deutlich nach der Betriebsgröße und das individuelle Weiterbildungsengagement 
nach dem Geschlecht, v.a. aber mit dem Alter. Nach wie vor zeigt sich, dass:  

• die Weiterbildungsbeteiligung mit abnehmender Größe des Betriebs zurückgeht, 

• Frauen sich stärker als Männer an Weiterbildung beteiligen und 

• eine Teilnahme an Weiterbildung mit zunehmendem Alter seltener erfolgt.  

 

 

 

                                                 
16  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), IAB-Betriebspanel – Beschäftigungs-

trends in Nordrhein-Westfalen, Auswertungen der nordrhein-westfälischen Stichprobe der Betriebsbefragung 2008, Düsseldorf 2009, 
S. 48 
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1.2.3.2 Innovation und Informationsgesellschaft 

Ausgangslage bis 2005 

Zur Abbildung des Innovationsgeschehens in NRW wurde im ESF-OP des Landes NRW auf den 
Anteil der Betriebe verwiesen, die u.a. Produkte oder Dienstleistungen neu entwickeln oder in ihr 
Angebot aufnehmen. Nach dem IAB-Betriebspanel 2004 lag der entsprechende Anteil der Betriebe 
in NRW bei 46 %.17 Von besonderer Bedeutung für das Innovationsgeschehen waren demnach 
Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes, bei denen 55 % entsprechende Innovationsprozesse in 
Gang setzten, sowie Betriebe ab einer Größe von 250 Mitarbeiter/innen (89 %). 

Der Anteil der FuE-Ausgaben der Wirtschaft und des Staates am BIP betrug im Jahr 2001 1,8 % 
wobei 64 % dieser Ausgaben aus dem Wirtschaftssektor stammten. NRW lag damit deutlich unter 
den Vergleichswerten für Westdeutschland. Hier entfielen im Durchschnitt 2,5 % des BIP auf FuE-
Ausgaben, wobei sich die Wirtschaft mit 73,8 % an diesen Ausgaben beteiligte. Damit lag NRW 
noch deutlich vom EU-Benchmark entfernt, das insgesamt einen Anteil von 3,0 % des BIP für FuE-
Ausgaben vorsieht, von denen zwei Drittel auf die Wirtschaft entfallen sollen. 

Entwicklung seit 2005 

Die Entwicklung der Ausgaben der Wirtschaft und des Staates für Forschung und Entwicklung blie-
ben auch in den Vergleichsjahren 2005 und 2008 eher moderat (vgl. Übersicht 1-17): So lag der 
Anteil an FuE-Ausgaben am BIP in NRW mit 1,8 % (2005) bzw. 1,9 % (2008) auf einem annähernd 
gleichen Niveau wie 2001 und unter dem Referenzwert für das Bundesgebiet insgesamt. 

Übersicht 1-17: Entwicklung des Anteils der FuE-Ausgaben am BIP 2005 und 2008 für NRW, 
Bundesgebiet West und Bundesgebiet insgesamt 

Jahr Anteil FuE-Ausgaben 
am BIP in % 

Anteil FuE-Ausgaben 
am BIP - Wirtschafts-

sektor in % 

Anteil FuE-Ausgaben 
am BIP - Staatssektor 

in % 

Anteil FuE-Ausgaben 
am BIP - Hochschul-

sektor in % 

Bundesgebiet insgesamt 
2005 2,5 1,7 0,4 0,4 
2008 2,7 1,9 0,4 0,5 

NRW 
2005 1,8 1,1 0,3 0,4 
2008 1,9 1,2 0,3 0,4 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 2007, Wiesbaden 2007, S. 160 sowie Statistisches Bun-
desamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 2010, Wiesbaden 2010, S. 165 

Die zur Verfügung stehenden Daten belegen, dass offensichtlich weiterhin Schwierigkeiten beste-
hen, die anvisierten EU-Benchmarks zu erreichen: Mit dem Anteil von 1,8 % bzw. 1,9 % der FuE-
Ausgaben am BIP konnte in NRW der Abstand zum EU-Ziel von 3,0 % nicht verringert werden. 
Ähnliches gilt auch für den Anteil der Wirtschaft an den FuE-Ausgaben, der in NRW mit 62,5 % 
weiter unter dem EU-Benchmark von 66,7 % liegt.  

Wird zur Messung des Innovationsgeschehens in NRW als weiterer Indikator die Entwicklung der 
Patentanmeldungen zugrunde gelegt, zeigt sich zwischen 2005 und 2007 eine zur Entwicklung in 
den westdeutschen Bundesländern sowie im Bundesgebiet insgesamt gegenläufige Steigerung um 

                                                 
17 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm zur 

Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 40 
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0,5 % (vgl. Übersicht 1-18). Gleichzeitig steigt der Anteil der Patentanmeldungen in NRW an allen 
Patentanmeldungen in Deutschland von 16,8 % (2005) leicht auf 17,1 % (2007) an. 

Übersicht 1-18: Anzahl der Patentanmeldungen in NRW, Bundesgebiet West und Deutsch-
land insgesamt zwischen 2005 und 2009 

Anzahl an Patentanmeldungen 
Jahr 

NRW Bundesgebiet West Bundesgebiet insgesamt 
2005 8.151 45.077 48.367 
2006 8.195 44.659 48.012 
2007 8.190 44.454 47.853 

Veränderung  
2007 - 2005 in % 0,5 -1,4 -1,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistik der Patentanmeldungen, Wiesbaden 2010, Stand: 02.03.2010, eigene 
Berechnungen 

Schlussfolgerungen 

Gemessen an der Entwicklung des Anteil von Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Brut-
toinlandsprodukt bleiben die strukturellen Defizite im Land NRW, die bereits im ESF-OP des Lan-
des beschrieben wurden, auch nach 2005 bestehen. Mit einem Anteil von 1,9 % am BIP (2008) 
liegen die FuE-Ausgaben von Wirtschaft und Staat unter dem Vergleichswert für das Bundesgebiet 
insgesamt und deutlich vom Drei-Prozentziel der EU entfernt. Der Anteil der FuE-Ausgaben der 
Wirtschaft betrug zuletzt 62,5 % (2008). Hier hat sich der Abstand zum EU-Benchmark (66,7 %) 
nicht wesentlich reduziert. Positiv zu werten ist indes die leichte Steigerung der Patentanmeldun-
gen in NRW gegenüber Rückgängen in den westdeutschen Bundesländern und im Bundesgebiet 
insgesamt. 

 
1.2.4 Humankapitalentwicklung 

1.2.4.1 Qualifikationsstruktur der Beschäftigten 

Ausgangslage bis 2005 

Wichtiger Indikator zur Einschätzung der Qualifikationsstruktur ist die in der sozioökonomischen 
Analyse des ESF-OP des Landes NRW dargestellte Entwicklung der formalen Qualifikation der 
Beschäftigten. Gegenüber dem Bundesgebiet insgesamt zeichnete sich NRW bis 2005 durch ei-
nen unterdurchschnittlichen Anteil der Beschäftigten mit (Fach-)Hochschulabschluss bei einem 
gleichzeitig überdurchschnittlich hohen Anteil von Beschäftigten ohne Berufsabschluss aus.  

Entwicklung seit 2005 

Die strukturellen Unterschiede in der Qualifikationsstruktur sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ter zwischen NRW und den westdeutschen Bundesländern bzw. dem Bundesgebiet insgesamt be-
stehen auch nach 2005 fort. Insgesamt zeigt sich für den Zeitraum 2005 bis 2008 folgendes Bild:18  

• Die Anzahl der Beschäftigten mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sank in NRW auf 
3.260.277 in 2008 und gegenüber 2005 um 2,7 % auf einen Anteil an allen sozialversiche-

                                                 
18 Vgl. im Folgenden: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Statistik der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten, Düsseldorf 2010, Stand: 01.09.2010 
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rungspflichtig Beschäftigten von 56,2 %. In Bundesgebiet West lag dieser Anteil im Vergleich 
bei 58,2 %, im gesamten Bundesgebiet bei 58,8%.  

• Die Entwicklung der Beschäftigten mit einem Abschluss an einer Fach-, Fachhoch- oder 
Hochschule spiegelt in NRW ebenfalls die Entwicklung des gesamten Bundesgebietes und 
Westdeutschlands wieder. Der Anteil der Beschäftigten mit entsprechenden Abschlüssen stieg 
in NRW leicht um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 % im Jahr 2008. In den westdeutschen Bundes-
ländern lag dieser Wert bei 9,8 % und im gesamten Bundesgebiet bei 10,1 %.  

• Der Anteil Beschäftigter ohne Berufsausbildung lag in NRW im Jahr 2008 bei 16,3 % und fiel 
somit im Vergleich zum Jahr 2005 leicht um einen Prozentpunkt. In den westlichen Bundeslän-
dern sowie im gesamten Bundesgebiet lässt sich eine vergleichbare Entwicklung beobachten, 
allerdings fiel der Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter ohne Berufsausbildung an 
allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bundesgebiet mit 14,8 % im Jahr 2008 ge-
ringer als in NRW aus.19 

Die Entwicklung des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten in NRW spiegelt sich ebenfalls in der 
Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage wieder. Diese ist auf Basis von Analysen des IAB durch 
ein deutliche Zunahme der Nachfrage nach Personal für qualifizierte Tätigkeiten geprägt, für deren 
Ausübung ein Berufsabschluss, eine vergleichbare Berufserfahrung oder aber ein Hochschulab-
schluss Voraussetzungen darstellen.20 Gleichzeitig sank die Arbeitskräftenachfrage nach einfachen 
Tätigkeiten. Die Bedeutung qualifizierter Arbeit hat demnach in NRW im Jahr 2008 im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich zugenommen.  

Schlussfolgerungen 

Strukturelle Unterschiede in der Qualifikationsstruktur sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 
zwischen NRW und den westdeutschen Bundesländern bzw. dem Bundesgebiet bestehen auch 
nach 2005 fort. Zwar gleicht sich das Qualifikationsniveau der Beschäftigten in NRW dem Durch-
schnitt der westdeutschen Bundesländer sowie des Bundesgebiets an, nach wie vor ist NRW je-
doch von einem überdurchschnittlichen Anteil an Beschäftigten ohne Abschluss einerseits und von 
geringeren Anteilen von Beschäftigten mit Berufsabschluss bzw. von Hochqualifizierten anderer-
seits geprägt.  

 

                                                 
19 Fasst man alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach dem vorliegenden Berufsabschluss zusammen ergibt sich eine Sum-

me, die geringer als 100 % ist. Dies erklärt sich damit, dass 2008 für 18 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten keine An-
gaben über den Berufsabschluss vorlagen. 

20 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), IAB-Betriebspanel, Beschäftigungstrends in Nord-
rhein-Westfalen, Auswertung der nordrhein-westfälischen Stichprobe der Betriebsbefragung 2008, Düsseldorf 2009, S. 14 
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Übersicht 1-19: Entwicklung der Abgänger/innen allgemeinbildender Schulen nach Art des Schulabschluss und Geschlecht in NRW, 
Bundesgebiet West und Bundesgebiet insgesamt zwischen 2005/06 und 2007/08 

2005/06 2006/07 2007/08 Veränderung 2007/08 - 2005/06 in % 
Schulabschlüsse 

männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt 
NRW 

Ohne Hauptschulabschluss 8.944 5.500 14.444 9.028 5.553 14.581 8.615 5.681 14.296 -3,7 3,3 -1,0 

Hauptschulabschluss 27.953 19.940 47.893 27.477 2.0484 47.961 25.718 19.295 45.013 -8,0 -3,2 -6,0 

Realschulabschluss 44.037 45.596 89.633 46.106 46.418 92.524 45.139 45.784 90.923 2,5 0,4 1,4 

Fachhochschulreife 3.600 3.961 7.561 3.527 3.934 7.461 3.639 4.279 7.918 1,1 8,0 4,7 

Allgemeine Hochschulreife 26.173 33.317 59.490 26.829 34.159 60.988 28.669 36.626 65.295 9,5 9,9 9,8 

Anteil der Abgänger mit allgemeiner 
Hochschulzugangsberechtigung 26,9 34,4 30,6 26,9 34,5 30,6 28,9 36,6 32,8       

Anteil der Abgänger ohne Hauptschul-
abschluss 8,1 5,1 6,6 8,0 5,0 6,5 7,7 5,1 6,4       

Bundesgebiet West 
Ohne Hauptschulabschluss 34.947 21.124 56.071 33.574 20.318 53.892 30.596 19.551 50.147 -12,5 -7,4 -10,6 

Hauptschulabschluss 113.961 85.160 199.121 112.139 8.4334 196.473 104.650 78.590 183.240 -8,2 -7,7 -8,0 

Realschulabschluss 150.017 156.464 306.481 154.970 15.9124 31.4094 156.160 158.339 314.499 4,1 1,2 2,6 

Fachhochschulreife 6.161 6.895 13.056 5.917 6.765 12.682 5.854 69.14 12.768 -5,0 0,3 -2,2 

Allgemeine Hochschulreife 81.184 101.825 183.009 84.522 106.710 191.232 88.888 111.825 200.713 9,5 9,8 9,7 

Anteil der Abgänger mit allgemeiner 
Hochschulzugangsberechtigung 22,6 29,3 25,9 23,1 30,1 26,5 24,5 31,6 28,0       

Anteil der Abgänger ohne Hauptschul-
abschluss 9,0 5,7 7,4 8,6 5,4 7,0 7,9 5,2 6,6       

Bundesgebiet insgesamt 
Ohne Hauptschulabschluss 47.857 28.040 75.897 44.248 26.299 70.547 39.872 25.046 64.918 -16,7 -10,7 -14,5 

Hauptschulabschluss 133.036 98.047 231.083 127.405 95.043 222.448 116.950 87.473 204.423 -12,1 -10,8 -11,5 

Realschulabschluss 195.765 20.0934 396.699 194.406 196.475 390.881 185.656 186.178 37.1834 -5,2 -7,3 -6,3 

Fachhochschulreife 6.661 7.574 14.235 6.510 7.448 13.958 6.480 7.593 14.073 -2,7 0,3 -1,1 

Allgemeine Hochschulreife 106.944 136.741 243.685 113.045 145.532 258.577 117.032 149.199 266.231 9,4 9,1 9,3 

Anteil der Abgänger mit allgemeiner 
Hochschulzugangsberechtigung 23,2 30,6 26,8 24,6 32,5 28,5 26,5 34,4 30,4       

Anteil der Abgänger ohne Hauptschul-
abschluss 9,8 5,9 7,9 9,1 5,6 7,4 8,6 5,5 7,0       

Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistik der allgemeinbildenden Schulen, Wiesbaden 2010, Stand: 02.03.2010, eigene Berechnungen 
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1.2.4.2 Leistungsfähigkeit des Bildungssystems 

Ausgangslage bis 2005 

Als Indikator für die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems wurde in der sozioökonomischen Ana-
lyse des ESF-OP des Landes NRW die Verteilung von Schulabschlüssen eines Abgangsjahrgangs 
herangezogen. Hierbei zeigte sich in 2004 für NRW eine überdurchschnittlich hohe Abiturienten/in-
nenquote: Von allen Absolventen/innen schlossen in diesem Jahr 30,3 % mit der allgemeinen 
Hochschulreife und weitere 21,5 % mit der Fachhochschulreife ab. Der westdeutsche Durchschnitt 
lag hingegen im selben Jahr bei 27,7 % bzw. 15,2 %. 

Die Zahl der Abgänger/innen ohne (Fach-)Abitur hat sich jedoch demographiebedingt in den letz-
ten Zahlen verringert, wobei bis 2004 ein gleichzeitiger Anstieg der Abgänger/innen ohne Schulab-
schluss zu verzeichnen war. Bei einem genaueren Blick auf den Schulerfolg von Schüler/innen zei-
gen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie insbesondere nach dem Mi-
grationshintergrund. 

Die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems kann zudem über die erreichten Kompetenzniveaus 
im Rahmen der sog. PISA-Indikatoren abgebildet werden. Die PISA-Untersuchungen erfassen das 
ausgewählte Kompetenzniveau von 15-jährigen Schüler/innen aller Schulformen. Hierbei wies 
NRW in allem Kompetenzstufen unterdurchschnittliche Werte im bundesdeutschen Vergleich auf. 
Besonders auffallend ist v.a. das unterdurchschnittliche Abschneiden der Schüler/innen in NRW 
bei der Lesekompetenz, wobei Deutschland insgesamt unter dem OECD-Schnitt liegt. Zurückzu-
führen sei dies auf den hohen Anteil an Schüler/innen mit Migrationshintergrund, der in NRW mit 
30,4 % deutlich über dem bundesdeutschen Vergleichswert von 22,2 % liegt. 

Entwicklung seit 2005 

Die positive Entwicklung bei den Abschlüssen von Absolventen/innen NRW folgten auch nach 
2005 hinaus der oben beschriebenen Entwicklung. Im Schuljahr 2007/08 stieg der Anteil der Ab-
solventen/innen mit allgemeiner bzw. Fachhochschulreife auf 32,8 %, was eine Steigerung um 2,2 
Prozentpunkte gegenüber dem Schuljahr 2005/06 bedeutet. Der Anteil der Frauen unter den Ab-
solventen/innen mit Hochschulzugangsberechtigung fällt mit 36,6 % deutlich höher aus als der der 
Männer (28,9 %).  

Es schließen also weiterhin mehr weibliche Absolventen/innen mit einer Hochschulzugangsberech-
tigung ab als die männlichen. Im Vergleich zum westdeutschen Bundesgebiet fallen die Absolven-
ten/innenzahlen mit Hochschulzugangsberechtigung in NRW im Schuljahr 2007/2008 rd. fünf Pro-
zentpunkte höher aus. 

Dem gegenüber stehen die Schulabgänger/innen, die die Schule ohne einen Schulabschluss ver-
lassen haben. Deren Anteil hat sich in NRW leicht rückläufig entwickelt und liegt im Schuljahr 
2007/08 bei 6,4 %. Bei männlichen Absolventen ohne Hauptschulabschluss fällt diese Quote ge-
ringfügig höher aus als bei weiblichen. Der Anteil der Absolventen/innen ohne Schulabschluss liegt 
in NRW durchschnittlich einen Prozentpunkt unter den jeweiligen Anteilen im westdeutschen Bun-
desgebiet und Deutschland insgesamt. Weiterhin zeigt sich, dass der Anteil von männlichen Absol-
venten ohne Hauptschulabschluss geringfügig höher ausfällt als jener der weiblichen. 

Im Vergleich der Schuljahre 2005/06 und 2007/08 zeigt sich, dass die Zahl der Absolventen/innen 
mit allgemeiner Hochschulreife um 9,8 % zu- und die der Abgänger/innen mit Hauptschulabschluss 
um 6,0 % abgenommen hat.  
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Übersicht 1-20: Prognose der Abgänger allgemeinbildender Schulen nach Art des Schulab-
schluss in NRW, Bundesgebiet West und Bundesgebiet insgesamt bis 2020 

Schulabgänger allgemeinbildender Schulen nach Art des Abschluss in % 
2005 2008 2011 2014 2017 2020 Art des Schulabschluss 

NRW 
• Ohne Hauptschulabschluss 6,9 6,2 5,9 5,8 5,4 5,8 

• Mit Hauptschulabschluss 22,4 20,3 18,1 17,9 18,0 17,6 

• Mit Realschulabschluss 41,5 40,2 38,1 37,7 38,3 36,9 
• Mit Fachhochschulreife 3,3 3,5 3,9 4,1 3,9 4,2 
• Mit Hochschulreise 25,9 29,7 33,9 34,6 34,3 35,6 

Bundesgebiet West 
• Ohne Hauptschulabschluss 7,8 7,1 6,3 6,6 6,4 6,6 
• Mit Hauptschulabschluss 27,3 24,9 20,5 21,8 21,7 21,5 
• Mit Realschulabschluss 40,5 40,1 36,2 38,3 38,5 38,0 
• Mit Fachhochschulreife 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 
• Mit Hochschulreise 22,9 26,2 35,2 31,4 31,6 32,0 

Bundesgebiet insgesamt 
• Ohne Hauptschulabschluss 8,2 7,3 6,9 7,3 7,0 7,2 
• Mit Hauptschulabschluss 24,8 22,9 19,9 21,1 20,8 20,6 
• Mit Realschulabschluss 41,7 39,7 36,7 38,8 38,7 38,3 
• Mit Fachhochschulreife 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 
• Mit Hochschulreise 24,1 28,7 34,9 31,3 31,9 32,3 

Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), 
Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Dokumentation Nr. 182, Bonn 2007 

Nach aktuellen Prognosen der Kultusminister/innenkonferenz zur Entwicklung der Absolventen/in-
nenzahlen wird der Anteil der Abgänger/innen ohne Hauptschulabschluss zukünftig weiter abneh-
men. Dass gleichzeitig der Anteil von Abgänger/innen mit Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife 
zukünftig vergleichsweise konstant bei rd. 40 % liegen wird, spricht dafür, dass mit den im Bil-
dungssystem eingeführten qualitätssichernden Maßnahmen ein anhaltend hohes Niveau von schu-
lisch gut qualifizierten jungen Menschen in NRW gewährleistet wird.  

Zur Messung des Kompetenzniveaus von Schüler/innen jenseits der erreichten schulischen Ab-
schlüsse liegen aus der PISA-Studie des Jahres 2006 zusätzliche Informationen über die naturwis-
senschaftliche, die mathematische sowie die Lesekompetenz vor.21 Zentrale Ergebnisse der Studie 
zeigen, dass: 

• die naturwissenschaftlichen Ergebnisse der Schüler/innen in den deutschen Bundesländern 
um den OECD-Schnitt schwanken. NRW liegt zwar auf der Höhe des OECD-Mittelwertes, je-
doch unterhalb des bundesdeutschen Durchschnitts,  

• bei der Lesekompetenz Schüler/innen aus NRW etwa gleichauf mit dem OECD-Durchschnitt 
liegen, jedoch geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt. In allen Bundesländern schneiden 
hierbei Mädchen signifikant besser ab als Jungen, wobei der „Vorsprung“ der Mädchen in 
NRW gegenüber den Jungen in etwa einem Schuljahr entspricht, und 

• im Bereich der mathematischen Kompetenz Schüler/innen aus NRW einen Punktewert errei-
chen, der unter dem OECD-Mittelwert und deutlich unter dem bundesdeutschen Wert liegt.  

                                                 
21 Vgl. PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.), PISA 2006 in Deutschland: Die Kompetenzen der Jugendlichen im dritten Länderver-

gleich – Zusammenfassung, S. 5 ff, Stand: 20.09.2010, http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Zusfsg_PISA2006_national.pdf 
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Insgesamt bleibt gegenüber der PISA-Studie des Jahres 2003 festzuhalten, dass die „Rangplätze“ 
der Bundesländer weitgehend stabil sind.  

Schlussfolgerungen 

Auch nach 2005 setzt sich der Trend höherer schulischer Abschlüsse bei den Absolventen/innen 
des allgemeinbildenden Schulsystems fort, wobei sich demographiebedingt ein Rückgang in der 
Zahl der Abgänger/innen insgesamt im Zeitverlauf nachzeichnen lässt. Positiv herauszustellen ist 
der seit dem Schuljahr 2005/2006 sinkende Anteil von Abgänger/innen aus dem allgemeinbilden-
den Schulsystem ohne schulischen Abschluss. Dieser lag zuletzt bei 6,4 % und somit unterhalb 
des Referenzwerts für die westdeutschen Bundesländer sowie das Bundesgebiet insgesamt. Nach 
wie vor zeigt sich, dass junge Frauen die Schule mit besseren Ergebnissen verlassen als Männer: 
Zum einen haben sie einen stärkeren Anteil am (Fach-)Abitur, zum anderen verlassen sie seltener 
die Schule ohne Abschluss. Mit Blick auf die Bewertung der Kompetenzniveaus von Schüler/innen 
zeigen die vorliegenden PISA-Ergebnisse, dass NRW weiterhin im bundesweiten Vergleich im Mit-
telfeld liegt und unterdurchschnittliche Ergebnisse in der naturwissenschaftlichen, mathematischen 
sowie Lesekompetenz erzielt werden. 

 
1.2.4.3 Lebenslanges Lernen 

Ausgangslage bis 2005 

Lebenslanges Lernen stellt - als Instrument zur Sicherstellung der qualifikations- und kompetenz-
bezogenen Anpassungsfähigkeit von Erwerbspersonen an die sich in Folge von Globalisierung, 
Strukturanpassungsprozessen und demographischen Entwicklungen wandelnden Rahmenbedin-
gungen - ein zentrales EU-Ziel dar, zu dem insbesondere die Strukturfonds einen wichtigen Beitrag 
leisten sollen. EU-Institutionen und Mitgliedstaaten haben in diesem Zusammenhang vereinbart, 
dass bis 2010 eine Weiterbildungsquote der 25- bis 64-Jährigen von 12,5 % erreicht wird. Hiervon 
war NRW zum Zeitpunkt der Erstellung des ESF-OP des Landes NRW noch weit entfernt: Im Jah-
re 2003 wurde eine Weiterbildungsquote von 7,3 % erreicht, die – wenn auch nur leicht – unter 
dem bundesweiten Referenzwert blieb (7,5 %).  

Entwicklung seit 2005 

In der Entwicklung nach 2005 ist keine nennenswerte Zunahme der Weiterbildungsbeteiligung der 
25- bis 64-Jährigen in NRW zu verzeichnen. Wie in Übersicht 1-21 dargestellt, lag die Weiterbil-
dungsquote nach Angaben von EUROSTAT bei zuletzt (2008) 7,3 %. Sie hat sich also im Ver-
gleich zur Ausgangssituation nicht verändert. Nach wie vor besteht in NRW eine geringere Weiter-
bildungsbeteiligung als im bundesweiten Durchschnitt (7,9 %).  

Die Entwicklung der Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland wurde auch in dem kürzlich veröf-
fentlichten Bildungsbericht des Jahres 2010 aufgegriffen und näher untersucht. Für das Land 
Nordrhein-Westfalen liegen in diesem Bericht keine gesonderten Auswertungen vor. Es lassen 
sich für das gesamte Bundesgebiet jedoch differenzierte Aussagen zur soziodemographischen 
Struktur von Weiterbildungsteilnehmer/innen treffen. Die Auswertungen erfolgen auf Grundlage der 
aktuellsten Erhebung des Adult Education Surveys (AES) aus dem Jahre 2007 und wurden um ei-
gene Befragungen ergänzt. 

In der Analyse der Weiterbildungsbeteiligung wird innerhalb der Weiterbildungen in nicht berufsbe-
zogene und eher berufsbezogene Weiterbildungen unterschieden. Die eher berufsbezogenen Wei-
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terbildungen unterteilen sich weiter in betriebliche oder individuell-berufsbezogene Weiterbildun-
gen. 

Übersicht 1-21:  Weiterbildungsbeteiligung der 25- bis 64-Jährigen in NRW und im Bundes-
gebiet insgesamt 2005 bis 2009 – Anteil der Bevölkerung mit Weiterbil-
dungsbeteiligung an der Gesamtbevölkerung in % 

  2005 2006 2007 2008 
Veränderung 

2000 bis 2005 in 
Prozentpunkten

Bundesgebiet insgesamt 6,9 7,5 7,7 7,9 1,0 
NRW 7,3 6,8 7,2 7,3 0,0 

Quelle: Eurostat (Hrsg.), Lebenslanges Lernen – Beteiligung von Erwachsenen (25-64 Jahren) an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, Luxemburg 2010, Stand 04.05.2010 sowie Statistisches Bundesamt (Hrsg.); Fortschreibung des Be-
völkerungsstandes, Stand: 24.02.2010, Wiesbaden 2010, eigene Berechnungen 

Aus der Analyse der Teilnehmendenstruktur lässt sich zunächst einmal feststellen, dass der Anteil 
der 50 bis 65-Jährigen, die an Weiterbildung partizipieren, lediglich bei 15 % liegt. Darüber hinaus 
zeigen sich deutliche Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung nach dem Geschlecht: (vgl. 
Übersicht 1-22): So bleiben Frauen im Vergleich zu Männern bei den betrieblichen Weiterbildun-
gen deutlich unterrepräsentiert. Besonders klar zeigt sich die bei Frauen geringere Weiterbildungs-
teilnahme in der Gruppe derer mit niedrigem Bildungsabschluss. In dieser Gruppe nehmen Frauen 
nicht einmal halb so oft an Weiterbildungen teil wie Männer. 

Bei den nicht betrieblichen Weiterbildungen werden die Unterschiede in der Weiterbildungsbeteili-
gung zwar geringer, bestehen jedoch weiterhin fort. Im Bildungsbericht 2010 wird dies im Wesent-
lichen als Ausdruck systematischer Benachteiligungen von Frauen seitens der Unternehmen – bei-
spielsweise aufgrund des Managementverhaltens, des betrieblichen Status oder aber der Bran-
chenzugehörigkeit – und nicht als Ergebnis individueller Entscheidungen von Frauen gewertet.  

Aus der differenzierten Betrachtung der Teilnehmenden an Weiterbildung nach dem beruflichen 
Abschluss (vgl. Übersicht 1-22) zeigt sich eine steigende Weiterbildungsteilnahme mit höherem 
formalem Bildungsabschluss. Dies gilt über alle Arten von Weiterbildung sowie für die unterschied-
lichen Teilnehmendengruppen nach dem Geschlecht oder dem Alter. 

Darüber hinaus verdeutlichen die im Bildungsbericht 2010 ausgewiesenen Daten eine mit zuneh-
mendem Alter sinkende Weiterbildungsbeteiligung. Dieser Zusammenhang zeigt sich ebenfalls 
über alle Arten von Weiterbildungen hinweg, allerdings ist er stärker in der betrieblichen Weiterbil-
dung ausgeprägt. Hierbei beläuft sich der Unterschied der Teilnahmequoten der unter 50-jährigen 
und der 50- bis unter 60-jährigen auf rund zehn Prozentpunkte. Vergleichsweise selten nehmen Äl-
tere mit niedrigem Bildungsabschluss an Weiterbildung teil. 

Auch im Vergleich von Personen mit Migrationshintergrund zu Personen ohne Migrationshinter-
grund zeigen sich deutliche Unterschiede in der Teilnahme an Weiterbildung. Der Anteil der Perso-
nen mit Migrationshintergrund an allen Weiterbildungsteilnehmenden lag zuletzt bei lediglich 
14,1 % gegenüber einem Anteil in der Bevölkerung von bundesweit 19,0 % (2008).22 Überdurch-
schnittlich häufig wurden dabei von den Weiterbildungsteilnehmenden mit Migrationshintergrund 
lediglich eine bis zwei Weiterbildungen pro Jahr besucht.  

                                                 
22 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Bevölkerung mit Migrationshintergrund, – Ergebnisse des 

Mikrozensus 2008 –, Fachserie 1, Reihe 2.2, Wiesbaden 2010, Tabelle 1 
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Übersicht 1-22: Teilnahme an Weiterbildungen 2007 nach Weiterbildungstypen, Altersgrup-
pen, allgemeinbildenden Schulabschluss und Geschlecht – Anteile in %; 
Bundesgebiet insgesamt 

Insgesamt Männer Frauen 
Davon nach Altersgruppen 

Ins-
gesamt 

Unter 50 
Jahre 

50 bis 
unter 60 

Jahre 

Ins-
gesamt

Unter 50 
Jahre 

50 bis 
unter 60 

Jahre 

Ins-
gesamt 

Unter 50 
Jahre 

50 bis 
unter 60 

Jahre 

Abschluss 

Teilnahmequoten in % 

Weiterbildung insgesamt 44,0 48,3 33,8 46,3 50,8 35,2 41,7 45,7 32,4 

Ohne/mit Hauptschulabschluss 28,7 32,4 23,4 33,3 37,5 26,4 23,3 25,6 20,8 

Mittlerer Abschluss 48,5 51,3 39,4 50,4 53,9 38,7 46,9 49,0 39,9 

(Fach-)Hochschulreife 59,8 61,2 54,8 61,0 63,8 51,8 58,7 58,7 58,8 

Betriebliche Weiterbildung 29,3 32,1 22,7 33,2 36,2 25,9 25,4 28,0 19,5 

Ohne/mit Hauptschulabschluss 19,1 20,9 16,6 24,7 26,9 (21,0) 12,7 12,9 (12,4) 

Mittlerer Abschluss 34,5 37,0 26,2 36,8 39,8 (26,8) 32,4 34,5 25,3 

(Fach-)Hochschulreife 38,4 39,4 34,9 42,8 45,0 35,7 33,9 34,1 33,3 
Individuell-berufsbezogene  
Weiterbildung 13,3 14,7 10,1 13,3 14,5 10,3 13,4 14,9 9,9 

Ohne/mit Hauptschulabschluss 6,7 7,7 (5,3) 7,1 (7,7) / (6,2) (7,6) / 

Mittlerer Abschluss 13,1 13,7 (11,1) 13,3 14,2 / 13,0 13,3 (11,8) 

(Fach-)Hochschulreife 22,7 22,9 22,0 22,2 22,8 (20,1) 23,2 22,9 (24,6) 
Nicht-berufsbezogene  
Weiterbildung 10,1 11,1 7,8 7,9 9,1 (5,1) 12,4 13,1 10,7 

Ohne/mit Hauptschulabschluss 6,6 7,4 (5,6) (5,9) (7,1) / (7,4) (7,6) / 

Mittlerer Abschluss 9,3 9,2 (9,5) 7,2 -7,6 / 11,1 10,6 (12,5) 

(Fach-)Hochschulreife 15,1 15,9 (11,9) 10,5 11,7 / 19,8 20,0 (18,7) 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.), Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S. 300; Bei den 
Werten in Klammern handelt es sich um hochgerechnete Weiterbildungsquoten. 

Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahme ergeben sich auch, wenn bei Weiterbildungsteilneh-
menden, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, nach der Beschäftigtenzahl der Unternehmen diffe-
renziert wird: Demnach zeigt sich in kleinen Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von zehn bis 49 
Beschäftigte eine Weiterbildungsquote von 24,6 %, bei Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigte 
von 27,4 % und bei Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von 250 und mehr von 33,0 % (vgl. 
Übersicht 1-23). 

Auch die Diskrepanz zwischen der Beteilung an Weiterbildungen zwischen Männern und Frauen 
nimmt mit steigender Unternehmensgröße zu. So zeigt sich ein geschlechtsspezifischer Unter-
schied bei Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von zehn bis 49 Personen von einem Pro-
zentpunkt während er bei Unternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten acht Prozentpunkte aus-
macht.  

Schlussfolgerungen 

Die Weiterbildungsbeteiligung der Bevölkerung im Alter von 25 bis unter 65 Jahren nach der EU-
Definition streut seit Erstellung des ESF-OP des Landes NRW weiterhin um einen Anteilswert von 
rd. 7 %. Sie betrug zuletzt (im Jahr 2008) 7,3 % und erreichte damit das Niveau von 2005 nach ei-
nem zwischenzeitlichen „Tief“ in 2006 (6,8 %). Die Weiterbildungsbeteiligung ist damit in NRW ge-



Kapitel 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A   ISG 
 

 - 51 -

ringer ausgeprägt als im Bundesgebiet insgesamt (2008: 7,9 %) und liegt nach wie vor deutlich un-
ter dem EU-Benchmark von 12,5 %. Die Beteiligung an Weiterbildung ist dabei weiterhin sehr un-
terschiedlich ausgeprägt: Zum einen beteiligen sich Ältere seltener an Weiterbildung als Jüngere 
und Männer häufiger als Frauen. Zum anderen sinkt die Weiterbildungsteilnahme mit sinkender 
formaler Qualifikation. Darüber hinaus partizipieren vergleichsweise selten Personen mit Migra-
tionshintergrund an Weiterbildung. Unterschiede in der Weiterbildungsbeteiligung zeigen sich dar-
über hinaus auch auf der Unternehmensebene: Hierbei fällt auf, dass Weiterbildungsaktivitäten 
umso stärker genutzt werden, je mehr Beschäftigte das Unternehmen hat.  

Übersicht 1-23: Teilnahme an Weiterbildung 2005 nach Unternehmensgröße, Geschlecht 
und Altersgruppen – Anteile in %; Bundesgebiet insgesamt 

Nach Geschlecht Nach Altersgruppen 

Unternehmensgröße Insgesamt
Männer Frauen Unter 25 

Jahren 
25 bis 

unter 55 
Jahren 

55 Jahre 
und Älter

   Insgesamt 
 darunter: 30,3 32,1 27,4 24,7 32,4 20,7 

• 10 bis 49 Beschäftigte 24,6 24,2 25,2 20,2 26,9 13,1 
• 50 bis 249 Beschäftigte 27,4 28,8 25,1 25,4 29,4 16,1 
• 250 und mehr Beschäftigte 33,0 35,6 28,8 25,9 35,0 24,7 
• 250 bis 499 Beschäftigte 31,6 32,1 30,7 28,3 33,8 20,0 
• 500 und mehr Beschäftigte 33,3 36,4 28,4 25,3 35,2 25,8 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.), Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S. 306 

 

1.2.4.4 Ausbildungsstellenmarkt 

Ausgangslage bis 2005 

Die Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes bis zum Jahr 2005 war geprägt von einem sinken-
den Angebot und einer gleichzeitig steigenden Nachfrage nach Ausbildungsstellen. Im Jahr 2005 
sank die Zahl der Ausbildungsplätze in NRW um 14,8 % im Vergleich zum Jahr 2000 auf 113.906. 
Dieser Rückgang fiel im Vergleich zur Entwicklung Westdeutschlands mit 10,1 % deutlich höher 
aus. 

Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen stieg hingegen in NRW im Zeitraum 2000-2004 deutlich 
an, was auf die steigende Anzahl der Schulabgänger/innenzahlen zurückzuführen ist. Demzufolge 
wurden die Ausbildungsplätze in NRW knapper, und die Zahl der nicht vermittelten Bewerber/innen 
stieg seit 2003 deutlich an, wobei NRW überdurchschnittlich betroffen war. 

Bemerkbar macht sich dies u.a. an der steigenden Bedeutung von Alternativen zu einer Ausbil-
dung im Dualen System: So stieg die Zahl der Eintritte in vorberufliche Bildungsangebote deutlich. 
Zunehmend wichtiger wurden – gemessen an der Zahl der Neuzugänge – darüber hinaus auch die 
vollzeitschulischen Angebote, die zu einem anerkannten Ausbildungsabschluss insbesondere im 
Sozial- und Gesundheitswesen führen. Von allen Ausbildungsstellenbewerber/innen des Jahres 
2004 mündeten 53,1 % in eine anerkannte duale oder vollzeitschulische Ausbildung ein. Für fast 
die Hälfte (46,9 %) der Ausbildungsstellenbewerber/innen dieses Jahres war damit der Übergang 
in eines der unterschiedlichen vorberuflichen Angebote erforderlich.  
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Angebots- Nachfrage Relation NRW und Bundesgebiet West
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Entwicklung seit 2005 

Der Ausbildungsmarkt hat sich nach 2005 demographiebedingt merklich entspannt: Legt man die 
Angebots-Nachfrage Relation der Berufsausbildungsstellen zugrunde, entfielen in NRW im Jahr 
2005 auf 100 Ausbildungsplatzsuchende nur 94 Ausbildungsplatzangebote. Im Jahr 2008 lag die 
Angebots-Nachfrage-Relation hingegen bei einem Wert von 99, d.h., dass sich aus rein quantitati-
ver Betrachtung am aktuellen Rand annähernd eine Ausgleichsituation ergibt. In den westdeut-
schen Bundesländern ist dieser (rechnerische) Ausgleich bereits gegeben: Hier entfielen auf 100 
Ausbildungsstellenbewerber im Jahr 2008 insgesamt 101 Ausbildungsplatzangebote.  

Abbildung 1-1: Angebots-Nachfrage-Relation nach Ausbildungsstellen 2005 bis 2008 in 
NRW und im Bundesgebiet West 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen - Ausbildungsmarkt – Jahreszahlen, Deutschland, Län-
der, Nürnberg 2010, Stand 01.08.2010, http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/c.html 

Die Entspannung auf dem Ausbildungsstellenmarkt lässt sich darüber hinaus auch an der Entwick-
lung der Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge nachzeichnen: Insgesamt stieg in NRW 
die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge zwischen 2005 und 2008 um 18,6 % an, was 
rd. drei Prozentpunkte über der durchschnittlichen Steigerungsrate in Westdeutschland umfasste. 

Verteilt auf die verschiedenen Wirtschaftsabschnitte zeigen sich dabei durchaus unterschiedliche 
Entwicklungen: Während für den Bereich Industrie und Handel sowie das Handwerk ein Anstieg 
der Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge zwischen 2005 und 2008 von 24,2 % bzw. 
15,7 % zu beobachten war, ergaben sich für den Öffentlichen Dienst (- 7,7 %) sowie die Hauswirt-
schaft (- 10,9 %) deutliche Rückgänge.  
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Übersicht 1-24: Übersicht zur Entwicklung des Ausbildungsstellenmarkts zwischen 2005 und 2008 in NRW und dem Bundesgebiet 
West 

NRW Bundesgebiet West 

 
2005 2006 2007 2008 

Veränderung 
2005 – 2008

in % 
2005 2006 2007 2008 

Verände-
rung 2005 – 

2008 
in % 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 111.190 115.671 132.032 131902 18,6 434.162 452.215 500.787 502.441 15,7 
davon: 

Industrie und Handel 64.412 68.404 78.368 80028 24,2 244.095 259.002 289.372 296.933 21,6 
Handwerk 30.035 30.933 36.359 34759 15,7 127.679 131.660 147.561 142.481 11,6 
Öffentlicher Dienst 3.041 2.936 2.679 2807 -7,7 10.951 10.765 10.145 10.096 -7,8 
Landwirtschaft 2.181 2.435 2.714 2502 14,7 10.095 10.974 11.357 11.063 9,6 
Freie Berufe 10.747 10.221 11.162 11116 3,4 38.377 36.770 39.018 38.678 0,8 
Hauswirtschaft 774 742 750 690 -10,9 2.685 2.775 3.006 2.896 7,9 
Seeschifffahrt Keine Angaben 280 269 328 294 5,0 

Unbesetzte Berufsausbildungsstellen 2.716 2.461 2.978 3.412 25,6 11.786 13.556 15.953 16.664 41,4 
Gesamtangebot 113.906 118.132 135.010 135.314 18,8 445.948 465.771 516.740 519.105 16,4 
Gemeldete Berufsausbildungsstellen 96.496 93.120 103.847 101.272 4,9 371.161 360.016 393.866 401.850 8,3 
noch unversorgte/nicht vermittelte Bewerber 9.135 10.537 8.096 4.447 -51,3 29.334 33.237 23.077 10.124 -65,5 
Gesamtnachfrage 120.325 126.208 140.128 136.349 13,3 463.496 485.452 523.864 512.565 10,6 
Gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen 146.206 156.835 154.552 141.630 -3,1 538.075 559.058 547.362 482.113 -10,4 
Angebots-Nachfrage-Relation in % 94,7 93,6 96,3 99,2 4,8 96,2 95,9 98,6 101,3 5,3 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen - Ausbildungsmarkt – Jahreszahlen, Deutschland, Länder, Nürnberg 2010, Stand 01.08.2010 
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Darüber hinaus ist im Betrachtungszeitraum die Zahl der unversorgten Bewerber/innen in NRW – 
wie auch in allen westdeutschen Bundesländern - deutlich zurückgegangen (vgl. Übersicht 1-24). 
Sie fiel in NRW zwischen 2005 und 2008 um 51,3 % auf insgesamt 4.447 noch unversorgte Be-
werber/innen (Bundesgebiet West: - 65,5%).  

Die positive Entwicklung am Ausbildungsmarkt spiegelt sich ebenfalls in den Übergangszahlen in 
die verschiedenen Ausbildungssysteme wieder (vgl. Übersicht 1-25). Demnach ergab sich in NRW 
- entgegen dem Trend bis 2005 - eine Zunahme der Zahl der Übergänge in anerkannte duale oder 
vollzeitschulische Ausbildung um 12,8 % bzw. 7,5 % und eine deutliche Abnahme in das Über-
gangssystem vorberuflicher Maßnahmen um 27,7 %. Waren Ausbildungsstellenbewerber/innen im 
Jahre 2004 noch zu 37,8 % in das Duale Ausbildungssystem übergegangen, stieg deren Anteil im 
Jahr 2008 auf 45,9 %. Gleichzeitig sinkt der Anteil jener Jugendlichen, die in eine vorberufliche 
Maßnahme des Übergangssystems einmünden an allen Ausbildungsstellenbewerber/innen auf 
36,6 %.  

Übersicht 1-25: Übergänge von Ausbildungsstellenbewerber/innen nach Art des Übergangs 
2004 bis 2008 - NRW, Bundesgebiet West und Deutschland insgesamt  

Duales  
System 

Schulberufs-
system 

Übergangs-
system  

Duales  
System 

Schulberufs-
system 

Übergangs-
system    

Anzahl in % 
NRW 

2004 108.390 43.784 134.354 37,8 15,3 46,9 
2006 108.355 43.386 145.530 36,4 14,6 49,0 
2008 122.229 47.046 97.088 45,9 17,7 36,4 

Veränderung 2004-2008 in % 12,8 7,5 -27,7 8,1 2,4 -10,4 
Bundesgebiet West 

2004 400.995 146.614 389.901 42,8 15,6 41,6 
2006 420.552 145.731 416.757 42,8 14,8 42,4 
2008 434.910 154.149 337.022 47,0 16,6 36,4 

Veränderung 2004-2008 in % 8,5 5,1 -13,6 4,2 1,0 -5,2 
Bundesgebiet insgesamt 

2004 535.322 211.531 488.073 43,3 17,1 39,5 
2006 551.434 212.984 503.401 43,5 16,8 39,7 
2008 558.501 210.552 397.277 47,9 18,1 34,1 

Veränderung 2004-2008 in % 4,3 - 0,5 - 18,6 4,5 0,9 - 5,5 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.), Tabellen/Abbildungen aus dem Anhang der Buchpublikation, 
E1: Ausbildungsanfänge - Strukturentwicklung in der beruflichen Bildung, Stand: 24.08.2010, http://www.bildungsbe-
richt.de/zeigen.html?seite=8407 

Schlussfolgerungen 

Im Zuge der allgemeinen Entwicklungen am Arbeitsmarkt und aufgrund der sich verringernden 
Zahl von Absolventen/innen aus dem allgemeinbildenden Schulsystem hat sich der Ausbildungs-
stellenmarkt in NRW seit 2005 merklich entspannt: Die Angebots-Nachfrage-Relation ist nahezu 
ausgeglichen, so dass rein rechnerisch für fast jede/n Ausbildungsstellenbewerber/in ein Ausbil-
dungsplatz zur Verfügung steht. Spürbar zurückgegangen ist im Betrachtungszeitraum sowohl die 
Zahl der unversorgten Lehrstellenbewerber/innen, als auch die Zahl der Jugendlichen, die mangels 
Ausbildungsplätzen in das sog. „Übergangssystem“ einmünden, also in i.d.R. einjährige vorberufli-
che Ausbildungsgänge, die auch bei erfolgreichem Abschluss nicht auf eine spätere Ausbildungs-
zeit anerkannt werden.  
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1.2.5 Arbeitslosigkeit 

1.2.5.1 Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Arbeitslosenquoten insgesamt 

Ausgangslage bis 2005 

Das ESF-OP des Landes NRW stellte für den Zeitraum von 2000 bis 2004 eine Zunahme der Ar-
beitslosigkeit aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und dem da-
mit verbundenen Beschäftigungsabbau, der geringen Wachstumsraten der Wirtschaft sowie des 
gesunkenen Arbeitsvolumens in NRW fest. Die Zahl der Arbeitslosen stieg in diesem Zeitraum um 
15,2 % auf 898.807 Personen. Dieser Anstieg ist teilweise auf die Einführung des SGB II zum 
01.01.2005 und der damit verbundenen statistischen Offenlegung von Arbeitslosigkeit aus den bei-
den System der Arbeitslosen- und Sozialhilfe zurückzuführen. 

Entwicklung seit 2005  

Arbeitslosigkeit ist seit dem Jahr 2005 kontinuierlich zurückgegangen: In den Jahren 2005 bis 2009 
war in NRW eine deutliche Abnahme der Zahl Arbeitsloser von 1.057.642 Personen auf 802.421 
um 24,1 % festzustellen. Im Vergleich zum Bundesgebiet West und zum Bundesgebiet insgesamt 
fällt dieser Rückgang jedoch um rd. fünf Prozentpunkte geringer aus. Die Arbeitslosenquote von 
13,2 % im Jahr 2005 ging in NRW entsprechend auf 9,9 % in 2009 zurück. Im Vergleich zu West-
deutschland und dem Bundesgebiet insgesamt fällt diese im Jahr 2009 um einen Prozentpunkt hö-
her aus. 

Schlussfolgerungen 

Zwischen 2005 und 2009 konnte die Arbeitslosigkeit in NRW deutlich abgebaut werden: Insgesamt 
ging die Zahl an Arbeitslosen um ein knappes Viertel zurück, und die Arbeitslosenquote reduzierte 
sich von 13,2 % in 2005 auf 9,9 % in 2009. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit war jedoch in NRW 
weniger stark ausgeprägt als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer und im Bundesge-
biet insgesamt. 

 

1.2.5.2 Arbeitslosigkeit nach Personengruppen 

Ausgangslage bis 2005 

Differenziert man die Arbeitslosigkeit in NRW nach verschiedenen Gruppen von Arbeitslosen, zeig-
te die sozioökonomische Analyse des ESF-OP voneinander z.T. sehr abweichende Betroffenheits-
grade. Im Einzelnen kann für den Zeitraum, auf den sich das ESF-OP des Landes NRW in seiner 
Analyse bezieht, folgendes Bild nachgezeichnet werden: 

 Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern 

Grundsätzlich verweist das ESF-OP des Landes NRW mit Bezug auf einen Anteil von Frauen 
an der Stillen Reserve in Höhe von 63,7 % auf den Umstand, dass die Erwerbspotenziale von 
Frauen bis 2005 in nur geringem Maße genutzt wurden. Stellen sie ihre Arbeitskraft auf dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung, geschieht dies deutlich häufiger als bei Männern in geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen sowie in Teilzeitbeschäftigung. Im Vergleich zu Männern waren 
allerdings Frauen gleichzeitig weniger vom zwischen 2000 und 2005 dargestellten Arbeits-
platzabbau betroffen: So stieg die Zahl arbeitsloser Männer im Betrachtungszeitraum mit 
21,7 % deutlich stärker als die der Frauen (+ 7,6 %). Analog hierzu lag die Arbeitslosenquote 
von Frauen mit 12,7 % unterhalb der männerspezifischen Arbeitslosenquote (13,7 %). Über-
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durchschnittlich häufig arbeitslos waren unter den Frauen u.a. solche mit hohem allgemeinbil-
denden Abschluss, aber ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Arbeitsmarktprobleme wa-
ren darüber hinaus besonders häufig für Berufsrückkehrerinnen festzustellen. Gleichzeitig wa-
ren bis 2005 Frauen jedoch vergleichsweise seltener von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen.  

 Arbeitslosigkeit von Jüngeren unter 25 Jahren 

Der Anteil der jungen Menschen unter 25 Jahren an den Arbeitslosen lag zwischen 2000 und 
2004 weitgehend konstant bei rd. 9 %, um in 2005 auf 11,9 % anzusteigen. Jugendarbeitslo-
sigkeit war gleichzeitig in NRW stärker ausgeprägt als im Schnitt der westdeutschen Bundes-
länder. So lag beispielsweise die Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 20 Jahren in NRW 
(7,4 %) über dem Vergleichswert für die westdeutschen Bundesländer (6,3 %). Darüber hinaus 
stellt das ESF-OP des Landes NRW fest, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit von Jugendli-
chen in NRW im Vergleich zu Westdeutschland höher ausfällt: So waren in NRW im Septem-
ber 2007 22,1 % der unter 25-Jährigen länger als sechs Monate arbeitslos (Bundesgebiet 
West: 18,3 %). 

 Arbeitslosigkeit von Älteren 

Die Arbeitslosigkeit von Älteren (50 bis 65 Jahre) hat zwischen 2000 und 2004 in NRW an Be-
deutung verloren. Demnach sank der Anteil der älteren Arbeitslosen an allen Arbeitslosen von 
33,9 % im Jahr 2000 auf 24,7 % im Jahr 2004. Zurückzuführen ist die Abnahme der Zahl äl-
terer Arbeitsloser v.a. auf die Regelungen des § 428 SGB III, die v.a. für die 55- bis 60-Jähri-
gen als Möglichkeit für einen vorzeitigen Übergang in den Ruhestand genutzt wurden.  

 Arbeitslosigkeit von Schwerbehinderten 

Die Zahl arbeitsloser Schwerbehinderter nahm zwischen 2000 und 2004 in NRW um 9,0 % 
(Bundesgebiet West: - 7,1 %) ab. Der Anteil der Schwerbehinderten an den Arbeitlosen lag bei 
rd. 5 %.  

 Arbeitslosigkeit von Spätaussiedler/innen: 

Die Zahl arbeitsloser Spätaussiedler/innen ging in NRW in den letzten Jahren fortlaufend zu-
rück, was u.a. auf sinkende Zuzugszahlen zurückzuführen ist. Zwischen 2000 und 2004 ergab 
sich ein Rückgang von 32,7 % in NRW bzw. von 30,5 % in den westdeutschen Bundeslän-
dern. 

 Arbeitslosigkeit von Nicht-Deutschen 

Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Nicht-Deutschen nahm in NRW deutlich zu, und 
zwar um 12,1 % zwischen 2000 und 2004. Der Anteil an allen Arbeitslosen betrug im Jahr 
2004 rd. 18 %, die spezifische Arbeitslosenquote von Nicht-Deutschen lag im selben Jahr bei 
23,0 %. Die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit ist für diese Gruppe damit zum einen größer als 
für Arbeitslose mit deutscher Staatsbürgerschaft. Zum anderen stellt das ESF-OP des Landes 
NRW aber auch fest, dass Arbeitslosigkeit von Nicht-Deutschen in NRW stärker ausgeprägt ist 
als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer. Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 
Nicht-Deutschen war zwischen 2000 und 2004 dadurch gekennzeichnet, dass zunehmend 
auch Nicht-Deutsche mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung von Arbeitslosigkeit betrof-
fen waren. 
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Entwicklung seit 2005 

Die Fortschreibung der Daten zur Arbeitslosigkeit zeigt, nach den unterschiedlichen Personengrup-
pen differenziert, folgende Entwicklungen:23 

 Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern 

Der bis 2005 dargestellte überdurchschnittliche Rückgang der frauenspezifischen Arbeitslosig-
keit setzte sich in den Folgejahren weiter fort: So ging die frauenspezifische Arbeitslosenquote 
bis 2009 um 3,3 Prozentpunkte gegenüber 2005 auf 9,4 % zurück. Die männerspezifische Ar-
beitslosenquote ging im selben Zeitraum ebenfalls um 3,3 Prozentpunkte zurück, lag aber 
nach wie vor mit 10,3 % über der Arbeitslosenquote von Frauen.  

Insgesamt nahm die Zahl arbeitsloser Frauen zwischen 2005 und 2009 stark ab, und zwar um 
23,6 %. Noch deutlicher fiel der Rückgang im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer  
(- 29,6 %) bzw. des Bundesgebiets insgesamt (- 31,0 %) aus. 

 Arbeitslosigkeit von Jüngeren unter 25 Jahren 

Die Arbeitslosigkeit bei Jüngeren unter 25 Jahren nahm ebenfalls ab. Waren im Jahr 2005 
noch 118.349 Jugendliche arbeitslos gemeldet, so waren dies 2009 mit einem Bestand von 
85.196 insgesamt 28,0 % weniger Jugendliche. Im Vergleich zum Bundesgebiet West und 
zum Bundesgebiet insgesamt zeigte NRW jedoch einen unterdurchschnittlichen Rückgang der 
Jugendarbeitslosigkeit: So verringerte sich die Jugendarbeitslosigkeit im gleichen Zeitraum in 
den westdeutschen Bundesländern um 37,9 % und im Bundesgebiet insgesamt um 39,1 %. 
Der Anteil von Jugendlichen an allen Arbeitslosen belief sich in NRW im Jahre 2009 auf 
10,6 % und stieg somit im Jahr 2009 im Vergleich zum Jahr 2008 wieder an. Der Anteil der Ju-
gendlichen an allen Arbeitslosen sank zwischen 2005 und 2009 um lediglich 0,6 Prozentpunk-
te, im Bundesgebiet West um 1,5 % und im Bundesgebiet West um 1,7 Prozentpunkte. 

 Arbeitslosigkeit von Älteren 

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit Älterer ist ebenfalls weiterhin rückläufig. So nahm die Zahl 
der Arbeitslosen in der Kohorte der 50- bis 65-Jährigen zwischen 2005 und 2009 um 23,0 % 
ab und umfasste in NRW im Jahr 2009 199.353 Personen. Der Rückgang in NRW war etwas 
weniger stark ausgeprägt als im Bundesgebiet West sowie im Bundesgebiet insgesamt. Ge-
messen am Anteil Älterer an allen Arbeitslosen ist für NRW eine leichte Abnahme um 0,4 Pro-
zentpunkte zwischen 2005 und 2009 auf zuletzt 24,8 % festzustellen.  

 Arbeitslosigkeit von Schwerbehinderten 

Der Anteil Schwerbehinderter Personen an allen Arbeitslosen war zwischen 2005 und 2009 
von einem Anstieg um 0,7 Prozentpunkte geprägt. Insgesamt waren in NRW im Jahr 2009  
– wie auch im Bundesgebiet West sowie im Bundesgebiet insgesamt – rd. 5 % aller Arbeitslo-
sen schwerbehindert. Gleichzeitig ist jedoch die Zahl arbeitsloser Schwerbehinderter zwischen 
2005 und 2009 rückläufig: Mit 41.376 Personen in 2009 nahm die Zahl arbeitsloser Schwerbe-
hinderter im Vergleich zu 2005 um 11,2 % ab. 

 

                                                 
23  Vgl. hierzu auch: Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen - Ausbildungsmarkt – Jahreszahlen, Deutschland, Länder, 

Nürnberg 2010, Stand 01.08.2010, unter: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/a.html 
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 Arbeitslosigkeit von Spätaussiedler/innen: 

Die Arbeitslosenzahlen von Spätaussiedlern sind in NRW weiterhin rückläufig. So waren in 
NRW im Jahr 2007 5.936 Spätaussiedler arbeitslos gemeldet, was einem Anteil an allen Ar-
beitslosen von 0,7 % entsprach. Die entsprechenden Anteilswerte im Durchschnitt der west-
deutschen Bundesländer sowie des Bundesgebiets insgesamt haben ähnliche Größenordnun-
gen. 

 Arbeitslosigkeit von Nicht-Deutschen 

Die Arbeitslosigkeit von Nicht-Deutschen ging zwischen 2005 und 2009 entsprechend des all-
gemeinen Trends – jedoch auf anhaltend hohem Niveau – zurück. Waren im Jahr 2005 noch 
202.726 Nicht-Deutsche in NRW arbeitslos gemeldet, so sank diese Zahl bis 2009 um 17,4 % 
auf 167.549 Arbeitslose. Der Rückgang der Arbeitslosenzahl Nicht-Deutscher war in NRW we-
niger stark ausgeprägt als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer und des Bundes-
gebiets insgesamt, wo die Abnahme um rd. fünf Prozentpunkte höher ausfiel. Der Anteil der 
nicht-deutschen Arbeitslosen an allen Arbeitslosen stieg jedoch im Betrachtungszeitraum um 
1,7 Prozentpunkte auf 20,9 % und lag damit höher als der entsprechende Anteilswert im Bun-
desgebiet West (rd. 19 %) bzw. im Bundesgebiet insgesamt (rd. 15 %).  

Schlussfolgerungen 

Grundsätzlich zeigt die Analyse für den Zeitraum zwischen 2005 und 2009 dass von der Entspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt alle Personengruppen erfasst wurden, jedoch sank die Arbeitslosigkeit 
in NRW auch bei den einzelnen Personengruppen weniger stark als im Durchschnitt der westdeut-
schen Bundesländer und des Bundesgebiets insgesamt. Überdurchschnittlich hoch ist nach wie 
vor die Arbeitslosigkeit unter Nicht-Deutschen, Jüngeren unter 25 Jahren sowie Älteren. Darüber 
hinaus bleiben die unterschiedlichen Betroffenheitsgrade für die jeweiligen Personengruppen, wie 
sie bereits im ESF-OP des Landes NRW für die Zeit bis 2005 festgestellt wurden, in NRW im We-
sentlichen bestehen: Nach dem Geschlecht differenziert ging die Arbeitslosigkeit bei Frauen in 
stärkerem Maße zurück als bei Männern.  

 

1.2.5.3 Langzeitarbeitslosigkeit 

Ausgangslage bis 2005 

Die Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen nahm im Verlauf der Jahre 2000 
bis 2004 in NRW weiter zu. So wurden mit 418.052 Personen in 2005 insgesamt 7,4 % (Bundes-
gebiet West: + 5,0 %) mehr als Langzeitarbeitslose registriert als 2004. Der Anteil an allen Arbeits-
losen belief sich auf 40,3 % (Bundesgebiet West: 35,0 %). 

Überdurchschnittlich häufig sind Ältere von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, wobei Frauen in die-
ser Gruppe unterdurchschnittlich vertreten sind. Ältere Langzeitarbeitslose verfügen in NRW häufi-
ger über eine Berufsausbildung als Arbeitslose in jüngeren Altersgruppen. Gegenüber dem Durch-
schnitt der Arbeitslosen spielen gesundheitliche Einschränkungen für Ältere eine größere Rolle. 

Entwicklung seit 2005 

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen belief sich im Jahr 2007 in NRW auf 359.188 und entwickelte 
sich bis zum Jahr 2009 im Zuge der allgemeinen Entspannungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt 
auf einen Stand von 265.035 zurück, was einen Rückgang um 26,2 % bedeutet. Im Vergleich zum 
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Bundesgebiet West (- 30,9 %) sowie zum Bundesgebiet insgesamt (- 31,9 %) fiel dieser Rückgang 
geringer aus.  

Der Anteil Langzeitarbeitsloser an allen Arbeitslosen war ebenfalls rückläufig. Ihr Anteil an allen Ar-
beitslosen sank in NRW zwischen 2007 und 2009 von 42,0 % um neun Prozentpunkte auf 33,0 %. 
Der Rückgang des Anteils an allen Arbeitslosen war in NRW deutlich stärker ausgeprägt als im 
west- bzw. bundesdeutschen Vergleich. Hier vollzogen sich Rückgänge von acht Prozentpunkten 
auf 25,3 % in Westdeutschland und von sechs Prozentpunkten auf 27,2 % im Bundesgebiet insge-
samt. 

Schlussfolgerungen 

Langzeitarbeitslosigkeit konnte seit 2005 in NRW weniger stark abgebaut werden als im Durch-
schnitt der westdeutschen Bundesländer und des Bundesgebiets insgesamt. Die Zahl der Lang-
zeitarbeitslosen sank zwischen 2007 und 2009 in NRW um 26,2 %. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen 
ging auf ein Drittel zurück, liegt aber weiterhin über dem Durchschnitt der westdeutschen Bundes-
länder und des Bundesgebiets insgesamt.  

 

1.2.6 Soziale Eingliederung 

1.2.6.1 Armutsquote und Entwicklung im SGB II 

Ausgangslage bis 2005 

Als Indikatoren für die Entwicklung der Armutsquote wird in der sozioökonomischen Analyse des 
ESF-OP des Landes NRW auf die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II zurückge-
griffen. Hierbei zeigte sich für NRW im März 2006 eine Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 
901.033 mit insgesamt rund 1,7 Mio. Hilfebedürftigen. Hilfebedürftigkeit in NRW war im Vergleich 
zu Westdeutschland stärker ausgeprägt: So lag der Anteil der Hilfebedürftigen an der Bevölkerung 
in NRW mit einem Wert von 9,4 % im Vergleich zum Bundesgebiet West (7,3 %.) deutlich höher. 
Von zunehmender Bedeutung war in NRW darüber hinaus der Anstieg der Zahl von hilfebedürfti-
gen jungen Menschen sowie alleinerziehenden Hilfebedürftigen, der im Vergleich zum Bundesge-
biet West überdurchschnittlich stark ausgeprägt war. Die überdurchschnittlich hohen Zuwachsraten 
in der Zahl alleinerziehender Hilfebedürftiger wurde im ESF-OP des Landes NRW u.a. auf die feh-
lenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung zurückgeführt. Ferner fiel auf, dass die Struktur von Be-
darfsgemeinschaften in NRW von einem vergleichsweise hohen Kinderanteil geprägt ist: So lebten 
im März 2006 in mehr als 30 % der Bedarfsgemeinschaften Kinder unter 15 Jahren. Bezieht man 
zusätzlich Jugendliche unter 25 Jahren ein, so sind 42 % der Personen in Bedarfsgemeinschaften 
Kinder und Jugendliche. Insgesamt machten Kinder und Jugendliche im Alg II-Bezug rd. 15 % der 
Bevölkerung im gleichen Alter aus. Damit sind Kinder und Jugendliche in NRW auch im Vergleich 
zum Bundesgebiet West in besonderer Weise von Armut betroffen. 

Aber auch Erwerbstätige in geringfügiger Beschäftigung, Teilzeitarbeit sowie in Arbeitsverhältnis-
sen mit Befristung und/oder geringen Stundenlöhnen sind zunehmend auf ergänzende Hilfen zum 
Lebensunterhalt betroffen. Das Armutsrisiko ist folglich in Haushalten mit niedrigen Einkommensni-
veaus stark angestiegen. Laut Sozialbericht NRW des Jahres 2004 waren 33,7 % der als „arm“ 
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eingestuften Personen erwerbstätig.24 Das Armutsrisiko steigt gleichzeitig auch mit sinkender for-
maler Qualifikation: So verfügten 2004 insgesamt 42,6 % der Personen, die sich unterhalb der re-
lativen Armutsschwelle befanden, über keinen beruflichen Abschluss. Im Vergleich dazu lag dieser 
Wert bei der „nicht armen“ Bevölkerung bei 16,7 %. 

Entwicklung seit 2005 

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich in NRW im Zeitraum 2005 bis 2009 leicht verringert. 
Relativ spät hat also die bis zum Einsetzen der Finanz- und Wirtschaftskrise zunehmend günstige 
wirtschaftliche Entwicklung auch den SGB II-Bereich erfasst. Waren im Jahr 2005 noch 821.568 
Bedarfsgemeinschaften gemeldet, waren es im Jahr 2009 817.140, was einen leichten Rückgang 
um 0,5 % ausmacht. Im Vergleich zu Westdeutschland mit einem Rückgang in der Zahl der 
SGB II-Bedarfsgemeinschaften von - 2,9 % und dem Bundesgebiet insgesamt mit - 4,3 % fällt die-
ser Rückgang unterdurchschnittlich aus. Im Jahr 2009 standen in NRW 1.619.669 Personen im 
Hilfebezug, wobei Männer und Frauen einen in etwa einen gleich hohen Anteil hatten.  

Der Anteil der Hilfebedürftigen an der Bevölkerung verlief mit einem Zuwachs um 0,6 Prozentpunk-
te zwischen 2005 und 2009 leicht steigend und betrug in 2009 insgesamt 9,1 %. Im Vergleich zu 
Westdeutschland (7,1 %) und dem Bundesgebiet insgesamt (7,6 %) zeigt sich damit für NRW eine 
nach wie vor überdurchschnittliche Bedeutung des SGB II-Hilfebezugs.  

Die Struktur der Bedarfsgemeinschaften hat sich im Verlauf der Jahre nach 2005 nicht wesentlich 
verändert. So zeigt NRW einen Anteil von Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 15 Jahren von 
32,1 %, was eine Steigerung um 1,6 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2005 bedeutet. Der An-
teil fällt im Vergleich zum Bundesgebiet West sowie zum Bundesgebiet insgesamt abermals leicht 
überdurchschnittlich aus. 

Der Anteil von Jugendlichen unter 25 Jahren an erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nimmt in 2009 mit 
19,9 % in NRW eine vergleichbare Größenordnung zum Bundesgebiet West sowie zum Bundes-
gebiet insgesamt an. Seit 2005 streut der Anteil der unter 25-Jährigen an allen Hilfebeziehenden 
dabei relativ konstant bei einem Fünftel. Auch der im Zeitverlauf vergleichsweise konstant bei 
13,0 % liegende Anteil von Alleinerziehenden deutet auf zunehmende Verfestigungstendenzen in 
der Struktur der SGB II-Hilfebeziehenden hin. 

Ähnliche Schlussfolgerungen lassen sich auch dem Sozialbericht 2007 des Landes NRW25 entneh-
men: Demnach weisen v.a. Erwerbslose, Geringqualifizierte, Familien mit Kindern und Personen 
mit Migrationshintergrund ein erhöhtes Armutsrisiko auf, das sich im Zeitverlauf für diese Gruppen 
kaum verändert. Insgesamt waren 43,4 % der Erwerbslosen von Armut betroffen, gefolgt von ge-
ring qualifizierten Personen (22,1%). Demgegenüber sind Personen, die qualifiziert sind, mit 8,1 %, 
und Personen, die hochqualifiziert sind, mit 4,5 %, vergleichsweise selten von Armut betroffen. 
Weiterhin ist das Armutsrisiko von Personen mit minderjährigen Kindern ebenfalls überdurch-
schnittlich hoch: So waren Personen in sog. „Ein-Eltern-Familien“ mit minderjährigen Kindern zu 
37,8% einkommensarm.26 

Nach den Bildungsabschlüssen differenziert, bestätigt sich der Befund eines erhöhten Armutsrisi-
kos mit sinkender Qualifikation: So war der von Armut betroffene Anteil an Personen ohne Berufs-
                                                 
24 Vgl. Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Sozialbericht NRW 2004. 

Armuts- und Reichtumsbericht, Düsseldorf 2004, S. 213 
25  Ebd. 
26  Vgl. ders., S. 128ff. 
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abschluss mit 46,1 % um gut 20 Prozentpunkte höher ausgeprägt als für Menschen mit Berufsab-
schluss.  

Schlussfolgerungen 

Die Arbeitsmarktbelebung zwischen 2005 und 2008 wirkte sich nur langsam in NRW auf die Redu-
zierung der Hilfebedürftigkeit aus. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ging zwar zwischen 2005 
und 2009 um 0,5 % zurück, gleichzeitig hat der SGB II-Hilfebezug in NRW – gemessen am Anteil 
der Hilfebeziehenden an der Bevölkerung – im selben Zeitraum an Bedeutung zugenommen: Zu-
letzt waren 9,1 % der Einwohner/innen im Land NRW auf Leistungen der Grundsicherung ange-
wiesen. Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Bedürftigkeit be-
stimmter Personengruppen im Zeitverlauf verfestigt: Rund ein Fünftel aller Hilfebeziehenden sind 
nach wie vor Jugendliche unter 25 Jahren, und der Anteil der Alleinerziehenden unter den Hilfebe-
zieher/innen stagniert bei rd. 13 %. Von Armut in besonderem Maße betroffen bleiben darüber hin-
aus neben den Erwerbslosen weiterhin Menschen mit geringer Qualifizierung, Familien mit Kindern 
und Personen mit Migrationshintergrund. 

 

1.2.6.2 Nicht-Deutsche 

Ausgangslage bis 2005 

Die Zahl der in NRW lebenden Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft war nach hohen Zu-
zugsraten in den 1990er Jahren im Verlauf der Jahre 2000 bis 2004 leicht rückläufig. Der Anteil der 
Nicht-Deutschen an der Bevölkerung reduzierte sich daher im Betrachtungsraum von 11,1 % auf 
10,8 %. Insgesamt liegt der Anteil der in NRW lebenden Menschen ohne deutsche Staatsbürger-
schaft über dem bundesdeutschen (8,9 %) und dem westdeutschen Durchschnitt (10,2 %). 

Bezogen auf Erwerbspersonen lag der Anteil der Nicht-Deutschen mit 11,3 % ebenfalls leicht über 
den Vergleichswerten für das Bundesgebiet West und das Bundesgebiet insgesamt. Ein großer 
Teil der in NRW lebenden Nicht-Deutschen war bis 2004 in zunehmendem Maße von Erwerbslo-
sigkeit betroffen, was auch durch die deutliche Abnahme in der Zahl der sozialversicherungspflich-
tig beschäftigten Nicht-Deutschen zum Ausdruck kommt. Der Anteil der Nicht-Deutschen an den 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sank bis 2004 auf 7,5 %. Ungünstige 
Entwicklungen zeigten sich auch im Bildungssystem: So lag beispielsweise der Anteil der Nicht-
Deutschen an den Gymnasien in 2004 bei lediglich 3,8 %. Gleichzeitig verließen überdurchschnitt-
lich viele nicht-deutsche Schüler/innen die allgemeinbildenden Schulen in NRW ohne schulischen 
Abschluss. Ihr Anteil lag mit 14,4 % im Jahr 2004 mehr als doppelt so hoch im Vergleich zum An-
teil der Abgänger/innen des allgemeinbildenden Schulsystems mit deutscher Staatsbürgerschaft 
(6,8 %). Auch im Ausbildungssystem sind Nicht-Deutsche nur unterdurchschnittlich vertreten: So 
ging der Anteil der Nicht-Deutschen an allen Auszubildenden zwischen 2000 und 2004 von 8,3 % 
auf 5,9 % zurück. 

Entwicklung seit 2005 

Die Zahl der in NRW lebenden Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft verringerte sich auch 
nach 2005 weiterhin leicht. In 2009 lag der Anteil der Nicht-Deutschen an der Bevölkerung in NRW 
bei 10,7 % und damit weiterhin gut zwei Prozentpunkte über dem bundesdeutschen Durchschnitt.  

Vom Beschäftigungsaufbau zwischen 2005 und 2009 konnten auch Nicht-Deutsche profitieren: So 
stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Nicht-Deutschen im Betrachtungszeit-
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raum um 5,1 % und damit deutlich stärker im Vergleich zur Zuwachsrate sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigungsverhältnisse insgesamt (+ 1,7 %). Gleichzeitig nahm der Anteil der Nicht-
Deutschen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 2005 und 2009 leicht um 
0,1 Prozentpunkte auf 7,7 % zu.  

Geringfügig positive Trends zeigen sich für Jugendliche ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Bil-
dungssystem: So erhöhte sich u.a. der Anteil nicht-deutscher Schüler/innen an Gymnasien auf 
4,9 % in 2009 (2004: 3,8 %). Gleichzeitig sank der Anteil der nicht-deutschen Absolventen/innen 
des allgemeinbildenden Schulsystems ohne Hauptschulabschluss an allen nicht-deutschen Schul-
abgänger/innen ebenfalls leicht auf 14,1 % (2004: 14,4 %). Der Anteil von Schüler/innen mit deut-
scher Staatsbürgerschaft, die 2009 das allgemeinbildende Schulsystem ohne Hauptschulab-
schluss verlassen haben, liegt jedoch mit 5,4 % nach wie vor deutlich unter dem Referenzwert 
Nicht-Deutscher.  

Schlussfolgerungen 

Bei der Integration Nicht-Deutscher in das Bildungssystem sowie auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich 
seit 2005 leichte positive Veränderungen: So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten aus dieser Gruppe deutlich stärker zwischen 2005 und 2009 an, als die Zahl aller so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Positive Entwicklungen zeigen sich teil-
weise auch im Bildungssystem: Der Anteil von jungen Menschen ohne deutsche Staatsbürger-
schaft an der Schüler/innenzahl in Gymnasien ist beispielsweise gestiegen, und der Anteil nicht-
deutscher Absolventen/innen, die das allgemeinbildende Schulsystem ohne Hauptschulabschluss 
verlassen, ging leicht zurück. Nach wie vor verlassen jedoch Jugendliche ohne deutschen Pass 
fast dreimal so häufig wie deutsche Schüler/innen die Schule ohne Abschluss.  

 

1.2.7 Szenarien zur künftigen Entwicklung der Beschäftigung und Arbeitslosigkeit  

1.2.7.1 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 

In der sozioökonomischen Analyse des ESF-OP des Landes NRW wird davon ausgegangen, dass 
der Arbeitsmarkt in NRW langfristig von einer verfestigten Unterbeschäftigungssituation gekenn-
zeichnet sein wird, die sich jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung in ihrer Bedeutung 
rückläufig entwickelt. Auf Basis der IAB-Projektionen27 aus dem Jahre 2005 wurde in diesem Zu-
sammenhang u.a. auch eine Erhöhung der Zahl Erwerbstätiger bis zum Jahr 2015 auf 1,2 Mio. be-
rechnet, was im Vergleich zu 2005 eine Steigerung um 5,1 % bedeutet. 

Für die sektorale Beschäftigungsentwicklung wurde dabei prognostiziert, dass sich die Grundten-
denzen des Strukturwandels mit einer Tertiärisierung in NRW weiter fortsetzen würden und inner-
halb des Sektors private Dienstleistungen an Bedeutung zu- und öffentliche und halböffentliche 
Dienstleistungen an Bedeutung abnehmen würden. Insgesamt – so die IAB-Projektion aus dem 
Jahr 2005 – verlaufen diese Veränderungsprozesse in NRW jedoch mit einer im Vergleich zur Ent-
wicklung in Westdeutschland etwas geringeren Dynamik. Für NRW sah die IAB-Projektion gleich-
zeitig auch eine im Vergleich zu Westdeutschland eher verhaltene Beschäftigungsentwicklung vor-
aus, die sich aus dem in NRW unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum ableiten lässt. Dieses 

                                                 
27  Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) (Hrsg.), IAB Kurzbericht: Besserung langfristig möglich, Arbeitsmarktbilanz bis 

2020, Ausgabe Nr. 24, Nürnberg 2005 
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könne ggf. auch zu vergleichsweise höheren Beschäftigungseinbußen im Produzierenden Gewer-
be führen.  

Aktuellere Prognosen des IAB liegen nicht vor. Die in den Kap. 1.2.1.2 und 1.2.1.3 beschriebenen 
Entwicklungen zwischen 2005 und 2009 deuten jedoch darauf hin, dass die Schlussfolgerungen 
aus den 2005 erstellten Prognosen die langfristigen strukturellen Veränderungsprozesse in NRW 
im Wesentlichen verlässlich abbilden. 

 

1.2.7.2 Szenarien zur künftigen Entwicklung der sektoralen Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsstruktur 

Nach Ergebnissen einer Studie von IAB und Prognos-Institut aus dem Jahr 1999 werden sog. „se-
kundäre Dienstleistungen“, insbesondere in den Bereichen „Forschung und Entwicklung“ sowie 
„Beraten, Betreuen, Lehren, Publizieren“, auch in Zukunft eine große Wachstumsdynamik aufwei-
sen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Der Dienstleistungsbereich, der sich auf 
Handels- und Bürotätigkeiten und allgemeine Dienste wie „Reinigen, Bewirten, Transportieren und 
Sichern“ bezieht, wächst im Vergleich nur geringfügig. Für eher produktionsorientierte Tätigkeiten 
werden aus den zugrundeliegenden langfristigen Trends Beschäftigungsrückgänge erwartet. 

Setzt man die erwarteten Veränderung in der sektoralen Wirtschaftstruktur mit den erforderlichen 
Qualifikationsniveaus in Verbindung, so kommt auch die IAB- und Prognos-Studie zu dem Ergeb-
nis, dass sich der erwartete Beschäftigungsrückgang für Geringqualifizierte weiterhin stärker aus-
wirken wird als für Akademiker/innen, da im Dienstleistungsbereich eher qualifiziertes und hoch-
qualifiziertes Personal benötigt wird. Beschäftigung wird – so die Ergebnisse der Studie – langfris-
tig in anspruchsvollen Tätigkeitsfeldern auf- und in weniger anspruchsvollen Felder abgebaut.  

Wird das Arbeitskräfteangebot in seiner Struktur seit Ende der 1990er Jahre fortgeschrieben, kann 
spätestens für das Jahr 2015 in NRW von einem Defizit an Arbeitskräften mit Facharbeiter- und 
Hochschulabschluss ausgegangen werden. Das Angebot an Personen ohne Berufsabschluss wird 
dem gegenüber die dann bestehenden Beschäftigungsmöglichkeiten für Gerinqualifizierte deutlich 
übersteigen. Mismatch-Probleme mit einem zu niedrigen Angebot an Höherqualifizierten und ei-
nem zu hohen Angebot an Geringqualifizierten werden daher im Zeitverlauf an Bedeutung zuneh-
men. 

Aktuellere Prognosen zur Entwicklung der sektoralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Qualifikations-
struktur liegen nicht vor. Allerdings deuten die aktualisierten Daten zur sozioökonomischen Analy-
se darauf hin, dass die seinerzeit von IAB und Prognos-Institut prognostizierten Entwicklungen 
nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Demnach dürfte der Mangel an qualifizierten Fachkräften zu-
künftig die Unternehmen im Land NRW vor weiter steigende Herausforderungen stellen.  

Schlussfolgerungen 

Im Vergleich zum ESF-OP des Landes NRW liegen für eine Fortschreibung der seinerzeit zugrun-
de gelegten Prognosen zur Veränderung der Wirtschafts- und Qualifikationsstruktur keine aktuali-
sierten Informationen vor. Jedoch kann weiterhin – zumindest in der Tendenz – von deren Gültig-
keit ausgegangen werden, wenn die aktuell vorliegenden (deskriptiven) Informationen zur Entwick-
lung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt den Prognosen gegenübergestellt werden. Demnach werden 
sich der Tertiärisierungsprozess in der Wirtschaft des Landes NRW weiter fortsetzen, die Nachfra-
ge der Unternehmen nach Höherqualifizierten steigen und – im Gegenzug – nach Geringqualifi-
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zierten sinken. Stellt man die Entwicklungen auf der Nachfrageseite der erwarteten Struktur im Ar-
beitskräfteangebot gegenüber, wird es ab 2015 zu einem spürbaren Mangel an qualifizierten Fach-
kräften in NRW kommen. 

 

1.2.8 Regionale Disparitäten am Arbeitsmarkt  

Ausgangslage bis 2005 

Der Arbeitsmarkt in NRW ist von nicht unerheblichen regionalen Disparitäten geprägt. Der Rück-
gang in der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter zeichnet sich in den Regionen NRWs 
unterschiedlich ab: So kam es im Ruhrgebiet sowie den Regionen Hellweg-Hochsauerland und 
Mittlerer Niederrhein zwischen 2000 und 2005 zu einem überdurchschnittlich starken Abbau von 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Gleichzeitig bestehen aber vergleichsweise „stabile“ 
Regionen, in denen der Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse eher 
moderat ausfiel. Am geringsten vom Beschäftigungsrückgang betroffen war die Region Münster-
land mit einer Abnahme in der Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse zwi-
schen 2000 und 2005 um 1,6 %. 

Die Arbeitslosenquoten fielen konsequenterweise ebenfalls unterschiedlich aus: Demnach waren 
im Mai 2006 das Ruhrgebiet mit einer Arbeitslosenquote von 15,8 % und das Bergische Städte-
dreieck (14,1 %) besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen. 

Entwicklung seit 2005 

Auch über das Jahr 2005 hinaus zeigen sich innerhalb NRWs deutliche Disparitäten am Arbeits-
markt. Der deutliche Beschäftigungsrückgang hat sich allerdings weniger stark im Verlauf der Jah-
re 2005 bis 2009 fortgeführt. In einigen Regionen hat sich der Trend gegenläufig entwickelt, so 
dass es zu einer Zunahme an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und zu einer Verringe-
rung der Arbeitslosenquoten kam. 

Dem im Ruhrgebiet bis 2005 überdurchschnittlich starken Rückgang von sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung bis 2005 steht z.B. in der Zeit zwischen 2005 und 2009 ein deutlicher Zuwachs 
entgegen.28 Demnach gingen im Jahr 2009 819.840 Personen einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nach, was ein Zuwachs gegenüber dem Jahr 2005 von 3,1 % ausmacht. Die Regi-
on Bergisches Städtedreieck konnte den Abbau an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
deutlich verringern. Im Verlauf der Jahre 2005 bis 2009 war ein Rückgang von „nur“ 2,3 % zu ver-
merken, was deutlich unter der 12,6-prozentigen Abnahme zwischen 2000 bis 2005 liegt. Mit Stei-
gerungsraten zwischen fünf bis sechs Prozent konnten die Regionen Hellweg-Hochsauerland, 
Düsseldorf/Kreis Mettmann, Bonn/Rhein Sieg sowie Münsterland erfreuliche Beschäftigungsgewin-
ne verzeichnen.  

Dass sich die Probleme am Arbeitsmarkt im Zeitverlauf etwas entschärft haben, zeigt sich auch an 
der Entwicklung der Arbeitslosenquoten: Diese ging im Ruhrgebiet zwischen 2005 und 2009 um 
3,5 Prozentpunkte auf zuletzt 10,7 % zurück. Deutliche Abnahmen der Arbeitslosenquoten erga-
ben sich darüber hinaus im Emscher-Lippe-Kreis (um 5,9 Prozentpunkte) sowie in der Region Köln 
(3,6 Prozentpunkte).  

                                                 
28 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Beschäftigungsstatistik: Beschäftigte - nach Gemeinden, Kreisen 2006-2009, Stand: 

4.08.2010, Fundstelle: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/b.html 



Kapitel 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A ISG 
 

 - 65 -

Schlussfolgerungen 

Nach wie vor zeigen sich in der Arbeitsmarktentwicklung seit 2005 die strukturellen Unterschiede 
der einzelnen Arbeitsmarktregionen. So ging zwar durchgängig die wirtschaftliche Erholung mit ei-
nem Abbau der Arbeitslosigkeit in den Regionen einher, die relativen Abstände zwischen den Re-
gionen sind jedoch nach wie vor vorhanden. 

 

1.3 Die ESF-Förderangebote des Landes in der Prioritätsachse A im 
Verhältnis zur Förderung des Bundes 

Von wichtiger Bedeutung für die Beantwortung der Frage, ob die im ESF-OP des Landes NRW ge-
wählte Strategie (weiterhin) zielführend ist, ist die Ausgestaltung der Förderpolitik auf Bundesebe-
ne und die Entwicklung entsprechender Förderangebote im Zeitverlauf. Zum einen ist darauf hin-
zuweisen, dass die Förderung des Landes auch aufgrund des ESF-Mittelvolumens als ergänzende 
Förderoption zu Bundesprogrammen zu verstehen ist. Zum anderen hat die Landesförderung – so-
wohl nach den EU-Vorgaben, dem Operationellen Programm sowie den relevanten Förderrichtli-
nien – die ESF-Förderung des Landes NRW eine stets nachrangige Funktion zu den Förderange-
boten des Bundes. In dem Maße, in dem also Bund und BA bestehende Förderangebote beispiels-
weise aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise verändern, einstellen oder neue einführen, stellt 
sich die Frage, inwieweit diese Förderangebote unterschiedlicher Ebenen komplementär zueinan-
der sind oder es möglicherweise zu einem wenig sinnvollen Förderwettbewerb zwischen Förder-
ansätzen des Bundes und des Landes kommt. Im Folgenden wird daher analysiert, ob zu den För-
derangeboten des Landes-ESF in der Prioritätsachse A ähnliche Fördermöglichkeiten des Bundes 
zur Verfügung stehen und in welchem Maße Förderung von Land und Bund ineinandergreifen bzw. 
klar voneinander abgegrenzt sind. Hierbei kommen grundsätzlich sowohl Programme der Bundes-
agentur für Arbeit, Förderangebote im Rahmen des Bundes-ESF als auch solche der Bundesmini-
sterien in Frage, die aus „reinen“ Bundesmitteln finanziert werden. 

Auf die Gegenüberstellung von Landesprogrammen in Federführung unterschiedlicher Ministerien 
des Landes NRW wird demgegenüber verzichtet. Hierbei handelt es sich v.a. um Beratungspro-
gramme, die vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MWEBWV) verantwortet werden: 

• So richtet sich die Umstrukturierungsberatung an mindestens fünf Jahre lang wirtschaftlich täti-
ge Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigte, die nach dem 01.07.2008 aufgrund der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten geraten sind und die durch externe Beratungs-
expertise betriebswirtschaftlich neu ausgerichtet und langfristig gesichert werden sollen. Das 
Förderprogramm des MWEBWV setzt demnach zeitlich vor dem ESF-kofinanzierten Beschäf-
tigtentransfer NRW (vgl. Kap. 1.2.1.3) ein und grenzt sich gegenüber der Potentialberatung 
NRW (vgl. Kap. 1.2.1.2) durch den konkreten Bezug zur Finanz- und Wirtschaftskrise als aus-
lösendes Moment für den Beratungsbedarf ab.29 

• Ähnliches lässt sich für die Sanierungsberatung ausführen, die sich an dieselbe Zielgruppe 
wendet und im Rahmen externer Beratungsleistungen die Ursachen der wirtschaftlichen 
Schieflage aus betriebswirtschaftlicher Perspektive analysiert und mögliche Fortführungsper-

                                                 
29 G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Beratungsförderungen für Betriebe und Beschäftigte in 

Nordhrein-Westfalen, Stand: Mai 2010, Bottrop 2010, S. 3 
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spektiven, insbesondere im Rahmen von Maßnahmen zur Unternehmenssanierung oder durch 
ein Insolvenzplanverfahren prüft. 

• Einen gänzlich anderen Fokus weist das Beratungsprogramm Wirtschaft (BWP) auf, das sich 
im Vorfeld einer Existenzgründung an natürliche Personen richtet, die eine Vollexistenz in 
NRW gründen oder sich an einem gewerblichen Unternehmen zu mind. 50 % beteiligen wol-
len. 

Dieser kurzer Abriss von „reinen“ Landesprogrammen verdeutlicht, dass sich Ausrichtung und Ziel-
gruppen von Förderprogrammen des MWEBWV einerseits und Maßnahmen der Prioritätsachse A 
voneinander unterscheiden. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich daher auf die Gegen-
überstellung der Förderangebote der Prioritätsachse A des ESF-OP des Landes NRW mit denen 
des Bundes. 

 
1.3.1 Förderalternativen des Bundes in Prioritätsachse A 
1.3.1.1 Förderalternativen zum Bildungsscheck NRW 

Für die Förderung der Weiterbildung von Erwerbstätigen stehen zurzeit neben dem Bildungs-
scheck NRW eine Reihe weiterer Förderangebote des Bundes zur Verfügung (vgl. Übersicht 1-26). 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Programme, die von der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) umgesetzt werden.30 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang: 

• Das Programm „WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Ar-
beitnehmer in Unternehmen“, das neben seinen zwei ursprünglichen Schwerpunktsetzungen 
auf Geringqualifizierte einerseits und ältere Beschäftigte andererseits im Rahmen des Kon-
junkturpakets II zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
um eine zusätzliche Programmvariante erweitert wurde: Bis zum 31.12.2010 war es möglich, 
auch die Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten zu fördern, die weder in die Zielgruppe 
der Geringqualifizierten noch der Älteren fallen. Die Zielgruppe wurde insofern deutlich ausge-
weitet und umfasst nunmehr nach § 417 t Abs. 4 oder 5 SGB III alle Personen in Beschäfti-
gungsverhältnissen, deren Ausbildung länger als vier Jahre zurückliegt und die in dieser Zeit 
keine Weiterbildung absolviert haben, die öffentlich gefördert wurde. 

• Das Programm „Weiterbildungsförderung für wieder eingestellte Mitarbeiter in der Zeitarbeit“, 
als zeitlich ebenfalls bis zum 31.12.2010 befristetes und im Rahmen des Konjunkturpakets II 
aufgelegtes Weiterbildungsförderangebot mit spezifischem Fokus auf Beschäftigte von Zeitar-
beitsfirmen.  

• Das Programm „Qualifizieren statt Entlassen: Förderung beruflicher Weiterbildung während 
des Bezuges von Kurzarbeitergeld nach § 77 (2) SGB III“. Dieses Förderangebot der BA rich-
tet sich zunächst an Geringqualifizierte in der Kurzarbeit und wurde im Rahmen des ESF-BA-
Programms um solche Beschäftigte ausgeweitet, die im Sinne des SGB III nicht als „Gering-
qualifizierte“ einzustufen sind.  

                                                 
30  Nach Einschätzung des Fachreferates II A 3 im MAIS standen die Förderungen der BA jedoch nur temporär und nach 

Kassenlage mit großen Unterschieden der einzelnen Agenturen zur Verfügung. Insoweit sind die Förderangebote der 
BA keine verlässliche oder flächendeckend verfügbare Alternative, die eine Förderalternative zum Bildungsscheck 
NRW nahe legen würde. Im Übrigen würde die BA auch keine Bescheinigungen ausstellen, die allein eine Gewähr 
böten, Bildungsschecks nur dann auszustellen, wenn keine BA-Förderung möglich ist. 



Kapitel 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A ISG 
 

 - 67 -

Neben diesen von der BA umgesetzten Förderangeboten hat auch das BMBF im Rahmen der 
ESF-Förderung des Bundes mit der „Bildungsprämie“ ein weiteres Instrument zur Förderung der 
Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen aufgelegt, das dem „Bildungsscheck NRW“ konzep-
tionell sehr ähnlich ist, bis Ende 2009 jedoch aufgrund der unattraktiven Förderkonditionen bun-
desweit kaum in Anspruch genommen wurde. 

Im Folgenden wird diskutiert, in welchem Verhältnis der Bildungsscheck NRW zu den unterschied-
lichen Förderangeboten des Bundes steht, ob ein wenig zielführender Förderwettbewerb entsteht 
oder zukünftig absehbar ist und inwieweit die Notwendigkeit besteht, den Bildungsscheck NRW 
gegenüber den Förderalternativen des Bundes noch stärker abzugrenzen und zu profilieren. 

Bildungsscheck NRW und Weiterbildungsförderung von Beschäftigten ohne Berufsab-
schluss im Rahmen des Programms „WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und be-
schäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ 

Die vom Bund geförderte Weiterbildung von Beschäftigten ohne Berufsabschluss richtet sich an 
gering qualifizierte beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit dem Ziel, deren Beschäftigungschancen 
durch eine berufliche Qualifizierung, die zum Nachholen eines Berufsabschlusses führt, zu verbes-
sern. Als Geringqualifizierte gelten hierbei Beschäftigte ohne Berufsabschluss sowie Beschäftigte 
mit abgeschlossener Berufsausbildung, die seit mindestens vier Jahren in an- oder ungelernter Tä-
tigkeit beschäftigt sind, die erlernte Tätigkeit jedoch nicht mehr ausüben. Gefördert werden Weiter-
bildungen mit anerkanntem (Teil-)Abschluss oder solche, die zur Zulassung auf die sog. Externen-
prüfung vorbereiten. Durch den spezifischen Fokus auf Geringqualifizierte ist damit die Zielgruppe 
im Vergleich zum Bildungsscheck NRW deutlich eingegrenzt, da beim Bildungsscheck z.B. auch 
Personen mit höherwertigem Abschluss oder Selbständige Zugang zur Landesförderung haben. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Weiterbildungsförderung von Beschäftigten ohne Be-
rufsabschluss und dem Bildungsscheck NRW besteht v.a. in den Förderkonditionen, die bei der 
BA-Förderung deutlich attraktiver sind: Weiterbildungskosten, zu denen neben den reinen Lehr-
gangskosten auch Fahrt- und Unterkunfts- sowie Kinderbetreuungskosten gehören, können bis zu 
100 % von der BA gefördert werden. Darüber hinaus gewährt die BA einen Zuschuss an das Un-
ternehmen zu den anteilig anfallenden Gehaltskosten während der Zeit der Weiterbildung. Im Ge-
gensatz hierzu werden über den Bildungsscheck NRW 50 % der „reinen“ Lehrgangskosten bzw. 
maximal 500 Euro erstattet. Allerdings führt der enge Zielgruppenbezug der BA-Weiterbildungsför-
derung bei Geringqualifizierten trotz der im Vergleich zum Bildungsscheck NRW attraktiveren För-
derbedingungen nicht zu einem direkten Förderwettbewerb dieser beiden Instrumente: Insgesamt 
wurden von der BA-Statistik in NRW für das Jahr 2009 nur 9.145 Eintritte in BA-geförderte Weiter-
bildung von Geringqualifizierten ausgewiesen. Im gleichen Jahr nahmen insgesamt rd. 59.000 Teil-
nehmende in NRW an Weiterbildung teil, die über den Bildungsscheck NRW bezuschusst wurden. 
Hierzu dürfte auch beitragen, dass grundsätzlich bei der für die Inanspruchnahme des Bildungs-
schecks NRW obligatorischen Weiterbildungsberatung auf alternative Fördermöglichkeiten des 
Bundes verwiesen wird. Nur in den Fällen, in denen die Arbeitsverwaltung vor Ort über keine Mög-
lichkeiten verfügt, eine WeGebAU-geförderte Qualifizierung zu fördern – z.B. weil die Mittel aus 
dem Eingliederungstitel bereits ausgeschöpft wurden – kann eine Förderung über den Bildungs-
scheck NRW erfolgen. Auf Basis der Auswertungen der Daten des ESF-Monitoring- und Begleit-
systems lässt sich in diesem Zusammenhang feststellen, dass lediglich 2,6 % der Teilnehmer/in-
nen in NRW, die einen Bildungsscheck im Rahmen des individuellen Zugangs eingelöst haben, 
über keinen Berufsabschluss verfügen und somit der Gruppe der „Geringqualifizierten“ zuzurech-
nen sind.  
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Übersicht 1-26: Angebote der Weiterbildungsförderung des Bundes für Erwerbstätige im Vergleich zum Bildungsscheck NRW 
WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und  
beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen 

Programm Bildungsscheck 
(NRW) 

Bildungsprämie 
(BMBF) 

Weiterbildungsförde-
rung von Beschäftig-
ten ohne Berufsab-

schluss 

Weiterbildungsförde-
rung von  

älteren Arbeitneh-
mer/innen 

Weiterbildungsförde-
rung von Beschäftig-

ten mit Berufsab-
schluss -  

Konjunkturpaket II 

Weiterbildungsförde-
rung für wieder ein-
gestellte Mitarbeiter

in der Zeitarbeit 

Qualifizieren statt  
Entlassen: Förderung 
beruflicher Weiterbil-

dung während des 
Bezuges von Kurzar-
beitergeld nach § 77 
(2) SGB III und ESF-

BA-Programm 

Ziel 

Unterstützung von Be-
schäftigten und Unter-
nehmen bei der Ver-
besserung ihrer Be-
schäftigungsfähigkeit 
und Wettbewerbsfähig-
keit durch lebensbeglei-
tendes Lernen  

Erhöhung der Weiter-
bildungsbereitschaft der 
Erwerbstätigen, Verrin-
gerung der Gefahr von 
Arbeitslosigkeit, Erhö-
hung des Selbstver-
trauens und der indivi-
duellen Qualifikation 
durch gezielte Weiter-
bildung 

Verbesserung der Be-
schäftigungschancen 
von Geringqualifizierten 
durch eine berufliche 
Qualifizierung, die zum 
Nachholen eines Be-
rufsabschlusses führt 

Verbesserung der Be-
schäftigungschancen 
Älterer durch eine be-
rufliche Qualifizierung 

Erhöhung der Kompe-
tenz für den allgemei-
nen Arbeitsmarkt durch 
Weiterbildung  

Gezielte Qualifizierung 
von Leih-Arbeitneh-
mern bei Wiedereinstel-
lung und Erhöhung der 
Kompetenz für den all-
gemeinen Arbeitsmarkt 

Nutzung von Zeiten der 
Nichtbeschäftigung in-
folge der allgemein 
schlechten Wirtschafts-
lage für berufliche Wei-
terbildung 

Zielgruppe 

• Unternehmen (be-
trieblicher Zugang) 
mit maximal 250 
Beschäftigte; 

• Beschäftigte ein-
schl. Minijobbern in 
Unternehmen mit 
max. 250 Beschäf-
tigte im individuel-
len Zugang; 

• Berufsrückkeh-
rer/innen bzw. Per-
sonen in Elternzeit; 

• Selbständige. 
In dem Jahr, in dem der 
Bildungsscheck bean-
tragt wird sowie im Vor-
jahr dürfen die Perso-
nen nicht an anderer 
beruflicher Weiterbil-
dung teilgenommen 
haben. 

Erwerbstätige (Ange-
stellte, Selbständige, 
mithelfende Familien-
angehörige und Berufs-
rückkehrer/innen) mit 
einem zu versteuern-
den Einkommen laut 
Einkommensteuerbe-
scheid von maximal 
25.600 Euro bei Allein-
stehenden bzw. 51.200 
Euro bei gemeinsam 
Veranlagten unter Be-
rücksichtigung der Kin-
derfreibeträge. 

Geringqualifizierte be-
schäftigte Arbeitneh-
mer: 
• Beschäftigte ohne 

Berufsabschluss; 
• Beschäftigte mit 

abgeschlossener 
Berufsausbildung, 
die seit mindestens 
vier Jahren in an- 
oder ungelernter 
Tätigkeit beschäf-
tigt sind und die er-
lernte Tätigkeit 
nicht mehr ausüben

In Beschäftigung ste-
hende Arbeitneh-
mer/innen:  
• mit Vollendung des 

45. Lebensjahres 
zu Beginn der Teil-
nahme, 

• mit Anspruch auf 
Arbeitsentgelt aus 
dem Arbeitsver-
hältnis; 

• mit Beschäftigung 
in einem Betrieb mit 
weniger als 250 Ar-
beitnehmer; 

• mit Teilnahme an 
zugelassenen 
Maßnahmen au-
ßerhalb des Be-
triebs, die bis zum 
31.12.2010 begon-
nen hat. 

Arbeitnehmer/innen mit 
Berufsabschluss: 
• deren Erwerb des 

(letzten) Berufsab-
schlusses und Teil-
nahme an einer öf-
fentlich geförderten 
Weiterbildung min-
destens 4 Jahre zu-
rück liegen,  

• mit Freistellung von 
der Arbeit und wei-
terhin bestehendem 
Anspruch auf Ar-
beitsentgelt; 

• mit Teilnahme an 
zugelassener Wei-
terbildung eines 
zugelassenen Trä-
gers während be-
triebsüblicher Ar-
beitszeiten. 

Im Zeitraum 2007 und 
2008 bei einem Zeitar-
beitsunternehmen sozi-
alversicherungspflichtig 
Beschäftigte, die ihre 
jetzige Arbeitslosigkeit 
durch Wiedereinstel-
lung im gleichen Zeitar-
beitsunternehmen be-
enden  

Gering qualifizierte Be-
zieher/innen von Kurz-
arbeitergeld nach der 
Definition der Weiterbil-
dungsförderung von 
Beschäftigten ohne Be-
rufsabschluss: 
• mit Teilnahme an 

zugelassener Wei-
terbildung während 
der betriebsübli-
chen Arbeitszeiten; 

• mit einer Weiterbil-
dungsdauer, die die 
voraussichtliche 
Dauer der Kurzar-
beit möglichst nicht 
überschreitet; 

Erweiterung der Ziel-
gruppe im Rahmen der 
ESF-Förderung des 
Bundes auf Nicht-
Geringqualifizierte. 
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Fortsetzung Übersicht 1-26: Angebote der Weiterbildungsförderung des Bundes für Erwerbstätige im Vergleich zum Bildungs-
scheck NRW 

WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und  
beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen 

Programm 
Bildungsscheck 

(NRW) 

Bildungsprämie 

(BMBF) 

Weiterbildungsförde-
rung von Beschäftig-
ten ohne Berufsab-

schluss 

Weiterbildungsförde-
rung von  

älteren Arbeitneh-
mer/innen 

Weiterbildungsförde-
rung von Beschäftig-

ten mit Berufsab-
schluss -  

Konkunkturpaket II 

Weiterbildungsförde-
rung für wieder ein-
gestellte Mitarbeiter

in der Zeitarbeit 

Qualifizieren statt  
Entlassen: Förderung 
beruflicher Weiterbil-

dung während des 
Bezuges von Kurzar-
beitergeld nach § 77 
(2) SGB III und ESF-

BA-Programm 

Förder-
gegenstand 

Berufliche Weiterbil-
dungen von Inhaberin-
nen und Inhabern eines 
„Bildungsschecks des 
Landes NRW“, die der 
Kompetenzentwicklung 
dienen 

Weiterbildungsmaß-
nahmen, die für die 
Ausübung der aktuellen 
oder zukünftigen beruf-
lichen Tätigkeit relevant 
sind, die wichtige 
Kenntnisse und Fertig-
keiten vermitteln und 
Kompetenzen erweitern

Weiterbildungsmaßnahmen, die: 
• zu einem anerkannten Berufsabschluss führen oder 
• zu einer zertifizierten Teilqualifikation führen oder  
• mit einem verbands- oder branchenübergreifenden Zertifikat abschließen 

Weiterbildungsförde-
rung während des Be-
zuges von Kurzarbei-
tergeld 

Art der För-
derung  

Zuschuss zu den Aus-
gaben für berufliche 
Weiterbildung als An-
teilsfinanzierung 

Zuschuss zu den Kos-
ten der Weiterbil-
dungsmaßnahme 

• Übernahme von 
Lehrgangskosten 
und Zuschüsse zu 
Fahrtkosten, Kos-
ten für auswärtige 
Unterkunft und Ver-
pflegung sowie Kin-
derbetreuungs-
kosten 

• Zuschüsse zum Ar-
beitsentgelt an Un-
ternehmen. 

Übernahme von Lehrgangskosten und Zuschüsse zu Fahrtkosten, Kosten 
für auswärtige Unterkunft und Verpflegung sowie Kinderbetreuungskosten 

• Übernahme von 
Lehrgangskosten 
und Zuschüsse zu 
Fahrtkosten, Kos-
ten für auswärtige 
Unterkunft und Ver-
pflegung sowie Kin-
derbetreuungskos-
ten 

• Zuschüsse zum Ar-
beitsentgelt an Un-
ternehmen. 

Finanzie-
rungsgeber 

ESF-Programm des 
Landes 

ESF-Programm des 
Bundes BA / SGB III BA / Konjunkturpaket II des Bundes;  

Förderung befristet bis 31.12.2010 

• BA 
• ESF-Programm des 

Bundes 

Förderhöhe 
50 % des Kursentgelts 
bis max. 500 Euro pro 
Bildungsscheck 

• Bis 31.12.2009: 
Max. 154 Euro pro 
Prämiengutschein; 

• Seit 01.01.2010: 50 
% der Weiterbil-
dungskosten bis 
max. 500 Euro pro 
Prämiengutschein 

• 100 % der o.g. Wei-
terbildungskosten 

• Max. 100 %-iger 
Zuschuss an Ar-
beitgeber zum Ar-
beitsentgelt, das in 
Qualifizierungszei-
ten gezahlt wird 

• 100 % der o.g. Weiterbildungskosten 

• 100 % der o.g. Wei-
terbildungskosten 

• Max. 100 %-iger 
Zuschuss an Ar-
beitgeber zum Ar-
beitsentgelt, das in 
Qualifizierungszei-
ten gezahlt wird 

• 100 % der o.g. Wei-
terbildungskosten. 

• Für den erweiterten 
Personenkreis 
ESF-Förderung. 
Der Zuschuss zu 
den Lehrgangskos-
ten in Abhängigkeit 
von der Betriebs-
größe liegt zwi-
schen 25 und 80 %. 



Kapitel 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A             ISG 
 

 - 70 - 

Fortsetzung Übersicht 1-26: Angebote der Weiterbildungsförderung des Bundes für Erwerbstätige im Vergleich zum Bildungs-
scheck NRW 

WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und  
beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen 

Programm 
Bildungsscheck 

(NRW) 

Bildungsprämie 

(BMBF) 

Weiterbildungs-
förderung von  

Beschäftigten ohne 
Berufsabschluss 

Weiterbildungs-
förderung von älteren 
Arbeitnehmer/innen 

Weiterbildungsförde-
rung von Beschäftig-

ten mit Berufsab-
schluss -  

Konkunkturpaket II 

Weiterbildungsförde-
rung für wieder ein-
gestellte Mitarbeiter

in der Zeitarbeit 

Qualifizieren statt  
Entlassen: Förderung 
beruflicher Weiterbil-

dung während des 
Bezuges von Kurzar-
beitergeld nach § 77 
(2) SGB III und ESF-

BA-Programm 

Förderfälle 
pro Jahr 

Über Bildungsscheck 
geförderte Teilnahmen 
bzw. Personen mit 
Teilnahme an Weiter-
bildung und Förderung 
über den Bildungs-
scheck: 
Alte Förderperiode 
2000-2006 
• 2007: 76.699 
• 2008: 48.870 
Neue Förderperiode 
2007-2013: 
• 2007-2008: insge-

samt 38.366 Teil-
nahmen bzw. rd. 
32.000 Teilneh-
mer/innen 

• 2009: 62.658 Teil-
nahmen bzw. rd. 
59.000 Teilneh-
mer/innen 

• Geplante Eintritts-
zahl für den För-
derzeitraum 2007-
2013: 210.000 

Eintritte in geförderte 
Weiterbildungen im 
Ziel-2-Gebiet insgesamt 
(Westdeutschland): 
• 2009: 1.169 
• Keine Förderfälle in 

den Vorjahren 
• Geplante Eintritts-

zahl für den För-
derzeitraum 2007-
2013: 400.000 

Eintritte (NRW) in: 
• 2007: 2.616; 
• 2008: 5.642; 
• 2009: 9.145 
• 2010 (bis Mai): 

1.865 
Zuschuss an Arbeitge-
ber zum Arbeitsentgelt 
(NRW): 
• 2007: 3.587 
• 2008: 6.425 
• 2009: 9.168 
• 2010 (bis August 

2010): 1.075 

Eintritte (NRW) in: 
• 2007: 192; 
• 2008: 1.211; 
• 2009: 1.097 
• 2010 (bis Mai): 285 

Eintritte (NRW) in: 
• 2009: 596 

Bundesweite Eintritte: 
• 2009: 10 

Eintritte (NRW) insge-
samt in: 
• 2008: 391 (nur 

EQT-Transfer-KuG) 
• 2009: 28.762 

darunter:  
-  BA: 5.465 
-  EQT-Transfer-

KuG (ESF): 
3.188 

-  EQK-konj. / 
Saison-KuG 
(ESF): 20.109 

• 2010 (bis Mai): 
7.113 
-  BA: 632 
-  EQT-Transfer-

KuG (ESF): 
2.009 

-  EQK-konj. / 
Saison-KuG 
(ESF): 4.472 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Investitionen in die Zukunft durch Qualifizierung von Kurzarbeitergeldbeziehern, Informationen für Arbeitgeber zu den Fördermöglichkeiten des Sozialge-
setzbuch Drittes Buch (SGB III), Nürnberg 2009; Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Weiterbildung für Beschäftigte in Zeitarbeitsunternehmen, Wiedereinstellen und Qualifizieren, Informationen für Ar-
beitgeber, Nürnberg 2009; Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Förderung der beruflichen Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Nürnberg 2010; Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), 
Qualifizierung während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld, Nürnberg 2010; Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Wege der Qualifizierung Beschäftigter im Überblick, Nürnberg 2010; Bundes-
agentur für Arbeit (Hrsg.), was?, wie viel?, wer?, Finanzielle Hilfen auf einen Blick, Nürnberg 2009; Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), Zahlt sich aus: Die Bildungsprämie, Berlin 
2010; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Informationen für Weiterbildungsanbieter zur Entgegennahme von Bildungsschecks, Düsseldorf 2010; Bundesagen-
tur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zahlen – Förderstatistik, Sonderprogramm WeGebAU 2007 ff, Datenstand: August 2010, Nürnberg 2010; Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Arbeitsmarkt in Zah-
len, Förderstatistik, Geförderte Qualifizierung während Kurzarbeit, Mai 2010, Datenstand: August 2010, Nürnberg 2010; Deutscher Bundestag (Hrsg.), Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Rosemarie Hei n, Dr. Petra Sitte, Agnes Alpers, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke – Drucksache 17/1254 vom 18.05.2010, Kosten und Nutzen von 
Qualifizierungsmaßnahmen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch, Berlin 2010; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Durchführungsbericht 
2009 zum ESF-Programm Nordrhein-Westfalen 2007 – 2013, Entwurf vom 18.05.2010, Düsseldorf 2010; Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.), Vorläufiger Abschlussbericht zum „Ein-
heitlichen Programmplanungsdokument zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Humanressourcen" für die Interventionen im Ziel 3 in Deutschland“, Berlin 2010 
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Hierbei dürfte es sich jedoch um Geringqualifizierte gehandelt haben, die – z.B. als Selbständige 
oder als Berufsrückkehrer/innen – keine Möglichkeit haben, die Förderung der BA in Anspruch zu 
nehmen. Außerdem ist die Art der geförderten Qualifizierung unterschiedlich: So handelt es sich 
bei den BA-Qualifizierungen um extern zertifizierte Maßnahmen, die zu anerkannten (Teil-)Ab-
schlüssen führen, während der Bildungsscheck NRW keine entsprechenden Einschränkungen 
kennt. Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass zwischen der BA-Weiterbildungs-
förderung von Geringqualifizierten und dem Bildungsscheck NRW kein Förderwettbewerb besteht 
und sich die beiden Förderangebote durch den unterschiedlichen Zielgruppenbezug komplementär 
zueinander verhalten.  

Um die Abgrenzung beider Förderinstrumente zukünftig noch transparenter zu gestalten, könnte in 
den Förderbedingungen zum Bildungsscheck NRW ein noch konkreterer Hinweis aufgenommen 
werden, aus dem deutlich wird, dass eine Förderung gering qualifizierter Beschäftigter in erster Li-
nie bzw. grundsätzlich über das WeGebAU-Programm der BA erfolgen sollte. 

Bildungsscheck NRW und Weiterbildungsförderung von älteren Arbeitnehmer/innen im 
Rahmen des Programms „WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter 
älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ 

Die Weiterbildungsförderung älterer Arbeitnehmer/innen im Rahmen des WeGebAU-Programms 
ist sehr ähnlich zur Weiterbildungsförderung von Beschäftigten ohne Berufsabschluss aufgebaut. 
Unterschiede ergeben sich lediglich im Zielgruppenbezug sowie in den Förderkonditionen: Die För-
derung ist auf mindestens 45-jährige Beschäftigte in KMU (mit höchstens 250 Beschäftigte) ausge-
richtet. Mit der BA-Förderung können Lehrgangs-, Fahrt-, Unterkunfts- und Kinderbetreuungskos-
ten bis zu 100 % bezuschusst werden. Eine darüber hinaus gehende Zuschussförderung der antei-
lig anfallenden Gehaltskosten während der Qualifizierung, die bei der Weiterbildungsförderung von 
Geringqualifizierten an Unternehmen gewährt werden kann, ist nicht vorgesehen. 

Aus der Weiterbildungsförderung älterer Arbeitnehmer/innen wurde 2009 nach Angaben der BA in 
NRW die Qualifizierung von 1.097 Personen finanziell unterstützt. Für das gleiche Jahr weist das 
ESF-Monitoring für das Land NRW 3.485 Eintritte Älterer (ab 50 Jahren) in Weiterbildungsmaß-
nahmen aus, die über den Bildungsscheck NRW bezuschusst wurden. Dies entspricht einem An-
teil von 12,9 % aller über den Bildungsscheck NRW Geförderten des Jahres 2009. Trotz der attrak-
tiveren Förderkonditionen der BA-Förderung im Rahmen des WeGebAU-Programms scheint der 
Bildungsscheck NRW damit für ältere Erwerbstätige in NRW einen höheren Stellenwert oder einen 
höheren Bekanntheitsgrad zu haben bzw. einen einfacheren Zugang zu ermöglichen. Positiv auf 
die vergleichsweise hohe Inanspruchnahme des Bildungsschecks NRW durch Ältere dürfte neben 
der weiteren Zielgruppendefinition – neben Beschäftigten kann der Bildungsscheck auch an Selb-
ständige oder Berufsrückkehrer/innen ausgereicht werden – gewirkt haben, dass auch Weiterbil-
dungen „unterhalb“ der formalen Anerkennung möglich sind. 

Insgesamt deuten die vorliegenden Informationen nicht darauf hin, dass zwischen der Weiterbil-
dungsförderung Älterer durch die BA und dem Bildungsscheck NRW ein nennenswerter Förder-
wettbewerb besteht. Für die Gruppe der Beschäftigten mit der Absicht der Teilnahme an Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die zu anerkannten Qualifizierungen oder Teilqualifizierungen führen, waren 
sie jedoch bislang nicht auszuschließen. Um beide Förderinstrumente noch deutlicher voneinander 
abzugrenzen, könnte daher zukünftig in den Förderbedingungen zum Bildungsscheck NRW darauf 
hingewiesen werden, dass für Weiterbildungen mit dem Ziel des Erwerbs anerkannter (Teil-)Quali-
fikationen vorrangig die BA-Förderung in Anspruch genommen werden sollte. Gleichzeitig ist je-
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doch zu berücksichtigen, dass - nach den gegenwärtigen Planungen der BA - die Qualifizierung äl-
terer Beschäftigter über das WeGebAU-Programm nur für Weiterbildungen mit Beginn bis zum 
31.12.2010 gilt. Sollte diese Förderoption tatsächlich nicht weiter verlängert werden, wäre konse-
quenterweise der Hinweis auf eine vorrangig zu nutzende BA-Förderung nicht zielführend. 

Bildungsscheck NRW und Weiterbildungsförderung von Beschäftigten mit Berufsabschluss 
im Rahmen der Erweiterung des Programms „WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter 
und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ durch das Konjunkturpaket II 

Mit dem Ziel der Kompetenzerhöhung von Beschäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und 
zur Vermeidung von Entlassungen im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde das WeGe-
bAU-Programm im Rahmen des Konjunkturpakets II um eine bis zum 31.12.2010 zeitlich befristete 
Komponente erweitert: Demnach können auch Beschäftigte gefördert werden, die weder zu den 
Geringqualifizierten noch zu den älteren Arbeitnehmer/innen gezählt werden können, die Zielgrup-
pen der beiden Grundangebote des Programms sind. Der oberflächlich gegebenen Zielgruppen-
ausweitung steht jedoch entgegen, dass nur die Weiterbildung solcher Beschäftigter gefördert wer-
den kann, deren Erwerb des (letzten) Berufsabschlusses und deren Teilnahme an einer öffentlich 
geförderten Weiterbildung mindestens vier Jahre zurück liegen. Diese Einschränkung sowie die 
ausschließliche Förderung von Weiterbildungen, die zu anerkannten (Teil-)Abschlüssen führen, 
dürfte die vergleichsweise geringe Zahl von Eintritten in das Programmangebot erklären: In 2009 
machten in NRW lediglich 596 Personen von der Fördermöglichkeit des erweiterten WeGebAU-
Programms Gebrauch, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass es zu einer Konkur-
renzsituation mit dem Bildungsscheck NRW gekommen ist. Da die Förderung über das erweiterte 
WeGebAU-Programm ohnehin bis zum 31.12.2010 befristet ist, dürfte ein solcher Förderwettbe-
werb zum Bildungsscheck NRW auch zukünftig nicht entstehen. 

Bildungsscheck NRW und Weiterbildungsförderung für wieder eingestellte Mitarbeiter/in-
nen der Zeitarbeit 

Ebenfalls im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde mit dem § 421t (5) SGB III eine gezielt auf Ar-
beitnehmer/innen der Leiharbeitsbranche gerichtete Weiterbildungsförderung eingerichtet. Voraus-
setzung für die Förderung ist, dass der/die Arbeitnehmer/in in den Jahren 2007 und 2008 als Leih-
arbeiter/in beschäftigt war und nach einer Phase der Arbeitslosigkeit wieder in der Leiharbeitsfirma 
eingestellt wird. Zur Vermeidung einer weiteren Arbeitslosigkeit bietet § 421t (5) SGB III die Mög-
lichkeit der Qualifizierung in der leiharbeitsfreien Zeit des/der Beschäftigten. Die Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit weist für das Jahr 2009 bundesweit lediglich zehn Eintritte aus. Inwieweit es 
in 2010 zu einer spürbaren Erhöhung der Eintrittszahlen gekommen ist, die ggf. in NRW zu einer 
Konkurrenzsituation zum Bildungsscheck NRW führen könnte, ist nicht bekannt. In jedem Fall dürf-
te zukünftig mit dem Auslaufen des Förderangebots nach § 421t (5) SGB III zum 31.12.2010 eine 
Konkurrenzsituation ausgeschlossen sein. 

Bildungsscheck NRW und „Qualifizieren statt Entlassen: Förderung beruflicher Weiterbil-
dung während des Bezuges von Kurzarbeitergeld“ und ESF-BA-Programm 

Zur Nutzung von Zeiten der Nichtbeschäftigung infolge der durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 
allgemein schlechten Wirtschaftslage und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit hat der Gesetzge-
ber ergänzend zu den Kurzarbeiterregelungen mit dem § 77 (2) SGB III eine Fördermöglichkeit ge-
schaffen, mit der die Weiterbildung von Beschäftigten in Kurzarbeit gezielt gefördert wird. Während 
sich die SGB III-Förderung ausschließlich auf Geringqualifizierte bezieht, besteht mit der ESF-För-
derung des Bundes die Möglichkeit, die Förderung zusätzlich auf alle Beschäftigten in Kurzarbeit 
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auszuweiten. Das heißt, dass auch die Weiterbildung von Beschäftigten gefördert werden kann, 
die nicht unter die gesetzliche Definition der „Geringqualifizierten“ fallen. Hierbei gliedert sich die 
ESF-Förderung mit Weiterbildung von Kurzarbeiter/innen in die sog. Transfer-KuG (Transferkurz-
arbeit oder Kurzarbeit Null) sowie in die Saison-KuG (saisonale oder konjunkturelle Kurzarbeit) in 
zwei Bestandteile. 

• Beim Transfer-KuG bilden Bezieher/innen von Transferkurzarbeitergeld nach § 216b SGB III 
insbesondere aus kleinen und mittleren Unternehmen die Zielgruppe.31 Transfer-KuG-Bezie-
her/innen sind nicht mehr für den eigentlichen Arbeitgeber tätig, sondern in einer Transferge-
sellschaft beschäftigt. Zweck der Transferkurzarbeit ist die Vermittlung der Beschäftigten in 
neue Beschäftigungsverhältnisse bei Stilllegung des „alten“ Betriebs oder einzelner Betriebs-
teile oder bei beschäftigungswirksamen Veränderungen in der Betriebsstruktur aufgrund von 
Rationalisierungsprozessen oder Übernahmen, so dass ein direkter Übergang der betroffenen 
Beschäftigten in Arbeitslosigkeit vermieden wird. Zur Vorbereitung auf ein neues Arbeitsver-
hältnis können aus dem ESF des Bundes entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen geför-
dert werden. 

• Im Gegensatz hierzu richtet sich die Weiterbildungsförderung von Kurzarbeiter/innen in der 
Saison-KuG an Bezieher/innen von konjunkturellem Kurzarbeitergeld (§ 169 SGB III) oder Sai-
son-Kurzarbeitergeld (§ 175 SGB III). Diese sind weiterhin bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt, 
müssen jedoch aufgrund saisonal oder konjunkturell bedingter Auftragsschwankungen ihre Ar-
beitszeit reduzieren. Über die Gewährung des Kurzarbeitergelds und die Qualifizierungsförde-
rung aus dem ESF soll verhindert werden, dass diese Arbeitnehmer/innen in die Arbeitslosig-
keit entlassen werden. Stattdessen sollen sie im Betrieb gehalten werden, so dass es zu einer 
Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse kommt.  

Im Vergleich zum Bildungsscheck NRW sind die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten der BA 
bzw. des Bundes-ESF eng an die Zielgruppe der Kurzarbeiter/innen ausgerichtet. Allerdings wur-
den die zur Verfügung stehenden Förderoptionen für Kurzarbeiter/innen in erheblichem Maße ge-
nutzt. Allein in 2009 traten in NRW 28.762 Kurzarbeiter/innen in geförderte Weiterbildungen ein 
(nach § 77 (2) SGB III und ESF-BA-Programm). Hiervon entfielen 5.465 auf die Förderung gering 
qualifizierter Kurzarbeiter/innen nach § 77 (2) SGB III und 3.188 auf Transferkurzarbeiter/innen. 
Den größten Anteil hatte jedoch mit 20.109 Eintritten (69,9 %) die Förderung der Weiterbildung von 
Kurzarbeiter/innen mit Bezug von konjunkturellem oder saisonalen Kurzarbeitergeld, die nicht zu 
den Geringqualifizierten zählen. Da die ESF-Bundesförderung der Weiterbildung von Bezieher/in-
nen von Kurzarbeitergeld auf die gesamte Interventionsperiode 2007 bis 2013 ausgerichtet ist und 
gegenüber dem Bildungsscheck NRW deutlich bessere Förderkonditionen bietet, erscheint es da-
her im Zuge der Nachrangigkeit von Landes- gegenüber Bundesförderung notwendig, zukünftig 
Beschäftigte in Kurzarbeit mit Qualifizierungsabsicht im Grundsatz als Zielgruppe des Bildungs-
schecks NRW auszuschließen. Für Personen, die Transfer-KUG beziehen, ist dies unproblema-
tisch, da diese bereits von der Förderung des Bildungsschecks NRW ausgeschlossen sind, da der 
Bezug von Transfer-KUG i.d.R. mit Qualifizierung verbunden ist. Eine Überschneidung der Förde-
rung ist in diesem Fall praktisch ausgeschlossen. 

 

                                                 
31 Vgl. http://www.arbeitsagentur.de/nn_186358/zentraler-Content/A05-Berufl-Qualifizierung/A052-Arbeitnehmer/Allge-

mein/Foerderung-Qualimassnahmen-ESF.html 
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Bildungsscheck NRW und Bildungsprämie des Bundes 

Mit der Einführung des ESF-Bundesprogramms Bildungsprämie hat der Bund im Dezember 2008 
ein Angebot aufgelegt, dass - ähnlich dem Bildungsscheck in NRW - die Zielstellung verfolgt, die 
Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten sowie deren Qualifikation zu erhöhen, um damit die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern und die individuellen 
Beschäftigungschancen zu erhöhen. Mit der Bildungsprämie wird die Teilnahme an berufsbezoge-
nen Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen v.a. von gering verdienenden Erwerbstätigen 
gefördert, wobei die Förderkonditionen zum 01.01.2010 attraktiver gestaltet wurden: Lag beispiels-
weise die Förderhöhe der Bildungsprämie anfangs noch bei 154 Euro, wurde sie zum 01.01.2010 
auf max. 500 Euro angehoben.  

Übersicht 1-25 zeigt, dass Ziele, Zielgruppen und Fördergegenstand beider Programme weitge-
hend identisch sind. Hinsichtlich der Zielgruppe ist jedoch die Bildungsprämie des Bundes enger 
gefasst als der Bildungsscheck in NRW, da bei der Bildungsprämie bestimmte Einkommensgren-
zen vorgesehen sind, während dies beim Bildungsscheck des Landes NRW nicht der Fall ist. Dafür 
kann allerdings der Bildungsscheck NRW nur dann in Anspruch genommen werden, wenn im Jahr 
der (geplanten) Weiterbildung sowie im Vorjahr keine Teilnahme an Qualifizierungen erfolgte.  

Unterschiede bestehen auch im Zugang zu den jeweiligen Förderangeboten: Während die Bil-
dungsprämie des Bundes ausschließlich von Personen in Anspruch genommen werden kann, kön-
nen in NRW mit dem sog. „betrieblichen Zugang“ auch Unternehmen direkt maximal zehn Bil-
dungsschecks pro Jahr für ihre Mitarbeiter/innen beantragen und somit Weiterbildungsprozesse in 
Gang setzen bzw. ausweiten. Deutliche Unterschiede zeigen sich v.a. bei der Inanspruchnahme 
beider Förderangebote bis Ende 2009: Während von der Bildungsprämie in Westdeutschland 2009 
insgesamt lediglich 1.169 Personen32 Gebrauch machten, wurden über den ESF-mitfinanzierten 
Bildungsscheck des Landes NRW im gleichen Jahr 62.658 Weiterbildungsteilnahmen von rd. 
59.000 Personen gefördert. Gegenüber dem Bildungsscheck war die Bildungsprämie des Bundes 
damit - zumindest bis Ende 2009 - ein in seltenen Ausnahmefällen genutztes Instrument zur Betei-
ligung an beruflicher Weiterbildung und hatte damit eher den Charakter eines kaum nachgefragten 
Nischenprodukts.  

Dies könnte sich jedoch mit den verbesserten Förderkonditionen der Bildungsprämie ab 2010 än-
dern und einen „Förderwettbewerb“ zwischen den beiden sehr ähnlichen Förderangeboten hervor-
rufen. Um einen solchen wenig zielführenden Förderwettbewerb zu vermeiden, könnten daher zu-
künftig die Förderangebote deutlicher voneinander abgegrenzt werden. Tendenziell bieten sich fol-
gende Möglichkeiten für den Bildungsscheck NRW an: 

• Zielgruppenkonzentration: Fokussierung des Bildungsschecks NRW auf spezifische Personen-
gruppen, wie z.B. auf Personengruppen, die von der Bildungsprämie gänzlich ausgeschlossen 
werden (wie z.B. höhere Einkommensbezieher/innen) oder auf Personengruppen mit ver-
gleichsweise geringer Weiterbildungsbeteiligung (wie Personen mit Migrationshintergrund, Be-
rufsrückkehrer/innen bzw. Beschäftigte in Elternzeit, Ältere oder Frauen).  

• Zugang zur Förderung: Hier könnte in NRW zukünftig der Schwerpunkt auf den betrieblichen 
Zugang zur Qualifizierung gelegt werden, während die Bundesförderung (weiterhin) über den 
individuellen Zugang die Weiterbildungsbereitschaft und -beteiligung erhöht. Eine weitere Mög-

                                                 
32 Die Zahl der hierbei auf NRW entfallenden Bildungsprämien bzw. Gutscheine wird vom BMAS nicht gesondert ausgewiesen. 
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lichkeit zur Veränderung der Zugangsbedingungen bestünde theoretisch schließlich darin, die 
bislang bestehende Restriktion aufzuheben, nach der nur solche Beschäftigte vom Bildungs-
scheck NRW profitieren können, die im Jahr der Beantragung und im Vorjahr nicht an Weiter-
bildung teilgenommen haben. Hiermit würde jedoch der Bildungsscheck NRW zu den Förder-
konditionen des Bundes „aufschließen“ und der Förderwettbewerb eher verstärkt werden. 

Schlussfolgerungen für die zukünftige Ausgestaltung des Bildungsschecks NRW 

Der Bildungsscheck NRW ist aus quantitativer Sicht - d.h. mit Blick auf die Zahl der jährlich geför-
derten Eintritte - im Vergleich zu allen anderen Instrumenten der Weiterbildungsförderung das in 
NRW wichtigste Förderinstrument. Hiermit wurden zuletzt in 2009 mit 59.000 Personen in Weiter-
bildung deutlich mehr gefördert als durch alle vom Bund geförderten Weiterbildungsprogramme zu-
sammen (ca. 40.000). Wesentlicher Unterschied zwischen dem Bildungsscheck NRW und den 
Förderangeboten auf Bundesebene ist die vergleichsweise hohe Offenheit beim Zugang: Weder 
sind spezifische Gruppen von Erwerbstätigen von der Förderung ausgeschlossen, noch eine be-
stimmte Weiterbildungsart oder Weiterbildungsträger ohne Zertifizierung. In dem für diese Evalua-
tion zugrunde liegenden Betrachtungszeitraum bis 2009 lassen sich zusammenfassend keine nen-
nenswerten Konkurrenzsituation zwischen dem Bildungsscheck NRW und anderen Förderangebo-
ten erkennen.  

Gleichwohl sind einzelne Zielgruppen der Förderangebote des Bundes durch die offenen Zugangs-
möglichkeiten zum Bildungsscheck NRW bei letzterem ebenfalls förderfähig. Dies gilt z.B. für ab-
hängig Beschäftigte, die als Gerinqualifizierte gelten (WeGebAU und „Qualifizieren statt Entlas-
sen“), älter als 45 Jahre sind (WeGebAU), in Kurzarbeit stehen (Quali-KuG) oder bei Zeitarbeitsun-
ternehmen beschäftigt sind (Weiterbildungsförderung für wieder eingestellte Mitarbeiter in der Zeit-
arbeit). Durch die gleichzeitige Ansprache dieser Zielgruppen in Bundesprogrammen einerseits 
und Bildungsscheck NRW andererseits entsteht damit eine gewisse Parallelität der Förderangebo-
te. Diese Parallelität ist bei der Qualifizierungsförderung von Zeitarbeiter/innen aufgrund der niedri-
gen Förderfallzahlen sowie bei Transfer-KUG aufgrund des bestehenden Förderausschlusses eher 
theoretischer Natur. In anderen Bereichen könnten zielgruppenbezogene Konkurrenzsituationen 
praktisch zwar gegeben sein, zukünftig aber aufgrund der Befristung bis zum 31.12.2010 unbedeu-
tend werden, wie z.B. beim WeGebAU-Weiterbildungsangebot für Ältere oder der WeGebAU-Er-
weiterung im Rahmen des Konjunkturpakets II für Beschäftigte mit Berufsabschluss.  

Von besonderer Relevanz sind allerdings solche Angebote des Bundes, die entweder in der Ver-
gangenheit in besonders starkem Maße von Personen genutzt worden sind, die auch über den Bil-
dungsscheck NRW angesprochen werden, oder solche, die zukünftig in verstärktem Maße als at-
traktive Fördermöglichkeit zur Weiterbildungsbeteiligung genutzt werden könnten. Im ersten Fall ist 
das Instrument Quali-KuG im Rahmen des ESF-Programms des Bundes zu nennen, in letzterem 
das seit 2010 durch verbesserte Förderbedingungen zunehmend interessanter werdende Angebot 
der Bildungsprämie des BMBF. 

Um in diesen Fällen einen möglichen Förderwettbewerb auszuschließen, sollte auf Programmebe-
ne geprüft werden, ob im Zuge der Nachrangigkeit der Landesförderung gegenüber den Förderan-
geboten des Bundes die jeweiligen Zielgruppen der genannten Bundesprogramme – also Kurzar-
beiter/innen bei der Saison-KUG sowie Beschäftigte unterhalb der bei der Bildungsprämie gesetz-
ten Einkommensgrenzen im Grundsatz von den Fördermöglichkeiten des Bildungsschecks NRW 
ausgeschlossen werden.  
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1.3.1.2 Förderalternativen zu Potentialberatung NRW 

Als Alternativen zur Potentialberatung NRW für Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigte bie-
tet das BMWi mit der Unternehmensberatung und - zumindest theoretisch - den Informations-, und 
Schulungsveranstaltungen sowie Workshops zwei im Rahmen des ESF-Bundesprogramms geför-
derte Möglichkeiten an. Bei letzteren handelt es sich jedoch um keine direkt an Unternehmen ge-
richtete Förderoption mit dem Ziel, Ergebnisse eines Beratungsprozesses in konkrete Abläufe des 
Unternehmens zu integrieren. Vielmehr steht die Unterstützung des individuellen Zugangs von Un-
ternehmer/innen, Personalverantwortlichen und Existenzgründer/innen zu Veranstaltungen mit e-
her übergreifenden und allgemeinen Themen im Vordergrund.  

Vergleicht man die Förderangebote des Bundes mit der Potentialberatung NRW (vgl. Übersicht 1-
27), finden sich jedoch deutliche Parallelen zwischen der Potentialberatung und den BMWi-Unter-
nehmensberatungen: Beide Instrumente stellen i.e.S. Beratungsprozesse dar, die unternehmens-
spezifisch ausgerichtet sind und mit denen auf Basis einer eingehenden Analyse auf betrieblicher 
Ebene konkrete Lösungen für identifizierte Schwachstellen in der Unternehmensorganisation, den 
Prozessabläufen und/oder der Unternehmensstrategie erarbeitet werden. 

Die Inhalte der geförderten Beratung weichen jedoch zwischen der Potentialberatung NRW und 
der BMWi-Unternehmensberatung in großen Teilen voneinander ab: So stehen bei der Potential-
beratung NRW Fragen der Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Arbeit und Gesundheit, Personalent-
wicklung, des Qualifizierungsbedarfs, der Altersstruktur in der Belegschaft und dem damit verbun-
denen Fachkräftebedarf im Vordergrund. Dem gegenüber legen die BMWi-Unternehmensberatun-
gen einen deutlichen Schwerpunkt auf eher allgemeine betriebswirtschaftliche Beratungen sowie 
auf Beratungen mit spezifischem Fokus z.B. auf Technologie- und Innovationsfragen, Aspekten 
der Außenwirtschaft, des Qualitätsmanagements, der Kooperation, der Mitarbeiterbeteiligung, des 
Umwelt- und Arbeitsschutzes, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie in bestimmten Fällen 
der Unternehmensführung.  

Inhaltliche Überschneidungen der beiden Förderangebote dürften insgesamt eher gering sein und 
sind im Wesentlichen auf die Bereiche Arbeitsschutz sowie Arbeitszeitgestaltung und Arbeitsorga-
nisation, insbesondere in Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, begrenzt. Vor diesem 
Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass sich BMWi-Unternehmensberatungen und 
Potentialberatung NRW überwiegend komplementär zueinander verhalten und grundsätzlich keine 
Konkurrenzsituation gegeben ist. Allerdings zeigt sich mit Blick auf die quantitative Relevanz der 
BMWi-Unternehmensberatungen eine im Zeitverlauf steigende Inanspruchnahme: Wurden in 
Westdeutschland 2007 noch 8.261 Unternehmensberatungen gefördert, waren es 2009 bereits 
11.281, was einer Zunahme um mehr als ein Drittel (+ 36,6 %) entspricht. Da das BMWi keine 
nach Bundesländern differenzierten Daten ausweist, in unklar, ob auf NRW eine ähnlich steigende 
Nutzung der BMWi-Unternehmensberatungen zutrifft, die zu einer verringerten Inanspruchnahme 
der Potentialberatung NRW geführt haben könnte. Auf Basis der von der G.I.B. jährlich vorgeleg-
ten Informationen zur Entwicklung der Förderung über die Potentialberatung NRW ergibt sich je-
doch ein eher gegenteiliges Bild: Demnach steigt auch in NRW die Nutzung der Potentialberatung 
im Zeitverlauf von knapp 1.400 im Jahr 2005 auf über 1.700 im Jahr 2008.33 Allein zwischen 2007 
und 2008 erhöhte sich die Zahl der bewilligten Potentialberatungen um 13,8 %.  

                                                 
33  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung 2008, Bewilligungsentwicklung NRW 

und Regionen, Ergebnisse der Unternehmensbefragung, Bottrop 2009, S. 8 
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Übersicht 1-27: Angebote der Unternehmensberatung des Bundes im Vergleich zur Poten-
tialberatung NRW 

Programm Potentialberatung (NRW) BMWi- 
Unternehmensberatungen 

BMWi-Informations-,  
Schulungsveranstaltungen 

sowie Workshops 

Ziel 

Zukunftsorientierte Sicherung und Ausbau 
der Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung durch Unterstützung von Unterneh-
men und Beschäftigten / Verbreitung inno-
vativer und produktiverer Formen der Ar-
beitsorganisation) 

Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftig-
ten und Unternehmen 

Zielgruppe Unternehmen mit weniger  
als 250 Beschäftigten  

KMU der gewerblichen Wirtschaft und 
Angehörige der Freien Berufe, die min-
destens ein Jahr am Markt bestehen 

Unternehmer/innen, Führungs- 
und Fachkräfte sowie Existenz-
gründer/innen 

Förderge-
genstand 

Arbeitsorientierte Beratung (= Potentialbe-
ratung) im Rahmen von max. 15 Bera-
tungstagen zur:  
• Stärken-Schwächen-Analyse des Unter-

nehmens hinsichtlich der im vorange-
schalteten Beratungsgespräch identifi-
zierten Problem- und Aufgabenstellung 
sowie der Unternehmensstrategie 

• Entwicklung von Lösungswegen und 
Handlungszielen sowie deren Verortung 
im Zusammenhang der Handlungsfelder: 
Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Arbeit 
und Gesundheit, Personalentwicklung, 
Qualifizierungsbedarf, Altersstruktur, 
Fachkräftebedarf 

• Festlegung von Maßnahmen in einem 
Handlungsplan 

• Umsetzung dieser Maßnahmen gemäß 
den zeitlichen Möglichkeiten 

Prozessbezogenes Ergebnis der Potential-
beratung ist ein verbindlicher betrieblicher 
Handlungsplan 

• Allgemeine Beratungen und speziel-
le Beratungen zu Technologie- und 
Innovation, Außenwirtschaft, Quali-
tätsmanagement, Kooperation, Mit-
arbeiterbeteiligung und im Vorfeld 
eines Rating. 

• Darüber hinaus werden Umwelt-
schutz- und Arbeitsschutzberatun-
gen, Beratungen von Unternehme-
rinnen oder Migranten/innen zur Un-
ternehmensführung sowie Beratun-
gen zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gefördert. 

Informations- und Schulungs-
veranstaltungen (z.B. Semina-
re, Erfahrungsaustausch-
Tagungen, Inhouse-Seminare 
mit mind. sechsstündiger Dauer 
sowie Workshops  

Art der För-
derung Zuschuss zu den Beratungskosten 

Zuschuss zu den Veranstal-
tungs- bzw. Workshopkosten 
an den Veranstalter 

Finanzie-
rungsgeber ESF-Programm des Landes ESF-Programm des Bundes 

Förderhöhe 

• Bezuschusst werden notwendige Aus-
gaben für 1 bis 15 Beratungstage zu 
50 %, höchstens jedoch 500,- EUR pro 
Beratungstag (max. 7.500 Euro).  

• Gefördert werden ausschließlich Bera-
tungstage, die mit Beteiligung von Un-
ternehmensvertretern und in der Regel 
im Unternehmen durchzuführen sind. 
Vor- und Nachbereitungszeiten werden 
nicht gefördert 

• In Westdeutschland: 50 % bis max. 
1.500 Euro pro Beratung 

• Allgemeine und spezielle Beratun-
gen: Beratungskontingent von je 
3.000 Euro (max. 6.000 Euro) pro 
KMU für die Richtliniendauer 

• Ausnahme: Beratungen zu Umwelt-
schutz und Arbeitsschutz, zur Unter-
nehmensführung (Unternehmerinnen 
und Migranten/innen) und zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 

• Informations- und Schu-
lungsveranstaltungen: Der 
Zuschuss beträgt 50 Euro 
pro Stunde für höchstens 24 
Stunden einer Veranstaltung, 
max. 1.200 Euro 

• Der Zuschuss für Workshops 
beträgt maximal 300 Euro je 
Teilnehmenden. 

Förderfälle 
pro Jahr 

Beratungen: 
• 2007 / 2008: 3.275 
• 2009: 858 
Anmerkung: Das Antragsverfahren zur Po-
tentialberatung wurde Mitte 2009 auf das 
sog. Scheckverfahren umgestellt. Die Be-
ratungen des Jahres 2009 werden daher 
erst bei Abrechnung der Beratung z.B. im 
Folgejahr erfasst, so dass die für 2009 
ausgewiesenen Beratungen den Umfang 
der Förderung tatsächlich unterzeichnen. 

Geförderte Beratungen:  
(Westdeutschland): 
• 2007: 8.261 
• 2008: 10.050 
• 2009: 11.281 

Teilnehmer/innen  
(Westdeutschland): 
• 2007: 26.929 
• 2008: 23.508 
• 2009: 27.045  

Quelle: G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Mit Potentialberatung modernisieren, Ein Leitfaden für 
Unternehmen, Arbeitspapiere 18, Materialien zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, Bottrop 2009; Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Informationsblatt zur Potentialberatung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2009; G.I.B. Ge-
sellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung 2008, Bewilligungsentwicklung NRW und Regionen, 
Ergebnisse der Unternehmensbefragung, Bottrop 2009; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), 
Durchführungsbericht 2009 zum ESF-Programm Nordrhein-Westfalen 2007 – 2013, Entwurf vom 18.05.2010, Düsseldorf 2010; Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.), Vorläufiger Abschlussbericht zum „Einheitlichen Programmplanungsdokument zur Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes und der Humanressourcen" für die Interventionen im Ziel 3 in Deutschland“, Berlin 2010 
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Zusammenfassend lässt sich einschätzen, dass BMWi-Unternehmensberatungen und Potentialbe-
ratung NRW aufgrund der unterschiedlichen Beratungsinhalte voneinander abgegrenzt sind und 
sich somit komplementär zueinander verhalten. Ein Förderwettbewerb ist auch vor dem Hinter-
grund der steigenden Inanspruchnahme beider Förderangebote wenig wahrscheinlich. Es beste-
hen daher keine Anhaltspunkte aus der Gegenüberstellung von BMWi-Unternehmensberatungen 
und Potentialberatung NRW, die eine Veränderung der bisherigen Förderung von Potentialbera-
tungen rechtfertigen würden.  
 
1.3.1.3 Förderalternativen zum Beschäftigtentransfer NRW 

Als Ergänzung zur Förderung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Transferkurzarbeiter-
gelds nach § 216 b SGB II34 sowie von Transfermaßnahmen nach § 216 a SGB II35 wird über den 
ESF des Landes NRW eine Förderung von Transfergesellschaften angeboten. Die ergänzende 
Förderung aus dem Beschäftigtentransfer NRW sieht im Rahmen einer gedeckelten Festbetragsfi-
nanzierung eine maximal zwölfmonatige Lohn- und Gehaltskostenübernahme für Beratungs- und 
Verwaltungsfachkräfte einschließlich anteiliger Sachkosten vor. Die Fördermöglichkeit des Be-
schäftigtentransfers erstreckt sich i.d.R. auf KMU nach den EU-Kriterien. Unternehmen, die den 
EU-Kriterien nicht entsprechen, können den Beschäftigtentransfer dann nutzen, wenn sie insolvent 
oder von Insolvenz bedroht sind. Schließlich sind im Rahmen von Einzelfallprüfungen auch solche 
Unternehmen förderfähig, die sich entweder nachweislich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befin-
den oder aber für die Region eine besondere arbeitsmarktliche Bedeutung haben.36 

Aufgrund der eindeutigen Unterschiede zwischen den über die BA-Förderung einerseits und den 
Beschäftigtentransfer NRW andererseits abgedeckten Fördergegenständen und der expliziten Er-
gänzungsfunktion des Beschäftigtentransfers NRW zu den Fördermöglichkeiten des SGB III be-
steht zwischen diesen keinerlei Konkurrenzbeziehung. Eine Notwendigkeit zur Anpassung des Be-
schäftigtentransfers NRW wird daher nicht gesehen. 
 
1.3.1.4 Förderalternativen zu ESF-geförderten Modellvorhaben der Prioritätsachse A  

Auf Basis der Gemeinsamen Durchführungsrichtlinie (GDR) zur Umsetzung von ESF-Projekten im 
Rahmen des ESF-OP des Landes NRW besteht in allen Prioritätsachsen die Möglichkeit zur För-
derung von Modellvorhaben und innovativen Projekten. Mit dem Ziel der Weiterentwicklung der 
Beschäftigungsfähigkeit sind in Prioritätsachse A in diesem Zusammenhang  

• innovative Projekte und Modelle einschließlich der Entwicklung von Curricula, 
• Studien und Untersuchungen sowie 
• Projekte zum Ergebnistransfer 

                                                 
34  Kurzarbeitergeld zur Förderung der Eingliederung wird zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung der Vermittlungs-

aussichten der betroffenen Arbeitnehmer/innen gewährt. Voraussetzung ist u.a., dass die Arbeitnehmer/innen von einem dauerhaf-
ten unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sind. Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von 
Transferkurzarbeitergeld sind erfüllt, wenn der Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen auf Grund einer Betriebsänderung durchge-
führt und die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer/innen zur Vermeidung von Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Ein-
gliederungschancen in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefasst werden. 

35  Als Transfermaßnahmen werden Maßnahmen bezeichnet, die zur Eingliederung von Arbeitnehmer/innen in den Arbeitsmarkt die-
nen, wobei diese Arbeitnehmer/innen aufgrund von Betriebsänderungen oder im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbil-
dungsverhältnisses von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Die Maßnahmen müssen auf einen Arbeitsplatz außerhalb des Betriebs vorbe-
reiten, in denen der/die Arbeitnehmer/in beschäftigt ist. Darüber hinaus muss sich der Arbeitgeber angemessen an den Kosten der 
Transfermaßnahme beteiligen. 

36 G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Merkblatt NRW-Landesförderung bei Transfergesellschaf-
ten, Bottrop 2010 
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förderfähig.37 Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die geplanten Projekte einen konkreten 
regionalen Entwicklungsbedarfs aufgreifen und auf dieser Basis neue Standards, Verfahren oder 
Produkte entwickeln, die strukturbildend bzw. nachhaltig sind. Von besonderer Bedeutung ist dar-
über hinaus, dass die Entwicklung und Begleitung von innovativen Projekten und Modellvorhaben 
in der Verantwortung der 16 arbeitsmarktpolitischen Regionen in NRW sind. Zuwendungsvoraus-
setzung ist daher u.a. eine fachliche Stellungnahme der regionalen Akteure. Außerdem muss ge-
währleistet sein, dass keine andere (ausreichende) Finanzierung zur Durchführung des Projekts 
zur Verfügung steht.38 

Mit der expliziten Aufnahme des Nachrangigkeitsprinzips der ESF-Förderung des Landes gegen-
über anderen Fördermöglichkeiten dürfte die ergänzende Funktion der in Prioritätsachse A förder-
fähigen Projekte hinreichend gewährleistet sein. Für diese Einschätzung spricht zudem der ausge-
wiesene regionalspezifische Charakter der Förderung, da nur solche Projekte unterstützt werden 
können, die in den arbeitsmarktpolitischen Regionen entwickelt, von den Regionalagenturen fach-
lich begleitet und durch die regionalen Gremien der Arbeitspolitik unterstützt werden.  

Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass eine klare Abgrenzung von inno-
vativen Projekten und Modellvorhaben des ESF des Landes NRW gegenüber anderen Förderan-
geboten des Bundes (z.B. Bundes-ESF) oder der BA (im Rahmen der Freien Förderung) gegeben 
ist. Anpassungsbedarf wird daher nicht gesehen. 
 
1.3.2 Schlussfolgerungen aus der Gegenüberstellung von ESF-Förderan-

geboten des Landes in der Prioritätsachse A mit der Förderung des 
Bundes 

Aus der in den vorangehenden Abschnitten durchgeführten Gegenüberstellung von Förderangebo-
ten des Landes in der Prioritätsachse A des ESF-OP des Landes NRW mit Förderangeboten des 
Bundes geht hervor, dass die ESF-Förderung des Landes im Grundsatz deutlich von bestehenden 
Förderalternativen des Bundes abgegrenzt ist bzw. – wie beim Beschäftigtentransfer NRW -- diese 
sinnvoll ergänzt. 

Hinsichtlich des Bildungsschecks NRW und der Potentialberatung NRW sind jedoch differenzierte 
Schlussfolgerungen zu ziehen:  

Für den Bildungsscheck NRW ist zunächst einmal festzustellen, dass das Angebot an alternativen 
Förderprogrammen in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. So hat der Bund auf die Finanz- 
und Wirtschaftskrise sukzessive mit einer zielgruppenspezifischen Ausweitung des WeGebAU-
Weiterbildungsangebots reagiert, was nicht ganz ohne Auswirkungen auf die Inanspruchnahme 
des Bildungsschecks NRW geblieben sein dürfte: Während in 2007 noch rd. 77.000 Weiterbil-
dungsteilnahmen über den Bildungsscheck NRW erfolgten, waren es 2009 nur noch 63.000. Ein 
Teil dieses Rückgangs dürfte auch damit verbunden sein, dass zumindest in Teilen über Bildungs-
scheck NRW einerseits und Förderangebote des Bundes andererseits identische Zielgruppen an-
gesprochen wurden, und die über den Bund förderfähigen Weiterbildungen (BA-Angebote sowie 
ESF des Bundes im Rahmen von Transfer-KuG und Saison-KuG) zumindest teilweise konkurrenz-
fähigere Förderkonditionen bieten. Zu einem Rückgang der Inanspruchnahme des Bildungs-

                                                 
37 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit, und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Gemeinsame Durchführungsrichtlinie, Programm Ar-

beitsgestaltung, Fördergegenstand: Weiterentwicklung der Beschäftigungsfähigkeit, Stand: 06.05.2009, Düsseldorf 2009 
38 Vgl. http://www.gib.nrw.de/service/foerderprogramme/innovative_projekte_beschaeftigungsfaehigkeit 
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schecks NRW dürften auch die hier zum 01.01.2009 veränderten Förderkonditionen gespielt ha-
ben. 

Trotz dieser Entwicklungen auf Bundesebene bleibt der Bildungsscheck NRW das wichtigste An-
gebot zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in NRW: Die Summe aller Teilnehmenden an 
vom Bund (einschl. BA) geförderten Weiterbildungen (ca. 40.000) war auch im Jahr 2009 nach wie 
vor deutlich niedriger als die Zahl der Weiterbildungsteilnehmenden, die über den Bildungsscheck 
NRW unterstützt worden sind (ca. 59.000). Der Bildungsscheck NRW ist also ein in der Praxis eta-
bliertes Instrument, das sich hinsichtlich der Unterstützung von Beschäftigten und Unternehmen 
bei der Umsetzung von Weiterbildung bewährt hat.  

Einige der vom Bund angebotenen Fördermöglichkeiten laufen zum 31.12.2010 mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit aus. In diesen Fällen (z.B. das WeGebAU-Weiterbildungsangebot für Ältere  
oder die WeGebAU-Förderung von Beschäftigten mit Berufsabschluss) findet ein in der Vergan-
genheit bestehender Förderwettbewerb, der allerdings quantitativ von geringer Bedeutung geblie-
ben sein dürfte, ohnehin ein Ende. In anderen Fällen besteht er weiter fort, so z.B. bei der über 
den ESF des Bundes geförderten Qualifizierungsförderung von Kurzarbeiter/innen bei Saison-KUG 
oder wird im Fall der BMBF-Bildungsprämie aufgrund der deutlich verbesserten Förderkonditionen 
an Bedeutung zunehmen. 

Damit stellt sich auf der strategischen Ebene die Frage, ob der Bildungsscheck NRW weiterhin als 
breit angelegtes Förderinstrument in der bisherigen Form weitergeführt werden sollte oder Anpas-
sungen notwendig sind. Für die Fortführung in der bisherigen Form spricht die strategische Zielset-
zung, mit dem nachfrageorientierten Bildungsscheck NRW zur (allgemeinen) Erhöhung der Wei-
terbildungsbeteiligung beizutragen, was unbestritten – auch mit Blick auf den weiterbildungsbezo-
genen EU-Benchmark – auch in Zukunft eine wichtige Herausforderung für das Land darstellt. 
Dem kann allerdings zum einen entgegen gehalten werden, dass mit zuletzt 59.000 über den Bil-
dungsscheck NRW geförderten Personen nur rd. 1,5 % der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in KMU erreicht werden konnten. Die Reichweite dieses Instruments ist damit eingeschränkt 
und könnte durch ebenfalls breit angelegte Förderalternativen des Bundes weiter geschmälert 
werden. Zum anderen zeigt sich (vgl. Kap. 2.4.5.2), dass der Bildungsscheck NRW v.a. von jenen 
Personengruppen genutzt wird, die sich ohnehin überdurchschnittlich an Weiterbildung beteiligen. 
Gegen eine Fortführung des Bildungsschecks NRW in bisheriger Form spricht schließlich auch die 
Nachrangigkeit der Landesförderung gegenüber der Bundesförderung, die mit der Ausweitung der 
- zunächst bis Ende 2011 befristeten - BMBF-Bildungsprämie und der Fortführung der BA-Förder-
angebote für Geringqualifizierte auf hohem Niveau eine Umsteuerung des Bildungsschecks not-
wendig machen könnte.  

Möglichkeiten hierzu bestehen in vielfältiger Weise, z.B. hinsichtlich der Personengruppen, der 
Weiterbildungsformen oder des Zugangs zu Weiterbildung: Hinsichtlich Personengruppen bietet 
sich eine stärkere Fokussierung des Bildungsschecks NRW auf weiterbildungsferne Personen-
gruppen an, die durch Bundesprogramme nicht gezielt gefördert werden können oder vergleichs-
weise selten an Weiterbildung partizipieren. Beispiele für die erstere Gruppe wären Personen, de-
ren Einkommen über den in der BMBF-Bildungsprämie gesetzten Einkommensgrenzen liegen, für 
die letztere Gruppe hingegen würden demgegenüber zukünftig Frauen (die ohnehin in sehr aktiver 
Weise den Bildungsscheck NRW nutzen), Ältere oder Menschen mit Migrationshintergrund den 
Schwerpunkt des Bildungsschecks NRW bilden. Bei den Weiterbildungsformen könnte im Rahmen 
der obligatorischen Beratungen im Vorfeld der Qualifizierung verstärkt auf Qualifizierungen mit 
grenzüberschreitendem Charakter hingewiesen werden, wodurch gleichzeitig auch der bislang e-
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her verhaltene Beitrag der Umsetzung des ESF-Landesprogramms zum Querschnittsziel „Trans-
nationalität“ (vgl. hierzu auch Kap. 3.4) erhöht werden würde. Hinsichtlich der Zugangswege zur 
Weiterbildung ist mit dem betrieblichen Zugang auf das eigentliche Alleinstellungsmerkmal des Bil-
dungsschecks NRW im Vergleich zu allen anderen Förderangeboten des Bundes hinzuweisen. 
Hiermit ist der Bildungsscheck NRW das derzeit einzige Instrument, mit dem die Weiterbildungsbe-
teiligung von Unternehmen – ein wesentliches Ziel des ESF-OP des Landes NRW – direkt unter-
stützt wird.  

Hinsichtlich der Potentialberatung NRW besteht zunächst kein konkreter Umsteuerungsbedarf: Die 
vom BMWi geförderten Unternehmensberatungen decken inhaltlich im Wesentlichen andere Bera-
tungsschwerpunkte ab. Darüber hinaus stieg bis Ende 2009 die quantitative Inanspruchnahme bei-
der Förderinstrumente, so dass ein Förderwettbewerb zu Lasten der Potentialberatung NRW nicht 
sichtbar ist. Allerdings sollte der weitere Verlauf in der Nutzung beider Instrumente sorgfältig beob-
achtet werden: Eine weitere Zunahme in den Förderfallzahlen der BMWi-Unternehmensberatun-
gen könnte zukünftig mit einer sinkenden Nachfrage der Unternehmen in NRW nach der Potential-
beratung NRW einhergehen. In einem solchen Fall wäre eine Prüfung der inhaltlichen, zielgrup-
penbezogenen und förderrechtlichen Schnittstellen beider Programme unabdingbar, um (weitere) 
„Kannibalisierungseffekte“ auszuschließen.  
 
1.4 Analyse der Stärken/Schwächen und Chancen/Risiken im Land 

NRW mit Bezug zur Prioritätsachse A des ESF-OP des Landes 
Nachfolgend wird eine Aktualisierung der im ESF-OP des Landes NRW dargelegten SWOT-Analy-
se vorgenommen. Diese bezieht sich auf die im ESF-OP des Landes NRW dargestellten allgemei-
nen Rahmenbedingungen sowie auf die Prioritätsachse A „Steigerung von Anpassungs- und Wett-
bewerbsfähigkeit“39 und basiert auf der aktualisierten sozioökonomischen Analyse (vgl. Kap. 1.1 
und 1.2). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich die Rahmenbedingungen für das Wirtschaftsge-
schehen und den Arbeitsmarkt seit Erstellung des OP in NRW deutlich verbessert haben. Die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat diesen Prozess zwar empfindlich gestört und unterbrochen, die Fol-
gen waren jedoch weniger stark ausgeprägt als befürchtet, und die Erholung setzte früher ein als 
erwartet. Entscheidend ist aber, dass trotz der positiven wirtschaftlichen und arbeitsmarktbezoge-
nen Entwicklungen die strukturellen Nachteile des Landes NRW im Vergleich zu den westdeut-
schen Bundesländern und zum Bundesgebiet insgesamt weiterhin Bestand haben. Das Land NRW 
weist demnach auch aktuell gegenüber den westdeutschen Bundesländern und dem Bundesgebiet 
im Wesentlichen dieselben Stärken und Schwächen auf und steht vor denselben Chancen und Ri-
siken, wie zum Zeitpunkt der Erstellung des ESF-OP des Landes NRW. Daher ist die dort vorge-
legte SWOT-Analyse grundsätzlich weiter gültig. In den Punkten, in denen die Aktualisierung der 
sozioökonomischen Analyse eine Neubewertung von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
notwendig macht, werden diese im Folgenden kurz diskutiert. Die im ESF-OP des Landes NRW 
vorgestellten Übersichten werden an den entsprechenden Stellen ergänzt. Ergänzungen und Än-
derungen sind kursiv hervorgehoben, Löschungen durch Streichung kenntlich gemacht. 
 

                                                 
39 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm 

zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 35-37 
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1.4.1 Stärken- und Schwächenanalyse zu den allgemeinen Rahmenbe-
dingungen 

Grundsätzlich lassen sich kaum Veränderungen in der Stärken-Schwächen-Matrix auf Basis aktua-
lisierter Daten für die allgemeinen Rahmenbedingungen in NRW feststellen. Hervorzuheben sind 
jedoch folgende Aspekte (vgl. Übersicht 1-28): 

• Im ESF-OP des Landes NRW wurde mit Hinweis auf die zum Zeitpunkt der OP-Erstellung vor-
liegenden Bevölkerungsprognosen noch von einer bis 2015 steigenden Erwerbspersonenzahl 
ausgegangen. Die aktuell vorliegenden Zahlen verdeutlichen jedoch, dass es bereits zwischen 
2005 und 2009 zu einem Rückgang gekommen ist, der sich auch – nach neueren Prognosen – 
bis 2015 fortsetzt. Allerdings ist der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in 
NRW weniger stark ausgeprägt als im Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer sowie 
des Bundesgebiets insgesamt (vgl. Kap. 1.2.1.1). 

• Analog hierzu fällt auch die bei Erstellung des ESF-OP des Landes NRW angenommene Ab-
nahme der Bevölkerung unter 25 Jahren weniger stark aus. Wurde im ESF-OP des Landes 
NRW noch von einem Rückgang um 12,5 % bis 2015 ausgegangen, liegt die Abnahme mit – 
8,4 % nach aktuellen Berechnungen deutlich darunter (vgl. Kap. 1.2.1.1). 

• Die im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern unterdurchschnittliche Entwicklung 
des BIP in NRW hat auch für den Zeitraum 2005-2009 weiter Bestand. Dasselbe gilt für eine in 
NRW vergleichsweise geringe Produktivität (vgl. Kap. 1.2.1.2). 

• Hinsichtlich der Schwächen weist das ESF-OP des Landes NRW in Bezug auf die ungünstige 
Branchenstruktur darauf hin, dass diese das Erreichen von Wachstumsraten erschwere, mit 
denen zusätzliche Beschäftigung entsteht. Hierzu sei angemerkt, dass eine kausale Wirkung 
von Wirtschaftswachstum auf Beschäftigung tatsächlich wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. 
Die sog. „Beschäftigungsschwelle“ ist lediglich ein gedankliches Konstrukt, mit dem Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigungsentwicklung unzulässigerweise in einen kausalen Bezug 
gesetzt werden, obwohl aus wissenschaftlicher Sicht lediglich eine statistische Korrelation, al-
so ein Zusammenhang, gemessen werden kann. Über Kausalitäten lassen sich daher genau-
so wenig fundierte Aussagen treffen wie zur Höhe des Wirtschaftswachstums, ab dem zusätz-
liche Beschäftigung entsteht. Die sozioökonomische Analyse zeigt jedoch einen für NRW im 
Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern geringeren Tertiärisierungsgrad, sowohl ge-
messen am Anteil an der Bruttowertschöpfung, als auch an den Beschäftigten. Möglicherweise 
führt also der in NRW nach wie vor höhere Anteil des auf exogene und konjunkturelle Einflüs-
se stärker reagierenden Produzierenden Gewerbes zu begrenzten Möglichkeiten des Beschäf-
tigungsaufbaus. 

• Hinsichtlich der Chancen wurde der Hinweis auf die mittlerweile tatsächlich eingetretene Ent-
lastung des Lehrstellenmarktes gestrichen (vgl. Kap. 1.2.4.2). 

• Mit Bezug auf die Risiken wurde im ESF-OP des Landes NRW auf ein Zurückbleiben der ex-
pansiven unternehmensbezogenen Dienstleistungen bei einer gleichzeitig einseitigen Entwick-
lung traditioneller Dienstleistungen hingewiesen. Diese Risiken werden unter Zugrundelegung 
der aktuellen Daten nicht gesehen: Die Dienstleistungen entwickeln sich in NRW – wenn auch 
unterdurchschnittlich im Vergleich zum westdeutschen Durchschnitt – zunehmend positiv. Dies 
gilt auch und in besonderem Maße für die unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Eher 
traditionelle Bereiche innerhalb der Dienstleistungen – wie Handel, Gastgewerbe etc. – sind 
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z.B. hinsichtlich der Erwerbstätigenzahlen ebenfalls von Zuwächsen geprägt, allerdings fallen 
die Zuwachsraten zwischen 2005 und 2009 geringer aus als bei den unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen (vgl. Kap. 1.2.2.6). 

 
1.4.2 Stärken- und Schwächenanalyse zur Prioritätsachse A „Anpas-

sungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit“ 
Aus den in Kapitel 1.2 dargestellten Entwicklungen seit 2005 geht hervor, dass die im ESF-OP des 
Landes NRW für die Prioritätsachse A „Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit“ vorgenommene 
Stärken- und Schwächenanalyse im Wesentlichen weiter Bestand hat. Aus den aktuell vorliegen-
den Daten können in einzelnen Punkten jedoch Hinweise für eine Konkretisierung der seinerzeit 
erarbeiteten SWOT-Analyse gewonnen werden. Sie beziehen sich auf folgende Bereiche (vgl.  
Übersicht 1-29): 

• Hinsichtlich der Positionierung NRWs im Innovations- sowie FuE-Bereich dürfte grundsätzlich 
die Gegenüberstellung zur Entwicklung auf Bundesebene zielführender sein. Werden die Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung in NRW mit denen im Bundesgebiet in Beziehung ge-
setzt, lässt sich zum einen eine unterdurchschnittliche Performance in NRW feststellen: So 
stagniert der Anteil aller Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei 1,8 % (Bundesgebiet 
insgesamt: 2,9 %), und der Anteil der Wirtschaft an den FuE-Ausgaben geht im Zeitverlauf zu-
rück. Zum anderen steigt jedoch die Zahl der Patentanmeldungen in NRW entgegen dem 
Trend im Bundesgebiet West und im Bundesgebiet insgesamt (vgl. Kap. 1.2.3.2). 

• Das ESF-OP des Landes NRW führte die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen bis 
2005 in erster Linie auf die Expansion von Teilzeitarbeit und geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnissen zurück. Aktuelle Daten zeigen, dass dieser Trend seit 2005 nicht mehr uneinge-
schränkt gültig ist: So ist die weitere Ausweitung von Teilzeit- und geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen in den Jahren 2005 bis 2009 v.a. von einem steigenden Männeranteil ge-
prägt. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass nach wie vor die überwiegende Mehrheit dieser 
Beschäftigungsverhältnisse von Frauen besetzt werden (vgl. Kap. 1.2.2.3 und 1.2.2.5). 

• Während das ESF-OP des Landes NRW bis 2005 richtigerweise auf die zunehmende Zahl of-
fener Stellen hinwies, zeigt sich für den Zeitraum zwischen 2005 und 2009 eine gegenläufige 
Entwicklung. Mismatch-Probleme am Arbeitsmarkt resultieren vor diesem Hintergrund durch 
einen steigenden Bedarf der Unternehmen an höher qualifizierten Fachkräften, der durch die 
i.d.R. eher gering qualifizierten Erwerbslosen nicht gedeckt werden kann (vgl. Kap. 1.2.2.7). 

• Richtigerweise wurde im ESF-OP des Landes NRW auf das Risiko eines Zurückfallens der Ar-
beitskräfte hinsichtlich ihrer Qualifikation und damit ihrer Wettbewerbsfähigkeit hingewiesen. 
Dieses Risiko besteht – mit Blick auf die aktuell vorliegenden Daten – auch weiter fort. Aller-
dings sind unterschiedliche Personengruppen in unterschiedlicher Weise von diesem Risiko 
betroffen: Aus der Aktualisierung der sozioökonomischen Analyse geht hervor, dass das Risi-
ko einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit durch fehlende bzw. unzureichende Qualifikation in 
besonderem Maße für gering Vorqualifizierte, für Menschen mit Migrationshintergrund sowie 
für Ältere ausgeprägt ist.  

 



Kapitel 1: Bewertung der Umsetzungsstrategie der Prioritätsachse A             ISG 
 

 - 84 - 

Übersicht 1-28: Aktualisierte Stärken- und Schwächenanalyse zu den allgemeinen Rahmenbedingungen 
Befund Stärken Schwächen Chancen Risiken 

NRW als bevölkerungsreich-
stes Bundesland mit der 
höchsten Bevölkerungsdichte 

Gute Infrastruktur: dichtes 
und gutes Verkehrsnetz 
Ausgebaute Kommunika-
tionsnetzwerke 
Kulturelle Infrastruktur 
im Volumen hohe Kaufkraft 

 

Nutzung der Vorteile, die sich 
aus der guten Infrastruktur in 
Verbindung mit der zentral-
europäischen Lage ergeben, 
z.B. in den Bereichen Logis-
tik, Freizeitwirtschaft und 
(Städte-)Tourismus 

 

Gegenüber dem Bundes-
trend unterdurchschnittlich 
stark schrumpfende Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter 
Leicht wachsende erwerbsfä-
hige Bevölkerung bis 2015 – 
entgegen dem Bundestrend 

Grundsätzliche Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften 

Begrenzte Passfähigkeit der 
bestehenden Qualifikations-
struktur mit den bestehenden 
und zukünftigen Anforderun-
gen 

Teilweise Deckung des 
Fachkräftebedarfs durch An-
gebot und Nutzung (lebens-
langes Lernen) qualitativ 
hochwertiger Weiterbildungs-
angebote 

Anhaltender Druck auf den 
Arbeitsmarkt bei geringfügi-
ger Entlastung (IAB-Projek-
tion der Arbeitsmarktbilanz) 
Vergrößerung des Mismatch 
vorhandener zu benötigten 
Qualifikationen durch den 
steigenden Bedarf an hoch-
qualifizierten Tätigkeiten in 
Verbindung mit der Alterung 
der Erwerbsbevölkerung 

Rückgang der Bevölkerung 
unter 25 Jahren von 2005-15 
um 8,4 % 12,4 % 

 
Geburtenrate liegt in West-
deutschland seit Jahrzehnten 
unter der Reproduktionsrate 

Mittelfristige Entlastung des 
Lehrstellenmarkts an der Zu-
flussseite, allerdings großer 
Bestand an Altbewerbern 

Verknappung des Angebots 
an nachrückenden jungen 
Arbeitskräften mit guten und 
aktuellen Fachkenntnissen 

Unterdurchschnittliche Ent-
wicklung des BIP NRWs 
2005-2009 2000-2005 
Geringere Produktivität 

 

Branchenstruktur der Betrie-
be in NRW grenzt Potenziale 
für hemmt die Realisierung 
hoher Wachstumsraten über 
der Grenze, ab der zusätzli-
che Beschäftigung ein ent-
steht 

 

Wachsende Lücke zwischen 
der Zahl der Erwerbsperso-
nen und der Zahl der Er-
werbstätigen 

Allgemeine 
Rahmen-
bedingun-
gen 

Überdurchschnittlicher Anteil 
des Dienstleistungssektors 
an der Bruttowertschöpfung 

Gut entwickelter Dienstleis-
tungssektor als Wachstums-
faktor 

Expansivster Bereich der Un-
ternehmensdienstleistungen 
ist leicht unterdurchschnittlich 
ausgeprägt 
Wirtschaftsstrukturelle Defizi-
te gegenüber den westdeut-
schen Bundesländern verfes-
tigen sich im Zeitverlauf 

Nutzung des Arbeitsplatzpo-
tenzials durch Unterstützung 
des Ausbaus der Dienstleis-
tungsgesellschaft (insb. In 
Zusammenhang mit dem de-
mographischen Wandel: Ge-
sundheits- und Seniorenwirt-
schaft) 

Zurückbleiben im expansiven 
Bereich der unternehmens-
bezogenen Dienstleistungen 
und einseitige Entwicklung 
des Dienstleistungssektors in 
traditionellen Bereichen 

ISG 2010 auf Basis der Stärken- und Schwächenanalyse des ESF-OP des Landes NRW. Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Euro-
päischer Sozialfonds. Operationelles Programm zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, Kap. 2 
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Übersicht 1-29: Aktualisierte Stärken- und Schwächenanalyse zur Prioritätsachse A „Anpassungsfähigkeit  
und Wettbewerbsfähigkeit“ 

Befund Stärken Schwächen Chancen Risiken 
Innerhalb des industriellen Sek-
tors überdurchschnittlicher Anteil 
reifer und gesättigter Wirt-
schaftszweige und unterdurch-
schnittlicher Anteil von Branchen 
mit hohem technologischen An-
teil bzw. von High-tech-Branchen 
Im europäischen bundesdeut-
schen Vergleich überdurch-
schnittliche unterdurchschnittli-
che FuE-Ausgaben und sinken-
der Anteil der Wirtschaft an den 
FuE-Ausgaben bei gleichzeitig 
überdurchschnittliche steigender 
Zahl europäischer an Patentan-
meldungen 

Leistungsfähige industrielle Ba-
sis 
Ausdifferenzierte Forschungs- 
und Bildungsinfrastrukturen in 
NRW einschließlich der Techno-
logie-, Gründer- und Transfer-
zentren 

Tendenziell geringeres Wirt-
schaftswachstum und geringere 
FuE-Aktivitäten 

Positive Beschäftigungsentwick-
lungen durch fortschreitende 
Verflechtung von Industrie und 
ergänzenden Dienstleistungen 
Sicherstellung eines wirtschaft-
lich stabilen Strukturwandels 
durch weitere Unterstützung des 
Wissens- und Technologietrans-
fers 

Negative Beschäftigungsent-
wicklung aufgrund geringeren 
Wachstums  
Sinkende Wettbewerbsfähigkeit 
aufgrund geringerer Innovations-
aktivitäten 

Rückläufige Vollzeiterwerbstätig-
keit bei Anstieg der Teilzeit- und 
geringfügigen Beschäftigung 
Zunehmender Frauenanteil an 
den Erwerbstätigen bei fortge-
setzt unterdurchschnittlicher Er-
werbsbeteiligung von Frauen im 
BL-Vergleich 

Die Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten steigert die Aufnahmefä-
higkeit des Arbeitsmarktes un-
terhalb der Vollzeiterwerbstätig-
keit 

Häufig ersatzweise Aufnahme 
von Teilzeit- und geringfügiger 
Beschäftigung (in Ermangelung 
von Vollzeitstellen) 
Zunehmende FraueneErwerbs-
tätigkeit basiert überwiegend auf 
Teilzeitarbeit und geringfügiger 
Beschäftigung 
Anhaltend hoher Anteil von 
Frauen in Teilzeitarbeit und ge-
ringfügiger Beschäftigung, die 
darüber hinaus v.a. in frauen-
spezifischen Tätigkeitsfeldern 
stattfindet 

Steigerung der Produktivität 
durch genauere Anpassung des 
Arbeitskräftebestands, insbeson-
dere in kleineren Unternehmen 
Besondere Ausschöpfung des 
Arbeitskräftepotenzials und Ver-
besserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie durch höheres 
Angebot an Teilzeitbeschäfti-
gung 
Ausbau der Dienstleistungsge-
sellschaft erleichtert weitere Zu-
nahme des Frauenanteils an den 
Beschäftigten 

Substitution von Vollzeitarbeits-
plätzen durch geringfügige Be-
schäftigung 
Verschlechterung der berufli-
chen Entwicklungsperspektiven 
durch anhaltende geringfügige 
Beschäftigung 
Fortsetzung der geschlechtsspe-
zifischen Segregation des Ar-
beitsmarktes durch ungleichwer-
tige Beschäftigungsverhältnisse 
hinsichtlich: 
• Arbeitsplatzsicherheit 
• Einkommenschancen 
• Beruflicher Aufstiegs- und 

Karrierechancen 

Prioritäts-
achse A: 
Anpassungs-
fähigkeit und 
Wettbewerbs-
fähigkeit 

Wachsender Anteil Erwerbstäti-
ger zwischen 55 und 64 Jahren 
an allen Erwerbstätigen 

Relativ hoher Anteil an erfahre-
nen Arbeitskräften 

Einseitige Altersverteilung inner-
halb der Belegschaften zuguns-
ten älterer Beschäftigter 

Nutzung des größeren Erfah-
rungsschatzes innerhalb der Be-
legschaften - insbesondere in 
Verbindung mit begleitender 
Weiterbildung (z.B. im Sinne ei-
ner umsichtigeren Planung be-
trieblicher Veränderungsprozes-
se) 

Veralten des vorhandenen Hu-
mankapitals 
Produktivitätsverluste infolge ei-
nes verlangsamten Innovations-
tempos durch defensiveren Um-
gang mit Innovationen in Verbin-
dung mit einem an der Rester-
werbszeit orientierten Pragmatis-
mus 
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Fortsetzung Übersicht 1-29: Aktualisierte Stärken- und Schwächenanalyse zur Prioritätsachse A „Anpassungsfähigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit“ 

Befund Stärken Schwächen Chancen Risiken 
Überdurchschnittlicher Anteil der 
Hochschulabsolventen an der 
Bevölkerung zwischen 25-64 
Jahren im EU15-Vergleich, aber 
unterdurchschnittlich im deut-
schen Vergleich 
Überdurchschnittlicher Rückgang 
der ingenieur- und naturwissen-
schaftlichen Absolventen/innen 
von 1999-2003 

Hoher Anteil der erwerbsfähigen 
Bevölkerung mit hohem Qualifi-
kationsniveau 

 

Nutzung des akademischen Po-
tenzials durch enge Einbindung 
in die FuE-Prozesse in Unter-
nehmen 

Fehlallokation von Hochqualifi-
kation durch den Rückgang der 
ingenieur- und naturwissen-
schaftlichen Absolventinnen und 
Absolventen 

Prioritäts-
achse A: 
Anpassungs-
fähigkeit und 
Wettbewerbs-
fähigkeit 

Unterdurchschnittliche Weiterbil-
dungsteilnahme der Erwerbsfähi-
gen im westdeutschen und euro-
päischen Vergleich 
Höherer Anteil Zunehmender 
Rückgang an offenen Stellen 

 
Mismatch der vorhandenen Qua-
lifikationsstruktur zum Arbeits-
marktbedarf 

Ständige Anpassung und Ver-
besserung der Weiterbildungs-
systeme und Implementierung 
des Lebenslangen Lernens zur 
besseren Ausschöpfung des vor-
handenen Arbeitsplatzpotenzials 

Zurückfallen der Arbeitskräfte, 
v.a. von gering Vorqualifizierten, 
Personen mit Migrationshinter-
grund und Älteren hinsichtlich ih-
rer Qualifikation und damit ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit im natio-
nalen und internationalen Ver-
gleich 

ISG 2010 auf Basis der Stärken- und Schwächenanalyse des ESF-OP des Landes NRW. Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Euro-
päischer Sozialfonds. Operationelles Programm zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, Kap. 2 
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1.5 Zusammenfassung der Aktualisierung von sozioökonomischer 
Analyse und SWOT-Analyse und Schlussfolgerungen für die Rele-
vanz und Kohärenz der OP-Strategie 

Auf Basis der vorliegenden Daten und der darauf aufbauenden Aktualisierung von sozioökonomi-
scher Analyse und SWOT-Analyse lässt sich folgendes zusammenfassendes Fazit ziehen: Im Ge-
gensatz zu den eher negativen ökonomischen und arbeitsmarktbezogenen Entwicklungen vor 
2005, die die Grundlage für die Erstellung des ESF-OP des Landes NRW gebildet haben, ist das 
Land NRW seit 2005 grundsätzlich von einem wirtschaftlichen Erholungsprozess gekennzeichnet, 
der sich auch zunehmend positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Die Auswirkungen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise haben diesen wirtschaftlichen Erholungsprozess dabei zwar empfind-
lich gestört, aktuelle Daten belegen jedoch, dass die Krise überwunden zu sein scheint und sich 
die NRW-Wirtschaft wieder auf einem Wachstumskurs befindet.  

Die Aktualisierung von sozioökonomischer Analyse und SWOT-Analyse zeigt jedoch auch, dass 
die strukturellen Probleme des Landes im Vergleich zum Durchschnitt der westdeutschen Bundes-
länder und zum Bundesgebiet insgesamt seit 2005 nach wie vor Bestand haben: Bei den zentralen 
wirtschaftlichen Kenngrößen wie Produktivität und Wirtschaftswachstum konnte das strukturelle 
Defizit im Vergleich zum westdeutschen Durchschnitt zwischenzeitlich nicht entscheidend abge-
baut werden. Hierbei ist neben der vergleichsweise geringen Dynamik bei Innovationen, For-
schung und Entwicklung auf die eher ungünstige sektorale Wirtschaftsstruktur – mit einem über-
durchschnittlichen Anteil des Produzierenden Gewerbes, das in besonderem Maße auf konjunktu-
relle Schwankungen reagiert und einem vergleichsweise weniger bedeutenden Dienstleistungssek-
tor – hinzuweisen, die als Gründe für die eher unterdurchschnittliche wirtschaftliche Performance 
zu sehen sind.  

Von besonderer Bedeutung ist jedoch die hohe Stabilität insbesondere der Kleinst- und Kleinunter-
nehmen in NRW: Auch in Krisenzeiten konnte hier Beschäftigung aufgebaut werden, während in 
größeren Betrieben Arbeitsplätze verloren gegangen sind. 

Von zunehmender Bedeutung und schneller als erwartet wirken sich in NRW die Konsequenzen 
des demographischen Wandels auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs aus: Bereits jetzt ist der 
Ausbildungsstellenmarkt rein rechnerisch ausgeglichen, und der Wettbewerb der Unternehmen um 
geeignete und qualifizierte Fachkräfte wird bei der Besetzung offener Stellen weiter steigen. Inso-
fern ist die im ESF-OP des Landes NRW gewählte Strategie, Innovationsprozesse in Unternehmen 
zu beschleunigen, Unternehmen bei strukturellen Veränderungen zu unterstützen und die Qualifi-
kation der Erwerbspersonen durch Ansätze zur Förderung der Weiterbildungsbeteiligung zu erhö-
hen, weiterhin zielführend. 

Der punktuell bereits jetzt spürbare und ab dem Jahr 2015 flächendeckend zu erwartende Fach-
kräftemangel verdeutlicht darüber hinaus die Notwendigkeit zur weiteren Erhöhung der allgemei-
nen Erwerbsquote. Hierbei stehen die Erwerbspotenziale Älterer wie auch der Menschen mit Mi-
grationshintergrund im Vordergrund, da noch nicht alle zur Verfügung stehenden Reserven mobili-
siert werden konnten. Reserven bestehen weiterhin in der Mobilisierung des Weiterbildungsenga-
gements von Betrieben und der Erwerbstätigen. Insbesondere bei gering Vorqualifizierten, Älteren 
und Menschen mit Migrationshintergrund besteht zunehmend die Notwendigkeit nach geeigneten 
Angeboten, die die Beteiligung am lebenslangen Lernen unterstützen. 

Herauszustellen ist, dass die Beteiligung gerade dieser Gruppen an beruflicher Weiterbildung trotz 
der Weiterbildungsförderung über den Bildungsscheck NRW sowie gleich gerichteter Förderange-
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bote auf Bundesebene (vgl. hierzu Kap. 1.3.1.1) nach wie vor noch zu gering ist. Ältere Erwerbstä-
tige, aber auch solche mit geringer beruflicher Qualifikation oder mit Migrationshintergrund partizi-
pieren vergleichsweise selten an Weiterbildung. In diesem Zusammenhang könnten Ansprache, 
Öffentlichkeitsarbeit und Zugangswege (über die obligatorische Weiterbildungsberatung) verbes-
sert und qualitative Veränderungen in der Projektgestaltung auf Seiten der Weiterbildungsdienstlei-
ster entsprechend zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden. Von besonderer Bedeutung in der 
Weiterbildungsförderung ist überdies der mit dem Bildungsscheck NRW gegebene direkte Einfluss 
der Unternehmen über den sog. betrieblichen Zugang. Diese Möglichkeiten bietet kein anderes 
Programm, mit dem die Weiterbildungsbeteiligung erhöht werden soll. Allerdings wird der betriebli-
che Zugang allein nicht zu einer ausreichenden Abgrenzung zwischen Landesförderung und Bun-
desprogrammen führen. Daher könnte zukünftig die Konzentration auf die o.g. Zielgruppen eine 
gute Möglichkeit darstellen, mit denen ein Förderwettbewerb zwischen Bildungsscheck NRW ei-
nerseits und vom Bund bzw. der BA geförderten Programmen andererseits vermieden wird. 
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2. Ergebnisse und Wirkungen der Umsetzung von Maßnahmen 
der Prioritätsachse A zwischen 2007 und 2009 

2.1 Vorbemerkungen 
Ziel dieses Kapitels ist die umfassende Bewertung der Umsetzung des ESF-OP des Landes NRW 
in der Prioritätsachse A zwischen 2007 und 2009. Hierzu gehören die Bewertung des finanziellen 
Umsetzungsstands genauso wie die Überprüfung, in welchem Maße die im Operationellen Pro-
gramm festgelegten Zielindikatoren auf der Output-Ebene erreicht werden konnten. Zentral ist dar-
über hinaus die Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen der Prioritätsachse A hinsichtlich der 
Erreichung der anvisierten Ergebnisse und Wirkungen. Ausgangsbasis bilden hier die im ESF-OP 
des Landes genannten strategischen und spezifischen Ziele sowie darüber hinaus weitere maß-
nahmebezogenen Zielsetzungen. Der Beitrag der Prioritätsachse A in ihrer bisherigen Umsetzung 
zu den relevanten Querschnittszielen ist hingegen Gegenstand des Kapitels 3, während der Bei-
trag zu den sog. EU-Benchmarks in Kapitel 4 überprüft wird. 

Für die Analyse wurden unterschiedliche Daten- und Informationsgrundlagen genutzt: Die Bewer-
tung der finanziellen und materiellen (outputbezogenen) Abwicklung erfolgt im Wesentlichen auf 
Basis der vorliegenden Monitoringdaten und der von der Verwaltungsbehörde zwischenzeitlich vor-
gelegten Durchführungsberichte für die Jahre 2007/2008 sowie 2009. Die Bewertung von Ergeb-
nissen der Umsetzung der Prioritätsachse A basieren schwerpunktmäßig auf den Analysen der 
von der G.I.B. durchgeführten Erhebungen.  

Zusätzliche Informationen liegen aus der vom ISG durchgeführten Befragung von Experten/innen 
vor: In dieser werden die subjektiven Einschätzungen von beschäftigungspolitisch relevanten Ak-
teuren im Land NRW zum Beitrag der Prioritätsachse A und der dort umgesetzten Maßnahmen zu 
den strategischen und spezifischen Zielen des ESF-OP des Landes NRW wiedergegeben.  

 

2.2 Finanzieller Abwicklungsstand 
Für die Analyse des finanziellen Mittelabflusses wird zunächst als Grundlage (Referenzwert) der 
insgesamt zur Verfügung stehende Finanzrahmen zugrunde gelegt. Hierbei handelt es sich um alle 
Mittel des ESF, des Landes, sonstiger nationaler bzw. öffentlicher Quellen (Bund/BA, Kommunen) 
sowie private Kofinanzierungsmittel). Der insgesamt zur Verfügung stehende Finanzrahmen für die 
Umsetzung des ESF-OP des Landes NRW wurde zwischen dem Land NRW und der EU-Kommis-
sion im indikativen Finanzplan, der Gegenstand des OP ist, auf Ebene der Prioritätsachsen für den 
Förderzeitraum 2007-2013 festgelegt. Ohne Berücksichtigung der Technischen Hilfe (Prioritätsach-
se D) stehen für die Umsetzung demnach 1,314 Mrd. Euro zur Verfügung. Hiervon entfallen 382,0 
Mio. Euro auf die Prioritätsachse A (29,1 %), 674,0 Mio. Euro auf die Prioritätsachse B (51,3 %) 
und rd. 258 Mio. auf die Prioritätsachse C (19,6 %). 

Geht man von einer Gleichverteilung des im indikativen Finanzplan festgelegten Budgets des ESF-
OP des Landes NRW auf die einzelnen Interventionsjahre aus - auf ein Jahr entfällt ein Siebtel al-
ler für die zur Umsetzung des ESF-OP des Landes NRW zur Verfügung stehenden Finanzmittel -, 
beliefe sich das Finanzvolumen pro Jahr im Durchschnitt auf insgesamt rd. 187,14 Mio. Euro.  

Hierbei ist jedoch noch einmal darauf hinzuweisen, dass das ESF-OP des Landes NRW erst am 
14.12.2007 von der EU-Kommission genehmigt wurde. Eine Umsetzung ESF-geförderter Maßnah-
men aus dem Förderzeitraum 2007-2013 war damit im Wesentlichen erst ab 2008 möglich, so 
dass tatsächlich nur zwei Umsetzungsjahre bis Ende 2009 zur Verfügung standen. Wenn also im 
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Folgenden zur Abbildung des finanziellen (und später auch des materiellen) Verlaufs als Referenz-
größen die auf ein Jahr entfallenden Sollwerte dargestellt werden, handelt es sich um rein rechne-
rische Größen, die sich aus dem ESF-Gesamtbudget für die siebenjährige Förderperiode in Bezug 
auf ein Jahr beziehen. 

Rein rechnerisch hätte damit für die Jahre 2007 bis 2009 das dreifache Finanzvolumen des jährli-
chen Sollwerts, insgesamt also 563,14 Mio. Euro für die Umsetzung des ESF-OP des Landes 
NRW zur Verfügung gestanden. De-facto war dies – wie dargestellt - nicht möglich, da Mittel aus 
dem neuen Förderzeitraum erst in 2008 zum Einsatz kommen konnten.  

Abbildung 2-1 zeigt den Anteil der Mittelbindungen bis zum 31.12.2009 an dem oben aufgeführten 
rechnerischen Wert für die Jahre 2007 bis 2009 (insgesamt 563,14 Mio. Euro) in Bezug auf die 
neue Förderperiode. Demnach wurden insgesamt rd. 289,52 Mio. Euro gebunden, was einem An-
teil von 51,4 % des (nur theoretisch) zur Verfügung stehenden Finanzrahmens dieser drei Jahre 
entspricht. Der finanzielle Bindungsstand deutet demnach darauf hin, dass trotz der vergleichswei-
se späten Möglichkeiten des Einsatzes der Finanzmittel aus der aktuellen Förderperiode die Um-
setzung des ESF in zufrieden stellender Weise erfolgt. Die Prioritätsachse A weist jedoch einen 
unterdurchschnittlichen Mittelbindungsstand aus (34,3 %), was damit zusammen hängen dürfte, 
dass bis weit in das Jahr 2008 die entsprechenden Förderangebote im Wesentlichen noch aus der 
Förderperiode 2000-2006 bestritten wurden. 
Abbildung 2-1: Stand der Mittelbindungen 2007/2008 bis 2009 nach Prioritätsachsen des 

ESF-OP des Landes NRW 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn die bis zum 31.12.2009 getätigten (effektiven) Auszahlungen 
in Relation zum (theoretisch) verfügbaren Finanzrahmen gesetzt werden. Abbildung 2-2 zeigt, 
dass bis Ende 2008 knapp 37,4 % der zur Verfügung stehenden Finanzmittel ausgezahlt worden 
sind. Auch nach dieser Darstellung ist der Auszahlungsstand für die Prioritätsachse A unterdurch-
schnittlich (29,2 %).  

Prozentualer Anteil der Bindungen am Budget (ESF + nationale Kofinanzierung)

Eigene Berechnungen nach: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), 
Durchführungsbericht 2009 zum ESF-Programm Nordrhein-Westfalen 2007-2013, Entwurf vom 18.05.2010, 
Düsseldorf 2010, S. 7
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Stellt man jedoch die getätigten Auszahlungen bis Ende 2009 den gebundenen Finanzmitteln ge-
genüber, waren in Prioritätsachse A bereits 85,4 % der gebundenen Mittel ausgezahlt. Bezogen 
auf das gesamte OP betrug der Auszahlungsstand in Bezug auf die gebundenen Mittel 72,7 %. Die 
Prioritätsachse A hatte damit – gemessen an den Bindungen – einen überdurchschnittlichen Aus-
gabenstand. 

Damit deutet auch der Auszahlungsstand darauf hin, dass die finanzbezogene Performance des 
ESF-OP des Landes NRW trotz der insbesondere in Prioritätsachse A in 2008 noch vorwiegend 
aus Mitteln der Förderperiode 2000-2006 bestrittenen Umsetzung insgesamt zufriedenstellend ist.  

Abbildung 2-2: Auszahlungsstand 2007/2008 bis 2009 nach Prioritätsachsen des ESF-OP 
des Landes NRW 

Ein differenzierter Blick auf die finanzielle Umsetzung innerhalb der Prioritätsachse A verdeutlicht 
hierbei nicht unerhebliche Unterschiede nach den unterschiedlichen spezifischen Zielen bzw. den 
umgesetzten Förderinstrumenten: Während der Bildungsscheck NRW im Rahmen des spezifi-
schen Ziels der „Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
Beschäftigten“ im Vergleich zum Finanzrahmen, der aus ESF- und Kofinanzierungsmitteln zur Ver-
fügung steht, einen Bewilligungsstand von knapp der Hälfte und einen Auszahlungsstand von rd. 
44 % erreicht, entwickelt sich der Beschäftigtentransfer zur „Stärkung betrieblicher Strukturmaß-
nahmen und des Personaltransfers“ eher unterdurchschnittlich. Ende 2009 lag der Anteil der Mit-
telbindungen (Bewilligungen) an den (theoretisch) bis zum 31.12.2012 zur Verfügung stehenden 
Mitteln bei rd. 16 %, der Auszahlungsstand hingegen deutlich darunter bei 11 %. 

Über diesen Werten liegt die Potentialberatung NRW (einschl. der innovativen Projekte und Mo-
dellvorhaben) mit dem spezifischen Ziel der „Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der 
Arbeitsorganisation“: Im Vergleich zu den rechnerisch auf die ersten drei Umsetzungsjahre entfal-
lenden Finanzvolumina lag Ende 2009 der Bewilligungsstand bei knapp 21 % und der Auszah-
lungsstand bei etwas mehr als 16 %. 

Prozentualer Anteil der Ausgaben am Budget (ESF + nationale Kofinanzierung) 
sowie an gebundenen Mitteln

Eigene Berechnungen nach: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), 
Durchführungsbericht 2009 zum ESF-Programm Nordrhein-Westfalen 2007-2013, Entwurf vom 18.05.2010, 
Düsseldorf 2010, S. 7
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Werden die Auszahlungen in den jeweiligen spezifischen Zielen (Instrumenten) den bewilligten Mit-
teln gegenübergestellt, zeigt sich ein ähnliches Bild: Demnach liegt der auf den bewilligten Mitteln 
bezogene Auszahlungsstand am höchsten beim Bildungsscheck NRW mit einem Wert von knapp 
90 %, gefolgt von der Potentialberatung (einschl. der innovativen Projekte und Modellvorhaben) 
mit rd. 79 % und dem Beschäftigtentransfer mit knapp 70 % (vgl. Übersicht 2-1). 

Übersicht 2-1: Mittelbindungs- und Auszahlungsstand bis zum 31.12.2009 nach spezifi-
schem Ziel in der Prioritätsachse A des ESF-OP des Landes NRW  

Zur Verfügung stehender  
Finanzrahmen  

(ESF und  
nationale Kofinanzierung)  

in Euro  

insgesamt 
2007-2013 

bezogen auf 
drei Umset-
zungsjahre 

Bewilligung
bis 31.12.2009 

in Euro 
Auszahlung 

bis 31.12.2009 
in Euro 

Bewilligungen 
im Verhältnis 
zum zur Ver-
fügung ste-

henden  
Finanzrahmen 
für drei Um-

setzungsjahre 
in % 

Auszahlungen 
im Verhältnis 
zum zur Ver-
fügung ste-

henden  
Finanzrahmen 

für drei Um-
setzungsjahre 

in % 

Auszahlungen 
im Verhältnis 

zu  
Bewilligungen 

in % 

Steigerung der Wei-
terbildungs- und In-
novationsaktivität von 
Beschäftigten und 
Unternehmen (Bil-
dungsscheck NRW)1) 

189.000.000,00 81.000.000,00 40.048.170,36 35.605.201,12 49,44 43,96 88,91

Verbreitung innovati-
ver und produktiverer 
Formen der Arbeits-
organisation (Potenti-
alberatung NRW und 
innovative Projek-
te/Modellvorhaben) 

133.000.000,00 57.000.000,00 11.875.954,53 9.386.696,10 20,84 16,47 79,04

Stärkung betrieblicher 
Strukturmaßnahmen 
und des Personal-
transfers (Beschäftig-
tentransfer NRW) 

60.000.000,00 25.714.285,71 4.150.270,03 2.875.432,76 16,14 11,18 69,28

Prioritätsachse A 
insgesamt 382.000.000,00 163.714.285,71 56.074.394,92 47.867.329,98 34,25 29,24 85,36

1) Einschließlich „Beratung von Unternehmen in der Krise“; Quellen: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds, Operationelles Programm zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der 
Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, Kap. 8.1.2 und 8.1.3 (indikativer Finanzplan) sowie Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Durchführungsbericht 2009 zum ESF-Programm Nordrhein-Westfa-
len 2007-2013, Entwurf vom 18.05.2010, Düsseldorf 2010, S. 7; eigene Berechnungen 

 

2.3 Materieller Umsetzungsstand 
Für die Analyse des materiellen Abwicklungsstands werden dieselben Datengrundlagen verwen-
det, auf denen auch der Jahresbericht 2009 der Verwaltungsbehörde an die EU-Kommission ba-
siert. Hierbei handelt es sich um Daten aus dem Monitoring- und Begleitsystem, die von der G.I.B. 
aufbereitet wurden. Der über diese Datenquelle abgebildete materielle Verlauf wird den Output-In-
dikatoren des Operationellen Programms gegenüberstellt, indem die realisierten Output-Werte der 
Jahre 2007 bzw. 2008 bis 2009 den entsprechend auf diese Jahre bezogenen Zielwerten gegen-
über gestellt werden.  



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“ ISG 
 

 - 93 -

2.3.1 Materieller Umsetzungsstand im spezifischen Ziel „Steigerung der Wei-
terbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Unterneh-
men“ 

Die Erreichung des spezifischen Ziels „Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von 
Beschäftigten und Unternehmen“ wird über den Bildungsscheck NRW umgesetzt. Das OP benennt 
u.a. quantifizierte Ziele auf der Outputebene. Diesbezüglich zeigt sich folgendes Bild: 

• Insgesamt sollen 42.000 Unternehmen in der gesamten Förderperiode 2007-2013 über den 
Bildungsscheck erreicht werden. Damit ergeben sich - rein rechnerisch - rd. 6.000 pro Jahr 
einzubeziehende Unternehmen und damit für die ersten drei Jahre der Umsetzung insgesamt 
18.000 Unternehmen. Aus Auswertungen des Monitoring- und Begleitsystems folgt, dass bis 
Ende 2009 insgesamt 15.600 Unternehmen über den Bildungsscheck NRW erreicht wurden. 
Der quantifizierte Zielwert wurde damit nur um 13,3 % unterschritten, obwohl die Förderung 
über den Bildungsscheck NRW aus Mitteln der aktuellen Förderperiode tatsächlich erst ab 
2008 erfolgen konnte. Dies deutet auf einen nach wie vor bestehenden Bedarf an geförderter 
Weiterbildung seitens der Unternehmen einerseits und auf die Etablierung des betrieblichen 
Zugangs zum Bildungsscheck NRW als Weiterbildungsinstrument bei den KMU andererseits 
hin. Allein in 2009 wurden rd. 12.200 Unternehmen über den Bildungsscheck NRW erreicht. 
Schreibt man den bisherigen Umsetzungsstand fort, dürften bis Ende der Förderperiode deut-
lich mehr Unternehmen den Bildungsscheck NRW nutzen, als in den Planungen des ESF-OP 
des Landes NRW ausgewiesen.  

Hiermit dürfte auch die im OP für die gesamte Interventionsperiode ausgewiesene Abde-
ckungsquote von 10 % der KMU in NRW übertroffen werden können. Bis Ende 2009 lag sie 
bereits bei 3,8 %. 

• Als weiterer Indikator auf der Output-Ebene wurde die „Anzahl der Weiterbildungsteilnehmer“ 
festgelegt. Der Zielwert nach dem ESF-OP des Landes liegt bei 210.000 Teilnehmenden, da-
von 110.000 Frauen. Pro Jahr ergibt sich damit eine zu erreichende Teilnehmendenzahl von 
30.000, davon rd. 15.700 Frauen. Auch die Erreichung dieses Zielwerts dürfte insgesamt reali-
stisch sein: Bis Ende 2009 nahmen rd. 90.000 Personen an Weiterbildungen teil, die über den 
Bildungsscheck NRW finanziell unterstützt wurden. Dies entspricht rechnerisch dem Soll für 
drei Umsetzungsjahre. Das heißt, dass mit dem Bildungsscheck innerhalb des tatsächlich zur 
Verfügung stehenden zweijährigen Umsetzungszeitraums die Zahl an Personen erreicht wer-
den konnte, die – entsprechend den Planungen – in drei theoretisch zur Verfügung stehenden 
Umsetzungsjahren hätten erreicht werden müssen. 

Das Erreichen einer fünfprozentigen Abdeckungsquote der Beschäftigten über die Gesamtlauf-
zeit erscheint vor dem Hintergrund des bisherigen Umsetzungsstands ebenfalls machbar. Risi-
ken bestehen hierbei jedoch durch das zum 01.01.2010 in Zugangsbedingungen und Konditio-
nen deutlich verbesserte Förderangebot der Bildungsprämie des Bundes (vgl. Kap. 1.3.1.1). 

Bis zum 31.12.2009 wurden insgesamt rd. 55.000 Frauen über den Bildungsscheck erreicht. 
Dies entspricht bereits dem Sollwert für die Hälfte der Förderperiode. Für die Jahre 2007 und 
2008 lag der Anteil von Frauen an den Weiterbildungsteilnehmenden mit 59,4 % und 2009 mit 
einem Wert von 61,0 % deutlich über dem Anteil, der sich aus dem Verhältnis von geplanter 
Zahl an weiblichen Teilnehmenden und geplanter Gesamtzahl aller Teilnehmenden ergibt 
(52,3 %) (vgl. Übersicht 2-2). 
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Übersicht 2-2: Quantifizierte Ziele und Zielerreichung im spezifischen Ziel „Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität 
von Beschäftigten und Unternehmen“ 

Aktion Indikator Quelle Quantifizierter 
Zielwert Baseline 

Informations- 
grundlage 

Art der Informa-
tion 

Umsetzungs- 
stand Bewertung Empfehlung 

Output 

Anzahl der 
geförderten 
Unternehmen 

2007-2013: 
42.000 
Rechnerischer 
Wert Pro Jahr: 
6.000 
Abdeckungs-
quote:  
10 % der KMU 
über Gesamt-
laufzeit 

406.686 Unternehmen bis 
250 Beschäftigte (2005) 

Insgesamt  
(2007 bis 2009) 
15.600 Unternehmen 
Rein rechnerisch: 7.800 
pro Jahr  
Tatsächlich: 
2007/2008: 4.700 
2009: 12.200 
Abdeckungsquote: 3,8 % 

Teilnehmen-
de 

ESF-
OP des 
Landes 
NRW 

2007-2013: 
210.000, 
davon: 110.000 
Frauen 
Pro Jahr:  
30.000, davon 
15.700 Frauen 
Abdeckungs-
quote:  
5 % der Ge-
samtbeschäftig-
ten über Ge-
samtlaufzeit 

3.773.591 Beschäftigte in Un-
ternehmen bis 250 Beschäf-
tigte (2005) 

Monitoring-  
und  
Begleitsystem 

Repräsentativ 
und  
belastbar 

Insgesamt  
(2007 bis 2009) 
90.000 Teilnehmende, 
davon 55.000 Frauen 
Rein rechnerisch: 30.000 
pro Jahr, davon 18.300 
Frauen  
Tatsächlich: 
2007/2008: 32.000 Teil-
nehmende, davon 19.000 
Frauen 
2009: 59.000, davon 
36.000 Frauen 
Abdeckungsquote: 2,4 % 

Quantifizierter Soll bis 
Ende der Förderperiode 
erreichbar 

Keine 

Ergebnis 
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Beteiligung 
von KMU-
Beschäftigten 
an organisier-
ter beruflicher 
Weiterbildung

ESF-
OP des 
Landes 
NRW 

Steigerung der 
Beteiligung von 
KMU-
Beschäftigten 
an organisierter 
beruflicher Wei-
terbildung um  
3 % 

2003: 24 % Weiterbildungs-
teilnahme /  
960.000 Teilnehmer/innen 

IAB-
Betriebspanel, 
Sonderaus-
wertung für 
NRW 

Belastbar 

2007: 21 % /  
799.000  
Teilnehmer/innen 
2008: 26 % / 
1.010.000  
Teilnehmer/innen 

Indikator ist relevant und 
kohärent, Zielwert 
schwankt zwischen den 
Jahren z.T. erheblich, 
Kausalität zwischen 
ESF-Landesförderung 
und Ergebnis unklar 

Keine 

 



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“   ISG 
 

 - 95 -

2.3.2 Materieller Umsetzungsstand im spezifischen Ziel „Verbreitung innova-
tiver und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ 

Die Erreichung des Ziels „Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisati-
on“ wird - mit der Potentialberatung NRW und den qualitativ ausgerichteten innovativen Vorhaben - 
über zwei Förderangebote umgesetzt. Das ESF-OP des Landes NRW beinhaltet quantifizierte Zie-
le auf Output- und Ergebnisebene. Baseline-Indikatoren liegen für die Potentialberatung NRW vor.  

Potentialberatung 

Die Gegenüberstellung von zugrunde gelegten Zielen mit der bisherigen Umsetzung zeigt den fol-
genden Befund: Hinsichtlich der „Anzahl der beratenen Unternehmen“ ist festzustellen, dass mit 
1.681 bis zum 31.12.2009 durchgeführten Potentialberatungen nur rd. die Hälfte der 3.429 Poten-
tialberatungen durchgeführt wurden, die sich rein rechnerisch aus dem Sollwert für die Jahre 2007 
bis 2009 ergeben, wenn die Gesamtzahl der geplanten Potentialberatungen der Förderperiode 
2007-2013 zugrunde gelegt wird (jährlicher rechnerischer Sollwert: 1.143). Dieses Bild ändert sich 
auch nicht entscheidend, wenn der tatsächliche Umsetzungsstand nach Jahren dem rechneri-
schen Sollwert gegenüber gestellt wird: Sowohl in 2008 als auch in 2009 lag die Zahl der Potential-
beratungen bei rd. 850 und damit gut ein Viertel unter dem rechnerischen Sollwert von einem Jahr. 
Die scheinbar deutliche Zielunterschreitung hat jedoch zwei plausible Gründe:  

• Zum einen wurden Potentialberatungen aus dem neuen ESF-Förderzeitraum erst ab Mitte 
2008 gefördert, d.h. dass der nach Auswertungen des Monitoringsystems mit Bezug zum neu-
en Förderzeitraum resultierende Wert für das Jahr 2008 das tatsächliche Fördergeschehen 
deutlich unterzeichnet. Fasst man alle Potentialberatungen unabhängig davon zusammen, ob 
sie aus dem alten oder dem neuen Förderzeitraum finanziert wurden, wurden in den Jahren 
2007 und 2008 insgesamt 3.275 Potentialberatungen in NRW umgesetzt. Mit durchschnittlich 
rd. 1.600 Potentialberatungen pro Jahr liegt die Zahl der Potentialberatungen damit deutlich 
über dem rechnerischen Sollwert pro Jahr von 1.143. 

• Zum anderen wurde das Beantragungs- und Bewilligungsverfahren für die Potentialberatung 
Mitte 2009 auf ein sog. „Scheckverfahren“ umgestellt, das im Wesentlichen den Grundzügen 
des Bildungsschecks NRW folgt: Während vor Einführung des Scheckverfahrens Potentialbe-
ratungen zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung, und damit vor Beginn der eigentlichen Beratung im 
Monitoringsystem erfasst wurden, finden nach Einführung des Scheckverfahrens Potentialbe-
ratungen als „Projekte“ erst dann Eingang in das Monitoringsystem, wenn der ausgestellte 
Scheck tatsächlich eingelöst wird. Damit unterzeichnet der im Monitoringsystem ausgewiesene 
Wert von 852 Potentialberatungen in 2009 die Anzahl der tatsächlich in diesem Jahr durchge-
führten Potentialberatungen. Nach Angaben des MAIS NRW liegt auch in 2009 die Zahl der 
Potentialberatungen bei rd. 1.600 und damit über dem rechnerischen Sollwert pro Jahr von 
1.143 (vgl. Übersicht 2-3). 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass von einem planmäßigen materiellen Verlauf der Poten-
tialberatung ausgegangen werden kann. Die tatsächliche Inanspruchnahme des Programms ist mit 
rd. 1.600 Beratungen pro Jahr deutlich höher als geplant, so dass das für die laufende Förderpe-
riode gesetzte quantitative Output-Ziel sowie die geplante Abdeckungsquote mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erreicht werden können. 
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Übersicht 2-3: Quantifizierte Ziele und Zielerreichung im spezifischen Ziel „Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der 
Arbeitsorganisation“ 

Aktion Indikator Quelle Zielwert Baseline 
Informa-

tions- 
grundlage 

Art der In-
formation 

Umsetzungs- 
stand Bewertung Empfehlung 

Output 

Anzahl der be-
ratenen Unter-
nehmen im 
Rahmen der 
Potentialbera-
tung NRW 

2007-2013: 8.000 
Beratungen 
Rechnerischer Wert 
Pro Jahr: 1.143 
Abdeckungsquote: 
2 % der KMU über 
Gesamtlaufzeit 

406.686 
Unterneh-
men bis 
250 Be-
schäftigte 
(2005) 

Repräsen-
tativ und  
belastbar 

Insgesamt  
(2007 bis 2009) 
1.681 Beratungen 
Rein rechnerisch:  
841 pro Jahr  
Tatsächlich: 
2007/2008: 823 
2009: 858 
Abdeckungsquote:  
0,4 % 

Erreichter Output im Monitoring unterzeich-
net, da zum einen Potentialberatungen bis 
Mitte 2008 aus der alten Förderperiode fi-
nanziert wurden. Zum anderen erfolgte Mit-
te 2009 eine Umstellung der Förderung auf 
das sog. Scheckverfahren. Hierdurch 
kommt es in 2009 zu einer systematischen 
Untererfassung des Fördergeschehens. 
Tatsächlich pro Jahr rd. 1.600 Potentialbe-
ratungen, damit planmäßige Umsetzung. 
Abdeckungsquote: 1,1 % 

Keine. 

Anzahl innova-
tiver Vorhaben 
zur Weiterent-
wicklung der 
Arbeitsmarktpo-
litik 

ESF-OP 
des Lan-
des NRW 

2007-2013:  
150 innovative Pro-
jekte 
Rechnerisch pro 
Jahr: 
21 innovative Pro-
jekte 

Keine 

Monitoring-  
und  
Begleitsys-
tem 

Grundsätz-
lich belast-
bar 

Insgesamt  
(2007 bis 2009): 
12 Projekte 
Rein rechnerisch:  
6 pro Jahr  
Tatsächlich: 
2008: 6 Projekte 
2009: 6 Projekte 

Eigene Auswertungen auf Basis der Moni-
toringangaben (Datenstand: 06.03.2010) 
weisen 17 Projekte in 2008 und 14 Projekte 
in 2009 aus. Offensichtlich wurden auch 
solche Projekte zu den innovativen Vorha-
ben gezählt, die i.e.S. nicht innovativ sind, 
wie z.B. Studien, Gutachten etc. Eindeutige 
Zuordnungskriterien bei der Erfassung sind 
daher notwendig. 

Eindeutige Zu-
ordnung im Mo-
nitoring.  
Maßnahmen zur 
verstärkten In-
anspruchnahme 
des Programms 
erforderlich, z.B. 
Ideenwettbe-
werbe 

Ergebnis 

Anzahl ge-
schaffener Ar-
beitsplätze in 
beratenen Un-
ternehmen 
durch Potential-
beratung 

2007-2013: 4.500 
Rechnerisch: 
pro Jahr: 
643 geschaffene 
Arbeitsplätze 

Keine 

Insgesamt  
(2007 bis 2009): 
856 geschaffene Ar-
beitsplätze 
Rein rechnerisch: 285  
Tatsächlich: 
2007/2008: 207 
2009: 649 

Zielwert ab 2009 im Soll Keine 

Anteil der Bera-
tungen, in de-
ren Anschluss 
Maßnahmen 
zur Verbesse-
rung der Ar-
beitsorganisa-
tion ergriffen 
wurden 

ESF-OP 
des Lan-
des NRW 

90 % 80 % 

Erhebungen 
der G.I.B. Belastbar 

Insgesamt  
(2007 bis 2009): 91,3 %
2007/2008: 92,5 
2009: 90,4 % 

Zielwert realistisch Keine 
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Für innovative Vorhaben wurden keine Indikatoren auf Ergebnisebene festgelegt  Empfehlung: Einführung von Zielindikatoren  
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Innovative Vorhaben  

Für das Förderangebot innovative Vorhaben ist im ESF-OP des Landes die Durchführung von ins-
gesamt 150 Projekten in der Förderperiode 2007-2013 vorgesehen. Rein rechnerisch lässt sich da-
mit ein Soll von durchschnittlich 21 Projekten pro Jahr ermitteln. 

Das Monitoring- und Begleitsystem weist bis Ende 2009 die Durchführung von insgesamt 31 Pro-
jekten aus, von denen 17 auf das Jahr 2008 und 14 auf das Jahr 2009 entfallen. Dies sind deutlich 
mehr als die im ESF-Durchführungsbericht des Landes NRW aufgeführte Zahl von zwölf innovati-
ven Vorhaben. Der Unterschied zwischen dem im Monitoringsystem erfassten Projekten einerseits 
und den im Durchführungsbericht aufgeführten andererseits dürfte sich mit der von der G.I.B. 
durchgeführten Bereinigung von falsch zugeordneten Projekten wie z.B. Studien, Gutachten etc. in 
die Projektkategorie der innovativen Vorhaben erklären lassen. Im Zuge der Klarheit von Monito-
ringauswertungen sollten zukünftig bereits bei der „Einbuchung“ von Projekten in die Kategorie der 
innovativen Vorhaben eindeutige Zuordnungskriterien eingeführt werden, auch um umständliche 
Nachkodierungen zu verhindern. 

Dessen ungeachtet ist festzustellen, dass der bisherige Umsetzungsstand mit zwölf Projekten bis 
Ende 2009 gegenüber dem rechnerischen Sollwert von 63 Projekten für die ersten drei Umset-
zungsjahre deutlich zurückliegt. Um den Sollwert für die gesamte Förderperiode zu erreichen, bie-
tet sich in der weiteren Umsetzung des Landes-ESF die verstärkte Nutzung von Ideenwettbewer-
ben an. Wie noch zu zeigen sein wird (vgl. Kap. 2.4.5.2 und 2.4.5.3), ist die Inanspruchnahme von 
Instrumenten wie Potentialberatung NRW oder Bildungsscheck NRW selektiv geprägt, d.h. be-
stimmte Unternehmens- oder Personengruppen nutzen diese Instrumente überdurchschnittlich 
stark, während andere kaum von den Fördermöglichkeiten Gebrauch machen. Ideenwettbewerbe 
könnten hier Lösungen erarbeiten und modellhaft Umsetzungswege erproben, mit denen die Inan-
spruchnahme von Beratungen bzw. Weiterbildungen bei KMU bzw. Personengruppen erhöht wer-
den kann, die vergleichsweise selten von solchen Angeboten Gebrauch machen.  

 

2.3.3 Materieller Umsetzungsstand im spezifischen Ziel „Stärkung betriebli-
cher Strukturmaßnahmen und des Personaltransfers“ 

Die Erreichung des Ziels „Stärkung betrieblicher Strukturmaßnahmen und des Personaltransfers“ 
wird über den Beschäftigtentransfer NRW umgesetzt. Das ESF-OP des Landes NRW beinhaltet 
quantifizierte Ziele auf Output- und Ergebnis- bzw. Wirkungsebene. Als Baseline-Indikatoren wur-
den auf der Output-Ebene Vorgaben zum Abdeckungsgrand in Bezug auf Personen festgelegt, die 
über Regelungen des § 216 SGB III in einem Jahr gefördert werden. Darüber hinaus wird auf der 
Ergebnisseite als Baseline eine Integrationsquote der über das Förderangebot Beratenen von 
47 % in Beschäftigung angegeben. Die Gegenüberstellung mit den gesetzten Zielen zeigt folgen-
des Bild: 

• Aus den Auswertungen des Monitorings geht hervor, dass bis zum 31.12.2009 insgesamt 
3.128 Personen im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW beraten worden sind. Hiervon 
entfallen 824 auf die Jahre 2007/2008 und 2.304 auf das Jahr 2009. Stellt man diese Zahl dem 
im ESF-OP des Landes NRW genannten Jahressoll in Höhe von 1.800 Beratungen gegen-
über, lässt sich eine zunehmende Dynamik in der Inanspruchnahme des Instruments beobach-
ten: Während in 2007/2008 über den Beschäftigtentransfer NRW mit 824 Personen deutlich 
weniger im Vergleich zu einem Jahressoll beraten wurden, liegt der entsprechende Wert für 
2009 deutlich darüber (vgl. Übersicht 2-4).  
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Übersicht 2-4: Quantifizierte Ziele und Zielerreichung im spezifischen Ziel „Stärkung betrieblicher Strukturmaßnahmen und des Per-
sonaltransfers“ 

Aktion Indikator Quelle Zielwert Baseline 
Informations- 

grundlage 
Art der Information Umsetzungs- 

stand Bewertung Empfehlung 

Output 

Anzahl der 
über Be-
schäftigten-
transfer 
Beratenen 

ESF-
OP des 
Landes 
NRW 

2007-2013: 
12.500 Beratene,
davon: 5.000 
Frauen 
Pro Jahr:  
1.800, davon 714 
Frauen 
Abdeckungs-
quote:  
25 % der pro 
Jahr nach § 216 
SGB III geförder-
ten Arbeitneh-
mer/innen 

2006: 
7.256 nach 
§ 216 SGB 
III geförder-
ten Arbeit-
nehmer/in-
nen1) 

Monitoring- und  
Begleitsystem 
sowie Maßnah-
mestatistik der 
BA 

Repräsentativ und  
belastbar 

Insgesamt  
(2007 bis 2009) 
3.128 Beratene, davon 
1.050 Frauen 
Rein rechnerisch: 1.564 
pro Jahr, davon 575  
Tatsächlich: 
2008: 824 Beratene, da-
von 580 Frauen 
2009: 2.304, davon 470 
Frauen 
Abdeckungsquote:  
2008: 16,4 %2) 

2009: 25,7 %2) 

Insgesamt unter-
durchschnittliche Per-
formance, aber stei-
gende Inanspruch-
nahme ab 2009 lässt 
darauf schließen, 
dass Zielvorgabe rea-
listisch ist.  
Erreichte Zahl an 
Frauen unterdurch-
schnittlich. Das Errei-
chen der Zielvorgabe 
ist gefährdet. 

Kontinuierliche Beob-
achtung notwendig, da 
Zielerreichung auch 
von der Intensität der 
Nutzung der Regelun-
gen nach § 216b SGB 
III abhängig ist. Sollte 
hier eine deutliche Re-
duzierung des Förder-
geschehens erfolgen, 
könnte die Zielerrei-
chung für den Beschäf-
tigtentransfer gefährdet 
sein. 
Gezielte Maßnahmen 
zur Verbesserung des 
Zugangs von Frauen 
notwendig. 

Ergebnis 

St
är

ku
ng

 b
et

rie
bl

ic
he

r S
tr

uk
tu

rm
aß

na
hm

en
 u

nd
 d

es
 P

er
so

na
ltr

an
sf

er
s 

/ B
ES

C
H

Ä
FT

IG
TE

N
-

TR
A

N
SF

ER
 

Anteil des 
Übergangs in 
neue Be-
schäftigung 

ESF-
OP des 
Landes 
NRW 

50 % 47 % Monitoring- und  
Begleitsystem 

Grundsätzlich belastbar. 
Allerdings weist der Durch-
führungsbericht an die EU-
Kommission den Übergang 
in Beschäftigung sehr weit: 
Demnach werden unter  
„Übergang in Beschäfti-
gung“ neben Übergänge in 
sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung am 1. Ar-
beitsmarkt auch Übergänge 
in Minijobs, betriebliche 
Ausbildung, Selbstständig-
keit sowie Qualifizierungs-
maßnahmen einschließlich 
außerbetrieblicher Ausbil-
dung gefasst 

Insgesamt  
(2008 bis 2009): 44,1 % 
2008: 48,6 % 
2009: 45,1 % 

Bezogen auf den bis-
herigen Ergebnis-
stand insgesamt un-
terdurchschnittliche 
Ergebnisperforman-
ce, die allerdings 
stark von den Ent-
wicklungen in 2009 
geprägt sein dürfte. 

Bei weiter unter dem 
Sollwert liegenden  
Übergangsquoten in 
Beschäftigung sind 
Maßnahmen zur Opti-
mierung des Über-
gangsmanagements zu 
ergreifen. 

1) Nach einer im Auftrag des ISG von der BA-Statistik durchgeführten Sonderauswertung zu geförderten Transferkurzarbeiter/innen über den § 216 SGB III ergibt sich für das 
Jahr 2006 ein jahresdurchschnittlicher Bestand an Geförderten nach § 216b SGB III von 6.090 Personen. Bezogen auf diese Zahl müsste sich entweder eine Abdeckungs-
quote von 30 % oder aber – bei gegebener Abdeckungsquote von 25 % - eine Soll-Zahl pro Jahr von 1.500 zu Beratenen Personen.  

2) Die entsprechend von der BA-Statistik die Jahre 2007 bis 2009 ausgewiesenen Zahlen lagen bei 3.519, 5.016 und 8.970 Personen mit Förderung nach $ 216b SGB III im 
Durchschnitt der jeweiligen Jahre.  
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Diese deutliche Erhöhung der Zahl an Beratungsfällen dürfte mit der in 2009 zunehmenden 
Zahl an Unternehmen zusammenhängen, die in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geraten sind und – zur Vermeidung von Entlassungen – die BA-
Fördermöglichkeiten zur Bildung einer Transfergesellschaft sowie auch die ergänzende Förde-
rung durch den Beschäftigtentransfer NRW genutzt haben. Sollte aufgrund einer anhaltend po-
sitiven ökonomischen Entwicklung die Zahl von Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten und konsequenterweise die Bildung von Transfergesellschaften zurückgehen, könnte dies 
zu einer sinkenden Inanspruchnahme des Beschäftigtentransfers NRW führen. Bereits für die 
abgelaufene Förderperiode 2000-2006 zeigte sich diesbezüglich, dass Förderfall- bzw. Bera-
tungszahlen beim Beschäftigtentransfer in den unterschiedlichen Jahren - möglicherweise auf-
grund konjunktureller Einflüsse oder unterschiedlich auf die Jahre verteilten Förderintensitäten 
der BA - starken Schwankungen unterworfen waren (vgl. Übersicht 2-5). 

Übersicht 2-5: Zahl der über den Beschäftigtentransfer NRW Beratenen 2002-2007 und 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 

Jahr 
Teilnehmer/innen am  

Beschäftigtentransfer NRW 
Förderperiode 2000-2006 

Veränderung gegenüber  
dem Vorjahr in % 

2002 2.637 + 193,3 
2003 1.461 - 44,6 
2004 438 - 70,0 
2005 1.097 + 150,5 
2006 1.170 + 6,7 
2007 1.810 + 54,7 

Quelle: Auswertungen des ESF-Monitoring- und Begleitsystems; eigene Berechnungen. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich eine kontinuierliche Beobachtung der quantitativen In-
anspruchnahme der Fördermöglichkeiten nach dem § 216 SGB III, der Entwicklung von Insol-
venzen sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der Unternehmen in NRW, da die (po-
tenzielle) Nutzung des Beschäftigtentransfers von diesen Entwicklungen beeinflusst wird. Soll-
te sich beispielsweise eine deutliche Reduzierung des Fördergeschehens nach § 216 SGB III 
abzeichnen, könnte die Zielerreichung für den Beschäftigtentransfer insgesamt gefährdet sein, 
so dass Mittelverschiebungen zu anderen Förderangeboten innerhalb der Prioritätsachse A 
notwendig werden könnten. 

Ähnliche Feststellungen gelten für die über den Beschäftigtentransfer beratenen Frauen. Das 
ESF-OP legt hier eine Zahl von 5.000 in der gesamten Förderperiode zu beratenen Frauen 
fest. Auf ein Jahr bezogen ergibt sich ein Soll von rd. 720 Frauen. Insgesamt liegt der Frauen-
anteil (Soll) an allen über den Beschäftigtentransfer Beratenen bei 40 %.  

Stellt man diesen Planwerten die Zahl der tatsächlich in den Beratungsprozess einbezogenen 
Frauen gegenüber, ist zunächst einmal festzustellen, dass das quantitative Ziel - insgesamt 
und pro Jahr – deutlich unterschritten wurde: Insgesamt haben bis Ende 2009 tatsächlich 
1.050 Frauen an Beratungen im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW teilgenommen. Von 
diesen entfielen 580 auf die Jahre 2007/2008 und 470 auf das Jahr 2009. Beide Werte liegen 
unter dem Planwert von 720 zu beratenen Frauen pro Jahr. Der Anteil von Frauen an allen Be-
ratungsteilnehmenden des Beschäftigtentransfers NRW lag mit 33,6 % ebenfalls deutlich unter 
dem Zielwert. 
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• Zum im ESF-OP des Landes NRW festgelegten 25-%igen Anteil von Teilnehmenden an Bera-
tungen im Rahmen des Beschäftigtentransfers an allen nach § 216 SGB III Geförderten eines 
Jahres (Abdeckungsquote) zeigt sich auf Basis von Sonderauswertungen der BA für 2008 ein 
Anteil von 16,4 % und von 25,7 % in 2009. Der Soll-Wert wurde demnach in 2009 erreicht. 

Insgesamt ist auf Basis des bisherigen Outputs bei der Umsetzung des Beschäftigtentransfers von 
einer differenziert zu bewertenden Performance auszugehen: Während insbesondere in 2009 die 
Zahl der Teilnehmenden deutlich gesteigert werden konnte und – bei anhaltend hohem Niveau – 
davon ausgegangen werden kann, dass die output-bezogenen Zielwerte des ESF-OP des Landes 
NRW erreichbar sind, besteht ein gewisser Handlungsdruck hinsichtlich des bislang unbefriedigen-
den Zugangs von Frauen zu Maßnahmen im Rahmen des Beschäftigtentransfers. Unklar ist, ob 
die einseitig auf Männer fokussierte Nutzung des Beschäftigtentransfers NRW der Struktur der Be-
schäftigten in Transfergesellschaften geschuldet ist. Wie in Kap. 1.2.1.3 dargelegt, hat sich der Be-
schäftigungsrückgang zwischen 2008 und 2009 in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise beson-
ders deutlich im – traditionell von hohen Männeranteilen in der Beschäftigung geprägten – Produ-
zierenden Gewerbe ausgewirkt, während sich der personenbezogene Dienstleistungsbereich ver-
gleichsweise stabil zeigte. Insofern spricht einiges dafür, dass der in 2009 sehr geringe Frauenan-
teil in Maßnahmen des Beschäftigtentransfers eine Spiegelung der von der Krise besonders betrof-
fenen Branchen und ihrer Beschäftigtenstrukturen ist. An konkreten Zahlen aus dem Monitoring- 
und Begleitsystem lässt sich dies für den Beschäftigtentransfer NRW nicht belegen, da hier keine 
verlässlichen Informationen über die Branchen der Unternehmen vorliegen, in denen die Teilneh-
menden an Maßnahmen des Beschäftigtentransfers vor Eintritt in die Transfergesellschaft be-
schäftigt waren. 

Allerdings scheint eine Anfang 2010 von der G.I.B. vorgelegte Untersuchung von Transferprojek-
ten in NRW die obige These zu bestätigen: Demnach entfielen allein ein Viertel aller Unternehmen, 
die im ersten Halbjahr 2009 Transferinstrumente nutzten, auf den Bereich Stahl-, Maschinen- und 
Fahrzeugbau. Insgesamt waren 68,9 % der an der G.I.B.-Befragung teilnehmenden Unternehmen 
dem Produzierenden Gewerbe zuzuordnen.40 Nur 27,1 % entfielen auf den Dienstleistungsbe-
reich.41 Darüber hinaus geht aus der Untersuchung hervor, dass es sich bei nur 31 % der an 
Transferprojekten teilnehmenden Personen um Frauen handelte.42 

Für die Erreichung eines im ESF-OP festgelegten Frauenanteils an Maßnahmen des Beschäftig-
tentransfers NRW bzw. einer absoluten Zahl von Frauen könnte dies bedeuten, dass der quantifi-
zierte Zielwert unrealistisch ist, da auch in Zukunft von einer überdurchschnittlichen Relevanz von 
Männern in Transferprojekten auszugehen ist, da auch weiterhin v.a. Branchen mit einem hohen 
Anteil männlicher Beschäftigter von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Insolvenz etc. betroffen sein 
werden. In diesem Fall wäre konsequenterweise der Zielwert an die realen Gegebenheiten anzu-
passen.  

Alternativ hierzu wäre zu prüfen, ob tatsächlich alle Potenziale im Rahmen des Beschäftigtentrans-
fers NRW zur Beratung von Frauen genutzt worden sind: Stellt man den Frauenanteil an berate-
nen Personen im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW für das Jahr 2009 (20,4 %) dem Anteil 

                                                 
40  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Beschäftigtentransfer in Nordrhein-Westfalen, Auswer-

tung der Befragung zum Beschäftigtentransfer im 1. Halbjahr 2009, Bottrop 2010, S. 7 f. 
41 Für 4 % der Unternehmen, die Transferinstrumente nutzten, ist keine Zuordnung zu den Wirtschaftssektoren möglich. 
42  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Beschäftigtentransfer in Nordrhein-Westfalen, Auswer-

tung der Befragung zum Beschäftigtentransfer im 1. Halbjahr 2009, Bottrop 2010, S. 9 f. 



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“   ISG 
 

 - 101 -

von Frauen in Transferprojekten des ersten Halbjahres 2009 insgesamt (31 %) gegenüber, dürften 
in der Tat noch Möglichkeiten für die Berater/innen bestehen, verstärkt Frauen in den Beratungs-
prozess einzubeziehen. 

 

2.3.4 Zusammenfassung des materiellen Umsetzungsstands in der Priori-
tätsachse A 

Insgesamt legen die vorangestellten Einzelbefunde den Schluss nahe, dass die bisherige Umset-
zung der Maßnahmen in der Prioritätsachse A bis auf die innovativen Vorhaben und den Beschäf-
tigtentransfer planmäßig und damit zufriedenstellend verläuft. Mit der bisherigen Umsetzung ist es 
bis Ende 2009 in NRW gelungen, 

• 90.000 Beschäftigte mit einem Frauenanteil von 61,1 % in berufliche Weiterbildung einzubin-
den, die über den Bildungsscheck NRW finanziell bezuschusst wurde, 

• über den Bildungsscheck NRW in rd. 24.200 Beratungen insgesamt 15.600 Unternehmen zur 
beruflichen Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen zu informieren und zu sensibilisieren, 

• weitere 1.681 Unternehmen über die Potentialberatung NRW in betriebsbezogene Beratung 
zur Optimierung der Unternehmensorganisation einzubinden, 

• im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW 3.128 Personen in Transfergesellschaften mit ei-
nem Frauenanteil von 33,6 % zu berufs- und qualifizierungsbezogenen Entwicklungsmöglich-
keiten zu beraten und 

• zwölf innovative Vorhaben zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeits-
organisation umzusetzen. 

Trotz des vergleichsweise kurzen Umsetzungszeitraums und den üblicherweise auftretenden Im-
plementationsschwierigkeiten befindet sich die Prioritätsachse A damit auf einem zufriedenstellen-
den Umsetzungsstand. Davon ausgenommen sind jedoch folgende Bereiche: 

• Es ist bislang nicht gelungen, in der geplanten Größenordnung innovative Vorhaben zur „Ver-
breitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ umzusetzen. Hier be-
steht demnach dringender Handlungsbedarf, um das kumulierte Ziel von 150 Projekten bis 
zum Ende der Förderperiode zu erreichen. Möglicherweise können hierzu thematische Ideen-
wettbewerbe beitragen. 

• Der im Vergleich zum Zielwert deutlich geringere Umsetzungsstand des Beschäftigtentransfers 
sollte differenziert bewertet werden: Zwar liegt die kumulierte Zahl der Beratenen bis Ende 
2009 in etwa bei 58 % der nach dem OP in den ersten drei Jahren einzubeziehenden Perso-
nen, jedoch hat sich die Zahl der Beratenen zwischen 2007/2008 und 2009 fast verdreifacht. 
Schreibt man die Zahl der Beratenen für das Jahr 2009 fort, dürfte der für die gesamte Förder-
periode vorgegebene Zielwert damit durchaus realisierbar sein. Die Realisierbarkeit hängt je-
doch u.a. von der Notwendigkeit der Unternehmen ab, auf Transfermodelle zur Vermeidung 
von Entlassungen zurückgreifen zu müssen. Sollte sich die wirtschaftliche Belebung fortset-
zen, ist ein quantitativer Rückgang in der Nutzung von Transfermodellen wahrscheinlich, so 
dass das Niveau der in 2009 über den Beschäftigtentransfer NRW beratenen Personen mögli-
cherweise nicht gehalten werden kann. In diesem Fall sollten innerhalb der Prioritätsachse A 
Mittelumschichtungen zugunsten anderer Instrumente, z.B. dem Bildungsscheck NRW in Er-
wägung gezogen werden. In jedem Fall ist die Entwicklung in der Nutzung von Transferförder-



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“   ISG 
 

 - 102 -

möglichkeiten der BA, die durch den Beschäftigtentransfer NRW ergänzt werden, laufend zu 
beobachten, um gegebenenfalls frühzeitig gegensteuern zu können. 

• Als schwierig dürfte sich die Erreichbarkeit der geplanten Zahl von zu beratenen Frauen im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW erweisen. Diese lag bis Ende 2009 deutlich hinter 
den quantifizierten Zielvorgaben des ESF-OP des Landes NRW zurück und lässt sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit durch die strukturellen Besonderheiten der Unternehmen erklären, die 
in NRW Transfermodelle nutzen: Denn es handelt sich überwiegend um Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes mit einem hohen Anteil männlicher Beschäftigter. Sollten diese 
strukturellen Gegebenheiten auch auf Unternehmen zutreffen, die zukünftig Transfermodelle 
nutzen, erscheint eine Anpassung des quantitativen Zielwerts – z.B. auf einen Frauenanteil 
von 33 % - zielführend. Sollte sich die für 2009 von der G.I.B. dargestellte Struktur der Unter-
nehmen, die Transfermodelle nutzen (müssen), im Zeitverlauf ändern, da nicht mehr schwer-
punktmäßig Unternehmen des Produzierenden Gewerbes von wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
betroffen sind, wäre indes eine solche Anpassung nicht notwendig. Notwendig erscheint je-
doch, vorhandene Potenziale zur verstärkten Einbeziehung von Frauen in die Beratungsange-
bote des Beschäftigtentransfers NRW offensiver zu nutzen. Hierfür spricht, dass in 2009 über 
den Beschäftigtentransfer NRW lediglich 20,4 % der Beratenen Frauen waren, während ihr 
Anteil an allen Personen in Transferprojekten – auf Basis der G.I.B.-Untersuchungsergebnisse 
– bei 31 % lag. 

 

2.4 Ergebnisse der Umsetzung von Maßnahmen in der  
Prioritätsachse A hinsichtlich der quantifizierten Ziele 

In diesem Kapitel erfolgt eine systematische Auswertung und Analyse der zur Verfügung stehen-
den Informationen zu den Ergebnissen, die sich aus der bisherigen Umsetzung der Prioritätsach-
se A bis Ende 2009 hinsichtlich der quantifizierten Ergebnisziele des ESF-Programms ergeben. 
Hierbei ist auf zweierlei hinzuweisen: Aufgrund der in den Betrachtungszeitraum fallenden kurzen 
Umsetzungsphase liegt es zum einen auf der Hand, dass die dargestellten Ergebnisse im Wesent-
lichen kurzfristiger Art sind. Wenn also beispielsweise für den Beschäftigtentransfer Übergänge in 
den Arbeitsmarkt dargestellt werden, beziehen sich diese auf die unmittelbaren, d.h. kurzfristigen 
Effekte der Förderung, so wie sie auch im Rahmen des Monitoring- und Begleitsystems ausgewie-
sen werden. Inwieweit diese langfristig Bestand haben, also nachhaltig sind, kann hingegen nicht 
abgebildet werden. 

Zum anderen wurden im ESF-OP des Landes NRW teilweise – wie beim Bildungsscheck NRW –
Ergebnisziele auf gesamtwirtschaftlicher Ebene formuliert, auf die die Maßnahmen des ESF-OP 
des Landes NRW durchaus einwirken können. So ist es beispielsweise plausibel anzunehmen, 
dass der Bildungsscheck NRW tatsächlich positiv auf die Weiterbildungsteilnahme von Erwerbstä-
tigen und Unternehmen Einfluss nimmt, wenn ausgeschlossen wird, dass es sich bei den geför-
derten Weiterbildungsteilnahmen ausschließlich um Mitnahmeeffekte handelt. In welchem Maße 
der Bildungsscheck NRW aber tatsächlich Weiterbildungsbereitschaft und -teilnahme beeinflusst, 
muss offen bleiben: Eine Erhöhung der (messbaren) Weiterbildungsteilnahme von Erwerbstätigen 
und Unternehmen kann daher genauso wenig ursächlich auf den Bildungsscheck NRW zurückge-
führt werden, wie im Umkehrschluss ein (messbarer) Rückgang dieser Weiterbildungsteilnahme. 
Um das Ausmaß der kausalen Wirkung des Bildungsschecks NRW auf die Weiterbildungsteilnah-
me abbilden zu können, müssten andere Faktoren, die auf das Ergebnisziel einwirken könnten, 
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wie z.B. die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen, sozio-
demographische Merkmale der Weiterbildungsteilnehmenden, persönliche Einstellungen zum Le-
benslangen Lernen, vorhandene Weiterbildungserfahrungen oder die Qualität und Verfügbarkeit 
von Weiterbildungsangeboten etc. isoliert werden.  

Da solche Informationen nicht vorliegen, erfolgt mit Blick auf den Beitrag der Maßnahmen der Pri-
oritätsachse A auf Veränderungen in den gesamtwirtschaftlichen Zielgrößen im Folgenden eine 
eher zurückhaltende Interpretation und Bewertung.  
 

2.4.1 Ergebnisse der Umsetzung im spezifischen Ziel „Steigerung der Wei-
terbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Unterneh-
men“ 

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 dargestellt, erfolgt die Erreichung des Ziels „Steigerung der Weiterbil-
dungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen“ über den Bildungsscheck 
NRW. Hinsichtlich der im ESF-OP des Landes NRW zugrunde gelegten Ergebnisziels ergibt sich 
folgendes Bild:  

Das ESF-OP des Landes NRW gibt als Ziel vor, innerhalb der ESF-Förderperiode 2007-2013 die 
Weiterbildungsbeteiligung der KMU-Beschäftigten um drei Prozentpunkte gegenüber dem Aus-
gangswert des Jahres 2003 in Höhe von 24 % zu erhöhen. Wird dieser Anteil auf die in 2003 Be-
schäftigten in KMU bezogen, wären rd. 960.000 Beschäftigte über den Bildungsscheck NRW zu 
erreichen. Informationen zur Weiterbildungsbeteiligung liegen aus dem IAB-Betriebspanel (vgl. 
hierzu Kap. 1.2.3.1) für die Jahre 2007 und 2008 - nicht jedoch für das Jahr 2009 - vor. Demnach 
haben 21 % der Beschäftigten in NRW im Jahr 2007 und 26 % der Beschäftigten in 2008 an beruf-
lichen Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Bezogen auf die in diesen Jahren in KMU be-
schäftigten Personen sind dies rd. 799.000 in 2007 und knapp über eine Mio. in 2008 (vgl. Über-
sicht 2-2).  

Die Weiterbildungsquoten der Jahre 2007 und 2008 zeigen auffallend starke Schwankungen, die 
auch mit der konjunkturellen Entwicklungen und der Ausweitung von Fördermöglichkeiten des 
Bundes als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zusammenhängen dürften. Welchen Ein-
fluss der ESF-Bildungsscheck auf die Weiterbildungsbeteiligung in NRW in diesen Jahren hatte, 
lässt sich nicht in wissenschaftlich belastbarer Weise einschätzen (vgl. hierzu auch Kap. 2.4). Fest-
gestellt werden kann lediglich, dass der Anteil der Weiterbildungsteilnehmenden in NRW zwischen 
2007 und 2008 deutlich gestiegen ist und das im ESF-OP des Landes NRW festgelegte Ergebnis-
ziel fast erreicht wurde. Bezogen auf die Zahl der in KMU Beschäftigten wurde der zugrunde ge-
legte Ausgangswert von 960.000 Teilnehmenden in 2008 überschritten. Inwieweit jedoch diese Er-
gebnisse auch in den Folgejahren erreicht werden können und welchen Anteil der Bildungsscheck 
NRW daran hat, muss offen bleiben. 

 

2.4.2 Ergebnisse der Umsetzung im spezifischen Ziel „Verbreitung innovati-
ver und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ 

Die Erreichung des Ziels der „Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorgani-
sation“ erfolgt über die Potentialberatung NRW sowie die Umsetzung von innovativen Vorhaben. 
Das ESF-OP des Landes formuliert zwei Ergebnisziele für die Potentialberatung NRW. Für innova-
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tive Vorhaben wurden hingegen keine Ergebnisziele festgelegt. Die Gegenüberstellung der zu-
grunde gelegten Ergebnisziele mit der bisherigen Umsetzung der Potentialberatung NRW zeigt - 
ohne Berücksichtigung der in Kap. 2.3.2 angeführten Relativierungen - folgende Befunde: 

• Für den Indikator „Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze durch Potentialberatung“ zeigt die 
Auswertung der Monitoringdaten, dass bis Ende 2009 insgesamt 856 Arbeitsplätze in den Un-
ternehmen geschaffen werden konnten, die über die Potentialberatung NRW unterstützt wor-
den sind. Hiervon entfielen 207 auf den Zeitraum 2007/2008 und 649 auf das Jahr 2009. Das 
Ergebnis des Jahres 2009 liegt damit knapp über dem Sollwert von 643 zu schaffenden Ar-
beitsplätzen pro Jahr, wobei sich dieser Wert aus der Gesamtzahl der zu schaffenden Arbeits-
plätze (4.500) in der Förderperiode 2007-2013 in Bezug auf ein Umsetzungsjahr (bezogen auf 
den siebenjährigen Umsetzungszeitraum) ergibt (vgl. Übersicht 2-3). 

• Als zweiten Ergebnisindikator legt das ESF-OP des Landes fest, dass 90 % der geförderten 
Beratungen im Nachgang zum Beratungsprozess zu Maßnahmen führen sollen, mit der eine 
Verbesserung der Arbeitsorganisation in den beratenen Unternehmen erfolgt. Nach Auswer-
tungen der G.I.B. trifft dies bis Ende 2009 auf 91,3 % aller Beratungen zu. Auf die Jahre 
2007/2008 bzw. 2009 bezogen, zeigen sich mit Anteilen von 92,5 % bzw. 90,4 % ebenfalls  
über dem Zielwert liegende Ergebnisse.  

Die dargestellten Ergebnisse zur Potentialberatung NRW sind insgesamt zufriedenstellend. Das 
Förderangebot des Landes zeigt sich ab 2009 in der Lage, die anvisierten Beschäftigungseffekte 
zu erreichen und einen hohen Grad an betriebspraktischer Handlungsorientierung umzusetzen. Al-
lerdings gilt – analog zu den Ausführungen für den Bildungsscheck NRW – auch für die Potential-
beratung NRW, dass hinsichtlich der dargestellten Beschäftigungseffekte plausibel angenommen 
werden kann, dass diese aufgrund der zeitlichen Nähe zum Beratungsprozess auf diesen zurück-
geführt werden können. Wissenschaftlich belastbar ist eine solche Kausalität jedoch nur dann, 
wenn im Rahmen von Kontroll- bzw. Vergleichsgruppenansätzen Beschäftigungsentwicklungen 
von ähnlich strukturierten Unternehmen (z.B. nach Beschäftigtenzahl, Wirtschaftszweig, Region, 
Umsatz etc. - ohne Inanspruchnahme der Potentialberatung NRW mit denen in beratenen Unter-
nehmen verglichen werden könnten. Solche Analysen wurden jedoch in der Vergangenheit nicht 
durchgeführt, könnten aber zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung von ursächlichen Wir-
kungen der ESF-Förderung leisten. Insofern bleibt derzeit auch für die Potentialberatung NRW of-
fen, inwieweit die geschaffenen Arbeitsplätze kausal auf den Beratungserfolg zurückzuführen sind.  

Für die innovativen Vorhaben wird indes die Einführung eines Erfolgsindikators empfohlen, mit 
dem – ähnlich zum Indikator der Potentialberatungen, in deren Folge „Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Arbeitsorganisation ergriffen wurden“ – auch für innovative Vorhaben die Praxisrelevanz 
und Lösungsorientierung gemessen und bewertet werden kann. Solche Indikatoren könnten bei-
spielsweise sein:  

• „Anteil der innovativen Vorhaben, deren Ergebnisse konkrete Lösungen für die entsprechende 
Problemstellung erarbeitet haben“; 

• „Anteil der innovativen Vorhaben, deren Ergebnisse in Regelförderangebote eingesetzt wer-
den“. 
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2.4.3 Ergebnisse der Umsetzung im spezifischen Ziel „Stärkung betrieblicher 
Strukturmaßnahmen und des Personaltransfers“ 

Die Erreichung des Ziels „Stärkung betrieblicher Strukturmaßnahmen und des Personaltransfers“ 
erfolgt über den Beschäftigtentransfer NRW. Das OP beinhaltet auch auf der Ergebnisebene die 
Vorgabe eines quantifizierten Ziels. Hierbei handelt es sich um den Anteil der über den Beschäftig-
tentransfer NRW beratenen Personen, die im Anschluss an das Arbeitsverhältnis in der Transfer-
gesellschaft in eine Beschäftigung einmünden. Unter „Beschäftigung“ werden sowohl reguläre Ar-
beitsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als auch geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse (Minijobs) und betriebliche Ausbildungsverhältnisse subsumiert. Während der Durchfüh-
rungsbericht auf Basis des Monitoring- und Begleitsystems Übergänge zum Zeitpunkt „vier Wo-
chen nach Projektende“ erfasst, wurde im Rahmen der vorliegenden Evaluation von der G.I.B. im 
Zuge einer Sonderauswertung der Monitoringdaten die Übergänge zum Zeitpunkt „vier Wochen 
nach Austritt aus dem Projekt“ erfasst. In beiden Fällen handelt es sich somit um einen Indikator 
zur kurzfristigen Verbleibserfassung. Über die Nachhaltigkeit des jeweiligen Verbleibs liegen aus 
dem Monitoring- und Begleitsystem hingegen keine Angaben vor. Das entsprechende Feld weist 
für den ebenfalls programmierten Verbleib zum Zeitpunkt „sechs Monate nach Austritt aus der 
Transfergesellschaft“ keine Einträge aus. Aufgrund der unterschiedlichen Rechenwege weichen 
die Auswertungsergebnisse, wie sie auch im Durchführungsbericht des Landes ausgewiesen wer-
den, von denen der G.I.B.-Sonderauswertung voneinander ab, insbesondere wenn nach den Jah-
ren 2008 und 2009 differenzierte Ergebnisse dargestellt werden. 

Mit Blick auf das quantifizierte Ziel, legt das ESF-OP des Landes NRW für den kurzfristigen Über-
gangsindikator einen Sollwert von 50 % fest, d.h. die Hälfte der aus den Transfergesellschaften 
ausgetretenen Personen soll spätestens vier Wochen nach Austritt in eine der o.g. Beschäfti-
gungsformen eingemündet sein. Während dieser Wert für 2008 bei 47,9 % knapp unter dem Soll-
wert lag, blieb sie auch für Austritte des Jahres 2009 mit  43,1 % noch etwas deutlicher unter dem 
gesetzten Ziel eines 50-%igen Übergangs in Beschäftigung. Seit Beginn der Umsetzung des Be-
schäftigtentransfers aus der neuen Förderperiode liegt damit die Übergangsquote in Beschäftigung 
bei insgesamt 44,2 % und damit unter dem Zielwert. Für den zwischen 2008 und 2009 sinkenden 
Anteil an Übergängen in Beschäftigung dürften die insbesondere 2009 bestehenden Probleme am 
Arbeitsmarkt in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise mit entscheidend gewesen sein. Davon 
auszugehen ist, dass sich in 2010 die Beschäftigungsperspektiven aufgrund der wirtschaftlichen 
Entspannung insgesamt deutlich verbessert haben, so dass die Chancen des Übergangs von Per-
sonen aus Transfergesellschaften entsprechend steigen.  

 

2.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Umsetzung von Maßnahmen 
der Prioritätsachse A 

Derzeit ist eine abschließende Zusammenfassung und v.a. Bewertung von Ergebnissen der Um-
setzung der Prioritätsachse A auch aufgrund des kurzen Umsetzungszeitraums nur eingeschränkt 
möglich. Sofern über Ergebnisse mit Blick auf die quantifizierten Ziele des ESF-OP des Landes 
NRW Aussagen getroffen werden, ist – wie beim Beschäftigtentransfer – auf den eher kurzen Ab-
stand des Ergebnisses zum Austritt aus dem Projekt hinzuweisen. Aus dem (kurzfristigen) Ergeb-
nis können daher keine Schlussfolgerungen zur Nachhaltigkeit der Interventionen und des Ergeb-
nisses selbst gezogen werden. Gleichzeitig bieten die vorliegenden Informationen – insbesondere 
wenn es sich bei den zu messenden Zielen um solche handelt, die gesamtwirtschaftliche Entwick-
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lungen beschreiben – keine wissenschaftliche Grundlage zur Abbildung des kausalen Effekts der 
Förderung auf das Ergebnis. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge können zwar durchaus beste-
hen und sie mögen auch plausibel erscheinen, sie entziehen sich jedoch einer wissenschaftlich 
fundierten Analyse.  

Für den Bildungsscheck NRW könnte dies daran liegen, dass auf das Ergebnisziel der Erhöhung 
von Weiterbildungsquoten neben der Existenz des Förderangebots andere Faktoren wirken, wie 
z.B. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, die Einstellung und Prädisposition von Unterneh-
men und Beschäftigten zu Weiterbildung, soziodemographische und betriebsstrukturellen Fakto-
ren, die zur Ermittlung des kausalen Effekts des Bildungsschecks NRW isoliert werden müssten. 
Beim Beschäftigtentransfer NRW könnten ähnliche Gründe zu einem hohen oder niedrigen Ver-
bleibsergebnis in Beschäftigung geführt haben, so dass sich der kausale Beitrag der Beschäftig-
tentransferberatung nur über Vergleichsgruppenansätze erschließen lässt. Und auch für die Po-
tentialberatung NRW könnte gerade der Vergleich von beratenen mit nicht-beratenen Unterneh-
men Aufschluss darüber geben, welche der messbaren Beschäftigungseffekte tatsächlich auf die 
Potentialberatung zurückgeführt werden können und welche von anderen Faktoren abhängen.  

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, zukünftig im Rahmen der laufenden Begleitung der 
ESF-Umsetzung verstärkt auf Analyseverfahren zu setzen, mit denen nicht nur Bruttoergebnisse, 
sondern auch Nettoeffekte der Förderung ermittelt werden können. 

Fasst man die zur Verfügung stehenden Informationen zu den bis Ende 2009 in Prioritätsachse A 
vorliegenden Ergebnisinformationen zusammen, lassen sich in Bezug auf die im ESF-OP des Lan-
des NRW festegelegten Ziele folgende Entwicklungen darstellen: 

• Die dem ESF-OP des Landes NRW als Baseline zugrunde liegende Weiterbildungsquote von 
24 % in 2003 lag in 2007 bei 21 % und in 2008 bei 26 %. Sie zeigt damit auffallend starke 
Schwankungen, die auch mit der konjunkturellen Entwicklung und der Ausweitung von Förder-
möglichkeiten des Bundes als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zusammenhän-
gen dürften. Welchen Einfluss der Bildungsscheck NRW auf die Weiterbildungsbeteiligung in 
NRW in diesen Jahren hatte, lässt sich nicht einschätzen. Festgestellt werden kann lediglich, 
dass der Anteil der Weiterbildungsteilnehmenden in NRW zwischen 2007 und 2008 deutlich 
gestiegen ist und das im ESF-OP des Landes NRW festgelegte Ergebnisziel einer 27-%igen 
Weiterbildungsquote fast erreicht wurde. Bezogen auf die Zahl der in KMU Beschäftigten wur-
de der zugrunde gelegte Ausgangswert von 960.000 Teilnehmenden in 2008 überschritten. In-
wieweit jedoch diese Ergebnisse auch in den Folgejahren erreicht werden und welchen Anteil 
der Bildungsscheck NRW daran hat, muss offen bleiben. In jedem Fall ist allerdings davon 
auszugehen, dass durch die Nutzung des Bildungsschecks NRW sowohl auf betrieblicher als 
auch individueller Ebene die Motivation von Unternehmen und Beschäftigten zur erneuten 
Weiterbildungsbeteiligung weiter gefestigt werden konnte: In einer Befragung der G.I.B. stimm-
ten insgesamt 85,4 % der Unternehmen und 90,4 % der Teilnehmenden der Aussage „voll“ 
oder „eher zu“, dass der Bildungsscheck zusätzliche Weiterbildungsaktivitäten angeregt ha-
be.43 

• Von Unternehmen, die die Potentialberatung NRW aus der Mitteln der Förderphase 2007-2013 
genutzt haben, wurden bis Ende 2009 insgesamt 856 Arbeitsplätze neu geschaffen. Die 

                                                 
43 Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Zwischenbilanz zur Umsetzung des Förderinstruments 

„Bildungsscheck NRW“, Materialien zum Programm-Monitoring, Arbeitspapiere 22, Bottrop 2008, S. 45 
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Schaffung von Arbeitsplätzen hat sich dabei im Zeitverlauf deutlich erhöht (2007/2008: 207 Ar-
beitsplätze; 2009: 649 Arbeitsplätze). Das Ergebnis des Jahres 2009 liegt damit knapp über 
dem Sollwert von 643 zu schaffenden Arbeitsplätzen pro Jahr. Positiv zu bewerten ist die Ziel-
erreichung in Bezug auf die Einführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsorgani-
sation im Anschluss an die Potentialberatung NRW: Der Sollwert von 90 % wurde mit einem 
Anteil von 91,3 % der Unternehmen, die entsprechende Maßnahmen umsetzen, übertroffen. 
Insgesamt sind die Zielerreichungsgrade der Potentialberatung mit Blick auf die quantifizierten 
Ergebnisziele zufriedenstellend. Das Förderangebot des Landes zeigt sich ab 2009 in der La-
ge, die anvisierten Beschäftigungseffekte zu erreichen und einen hohen Grad an betriebsprak-
tischer Handlungsorientierung umzusetzen. Auch für die Potentialberatung NRW muss jedoch 
offen bleiben, ob die dargestellten Arbeitsplatzeffekte kausal auf die Nutzung des Förderinstru-
ments zurückgeführt werden können. 

• Ergebnisindikatoren für die innovativen Vorhaben wurden durch das ESF-OP des Landes 
NRW bislang nicht vorgegeben. Zu prüfen wäre die Einführung solcher Ergebnisindikatoren, 
wie z.B. „Anteil der innovativen Vorhaben, deren Ergebnisse konkrete Lösungen für die ent-
sprechende Problemstellung erarbeitet haben“ und/oder „Anteil der innovativen Vorhaben, de-
ren Ergebnisse in Regelförderangebote eingesetzt werden“, um zukünftig entsprechende Erfol-
ge, die aus den innovativen Vorhaben resultieren, dokumentieren zu können. 

• Für den Beschäftigtentransfer NRW ist im ESF-OP des Landes NRW ein 50-%iger Übergang 
in Beschäftigung im Anschluss an die Beschäftigung in der Transfergesellschaft vorgegeben. 
44,2 % aller in 2008 und 2009 ausgetretenen Personen standen vier Wochen nach Austritt in 
Beschäftigungsverhältnissen (einschl. geringfügige Beschäftigung, betriebliche Ausbildung und 
Selbständigkeit). Damit wurde der Zielwert unterschritten, was – insbesondere im Jahr 2009 - 
vermutlich das Ergebnis einer zurückhaltenden Einstellungspraxis der Betriebe aufgrund der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ist. Mit zunehmender wirtschaftlicher Belebung dürften die Be-
schäftigungschancen auch für Beschäftigte aus Transfergesellschaften wieder steigen, so 
dass auch mit einer Erhöhung der Übergangsquoten zu rechnen ist. Bei den dargestellten 
Verbleibszahlen und -quoten handelt es sich um Werte, die den kurzfristigen Verbleib zum 
Zeitpunkt „vier Wochen nach Austritt“ messen. Aussagen zur Nachhaltigkeit sind nicht möglich. 
Die Frage, ob die dargestellten Übergänge kausal auf den Beschäftigtentransfer NRW zurück-
geführt werden können, kann ebenfalls aus den o.g. Gründen nicht beantwortet werden. 

 
2.5 Maßnahmebezogene Ergebnisse 

2.5.1 Vorbemerkungen zur Methodik  
Ergänzend zu den im ESF-OP des Landes NRW quantifizierten Output- und Ergebniszielen finden 
sich im ESF-OP des Landes NRW sowie in der Gemeinsamen Durchführungsrichtlinie (GDR) und 
anderen programmrelevanten Dokumenten, Arbeitspapieren etc. eine Reihe weiterer Ziele, zu de-
nen die Förderangebote in der Prioritätsachse A einen Beitrag leisten sollen. Diese sind zwar nicht 
mit konkreten (quantifizierten) Zielvorgaben unterlegt, stellen aber Konkretisierungen der spezifi-
schen Ziele des ESF-OP des Landes NRW dar. Allein auf Basis des ESF-OP des Landes NRW er-
geben sich ohne Berücksichtigung der Querschnittsziele (vgl. Kap. 2.5):  
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Übersicht 2-6: Ziele und Zielsystem in der Prioritätsachse A nach dem ESF-OP des Landes NRW 2007-2013 

Strategisches 
Ziel Spezifisches Ziel Zielspezifikationen / maßnahmebezogene Zielsetzungen 

Förderangebot im Rahmen 
des ESF-OP des Landes 

NRW 
1.1 Unterstützung der Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe 
1.2 Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung, sowohl hinsichtlich 

des Geschlechts, des Alters, des Qualifikationsniveaus und der Nationalität 
1.3 Stimulierung von betrieblichen Bildungsinvestitionen in Unternehmen, die sich bislang 

nur unterdurchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert ha-
ben 

1.4 Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
in Betrieben und auf den Arbeitsmärkten 

1.5 Qualitative Verbesserung der Angebote und Finanzierungsinstrumente der Weiterbil-
dung 

1.6 Zugang von KMU zu neuen Ideen und Lösungsansätzen verbessern1) 
1.7 Unterstützung für KMU bei der Konzeptentwicklung zur Umsetzung von Innovationen1) 
1.8 Verbesserung der Kooperation zwischen Unternehmen, und von Unternehmen mit 

Forschungs- und Technologieinstituten1) 

1. Steigerung der Weiterbildungs- und In-
novationsaktivität von Beschäftigten und 
Unternehmen  

1.9 Stärkere Ausrichtung von Hochschulabsolventen und Studierenden – insbesondere 
Frauen – auf die Entwicklung von Innovationen durch Integration in die betrieblichen 
Innovationsprozesse und Qualifizierung in diesem Bereich1) 

B
ILD

U
N

G
SSC

H
EC

K
 N

R
W

 

2.1 Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit orientierte Entwicklung der Humanres-
sourcen 

2.2 Generationenübergreifende Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen 
2.3 Gesundheitsförderliche und familienfreundliche Arbeitsbedingungen als Vorausset-

zung dauerhafter Beschäftigungsfähigkeit 
2.4 Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und Qualifikationen in moderner Arbeitsorgani-

sation einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle 
2.5 Einführung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien 
2.6 Kooperation zwischen Unternehmen, und von Unternehmen mit Einrichtungen der 

Weiterbildung auch im Sinne des Transfers guter Praxis 

2. Verbreitung innovativer und produktive-
rer Formen der Arbeitsorganisation 

2.7 Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im Rahmen betrieblicher Modernisierung 

P
O

TEN
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A
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N
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B
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3.1 Transfer der von Arbeitslosigkeit Bedrohten in eine neue Beschäftigung in Ergänzung 
der Instrumente der Bundesagentur für Arbeit 

Steigerung der 
Anpassungs- 
und Wettbe-

werbsfähigkeit 
von Unter-

nehmen und 
Beschäftigten 

3. Stärkung betrieblicher Strukturmaß-
nahmen und des Personaltransfers im 
Sinne des Übergangs von ,Arbeit in Ar-
beit’ für von Arbeitslosigkeit bedrohte 
Beschäftigte 

3.2 Nutzung der Chancen des Strukturwandels, d.h. Erschließung neuer Beschäftigungs-
felder, insbesondere im Dienstleistungssektor (z.B. Gesundheits- und Seniorenwirt-
schaft) 

B
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F-
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1)  Bei diesen Zielen handelt es sich um solche, die ursprünglich im ESF mit dem Förderangebot „IPT - Innovationsbezogener Personaltransfer“ erreicht werden sollten. Da das 
Förderangebot nicht über den ESF umgesetzt wird, können diese Ziele nicht erreicht werden. Quelle: Eigene Darstellung nach Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds. Operationelles Programm zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 
49-50 
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• für das spezifische Ziel „Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäf-
tigten und Unternehmen“ insgesamt neun Zielspezifikationen bzw. maßnahmebezogene Ziele, 

• für das spezifische Ziel „Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorgani-
sation“ weitere sieben Zielspezifikationen bzw. maßnahmebezogene Ziele und 

• für das spezifische Ziel „Stärkung betrieblicher Strukturmaßnahmen und des Personaltransfers 
im Sinne des Übergangs von ,Arbeit in Arbeit’ für von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte“ 
zwei Zielspezifikationen bzw. maßnahmebezogene Ziele (vgl. Übersicht 2-6). 

Vor dem Hintergrund dieses hierarchisch aufgebauten Zielsystems sieht das Untersuchungskon-
zept für die „Evaluierung der Umsetzung des ESF-Programms für Nordrhein-Westfalen“ die Bewer-
tung des Beitrags der Umsetzung der Maßnahmen in der Prioritätsachse A zu den jeweiligen Ziel-
spezifikationen bzw. maßnahmebezogenen Zielen vor. Hierzu wird neben den Analyseergebnissen 
auf Basis der Monitoring- und Begleitsystemdaten zum Fördergeschehen bis zum 31.12.2009 ins-
besondere auf zusätzliche Untersuchungen, Auswertungen und Arbeitspapiere der G.I.B. mit kon-
kretem Bezug zu einzelnen Förderinstrumenten rekurriert.  

 

2.5.2 Bewertung der Erreichung maßnahmebezogener Ziele des Bildungs-
schecks NRW 

Entsprechend der Ausführungen des ESF-OP des Landes NRW lässt sich das mit dem Bildungs-
scheck NRW verfolgte spezifische Ziel der Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität 
von Beschäftigten und Unternehmen in die folgenden neun Zielspezifikationen bzw. maßnahmebe-
zogenen Ziele gliedern. 

• Unterstützung der Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe; 

• Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung, sowohl hinsichtlich des Ge-
schlechts, des Alters, des Qualifikationsniveaus und der Nationalität; 

• Stimulierung von betrieblichen Bildungsinvestitionen in Unternehmen, die sich bislang nur un-
terdurchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben; 

• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Be-
trieben und auf den Arbeitsmärkten; 

• Qualitative Verbesserung der Angebote und Finanzierungsinstrumente der Weiterbildung; 

• Verbesserung des Zugangs von KMU zu neuen Ideen und Lösungsansätzen; 

• Unterstützung für KMU bei der Konzeptentwicklung zur Umsetzung von Innovationen; 

• Verbesserung der Kooperation zwischen Unternehmen, und von Unternehmen mit For-
schungs- und Technologieinstituten; 

• Stärkere Ausrichtung von Hochschulabsolventen und Studierenden – insbesondere Frauen – 
auf die Entwicklung von Innovationen durch Integration in die betrieblichen Innovationsprozes-
se und Qualifizierung in diesem Bereich. 

Bei den zuletzt aufgeführten vier Zielen handelt es sich um solche, die mit dem ursprünglich ge-
planten Programm „Innovationsbezogener Personaltransfer“ (IPT) erreicht werden sollten. Dieses 
wird nicht im Rahmen des ESF umgesetzt, so dass die Ziele konsequenterweise auch nicht er-
reichbar sind. Bei Änderungen des ESF-OP des Landes NRW sollten diese Ziele daher gestrichen 
werden.  
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Im Folgenden wird auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen überprüft, welchen Bei-
trag der Bildungsscheck NRW zu den relevanten maßnahmebezogenen Zielen geleistet hat. 

Unterstützung der Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe 

Anders als bei den Förderangeboten des Bundes zur Weiterbildung von Erwerbstätigen besteht 
beim Bildungsscheck NRW die Möglichkeit des direkten betrieblichen Zugangs. Sowohl beim indi-
viduellen als auch beim betrieblichen Zugang ist vor der Ausstellung eines Bildungsschecks eine 
Weiterbildungsberatung bei den in NRW eingerichteten Weiterbildungsberatungsstellen obligato-
risch. Im betrieblichen Zugang hat diese Weiterbildungsberatung zum Ziel, „gemeinsam mit den 
Betrieben zu klären, welche Qualifizierung ihrer Beschäftigten notwendig ist, um z.B. neue Arbeits-
abläufe zu realisieren, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, neue Wege des Marke-
tings zu gehen. Die Beratung soll also helfen herauszufinden, wie Weiterbildung betriebliche Ver-
änderungen wirksam unterstützen kann. Weiterhin dient sie dazu, die Betriebe beim Auffinden von 
geeigneten Weiterbildungsanbietern und -angeboten zu unterstützen“.44 Damit verfolgt die Weiter-
bildungsberatung explizit das Ziel, Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe zu unter-
stützen. 

Dass die betriebliche Weiterbildungsberatung einen quantitativ erheblichen Anteil an der Umset-
zung des Bildungsschecks NRW hat, zeigt sich u.a. an der Verteilung der bewilligten Bildungs-
schecks nach dem jeweiligen Zugang: So erfolgte die Mehrheit der Bewilligungen in den letzten 
Jahren über den betrieblichen Zugang: Der Anteil an allen Bewilligungen lag im Durchschnitt der 
Jahre 2007 bis 2009 bei 53, 4 % (vgl. Übersicht 2-6).  

Übersicht 2-6: Bewilligte Bildungsschecks nach betrieblichem und individuellem Zugang in 
den Jahren 2007 bis 2009 – Anteile in % 

Jahr Betrieblicher Zugang Individueller Zugang 
2007 54,3 45,7 
2008 51,5 48,5 
2009 58,2 41,8 
Insgesamt 53,5 46,5 

Quelle: ISG 2010 – Eigene Berechnungen nach Auswertungen der ESF-Monitoringsystemdaten; Auswertungsbasis: 
101.024 zwischen 2007 und 2009 bewilligte Bildungsschecks. Auf den betrieblichen Zugang entfielen damit zwischen 
2007 und 2009 insgesamt 54.048 Bewilligungen. 

Da im Rahmen der betrieblichen Weiterbildungsberatung für mehrere Beschäftigte eines Unterneh-
mens Bildungsschecks ausgestellt werden können, stellt sich die Frage, wie viele Unternehmen 
tatsächlich die betriebliche Beratung genutzt haben. Auf Basis des von der G.I.B. erstellten pro-
grammspezifischen Jahresberichts zum Bildungsscheck zeigt sich hierzu folgendes Bild: Allein in 
den Jahren 2008 und 2009 wurden insgesamt 110.900 Weiterbildungsberatungen durchgeführt. 
Bei 38.178 handelte es sich um betriebliche Weiterbildungsberatungen, d.h. ihr Anteil an allen Be-
ratungen lag im Durchschnitt der beiden Jahre bei 33,5 % (vgl. Übersicht 2-7). Zwischen 2008 und 
2009 ist hierbei der Anteil der betrieblichen Beratungen deutlich gestiegen und zwar von 31,2 % 
auf 38,0 %.45 Da nach vorliegenden Untersuchungsergebnissen im Durchschnitt jedes Unterneh-
                                                 
44 G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Leitfaden für Beraterinnen und Berater im Rahmen des Bil-

dungsscheckverfahrens, Bottrop 2009, S. 12 
45 Für die ersten Umsetzungsjahre wurden im Rahmen einer Untersuchung festgestellt, dass sich das Verhältnis von betrieblicher zu 

individueller Weiterbildungsberatung ab der zweiten Jahreshälfte 2006 auf ein Verhältnis von 30 zu 70 einpendelte. Davor – also in 
der ersten Jahreshälfte 2006 – lag der Anteil der betrieblichen Weiterbildungsberatungen an allen Weiterbildungsberatungen hinge-
gen bei 44 %. Vgl. hierzu: SALSS – Sozialwissenschaftliche Forschungsgruppe GmbH / Univation Institut für Evaluation - Dr. Beywl 
& Associates GmbH (Hrsg.), Evaluierung des „Bildungsscheck NRW", Endbericht, Bonn/Köln 2008, S. 42  
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men an 1,44 Beratungen teilnimmt, dürften rd. 25.800 Unternehmen in den Jahren 2008 und 2009 
betriebliche Weiterbildungsberatungen in Anspruch genommen haben. 

Übersicht 2-7: Betriebliche und individuelle Weiterbildungsberatungen im Rahmen des Bil-
dungsschecks NRW 2008 und 2009 

Jahr Betriebliche  
Weiterbildungsberatungen 

Individuelle 
Weiterbildungsberatungen

Weiterbildungs-
beratungen insgesamt 

2008 22.683 50.035   72.718 
2009 14.495 23.687   38.182 
Insgesamt 37.178 73.722 110.900 

Quelle: G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Bericht Bildungsscheck Nordrhein-
Westfalen 01.01.-31.12.2009, Bottrop 2010 sowie G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 
(Hrsg.), Bericht Bildungsscheck Nordrhein-Westfalen 01.01.-31.12.2008, Bottrop 2010 

Zusammenfassend kann hinsichtlich der Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihres Weiter-
bildungsbedarfs ein positives Fazit gezogen werden: Die betriebliche Weiterbildungsberatung ist in 
NRW zum einen strukturell über die Weiterbildungsstellen fester Bestandteil des Beratungsprozes-
ses, und die Beratung selbst ist Voraussetzung für die Ausstellung bzw. Bewilligung eines Bil-
dungsschecks. Zum anderen hat die betriebliche Weiterbildungsberatung nicht nur einen nennens-
werten Anteil am gesamten Beratungsgeschehen. Sie bereitet in erheblichem Maße die Inan-
spruchnahme des Bildungsschecks und damit die Weiterbildungsbeteiligung von Unternehmen 
und v.a. Beschäftigten vor, da für ein Unternehmen mehrere (max. zehn) Bildungsschecks ausge-
stellt bzw. bewilligt werden können. In den Jahren 2008 bis 2009 nahmen rd. 25.800 Unternehmen 
in NRW etwa 37.200 Beratungsangebote in Anspruch. Im Nachgang zu den betrieblichen Beratun-
gen erfolgte die Ausstellung bzw. Bewilligung von 54.048 Bildungsschecks. Der betriebliche Zu-
gang zu Weiterbildung lag damit - in Relation zu den insgesamt zwischen 2007 und 2009 bewillig-
ten Bildungsschecks - bei 53,5 %. 

Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung, sowohl hinsichtlich des 
Geschlechts, des Alters, des Qualifikationsniveaus und der Nationalität 

Zum Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung – z.B. hinsichtlich des Ge-
schlechts, des Alters, des Qualifikationsniveaus und der Nationalität – liegen Informationen aus der 
Auswertung von Daten des Monitoring- und Begleitsystems zu den soziodemographischen Merk-
malen der geförderten Weiterbildungsteilnehmenden vor. Zusätzliche Quellen stehen im Rahmen 
der Darstellung von Ergebnissen aus Befragungen bei geförderten Weiterbildungsteilnehmenden 
durch die G.I.B. zur Verfügung. Hinsichtlich des Abbaus von Disparitäten zeigt sich folgendes Bild:  

• Geschlecht: Mit dem Bildungsscheck werden überwiegend Frauen erreicht. Ihr Anteil liegt – 
auf Basis der Auswertungen von Daten aus dem Monitoringsystem – zwischen 2007 und 2009 
bei 59,5 % und nach Jahren differenziert kontinuierlich über 50 % (vgl. Übersicht 2-8). Damit 
werden über den Bildungsscheck NRW (vgl. Kap. 1.2.3.1) anteilig – mit einem Unterschied von 
über zehn Prozentpunkten – deutlich mehr Frauen erreicht, als es ihrem Anteil an den Weiter-
bildungsteilnehmenden insgesamt entspricht (47 %).46 Damit dürfte der Bildungsscheck NRW 
einen wichtigen Beitrag zum Abbau von geschlechtsspezifischen Disparitäten leisten. 

                                                 
46 Der Frauenanteil von 47 % bezieht sich auf das Bundesgebiet insgesamt für das Jahr 2007. Vgl. Autorengruppe Bildungsberichter-

stattung (Hrsg.), Bildung in Deutschland 2010, Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswe-
sens im demografischen Wandel, Bielefeld 2010,. S. 302 
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Übersicht 2-8: Personenbezogene Merkmale von Teilnehmer/innen an Weiterbildung zwi-
schen 2007 und 2009, die über den Bildungsscheck NRW gefördert wurden 
bzw. von zum Bildungsscheck NRW beratenen Personen 

Personenbezogene  
Merkmale 

Anteil der jeweiligen Gruppe an allen Ge-
förderten über den  

Bildungsscheck NRW in % 

Anteil der jeweiligen Gruppe an den 
zum Bildungsscheck NRW  

Beratenen in % 
Geschlecht 

Frauen 59,5 71,3 
Männer 40,5 28,7 

darunter: 
• 2007 57,7 
• 2008 62,4 
• 2009 59,4 

Keine Angaben 

Migrationshintergrund 
Nicht-Deutsche   4,4   0,7 
Spätaussiedler/innen   3,2 
Eingebürgerte   1,5 
Geburtsort ist nicht Deutschland 

Keine Angaben 
  7,0 

Berufliche Qualifikation 
Ohne Berufsabschluss   2,6   2,0 

Art des Beschäftigungsverhältnisses 
Vollzeit 59,1 
Teilzeit 23,0 
Selbständigkeit 11,6 
Mini-/Midijob   5,9 
Mithelfende/r Familienangehörige/r 

Keine Angaben 

  0,5 
Beruflicher Status im Unternehmen 

Un-/Angelernt   2,6 
Facharbeiter/in   9,2 
Vorarbeiter   0,5 
Meister / Polierer   2,7 
Angestellte/r – einfache Tätigkeiten   6,2 
Angestellte/r – qualifizierte Tätigkeiten 40,8 
Angestellte/r – hochqualifizierte  
Tätigkeiten 20,0 

Angestellte/r - Führungsaufgaben   5,6 
Andere Tätigkeiten 

Keine Angaben 

12,4 
Sonstige Merkmale 

Personen mit Betroffenheit von Arbeitslo-
sigkeit in den vorangegangenen fünf Jah-
ren 

Keine Angaben 22,1 

Berufsrückkehrer/innen1)   2,5 
Ältere (50 Jahre und mehr) 13,1 
Ältere (55 Jahre und mehr)   4,4 

Keine Angaben 

Personen ohne jegliche Weiterbildungsbe-
teiligung in den vorangegangenen zwei 
Jahren 

Keine Angaben 46,6 

Befristetes Arbeitsverhältnis    9,2 
1) Angaben zu Berufsrückkehrer/innen liegen aus dem Monitoringsystem ausschließlich für Personen im individuellen Zu-
gang vor. 
Quelle: ISG 2010 – Eigene Berechnungen nach Auswertungen der ESF-Monitoringsystemdaten; Auswertungsbasis: 
101.024 zwischen 2007 und 2009 bewilligte Bildungsschecks sowie G.I.B.-Auswertungstabellen zur „Befragung zur Nut-
zung des Förderinstruments Bildungsscheck“ bei Personen, die zum Bildungsscheck beraten wurden (individueller Zu-
gang) der G.I.B. (unveröffentlicht). Die Befragung wurde Mitte 2008 von der G.I.B. durchgeführt. Die Auswertung bezieht 
sich auf einen Rücklauf von 1.326 Fragebögen. 

• Alter: Nach Auswertungen der Monitoring- und Begleitsystemdaten entfallen von allen über 
den Bildungsscheck NRW Geförderten der Jahre 2007 bis 2009 4,4 % auf Personen ab 55 
Jahren. Gegenüber ihrem Anteil an den Erwerbstätigen und sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, der 2009 bei 13,1 % lag, sind damit Ältere deutlich unterrepräsentiert. Hier ist es 
demnach mit dem Bildungsscheck NRW nicht gelungen, bestehende Disparitäten beim Zu-
gang zu bzw. bei der Beteiligung an Weiterbildung von Älteren zu reduzieren. Der vergleichs-
weise geringe Anteil Älterer an den über den Bildungsscheck NRW Geförderten könnte sich 
zumindest teilweise daraus erklären lassen, dass mit dem WeGebAU-Programm für Ältere ei-
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ne Förderalternative zum Bildungsscheck NRW zur Verfügung steht, die aufgrund der besse-
ren Förderkonditionen47 von Älteren präferiert wird.  

Andererseits ist mit der BA-Förderung jedoch nur die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnah-
men möglich, die extern zertifiziert sind und zu anerkannten (Teil-)Abschlüssen führen oder die 
Zulassung zur sog. Externenprüfung ermöglichen. Der Zugang zur BA-Förderung ist damit ver-
gleichsweise restriktiv, was auch durch die eher niedrigen Eintrittszahlen Älterer in das WeGe-
bAU-Programm zum Ausdruck kommt: So traten in den Jahren 2007, 2008 und 2009 jeweils 
192, 1.211 und 1.097 Ältere entsprechend der Regelungen des § 417 SGB III in NRW in We-
GebAU-Maßnahmen ein (vgl. Übersicht 1-26). Die Gesamtzahl dieser Eintritte zwischen 2007 
und 2009 liegt bei 2.500 Personen und damit deutlich unter den über den Bildungsscheck 
NRW erreichten Älteren (4.293) des selben Zeitraums. Die Existenz des WeGebAU-Pro-
gramms erklärt demnach nicht die nur geringe Inanspruchnahme des Bildungsschecks NRW. 

• Qualifikationsniveau: Der Anteil der Personen ohne Berufsabschluss, die zwischen 2007 bis 
2009 an Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen, die über den Bildungsscheck NRW finanziell 
bezuschusst worden sind, betrug nach Auswertung der Monitoringdaten 2,2 %. Ein ähnliches 
Ergebnis zeigt sich auf Basis einer Befragung der G.I.B. von Personen, die in 2008 an einer 
Weiterbildungsberatung zum Bildungsscheck NRW teilgenommen hatten: Hier ergibt sich ein 
Wert von 2,0 % aller Weiterbildungsberatenen. Das IAB-Betriebspanel 2009 weist dem gegen-
über für 2008 einen Anteil der Beschäftigten ohne Berufsabschluss an allen Beschäftigten in 
NRW von 16,3 % aus (vgl. Kap. 1.2.4.1). Damit kann für Geringqualifizierte festgestellt wer-
den, dass diese nur sehr selten die geförderte Weiterbildungsteilnahme über den Bildungs-
scheck NRW nutzen. Nicht auszuschließen ist jedoch auch hier, dass im Falle der Weiterbil-
dungsteilnahme andere, finanziell attraktivere Förderalternativen von Geringqualifizierten für 
die Finanzierung der Weiterbildungskosten in Anspruch genommen werden. Hinzuweisen ist 
insbesondere auf die Fördermöglichkeiten des Programms „WeGebAU - Weiterbildung Gering-
qualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen“ sowie auf das Weiterbil-
dungsangebot „Qualifizieren statt Entlassen: Förderung beruflicher Weiterbildung während des 
Bezuges von Kurzarbeitergeld nach § 77 (2) SGB III“, die beide über die BA umgesetzt werden 
(vgl. Kap. 1.3.1.1). Allein über das We-Ge-Bau-Angebot traten zwischen 2007 und 2009 insge-
samt 19.180 Geringqualifizierte in BA-geförderte Qualifizierungsmaßnahmen ein (vgl. Über-
sicht 1-26). Diese hohen Fallzahlen könnten also einen nachvollziehbaren Erklärungshinter-
grund für die vergleichsweise geringe Beteiligung Geringqualifizierter am Bildungssscheck 
NRW bieten.  

• Nationalität: Der Anteil der über den Bildungsscheck NRW erreichten Nicht-Deutschen liegt bei 
4 %, wenn die Daten des Monitoringsystems zugrunde gelegt werden.48  

Vergleicht man den Anteil der im Monitoringsystem ausgewiesenen Teilnehmenden ohne 
deutschen Pass mit dem Anteil der Nicht-deutschen an den sozialversicherungspflichtigen Be-

                                                 
47 Vollständige Übernahme der Lehrgangskosten sowie bis zu 100-%iger Zuschuss zu den Fahrt-, auswärtigen Unterbringungs- sowie 

ggf. Kinderbetreuungskosten. 
48  Einen differenzierteren Einblick zur Relevanz des Migrationshintergrunds liefert die G.I.B.-Befragung bei Personen, die an der im 

Vorfeld zur eigentlichen geförderten Qualifizierung an der (obligatorischen) Weiterbildungsberatung teilgenommen haben: Demnach 
finden sich unter den Weiterbildungsberatenen 0,7 % ohne deutschen Pass, 1,5 % Eingebürgerte und 3,2 % Spätaussiedler/innen. 
Darüber hinaus gaben in der G.I.B.-Befragung 7,0 % der Befragten an, nicht in Deutschland geboren zu sein. Die erfassten Katego-
rien können durchaus Mehrfachnennungen enthalten, so dass eine simple Addition nicht möglich ist. 
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schäftigungsverhältnissen (2009: 7,7 %), ist auch für diese Gruppe eine unterdurchschnittliche 
Beteiligung am Bildungsscheck NRW festzustellen. 

• Weitere Personengruppen: Für weitere Personengruppen, deren Beteiligung an Weiterbildung 
vergleichsweise gering ist, kann ebenfalls eine eher verhaltene Teilnahme an Bildungsscheck-
geförderten Qualifizierungen festgestellt werden: So lag der Anteil von Mini- und Midijobbern 
bei 5,9 % und von befristet Beschäftigten bei 9,2 % (G.I.B.-Befragung). In erheblichem Maße 
gelingt es jedoch, Personen zur Weiterbildung zu motivieren, die in den vorangehenden zwei 
Jahren nicht an Weiterbildung teilgenommen haben. Der entsprechende Anteil lag auf Basis 
der G.I.B.-Befragungen bei 46,6 %. Aus einer weiteren G.I.B.-Untersuchung aus dem Jahr 
2008 geht - mit Bezug zu Befragungsdaten des Jahres 2006 - zudem hervor, dass der Anteil 
der über den Bildungsscheck NRW geförderten, die in den vorangehenden fünf Jahren nicht 
an Weiterbildung teilgenommen haben, bei 36,6 % (betrieblicher Zugang) bzw. 48,9 % (indivi-
dueller Zugang) lag.49  

Zusammenfassend zeigen diese Befunde, dass der Abbau von Disparitäten im Bereich der berufli-
chen Weiterbildung sowohl für Frauen als auch für Personen, die längere Zeit bereits nicht an Wei-
terbildung partizipiert haben, gelungen ist. Für andere Gruppen – insbesondere Ältere, Geringqua-
lifizierte und Nicht-Deutsche (bzw. Menschen mit Migrationshintergrund) – konnten durch den bis-
herigen Aufbau des Bildungsschecks NRW die bestehenden Disparitäten nicht reduziert werden. 

Stimulierung von betrieblichen Bildungsinvestitionen in Unternehmen, die sich bislang nur 
unterdurchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben 

Zur Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen in Unternehmen, die sich bislang nur unter-
durchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben, liegen keine aktu-
ellen Informationen vor. Angaben zum Investitionsverhalten der Unternehmen und/oder dem Aus-
gabenvolumen für Weiterbildungszwecke werden weder ex-ante (beim betrieblichen Zugang) noch 
im Anschluss an eine über den Bildungsscheck NRW bezuschusste Weiterbildung für das Monito-
ring- und Begleitsystem erfasst. Allerdings zeigt die G.I.B.-Erhebung, die sich auf Weiterbildungs-
beratene im individuellen Zugang bezieht, dass 36,7 % der Weiterbildungen betrieblich veranlasst 
und finanziert wurden. Bei weiteren 22,2 % handelte es sich um solche, bei denen die Finanzie-
rung der Weiterbildungskosten sowohl über den Arbeitgeber, als auch den/die Arbeitnehmer/in er-
folgte. Beim betrieblichen Zugang dürfte ohnehin von betrieblichen Weiterbildungsinvestitionen 
ausgegangen werden. Damit sind stimulierende Wirkungen des Bildungsschecks NRW auf die be-
trieblichen Bildungsinvestitionen für einen Großteil der geförderten Weiterbildungen gegeben. Al-
lein bis März 2008 berechnet in diesem Zusammenhang die Forschungsgruppe SALSS in ihrer 
2008 vorgelegten Evaluation des Bildungsschecks betriebliche Investitionen in Höhe von 24,3 Mio. 
Euro, die – im Rahmen der aufzubringenden Eigenbeteiligung – von den Unternehmen zur finan-
ziellen Absicherung der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zusätzlich zu den ESF-Mitteln des Bil-
dungsschecks NRW eingesetzt wurden. 

Betriebliche Investitionen bleiben jedoch nicht auf das konkrete Weiterbildungsvorhaben be-
schränkt, das über den Bildungsscheck NRW bezuschusst wurde: Aus einer weiteren Befragung 
durch die G.I.B. bei Teilnehmer/innen an über den Bildungsscheck geförderten Weiterbildungen 
nach Abschluss dieser Weiterbildung, lässt sich rekonstruieren, dass weitere Weiterbildungen 

                                                 
49 Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Zwischenbilanz zur Umsetzung des Förderinstruments 

„Bildungsscheck NRW“ (= Arbeitspapiere 22, Materialien zum Programm-Monitoring), Bottrop 2008, S. 32 
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durchgeführt wurden, an denen sich die Arbeitgeber ebenfalls beteiligen. Demnach wurde von 
40,5 % der (in 2008) Befragten angegeben, dass nach der über den Bildungsscheck NRW geför-
derten Weiterbildung eine weitere Weiterbildungsteilnahme erfolgte. Diese wurde zu 42,1 % allein 
durch den Arbeitgeber finanziert, in weiteren 15,2 % der Fälle beteiligte sich der Arbeitgeber antei-
lig an den Weiterbildungskosten.  

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
Betrieben und auf den Arbeitsmärkten 

Eine direkte Beantwortung der Frage, ob sich die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmer/innen 
im Zuge der Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen verbessert, die über den Bildungsscheck 
NRW finanziell bezuschusst wurden, ist nicht möglich. Allerdings liegen im Rahmen der nachge-
henden G.I.B. Befragung von Weiterbildungsteilnehmenden des Jahres 2008 Selbsteinschätzun-
gen zu Veränderungen im betrieblichen und allgemeinen beruflichen Umfeld vor, die hinsichtlich 
ausgewählter Beschäftigungsaspekte im Unternehmen und der beruflichen Position am Arbeits-
markt Tendenzaussagen ermöglichen. Demnach zeigen sich positive Veränderungen insbesonde-
re in den allgemeinen Beschäftigungsaussichten der Befragten: Zwei Drittel stimmen der Aussage 
„voll zu“ bzw. „eher zu“, dass sie im Anschluss an die Weiterbildung „bessere Möglichkeiten“ ha-
ben, „außerhalb des Unternehmens eine Beschäftigung zu finden“. 69,8 % der befragten Weiterbil-
dungsteilnehmenden sind überdies der Ansicht, dass „eine drohende Arbeitslosigkeit abgewendet 
werden konnte“. Über die Hälfte (52,8 %) gibt außerdem an, dass sich die persönliche „Position im 
Unternehmen“ im Anschluss an die Weiterbildungsteilnahme verbessert habe. Demgegenüber sa-
gen jeweils 30 % aus, dass es zu Einkommenserhöhungen oder Verbesserungen im Arbeitsplatz-
umfeld gekommen ist (vgl. Übersicht 2-9).  

Übersicht 2-9: Veränderungen im betrieblichen und beruflichen Umfeld nach Ende der Wei-
terbildung, die über den Bildungsscheck NRW gefördert wurde – Anteil in % 
der befragten Teilnehmenden des Jahres 2008 

Die Aussage ... 
... trifft voll zu ... trifft eher zu Insgesamt Veränderungen im betrieblichen und  

beruflichen Umfeld 
Anteile in % der Befragten 

Meine Position im Unternehmen hat sich verbessert 20,9 32,8 52,8 
Mein Einkommen hat sich erhöht 14,1 16,5 30,6 
Mein Tätigkeitsbereich hat sich verändert 17,5 30,5 48,0 
Mein Arbeitsplatzumfeld hat sich verbessert 12,4 27,3 29,7 
Ich habe bessere Möglichkeiten, außerhalb des  
Unternehmens eine Beschäftigung zu finden 23,4 43,0 66,4 

Eine drohende Arbeitslosigkeit konnte abgewendet werden 24,6 45,2 69,8 
Quelle: G.I.B-Auswertungstabellen zur nachgehenden Befragung von Teilnehmenden am Bildungsscheck NRW des Jah-
res 2008 (unveröffentlicht). Die Auswertung bezieht sich auf einen Rücklauf von 491 Fragebögen. Eigene Darstellung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit keine 
gesicherten Informationen vorliegen. Indirekt deuten aber die Ergebnisse der von der G.I.B. durch-
geführten nachgehenden Befragung von Teilnehmenden an über den Bildungsscheck NRW geför-
derten Weiterbildungen darauf hin, dass sich die Weiterbildungsteilnahme nach Selbsteinschät-
zung der Befragten v.a. positiv auf ihre relative Wettbewerbsposition am Arbeitsmarkt ausgewirkt 
haben dürfte. Für ein Großteil der Befragten haben sich das Arbeitslosigkeitsrisiko reduziert und 
die Beschäftigungschancen erhöht. Aber auch innerbetrieblich scheint sich durch die Weiterbildung 
die Position der Beschäftigten erhöht zu haben. Beide Befunde könnten im Umkehrschluss auf ei-
ne erhöhte Beschäftigungsfähigkeit hinweisen.  
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Qualitative Verbesserung der Angebote und Finanzierungsinstrumente der Weiterbildung 

Für den zugrunde liegenden Betrachtungszeitraum wurde bereits in Kap. 1.3.1.1 auf die sukzessi-
ve Ausweitung weiterbildungsrelevanter Förderangebote des Bundes hingewiesen. In Bezug auf 
die BA-Förderinstrumente ist diese Ausweitung als Reaktion der nationalen Arbeitsmarktpolitik auf 
die Finanz- und Wirtschaftskrise zu werten, in dem v.a. – zeitlich zunächst befristet – die Zielgrup-
pen der BA-Förderung deutlich ausgeweitet wurden, um insbesondere in Verbindung mit den  
ebenfalls ausgeweiteten Kurzarbeiterregelungen des SGB III Entlassungen zu vermeiden. In Be-
zug auf die BMBF-Bildungsprämie dürften sich hingegen die Akteure des Bundes sowohl bei der 
Einführung dieses Instruments als auch bei der Verbesserung der Förderkonditionen zum 
01.01.2010 stark am Bildungsscheck NRW orientiert haben.  

Zusammenfassung 

Das ESF-OP des Landes NRW formuliert insgesamt neun maßnahmebezogene Ziele zum spezifi-
schen Ziel der Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Un-
ternehmen, von denen jedoch vier im Rahmen des Bildungsschecks NRW nicht erreichbar sind, da 
sie zu einem mittlerweile nicht mehr über den ESF umgesetzten Förderangebot gehören. Aus der 
Gegenüberstellung der jeweiligen maßnahmebezogenen Ziele mit den Informationen zur Zielerrei-
chung aus dem Monitoring- und Begleitsystem sowie den zusätzlichen Erhebungen der G.I.B. bzw. 
der Forschungsgruppe SALSS können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

• Hinsichtlich der Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihres Weiterbildungsbedarfs kann 
ein positives Fazit gezogen werden: Die betriebliche Weiterbildungsberatung ist in NRW zum 
einen strukturell über die Weiterbildungsstellen fester Bestandteil des Beratungsprozesses, 
und die Beratung selbst ist Voraussetzung für die Ausstellung bzw. Bewilligung eines Bil-
dungsschecks. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass im Ergebnis des Beratungs-
prozesses Erwartungen der Unternehmen an die Weiterbildung konkretisiert, qualifikationsbe-
zogene Schwachstellen im Unternehmen und bei den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen 
dezidiert ermittelt werden und eine Bestimmung von entsprechend problemadäquaten Weiter-
bildungen erfolgt. Zum anderen hat die betriebliche Weiterbildungsberatung nicht nur einen 
nennenswerten Anteil am gesamten Beratungsgeschehen. Sie bereitet in erheblichem Maße 
die Inanspruchnahme des Bildungsschecks und damit die Weiterbildungsbeteiligung von Un-
ternehmen und v.a. Beschäftigten vor, da für ein Unternehmen mehrere (max. zehn) Bildungs-
schecks ausgestellt bzw. bewilligt werden können. In den Jahren 2008 bis 2009 nahmen rd. 
25.800 Unternehmen in NRW etwa 37.200 Beratungsangebote in Anspruch. Im Nachgang zu 
den betrieblichen Beratungen erfolgte die Ausstellung bzw. Bewilligung von 54.048 Bildungs-
schecks. Der betriebliche Zugang zu Weiterbildung lag damit - in Relation zu den insgesamt 
zwischen 2007 und 2009 bewilligten Bildungsschecks - bei 53,5 %. 

• In Bezug auf den Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung zeigen sich 
Erfolge des Bildungsschecks insbesondere für Frauen als auch für Personen, die längere Zeit 
bereits nicht an Weiterbildung partizipiert haben. Für andere Gruppen – insbesondere Ältere, 
Geringqualifizierte und Nicht-Deutsche (bzw. Menschen mit Migrationshintergrund) – konnten 
durch die bisherige Umsetzung des Bildungsschecks NRW die bestehenden Disparitäten nicht 
reduziert werden. Hier besteht daher – trotz der Förderangebote auf Bundesebene – nach wie 
vor eine nicht unerhebliche Förderlücke, die der Bildungsscheck NRW in deutlich stärkerem 
Maße zukünftig füllen könnte. Hierzu könnten eine Intensivierung der bereits vorhandenen öf-
fentlichkeitswirksamen Maßnahmen genauso beitragen, wie eine qualitativ auf diese Zielgrup-
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pen ausgerichtete (betriebliche und individuelle) Weiterbildungsberatung. Für den Zugang zum 
Bildungsscheck NRW sind darüber hinaus möglicherweise andere Wege des Zugangs zur 
Zielgruppe – z.B. über die aktive Einbeziehung der Migranten/innenverbände oder von Ver-
bänden nicht-deutscher Unternehmer/innen – zu überlegen. 

• Für die Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen in Unternehmen liegen für den aktuel-
len Förderzeitraum zwar keine betriebsbezogenen Informationen zum Investitionsverhalten 
vor. Allerdings zeigt sich auf Basis einer teilnehmer/innenbezogenen Erhebung, dass über ein 
Drittel der Weiterbildungen im individuellen Zugang betrieblich veranlasst und auch finanziert 
wurde. Bei etwas mehr als einem Fünftel handelte es sich des Weiteren um solche, bei denen 
die Finanzierung der Weiterbildungskosten sowohl über den Arbeitgeber, als auch den/die Ar-
beitnehmer/in erfolgte. Da im Rahmen der Eigenbeteiligungsregelungen beim betrieblichen Zu-
gang ohnehin betriebliche Weiterbildungsinvestitionen ausgelöst werden, sind stimulierende 
Wirkungen des Bildungsschecks NRW auf die betrieblichen Bildungsinvestitionen für einen 
Großteil aller geförderten Weiterbildungen gegeben. Bis März 2008 wurden von der For-
schungsgruppe SALSS betriebliche Weiterbildungsinvestitionen in Höhe von 24,3 Mio. Euro 
ermittelt, die über den Bildungsscheck NRW mobilisiert wurden. Außerdem zeigte eine andere 
G.I.B.-Erhebung, dass nach Nutzung des Bildungsschecks NRW weitere Qualifizierungen 
durchgeführt wurden, an denen sich auch die Unternehmen finanziell beteiligten. Insgesamt 
lässt sich also ein positives Fazit hinsichtlich der Stimulierung betrieblicher Weiterbildungsin-
vestitionen ziehen. 

• Eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob sich die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitneh-
mer/innen im Zuge der Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Bildungs-
schecks NRW verbessert hat, ist nicht möglich. Eine Befragung der G.I.B. von Weiterbildungs-
teilnehmenden des Jahres 2008 im Anschluss an die Teilnahme zeigt jedoch positive Verän-
derungen insbesondere in den allgemeinen Beschäftigungsaussichten der Befragten: Die 
Mehrheit der Befragten sieht den Nutzen der Weiterbildungsteilnahme v.a. in einer Reduzie-
rung des Arbeitslosigkeitsrisikos und der Verbesserung der Beschäftigungsperspektiven am 
Arbeitsmarkt. Über die Hälfte der Befragten gab in der Befragung an, dass sich außerdem die 
eigene Position im Unternehmen verbessert habe. Verbesserungen im Arbeitsumfeld und posi-
tive Einkommenseffekte wurden indes vergleichsweise selten als Effekte der Weiterbildungs-
teilnahme angegeben. Zusammenfassend belegen diese Ergebnisse, dass aus Sicht der Teil-
nehmenden die Weiterbildungsteilnahme insbesondere auf die Beschäftigungschancen auf 
dem Arbeitsmarkt positiv gewirkt hat. Im Umkehrschluss könnte dies darauf hindeuten, dass 
sich die Beschäftigungsfähigkeit durch die Weiterbildung erhöht hat. 

• Inwieweit der Bildungsscheck NRW in der aktuellen Förderperiode Akzente zur qualitativen 
Verbesserung der Angebote und Finanzierungsinstrumente der Weiterbildung setzen konnte, 
muss offen bleiben, da hierfür keine ausreichend validen Daten zur Verfügung stehen. Akzente 
zur Verbesserung der Finanzierungsinstrumente dürften eher gering sein, auch wenn es seit 
Beginn des aktuellen Förderzeitraums zu einer sukzessiven Ausweitung weiterbildungsrele-
vanter Förderangebote des Bundes gekommen ist. In Bezug auf die BA-Förderinstrumente ist 
diese Ausweitung als Reaktion der nationalen Arbeitsmarktpolitik auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu werten. In Bezug auf die BMBF-Bildungsprämie dürften sich hingegen die Ak-
teure des Bundes sowohl bei der Einführung dieses Instruments als auch bei der Verbesse-
rung der Förderkonditionen zum 01.01.2010 stark am Bildungsscheck NRW orientiert haben. 
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• Zu den maßnahmebezogenen Zielen „Zugang von KMU zu neuen Ideen und Lösungsansät-
zen verbessern“, „Unterstützung für KMU bei der Konzeptentwicklung zur Umsetzung von In-
novationen“, „Verbesserung der Kooperation zwischen Unternehmen, und von Unternehmen 
mit Forschungs- und Technologieinstituten“ sowie „stärkere Ausrichtung von Hochschulabsol-
venten und Studierenden – insbesondere Frauen – auf die Entwicklung von Innovationen 
durch Integration in die betrieblichen Innovationsprozesse und Qualifizierung in diesem Be-
reich“ ist darauf hinzuweisen, dass es sich um Ziele handelt, die ursprünglich für das Pro-
gramm „Innovationsbezogener Personaltransfer - IPT“ definiert worden sind. Dieses Pro-
gramm wird nicht im Rahmen des ESF umgesetzt. Die Ziele sind somit nicht erreichbar. Bei 
Änderungen des Programms sollten diese Ziele entsprechend gestrichen werden. 

 
2.5.3 Bewertung der Erreichung maßnahmebezogener Ziele der Potentialbe-

ratung NRW 
Vorbemerkungen 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Potentialberatung NRW hinsichtlich der im ESF-OP 
des Landes genannten maßnahmebezogenen Ziele näher beleuchtet. Um hierbei zunächst ein ge-
naueres Bild des Förderinstruments der Potentialberatung zu beschreiben, wird zunächst der typi-
sche Ablauf einer Potentialberatung dargestellt. Daran schließt sich die Analyse der Erreichung 
maßnahmespezifischer Ziele an. Abschließend werden die Weiterentwicklung der Potentialbera-
tung NRW im April 2009 und die damit verbundenen Neuerungen in der Qualitätssicherung und 
Begleitung seitens der G.I.B. beschrieben. 

Idealtypischer Ablauf einer ESF-geförderten Potentialberatung 

Der Inhalt einer Potentialberatung bezieht sich in einem ersten Schritt auf eine Stärken-Schwächen 
Analyse des zu beratenen Unternehmens. Diese Analyse richtet sich auf die - gemeinsam mit der 
Beratungsstelle Potentialberatung im Rahmen der vor Bewilligung der Potentialberatung durchge-
führten obligatorischen Beratung - identifizierten Problem- und Aufgabenstellungen sowie auf die 
Unternehmensstrategie des Unternehmens. Im Anschluss hieran erfolgt die Entwicklung von Lö-
sungswegen sowie die Formulierung von Handlungszielen. Die Lösungswege und Handlungsziele 
berücksichtigen dabei die unternehmensspezifische Arbeitsorganisation, die Arbeitszeit-, Arbeits- 
und Gesundheitsstrukturen im Unternehmen, den Aufbau der Personalentwicklung, den bestehen-
den Qualifizierungsbedarf, die Altersstruktur sowie den vorhandenen Fachkräftebedarf. Hieran 
schließt sich in einem dritten Schritt die Formulierung des Handlungsplans an, der die festgelegten 
Maßnahmen zur Zielerreichung beinhaltet. Diese Maßnahmen werden abschließend gemäß den 
zeitlichen Möglichkeiten im Rahmen der Potentialberatung bereits im Unternehmen umgesetzt. 
Das erste prozessbezogene Ergebnis ist demzufolge der verbindliche betriebliche Handlungs-
plan.50  

 

 

 
                                                 
50 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Gemeinsame Durchführungsrichtlinie, Programm: Ar-

beitsgestaltung, Fördergegenstand: Potentialberatung, Stand: 20.11.2009, Düsseldorf 2009 sowie G.I.B. Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung Nordrhein-Westfalen, Ein Leitfaden für die Beratungsstellen, Materialien 
zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, Arbeitspapiere 29, Bottrop 2009 
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Ergebnisse der Potentialberatung 

Hinsichtlich der Ergebnisse der Potentialberatung liegen Informationen im Wesentlichen aus einer 
von der G.I.B. im Jahr 2008 durchgeführten Unternehmensbefragung vor51. Diese legte den 
Schwerpunkt auf die Beschreibung der in 2008 in den Potentialberatungen behandelten Themen 
sowie der aus dem Beratungsprozess hervorgehenden Umsetzung. Ein weiterer Fokus dieser Un-
ternehmensbefragung lag in der Analyse von eingetretenen oder erwarteten Wirkungen im Zuge 
der Potentialberatung. 

Entsprechend der Ausführungen im ESF-OP des Landes NRW werden mit der Potentialberatung 
im spezifischen Ziel „Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ 
folgende maßnahmebezogenen Ziele anvisiert: 

• Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit orientierte Entwicklung der Humanressourcen; 

• Generationenübergreifende Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen; 

• Gesundheitsförderliche und familienfreundliche Arbeitsbedingungen als Voraussetzung dauer-
hafter Beschäftigungsfähigkeit; 

• Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und Qualifikationen in moderner Arbeitsorganisation ein-
schließlich flexibler Arbeitszeitmodelle; 

• Einführung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien; 

• Kooperation zwischen Unternehmen und von Unternehmen mit Einrichtungen der Weiterbil-
dung auch im Sinne des Transfers guter Praxis; 

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im Rahmen betrieblicher Modernisierung; 

Im Folgenden wird überprüft, in welchem Maße die bisherige Umsetzung der Potentialberatung 
NRW erfolgreich zu diesen Zielen beitragen konnte. 

Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit orientierte Entwicklung der Humanressour-
cen, generationenübergreifende Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen 
sowie gesundheitsförderliche und familienfreundliche Arbeitsbedingungen als Vorausset-
zung dauerhafter Beschäftigungsfähigkeit 

Die Ergebnisse zu den ersten drei maßnahmebezogenen Ziele werden gemeinsam betrachtet, da 
sie sich einerseits inhaltlich überschneiden und andererseits in unterschiedlichen, durch die Poten-
tialberatung behandelten Themen wiederfinden: Eine zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit 
orientierte Entwicklung der Humanressourcen etwa geht überschneidend mit Themen der genera-
tionsübergreifenden Personal- und Organisationsentwicklung einher. Chancengleichheit umfasst 
hierbei nicht nur diejenige hinsichtlich der Geschlechter sondern auch die der alterspezifischen und 
somit generationsübergreifenden Personal- und Organisationsentwicklung. Auch gesundheitsför-
dernde und familienfreundliche Arbeitsbedingungen umfassen einerseits die Chancengleichheit 
von Männern und Frauen, andererseits aber auch die Chancengleichheit von Personen, die be-
sondere Anforderungen an gesundheitsadäquate Arbeitsbedingungen stellen. Hierzu wären etwa 
ältere Beschäftigte aber auch Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu zählen. 

                                                 
51 Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung 2008, Bewilligungsentwicklung NRW 

und Regionen, Ergebnisse der Unternehmensbefragung, Bottrop 2009. Informationen am aktuellen Rand liegen hingegen nicht vor. 
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Zu den o.g. Zielen sind die im Beratungsprozess integrierten Themen der Personalentwicklung und 
Weiterbildung, der Gesundheit bei der Arbeit, der Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie 
das Thema des demographischen Wandels im Betrieb zu betrachten. Hierbei zeigt sich, dass die 
Themen in unterschiedlicher Intensität in die Beratung und die Umsetzung von Beratungsergebnis-
sen integriert wurden: 

• So war beispielsweise das Thema Personalentwicklung/Weiterbildung Gegenstand in rd. zwei 
Dritteln der Potentialberatungen (66,9 %) in 2008. Mit der Umsetzung von Ergebnissen der Po-
tentialberatung wurden zu diesem thematischen Komplex darüber hinaus in knapp der Hälfte 
der Fälle (46,3 %) bereits begonnen (vgl. Abbildung 2-3).  

• Das Thema Gesundheit bei der Arbeit wurde zu 23 % in den Beratungen thematisiert und zu 
17 % bereits umgesetzt.  

• Das Thema Chancengleichheit für Frauen und Männer wurde hingegen eher selten (11,6%) 
bearbeitet, so dass auch der Anteil von entsprechend umgesetzten Maßnahmen (5,4 %) ver-
gleichsweise gering ausfällt. 

• Ein ebenfalls vergleichsweise geringer Stellenwert ist schließlich für das Thema demographi-
scher Wandel in den Unternehmen festzustellen: Gegenstand der Potentialberatung war dies 
in 3,8 % aller Beratungen im Jahr 2008. Bei 1,8 % der befragten Unternehmen hatte zum Zeit-
punkt der Befragung die Umsetzung bereits eingesetzt. 

Abbildung 2-3: In den Potentialberatungen 2008 bearbeitete und umgesetzte Themen – An-
teil der Befragten in % 

 
Quelle: G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung 2008, Bewilligungs-
entwicklung NRW und Regionen, Ergebnisse der Unternehmensbefragung, Bottrop 2009, S. 52 

Im Vergleich der bearbeiteten Themen zeigen sich damit zusammenfassend klare Präferenzen der 
Unternehmen. Demnach steht die Personalentwicklung/Weiterbildung am häufigsten auf der Agen-
da. Hingegen zeigt sich das Thema des demographischen Wandels am geringsten in den Bera-
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tungsprozess aufgenommen. Das Thema Gesundheit findet sich zu knapp einem Viertel als The-
ma in den Beratungen integriert. Auffallend bleibt, dass das Thema Gleichstellung zwischen Män-
nern und Frauen mit einem eher geringen Anteil von 11,6 % in den Beratungsprozess integriert ist. 
Nicht auszuschließen ist, dass bei der Bearbeitung des Themas Personalentwicklung/Weiterbil-
dung (s.o.) auch Aspekte des demographischen Wandels, der Gesundheit und der Gleichstellung 
im Beratungsprozess Berücksichtigung finden. 

Darüber, in welchem Maße die Ergebnisse der Potentialberatung NRW langfristig und nachhaltig 
zur Optimierung der Unternehmensorganisation beitragen, liegen aus den Erhebungen keine Infor-
mationen vor. Aussagen hierzu können daher nicht getroffen werden. 

Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und Qualifikationen in moderner Arbeitsorganisation 
einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle 

Das maßnahmebezogene Ziel der verbesserten Nutzung der Fähigkeiten und Qualifikationen in 
einer moderner Arbeitsorganisation einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle kann durch das in 
der Befragung enthaltene Thema der neuen Arbeitszeitmodelle näher beleuchtet werden. Im Jahre 
2008 wurde in 11,4 % der Beratungen das Thema neue Arbeitszeitmodelle bearbeitet, und zu 
5,9 % wurden diesbezügliche Ergebnisse der Beratung  bereits umgesetzt.  

Einführung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien 

Zum Ziel der Einführung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien kann ne-
ben dem mit rd. 85 % genannten Thema Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation die 
Bearbeitung der Themen Neue Produkte und Dienstleistungen sowie Neue Technologien als Indi-
kator herangezogen werden. Die Ausrichtung auf neue Produkte und Dienstleistungen wurde zu 
45,6 % thematisiert, und deren Umsetzung zu 30,1 % bereits eingeleitet. Das Thema neue Tech-
nologien wurde hingegen zu 16,6 % bearbeitet und zu 10,6 % bereits eingeleitet. 

Damit deuten die Ergebnisse der Unternehmensbefragung darauf hin, dass Aspekte der Einfüh-
rung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien einen insgesamt vergleichs-
weise geringen Stellenwert in der Potentialberatung hatten, allerdings etwas häufiger Gegenstand 
des Beratungsprozesses waren als etwa das Chancengleichheitsthema. 

Kooperation zwischen Unternehmen, und von Unternehmen mit Einrichtungen der Weiter-
bildung auch im Sinne des Transfers guter Praxis und Qualifizierte Beteiligung der Beschäf-
tigten im Rahmen betrieblicher Modernisierung 

Aussagen zu Ergebnissen hinsichtlich der Themenkomplexe Kooperation und Beteiligung können 
auf Basis der Informationen des Monitorings oder anderer Sekundärquellen nicht abgeleitet wer-
den. Allerdings lassen sich positive Ergebnisse im Rahmen von Einzelfallbeschreibungen nach-
zeichnen.52 

Weitere Themen der Potentialberatungen 

Die in den Potentialberatungen behandelten Themenstellungen gehen weit über die o.g., direkt mit 
den maßnahmebezogenen Zielen der Potentialberatung NRW im Zusammenhang stehenden As-
pekte hinaus. Abbildung 2-3 zeigt in diesem Zusammenhang, dass Themen wie die Verbesserung 

                                                 
52 Vgl. hierzu: G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Licht in der Nebelbank, Methodische Datener-

fassung steigert Auftrags- und Beschäftigtenzahlen, Potentialberatung im Handwerksbetrieb, Bottrop o.J. sowie G.I.B. Gesellschaft 
für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), 360 Grad – Total im Bilde, Bottrop o.J. 



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“   ISG 
 

 - 122 -

der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die strategische Unternehmensplanung in den Beratun-
gen eine wichtige Rolle spielten: Das Thema der Aufbau- und Ablauforganisation wurde z.B. in 
84,9 % der in 2008 durchgeführten Beratungen bearbeitet, und in 69,4 % der Beratungen erfolgte 
bereits die Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Die strategische Unternehmensplanung wur-
de in 73,3 % der Beratungsfälle thematisiert und erreichte mit einem Anteil von 53,4 % einen eben-
falls hohen Umsetzungsstand.  

Veränderungen in beratenen Unternehmen durch die Potentialberatung NRW 

Hinsichtlich der erreichten Verbesserungen in den beratenen Unternehmen zeigt die G.I.B.-Befra-
gung 2008 v.a. positive Veränderungen hinsichtlich der betrieblichen Arbeitsabläufe: In 60,5 % der 
Unternehmen waren bereits zum Befragungszeitpunkt Verbesserungen beobachtbar, und weitere 
34,5 % der Befragten erwarteten für die nahe Zukunft entsprechend positive Entwicklungen. Die 
Sicherung bestehender Arbeitsplätze zeigt sich mit 54,2 % ebenfalls stark ausgeprägt. In Zukunft 
wurden von weiteren 40 % der Unternehmen positive Beschäftigungsentwicklungen in Folge der 
Potentialberatung erwartet.  

Die Potenziale der Beschäftigten, die sich auf das maßnahmebezogene Ziel der zukunftsgerichte-
ten Entwicklung der Humanressourcen bezieht, haben sich aus Sicht von 29,3 % der befragten 
Unternehmen ebenfalls positiv verändert. Weitere 44,2 % der Befragten erwarteten diesbezügliche 
Verbesserungen in der Zukunft.  

Hinsichtlich der Einführung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien lassen 
sich ebenfalls erste Verbesserungen nachzeichnen: 12,5 % der befragten Unternehmen stellten 
bereits zum Befragungszeitpunkt entsprechende Entwicklungen fest und weitere 11,4 % rechneten 
mit Verbesserungen in der Zukunft (vgl. Übersicht 2-10).  

Übersicht 2-10: Eingetretene und zu erwartende Verbesserungen im Unternehmen – Anteil 
in % der befragten Unternehmen im Jahr 2008 

Verbesserungen ... ... wurden  
bereits erreicht 

... werden noch 
erwartet 

Verbesserung der Arbeitsabläufe 60,5 34,5 
Sicherung bestehender Arbeitsplätze 54,2 40,0 
Steigerung der Potenziale der Beschäftigten 29,3 44,2 
Steigerung der Produktivität 21,7 53,8 
Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen 17,9 27,0 
Senkung der Kosten 14,9 46,8 
Steigerung des Umsatzes 13,8 59,0 
Gewinnung neuer Marktpotenziale 12,9 52,5 
Einführung neuer Technologien und Verfahren 12,5 11,4 

Quelle: G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung 2008, Bewilligungs-
entwicklung NRW und Regionen, Ergebnisse der Unternehmensbefragung, Bottrop 2009, S. 53 

Programmanpassungen in 2009 

Die Ergebnisse der von der G.I.B. in 2008 durchgeführten Unternehmensbefragung waren Anlass 
für eine inhaltliche Weiterentwicklung der Potentialberatung im Frühjahr 2009. Aus den Befra-
gungsergebnissen konnte u.a. gefolgert werden, dass Unternehmen umso erfolgreicher in ihren 
Modernisierungsbemühungen sind, je aktiver sie ihre Beschäftigten an diesem Prozess beteiligen. 
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein ganzheitliches Modernisierungsverständnis im Unter-
nehmen und im Beratungsprozess, in dem Fragen der Arbeitszeitberatung und der Konzeptent-
wicklung als auch gesundheitliche Aspekte der Arbeit gleichrangig betrachtet werden, zu höheren 
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Erfolgen der Potentialberatung führt als sehr spezifische, auf bestimmte Problemsituationen aus-
gerichtete Beratungen. 

Aus diesen Erfahrungen heraus wurde eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der Potentialbera-
tung vorgenommen, in deren Rahmen die Potentialberatung stärker darauf ausgerichtet wurde, 
Unternehmen noch besser in die Lage zu versetzen, Modernisierungsansätze prozessorientiert zu 
entwickeln und gleichzeitig Lernprozesse anzustoßen. Die Ergebnisse der Potentialberatung sollen 
demnach das Unternehmen befähigen, als „lernende Organisation“ zukünftige Problemstellungen 
zu meistern, so dass die Potentialberatung den Anstoß für nachhaltige Veränderungsprozesse 
gibt. Weiteres Kernanliegen der Anpassung und Weiterentwicklung der Potentialberatung war zu-
dem, das Förderangebot insbesondere für kleine Unternehmen attraktiver zu gestalten. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Veränderungen in der Potentialberatung ist die Arbeitszeit-
beratung als ehemals bestehendes eigenständiges Förderinstrument in die Potentialberatung inte-
griert worden. Damit wurde von Seiten der Programmverantwortlichen deutlich gemacht, dass eine 
im Sinne der integrierten Unternehmensentwicklung zielführende Arbeitszeitgestaltung nur dann 
erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn diese in den Kontext anderer betrieblicher Prozesse ein-
gebettet ist. 

Da in der Förderperiode 2000-2007 insbesondere Kleinst- und Kleinbetriebe nicht bzw. eher unter-
durchschnittlich durch die Potentialberatung erreicht wurden, wurden die Zugangsvoraussetzungen 
der Potentialberatung flexibilisiert. Dazu gehört u.a., dass zwischen ein und 15 Beratungstage ge-
fördert werden, wobei die Betriebsgröße unerheblich ist. Zugleich sollen damit die Beratungsleis-
tungen stärker an die Problemstellungen und Bedarfslagen der Unternehmen angepasst werden. 
Insbesondere soll die Möglichkeit, auch weniger als drei Beratungstage in Anspruch zu nehmen, 
den Zugang von Kleinst- und Kleinbetrieben zur Potentialberatung erleichtern, da mit einer gerin-
gen Zahl an Beratungstagen die im Rahmen der Eigenbeteiligung anfallenden Kosten auf Unter-
nehmensseite vertretbar bleiben.53  

Im Hinblick auf die Qualitätssicherung der durchgeführten Potentialberatungen hat die G.I.B. die 
bisherigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung weiterentwickelt und den neuen Anforderungen an-
gepasst. Hierbei wird insbesondere der Fokus auf die Beratungsstellen als „Lotsen“ der Potential-
beratung gesetzt. Damit verbunden waren die Erstellung eines Leitfadens zur neueren Ausrichtung 
sowie die Einführung landesweiter Qualitätsstandards, die aufgrund der Flexibilisierung der Poten-
tialberatung entwickelt wurden. Im Zuge der Anpassungen im Qualitätsmanagement der Potential-
beratung kam es diesbezüglich zu folgenden Änderungen: 

• Einführung eines neuen elektronisches Beratungsprotokolls, das zu einer strukturierten Bera-
tung der Unternehmen beiträgt; 

• Aktualisierung von Handlungshilfen zur Umsetzung der Potentialberatung auf betrieblicher  
Ebene; 

• Anpassung eines Fragebogens, mit dem Potentialberatungen im Zeitverlauf und die zwischen-
zeitlichen Veränderungen im Unternehmen gegenübergestellt werden können; 

• Erweiterung von thematischen Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangeboten; 

                                                 
53  G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung Nordrhein-Westfalen, Ein Leitfaden für 

die Beratungsstellen, Materialien zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, Arbeitspapiere 29, Bottrop 2009 



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“   ISG 
 

 - 124 -

• Anpassung von Kriterien zur Auswahl und Präsentation von Beispielen guter Praxis; 

• Forcierung der Weiterführung oder Neueinrichtung sog. „runder Tische“ zur Förderung des Er-
fahrungsaustausch zwischen den Beratungsstellen in NRW; 

• Kontinuierliche Analyse von Handlungsplänen zur besseren Überprüfung der Erreichung von 
vereinbarten Zielen des Beratungsprozesses durch die Beratungsstellen; 

• Weitere Aufwertung der fachliche Begleitung durch die G.I.B. und des Monitorings zur Erhö-
hung des Informationsstands zu Wirkungen der Potentialberatung. 

Insgesamt sollte die Neuausrichtung u.a. zu einer stärkeren Inanspruchnahme der Potentialbera-
tung durch Kleinst- und Kleinunternehmen führen. Ferner stand bei der Anpassung der Potential-
beratung die Erhöhung der Passfähigkeit des Instruments an den konkreten, auch zeitlichen Be-
darf der Unternehmen sowie der vorhandenen finanziellen Ressourcen im Vordergrund, wobei 
gleichzeitig die Anforderungen an eine integrierte Bearbeitung der Themenbereiche präzisiert wur-
den. Hinsichtlich der thematischen Ausrichtung wurden – mit Ausnahme der Integration der ehe-
mals eigenständigen Arbeitszeitberatung - keine Veränderungen eingeführt.  

Schlussfolgerungen 

Das ESF-OP des Landes Nordrhein-Westfalen formuliert für das Programm Potentialberatung ins-
gesamt sieben maßnahmebezogenen Ziele. Diese umfassen einerseits Themen der zukunftsge-
richteten und an Chancengleichheit orientierten Humankapitalentwicklung, der generationsüber-
greifenden Personal- und Organisationsentwicklung sowie der gesundheitsförderlichen und famili-
enfreundlichen Arbeitsbedingungen. Andererseits werden Ziele hinsichtlich einer modernen Ar-
beitsorganisation und flexibler Arbeitszeitmodelle sowie der Anwendung fortgeschrittener Techno-
logien in der Potentialberatung verfolgt. Schließlich sollen mit der Potentialberatung NRW Koope-
rationen zwischen Unternehmen einerseits und zwischen Unternehmen und Einrichtungen der 
Weiterbildung andererseits gefördert werden. 

Die Ergebnisse der Umsetzung zeigen, dass die o.g. Ziele mit unterschiedlicher Intensität verfolgt 
wurden: Nach den Ergebnissen einer auf das Jahr 2008 bezogenen Unternehmensbefragung der 
G.I.B. waren demnach v.a. Themen der Personalentwicklung und Weiterbildung sowie der Anwen-
dung fortgeschrittener und geeigneter Technologien Schwerpunkte des Beratungsprozesses. 

Dem gegenüber stehen Themen wie Gesundheit bei der Arbeit oder Chancengleichheit von Frau-
en und Männern seltener im Fokus der Potentialberatung. Der demographische Wandel schlägt 
sich schließlich aus Sicht von befragten Unternehmen am wenigsten als thematischer Schwer-
punkt von Potentialberatungen nieder. Nicht auszuschließen ist, dass bei der Bearbeitung des 
Themas Personalentwicklung/Weiterbildung auch Aspekte des demographischen Wandels, der 
Gesundheit und der Gleichstellung im Beratungsprozess Berücksichtigung finden. Ähnliche Befun-
de wie bei der Thematisierung der genannten Aspekte zeigen sich auch bei deren Umsetzung: Am 
häufigsten wurde zu den Themen Personalentwicklung und Weiterbildung sowie neue Technolo-
gien mit der Umsetzung von Ergebnissen aus dem Beratungsprozess begonnen. 

Die Befunde dokumentieren insgesamt, dass durch die thematische Schwerpunktsetzung in den 
Potentialberatungen alle maßnahmebezogenen Ziele bedient wurden, d.h. in der konkreten Umset-
zung der Potentialberatung sind all jene Aspekte mit den Unternehmen „bearbeitet“ worden, die für 
die Erreichung der gesetzten Ziele notwendig sind. Dass die Umsetzung der Ergebnisse des Bera-
tungsprozesses teilweise bereits während des Beratungsprozesses selbst begonnen wird, deutet 
die Handlungsorientierung und den engen Praxis- und Unternehmensbezug der Potentialberatun-
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gen an. Allerdings zeigen die vorliegenden Befunde auch, dass die Relevanz der Themen aus Un-
ternehmenssicht stark variiert. Ein weiteres Ergebnis der Analysen war, dass hinsichtlich der the-
matischen Schwerpunktsetzungen Potentialberatungen weit über diejenigen Themen hinausge-
hen, die sich auf die genannten maßnahmebezogenen Ziele beziehen: So stellten eher allgemeine 
Aspekte der Unternehmensführung, wie die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die strategische 
Unternehmensplanung wichtige Bestandteile vieler Beratungen dar. 

Hinsichtlich der Ergebnisbewertung der Potentialberatungen ist insbesondere darauf hinzuweisen, 
dass sich aus Sicht einer großen Zahl von Unternehmen positive Effekte in Bezug auf betriebliche 
Abläufe sowie die Sicherung bestehender Arbeitsplätze einstellen. Etwas geringer sind die von den 
Unternehmen angegebenen Effekte hinsichtlich der zukunftsgerichteten Entwicklung der Human-
ressourcen. Darüber hinaus sind – allerdings in deutlich geringerem Ausmaß – Verbesserungen 
hinsichtlich des Einsatzes fortgeschrittener Technologien eingetreten.  

Wie nachhaltig diese Effekte sind, kann auf Basis des vorliegenden Datenmaterials nicht einge-
schätzt werden. Ebenso wenig ist aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen, ob die dargestellten 
Effekte allein auf den Beratungsprozess zurückzuführen sind. 

Auf Basis der Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2008 erfolgte im Frühjahr 2009 eine An-
passung der Potentialberatung auf inhaltlicher und umsetzungsbezogener Ebene: Im Vordergrund 
stand dabei die inhaltliche Modifikation der Potentialberatung im Sinne eines ganzheitlichen Mo-
dernisierungskonzepts und die stärkere Einbeziehung der Beschäftigten in den Beratungsprozess. 
Vor diesem Hintergrund wurde auch die Arbeitszeitberatung in die Potentialberatung integriert. Auf 
organisatorischer Ebene wurden zudem die Zugangsbedingungen zum Programm für Kleinst- und 
Kleinbetriebe verbessert, die bis 2008 nur sehr verhalten die Fördermöglichkeiten der Potentialbe-
ratung genutzt hatten. Hierzu wurde auch die Dauer der Beratungstage flexibilisiert. Darüber hin-
aus wurden Maßnahmen zum verbesserten Qualitätsmanagement des Programms eingeleitet und 
an die neuen inhaltlichen Anforderungen angepasst.  

 

2.5.4 Bewertung der Erreichung maßnahmebezogenen Ziele der innovativen 
Vorhaben 

Wie im vorangehenden Kapitel für die Potentialberatung NRW dargestellt, sollen auch innovative 
Vorhaben im spezifischen Ziel Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorga-
nisation einen Beitrag zu folgenden maßnahmebezogenen Zielen leisten: 

• Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit orientierte Entwicklung der Humanressourcen; 

• Generationenübergreifende Personal- und Organisationsentwicklung in Unternehmen; 

• Gesundheitsförderliche und familienfreundliche Arbeitsbedingungen als Voraussetzung dauer-
hafter Beschäftigungsfähigkeit; 

• Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und Qualifikationen in moderner Arbeitsorganisation ein-
schließlich flexibler Arbeitszeitmodelle; 

• Einführung und Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien; 

• Kooperation zwischen Unternehmen, und von Unternehmen mit Einrichtungen der Weiterbil-
dung auch im Sinne des Transfers guter Praxis; 

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im Rahmen betrieblicher Modernisierung. 
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Insgesamt wurden bis Ende 2009 zwölf innovative Vorhaben umgesetzt. Dabei handelt es sich um 
mehrjährige Projekte, deren Abschluss überwiegend noch bevorsteht, so dass zum Berichtsle-
gungszeitpunkt über den Beitrag dieser Projekte zu den o.g. Zielen keine Aussagen getroffen wer-
den können. 

Alle innovativen Vorhaben werden fachlich begleitet, und zwar entweder von der G.I.B. oder vom 
Landesinstitut Arbeit und Gesundheit (LIGA), falls es sich um Vorhaben handelt, die einen engen 
Bezug zu den Themen Gesundheit, Gesundheitspolitik oder Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
der Arbeitswelt aufweisen. Die fachliche Begleitung erfolgt dabei in enger Abstimmung mit den Re-
gionalagenturen (bei regional ausgerichteten Projekten) und dem fachlich zuständigen Förderrefe-
rat. Ihre Aufgabe liegt darin, im Rahmen einer kontinuierlichen und dialogorientierten Abstimmung 
mit den Verantwortlichen der innovativen Vorhaben den Projektfortschritt entsprechend der projekt-
spezifischen Zielsetzungen und Meilensteine nachzuhalten, bei im Projektverlauf auftretenden Pro-
blemstellungen unterstützend tätig zu werden und den Transfer von Ergebnissen des innovativen 
Vorhabens über das Vorhaben selbst hinaus zu sichern.54 

Zur Steuerung innovativer Vorhaben wurde 2007 unter Federführung des MAIS (ehemals: MAGS) 
eine eigene Arbeitsgruppe Innovation (AG Innovation) eingerichtet, an der neben der G.I.B. und 
der ESF-Verwaltungsbehörde alle Referate beteiligt sind, die für Förderangebote des ESF im Land 
NRW fachlich zuständig sind. Die AG Innovation ist damit prioritätsachsenübergreifend für alle in-
novativen Vorhaben zuständig, die in der laufenden Interventionsperiode aus Mitteln des ESF fi-
nanziell unterstützt werden. Die Aufgaben der AG Innovation lagen zunächst in der Erarbeitung 
und Abstimmung von Kriterien zur Auswahl innovativer Vorhaben für eine Förderung auf Basis der 
jeweiligen Projektkonzeptionen. Zu solchen Bewertungs- und Auswahlkriterien gehören auf inhaltli-
cher Ebene beispielsweise Innovationsgehalt und erwartete Nachhaltigkeit des Vorhabens, die 
Ausrichtung an den regionalen Bedarf und der Beitrag zum Chancengleichheitsziel. Formale Aus-
wahlkriterien beziehen sich darüber hinaus auf die Plausibilität von Zielen und die Realisierbarkeit 
des Vorhabens, auf die vorhandene Erfahrung des Projektträgers, die Beteiligung von regional re-
levanten Akteuren der Beschäftigungspolitik, die Unternehmensnähe und die Beteiligungsorientie-
rung.55  

Grundsätzlich können innovative Vorhaben nur dann finanziell aus den Mitteln des ESF des Lan-
des NRW gefördert werden, wenn sie: 

• strukturbildend und nachhaltig sind, 

• ein Bezug zum regionalen Bedarf gegeben ist, 

• innovativ – im Sinne von „noch nicht erprobt“ – sind, 

• nicht auf andere ausreichende Finanzierungen zurückgreifen können und 

• die Vorgaben des Gender-Mainstreamings verbindlich einhalten.56 

                                                 
54 Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Durchführungsbericht 2009 zum ESF-Programm 

Nordrhein-Westfalen 2007 – 2013, Entwurf vom 18.05.2010, Düsseldorf 2010, S. 18 
55 Ders., S. 18 f. 
56 Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Förderdatenbank: Innovative Projekte, Fundstelle: 

http://www.gib.nrw.de/service/foerderprogramme/innovative_projekte_beschaeftigungsfaehigkeit 
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Übersicht 2-11: Ausgewählte innovative Vorhaben in der Prioritätsachse A und Beitrag zu 
den maßnahmebezogenen Zielen im spezifischen Ziel Verbreitung innovati-
ver und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation 

Titel des 
Vorhabens 

Regio-
naler  

Bezug 
Zielstellung Abgedeckte maßnahmebezogenen Ziele Lauf-

zeit 

PIA-Pflege-
Innovation in 
der Gesund-
heitsregion 
Aachen 

Region  
Aachen 

Erfassung aktueller Innovations- und Moderni-
sierungserfordernisse in Einrichtungen der Ge-
sundheitswirtschaft und Ableitung sowie Imple-
mentierung passgenauer Umsetzungsmaßnah-
men in den Einrichtungen. Den Pflegekräften 
kommt hierbei eine zentrale Rolle bei Anstoß 
und Umsetzung von betriebl. Innovationen zu 

• Einführung und Anwendung fortgeschrittener 
und geeigneter Technologien 

• Kooperation zwischen Unternehmen, und v. 
Unternehmen mit Einrichtungen d. Weiterbil-
dung auch im Sinne d. Transfers guter Praxis

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im 
Rahmen betrieblicher Modernisierung 

Bis 
07/2011

Bewältigung 
des demo-
graphischen 
Wandels in 
der Logistik-
branche 

NRW 
weit 

• Aufbau und Betrieb eines aktiven Unterneh-
mens- und Know-how-Netzwerks mit Fokus 
auf den demographischen Wandel. 

• Entwicklung branchenspezifischer Lösungen 
für die Herausforderungen des demographi-
schen Wandels. 

• Ermittlung der unternehmensspezifischen 
Beratungsbedarfe von Unternehmen der Lo-
gistikbranche. 

• Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit 
orientierte Entwicklung d. Humanressourcen 

• Generationenübergreifende Personal- und 
Organisationsentwicklung in Unternehmen 

• Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und 
Qualifikationen in moderner Arbeitsorganisa-
tion einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im 
Rahmen betrieblicher Modernisierung 

Bis 
05/2012

Future. 
Food.NRW–
Employabili-
ty und Inno-
vation in Un-
ternehmen 
der Ernäh-
rungsin-
dustrie in 
NRW 

Ost-
westfa-
len-
Lippe 

Entwicklung, Erprobung und Verbreitung neuar-
tiger Lösungsansätze für ein integratives Inno-
vationsmanagement der Ernährungsindustrie in 
NRW 

• Generationenübergreifende Personal- und 
Organisationsentwicklung in Unternehmen 

• Gesundheitsförderliche und familienfreundli-
che Arbeitsbedingungen als Voraussetzung 
dauerhafter Beschäftigungsfähigkeit 

• Verbesserte Nutzung d. Fähigkeiten u. Qua-
lifikationen in moderner Arbeitsorganisation 
einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle 

• Kooperation zwischen Unternehmen, und v. 
Unternehmen mit Einrichtungen d. Weiterbil-
dung auch im Sinne d. Transfers guter Praxis

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im 
Rahmen betrieblicher Modernisierung 

Bis 
12/2010

Arbeitgeber-
zusammen-
schluss 
Ruhr-Lippe-
Soest / AGZ 

NRW 
weit 

• Aufgabenorientierte Abdeckung der Perso-
nalbedarfe in landwirtschaftlichen Kleinst- 
und Kleinbetrieben durch den Aufbau eines 
selbsttragenden Arbeitgeberzusammen-
schlusses 

• Schaffung neuer sozialversicherungspflichti-
ger und perspektivisch langfristig abgesicher-
ter Beschäftigungsverhältnisse 

• Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit 
orientierte Entwicklung d. Humanressourcen 

• Kooperation zwischen Unternehmen, und v. 
Unternehmen mit Einrichtungen d. Weiterbil-
dung auch im Sinne d. Transfers guter Praxis

Bis 
10/2010

Partizipative 
Verbesse-
rung der In-
novations- 
und Lernkul-
tur von Un-
ternehmen 
in regionalen 
Netzwerken 
(InnoLern) 

Westfä-
lisches 
Ruhr-
gebiet 

• Entwicklung neuer Organisations- und (über-
betrieblicher) Kooperationsformen zur geziel-
ten Qualifizierung von Beschäftigten mit dem 
Ziel einer verstärkten Initiierung und verbes-
serten Durchführung von Modernisierungs-
prozessen in der Produktion. 

• Nachhaltige Verbesserung der Innovations- 
und Lernkultur in den Unternehmen. 

• Arbeitspolitische Flankierung eines EFRE-
Projekts zum Kooperations- und Wissens-
management. 

• Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit 
orientierte Entwicklung d. Humanressourcen 

• Generationenübergreifende Personal- und 
Organisationsentwicklung in Unternehmen 

• Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und 
Qualifikationen in moderner Arbeitsorganisa-
tion einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle

• Einführung und Anwendung fortgeschrittener 
und geeigneter Technologien 

• Kooperation zwischen Unternehmen, und v. 
Unternehmen mit Einrichtungen d. Weiterbil-
dung auch im Sinne d. Transfers guter Praxis

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im 
Rahmen betrieblicher Modernisierung 

Bis 
01/2012

Interkomp -
Fachkräfte-
manage-
ment u. In-
novations-
kompeten-
zen im 
transnatio-
nalen Aus-
tausch mit 
europäi-
schen Part-
nern 

Westfä-
lisches 
Ruhrge-
biet 

• Entwicklung eines betrieblichen Fachkräfte-
managements 

• Verbesserung der betrieblichen Innovations-
kraft durch Innovationsmanagement 

• Zukunftsgerichtete und an Chancengleichheit 
orientierte Entwicklung d. Humanressourcen 

• Generationenübergreifende Personal- und 
Organisationsentwicklung in Unternehmen 

• Verbesserte Nutzung der Fähigkeiten und 
Qualifikationen in moderner Arbeitsorganisa-
tion einschließlich flexibler Arbeitszeitmodelle

• Kooperation zwischen Unternehmen, und v. 
Unternehmen mit Einrichtungen d. Weiterbil-
dung auch im Sinne d. Transfers guter Praxis

• Qualifizierte Beteiligung der Beschäftigten im 
Rahmen betrieblicher Modernisierung 

Bis 
03/2010

Quelle: ISG 2010 auf Basis von den durch die G.I.B. zur Verfügung gestellten Kurzprofilen zu sechs innovativen Vorha-
ben in der Prioritätsachse A. 
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Aus den dargestellten Aufgaben von AG Innovation und fachlicher Begleitung sowie aus den o.g. 
Förderkriterien sowie den Kriterien zur Auswahl von innovativen Vorhaben geht hervor, dass struk-
turelle Voraussetzungen geschaffen wurden, mit denen einzelne maßnahmebezogenen Ziele be-
reits durch die übergeordneten Steuerungsmechanismen erreicht werden können. Dies betrifft ins-
besondere Aspekte der Nachhaltigkeit, Innovation, des Transfers sowie der Gleichstellung. Von 
Belang ist in diesem Zusammenhang auch, dass zur Förderung innovativer Vorhaben entspre-
chend der Förderkriterien auch eine fachliche Stellungnahme der jeweiligen regionalen Akteure 
notwendig ist, so dass der regionale Bezug gewährleistet ist. Überdies wird der Transfer der Pro-
jekte direkt über die fachliche Begleitung abgesichert.  

Aus den von der G.I.B. zur Verfügung gestellten Kurzbeschreibungen zu sechs Projekten57 geht 
überdies hervor, dass alle der o.g. maßnahmebezogenen Ziele von diesen innovativen Vorhaben 
abgedeckt werden (vgl. Übersicht 2-11). Für weitere drei innovative Vorhaben, die fachlich über 
das Landesinstitut Arbeit und Gesundheit (LIGA) fachlich begleitet werden, ist darüber hinaus be-
kannt, dass in besonderem Maße das Subziel „Gesundheitsförderliche und familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen als Voraussetzung dauerhafter Beschäftigungsfähigkeit“ bedient wird.58 

Zusammenfassend zeigt sich, dass aufgrund der geschaffenen Strukturen auf Steuerungs- und 
Umsetzungsebene (AG Innovation, kontinuierliche und externe fachliche Begleitung sowie Förder-
bedingungen) und der Übereinstimmung der zurzeit in der Umsetzung befindlichen innovativen 
Vorhaben auf inhaltlich-thematischer Ebene mit den maßnahmebezogenen Zielen des spezifi-
schen Ziels Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation von konkre-
ten Ergebnissen zu diesen Zielen ausgegangen werden kann. Solche Ergebnisse lagen jedoch 
zum Zeitpunkt der Berichtslegung dieses Berichts nicht vor. Darüber hinaus sei an dieser Stelle 
noch einmal auf die Notwendigkeit hingewiesen, die sich bietenden Fördermöglichkeiten zur Um-
setzung innovativer Vorhaben zukünftig stärker zu nutzen (vgl. Kap. 2.3.2). 

 

2.5.5 Bewertung der Erreichung maßnahmebezogener Ziele des Beschäftig-
tentransfers NRW 

Vorbemerkungen 

Um die Ergebnisse des Beschäftigtentransfers hinsichtlich der maßnahmebezogenen Ziele näher 
beleuchten zu können, wird in diesem Kapitel im Wesentlichen auf zwei Quellen zurückgegriffen. 
Im Vordergrund stehen zum einen Auswertungen von Daten zum Beschäftigtentransfer NRW aus 
dem Monitoringsystem, also Daten mit direktem Bezug zur ESF-Förderung zwischen 2007 und 
2009. Zum anderen wird ergänzend eine Trägerbefragung der G.I.B. aus dem Jahr 200959 heran-
gezogen, aus der allgemeine Aussagen zu Transferprojekten – unabgängig davon, ob diese neben 
der BA-Förderung mit zusätzlichen ESF-Mitteln unterstützt wurden oder nicht – abgeleitet werden 
können. Mit Hilfe dieser Informationen wird dargestellt, in welchem Maße es gelungen ist, die maß-
                                                 
57 Hierbei handelt es sich um die Vorhaben „PIA-Pflege-Innovation in der Gesundheitsregion Aachen“, die „Bewältigung des demogra-

phischen Wandels in der Logistikbranche“, „FutureFood.NRW – Employability and Innovation in Unternehmen der Ernährungsindust-
rie in NRW“, „Arbeitgeberzusammenschluss Ruhr-Lipp-Soest / AGZ“ sowie „Partizipative Verbesserung der Innovations- und Lern-
kultur von Unternehmen in regionalen Netzwerken / InnoLern“. 

58 Hierbei handelt es sich um die Vorhaben „Entwicklung und Aufbau einer Arbeitnehmer-Assistenz-Agentur für die mittelständische 
Wirtschaft“, „Audit zur Demografie-sensiblen Personalpolitik“ sowie „PEGASUS – Personalarbeit und Gesundheitsschutz bei altern-
den Belegschaften in der Schmiedeindustrie“. 

59 Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Beschäftigtentransfer in Nordrhein-Westfalen Auswer-
tung der Befragung zum Beschäftigtentransfer im 1. Halbjahr 2009, Bottrop 2010 
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nahmebezogenen Ziele im spezifischen Ziel Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaß-
nahmen und des Personaltransfers über das Instrument Beschäftigtentransfer NRW zu erreichen. 
Bei den maßnahmebezogenen Zielen handelt es sich: 

• einerseits um den Transfer der von Arbeitslosigkeit Bedrohten in eine neue Beschäftigung in 
Ergänzung der Instrumente der Bundesagentur für Arbeit und; 

• andererseits um die Nutzung der Chancen des Strukturwandels, d.h. die Erschließung neuer 
Beschäftigungsfelder, insbesondere im Dienstleistungssektor (z.B. Gesundheits- und Senio-
renwirtschaft). 

Die o.g. Informationsquellen geben im Wesentlichen Aufschluss über soziodemographische Merk-
male der Teilnehmenden, z.B. hinsichtlich ihres Geschlechts und der zum Zeitpunkt des Projekt-
eintritts vorliegenden Berufsabschlüsse. Zum anderen beinhalten die Informationsquellen Hinweise 
zum (kurzfristigen) Verbleib der Teilnehmenden nach Austritt aus dem ESF-geförderten Transfer-
projekt sowie zu den hier erworbenen Abschlüssen. Keine Informationen liegen hingegen zu den 
langfristigen Wirkungen der Teilnahme an Projekten des Beschäftigtentransfers NRW vor sowie zu 
den Nettoeffekten der ESF-Förderung. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass ein Vergleich von 
Teilnehmenden an Transferprojekten mit ESF-Förderung über den Beschäftigtentransfer NRW und 
solchen an Transferprojekten mit ausschließlicher Finanzierung über die Förderinstrumente der BA 
nicht möglich ist. Wirkungen im Sinne kausaler Effekte können damit nicht abgebildet werden.  

Transfer der von Arbeitslosigkeit Bedrohten in eine neue Beschäftigung 

Aus der allgemeinen - d.h. nicht ausschließlich auf ESF-geförderte Transferprojekte gerichteten - 
Trägerbefragung der G.I.B. werden Übergänge in Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt (ein-
schließlich geringfügiger Beschäftigung) für 46 % der Teilnehmenden aus Transfergesellschaften 
(ohne Transferagenturen)60 ausgewiesen. Drei Prozent der Befragten waren im Anschluss als 
Selbständige tätig.  

Im Vergleich hierzu lag die Übergangsquote in den ersten Arbeitsmarkt (einschließlich geringfügi-
ger Beschäftigung) nach Auswertung der Monitoringdaten für den Beschäftigtentransfer NRW bei 
42,0 % sowie bei 2,1 % für den Übergang in wirtschaftliche Selbständigkeit.61  

Die Integrationsquote fällt mit 44,1 % zwar geringer aus, als die der Trägerbefragung, ist aber den-
noch auf einem vergleichbaren Niveau. Weiterhin fanden Übergänge laut Monitoring in Ruhe-
stand/Rente mit 2,5 % (Trägerbefragung: 8 %) und in Qualifizierungsmaßnahmen (einschließlich 
außerbetriebliche Ausbildung) von 1,3 % statt (Trägerbefragung: 1 %). Die Übergänge in Arbeitslo-
sigkeit fielen laut Monitoring mit insgesamt 50,5 % deutlich höher aus als die Übergänge aller 
Transferprojekte, die in der Trägerbefragung der G.I.B. erfasst wurden (39 %). 

                                                 
60  Hierbei handelte es sich um Teilnehmende an Transferprojekten, die im ersten Halbjahr 2009 beendet wurden. 
61 Die Integrationsquote von 42,0 % bezieht sich dabei auf Teilnehmende, die in den Jahren 2008 und 2009 aus Projekten des Be-

schäftigtentransfers NRW ausgetreten sind. Der Verbleib wurde zum Zeitpunkt „vier Wochen nach Austritt“ abgebildet und stellt da-
mit einen kurzfristigen Übergang dar. Aus anderen Untersuchungen ist bekannt, dass die Integrationsquoten in das Beschäftigungs-
system mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Austrittszeitpunkt aus dem Transferprojekt steigen. So zeigt eine Auswertung der 
G.I.B. zum Beschäftigtentransfer NRW aus dem Jahr 2007 einen Übergang in Arbeit von 43 % zum Zeitpunkt „unmittelbar nach Pro-
jektende“ gegenüber einem Verbleib in Arbeit von 53 % zum Zeitpunkt „sechs Monate nach Projektende“. Analog verringert sich zwi-
schen den beiden Beobachtungszeitpunkten die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit: Waren „unmittelbar nach Projektende“ noch 47 % 
der Teilnehmenden arbeitslos, sank dieser Wert bis zum Zeitpunkt „sechs Monate nach Projektende“ auf 31 %. Vgl. G.I.B. Gesell-
schaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Beschäftigtentransfer in Nordrhein-Westfalen, 1. Halbjahr 2007, Auswer-
tung im Überblick, Bottrop 2007 
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Darauf hinzuweisen ist, dass sich die Durchschnittswerte aus dem Monitoring ungleich über die 
Jahre verteilen: Demnach wurde 2008 ein Übergang in den ersten Arbeitsmarkt (inkl. geringfügiger 
Beschäftigung) von 45,0 % erreicht. Der Anteil der Übergänge in Selbstständigkeit betrug hierbei 
2,9 %. Im Folgejahr hingegen sank der Anteil der Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt auf 
41,7 %, und der Anteil der Übergänge in Selbstständigkeit auf 2,0 %. Die Übergänge in Arbeitslo-
sigkeit weisen für die beiden Vergleichsjahre 2008 und 2009 ebenfalls unterschiedliche Anteilswer-
te aus: So betrug der Anteil der in Arbeitslosigkeit mündenden Personen im Jahr 2008 47,9 %, 
während er im Jahr 2009 bei 50,9 % lag. Welche Ursachen die in 2008 und 2009 unterschiedlich 
hohen Übergangsquoten in das Beschäftigungssystem bzw. in Arbeitslosigkeit haben, wurde in 
den vorliegenden Untersuchungen nicht analysiert: Es scheint jedoch plausibel anzunehmen, dass 
das steigende Arbeitslosigkeitsrisiko Ausdruck der sich in 2009 verschlechternden wirtschaftlichen 
und arbeitsmarktbezogenen Rahmenbedingungen im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise ist.  

 

Chancen des Strukturwandels zu nutzen, d.h. die Erschließung neuer Beschäftigungsfelder, 
insbesondere im Dienstleistungssektor (z. B. Gesundheits- und Seniorenwirtschaft) 

Zur Frage, in welchem Maße durch den Beschäftigtentransfer NRW die Chancen des Strukturwan-
dels genutzt und neue Beschäftigungsfelder insbesondere im Dienstleistungsbereich erschlossen 
werden konnten, liegen weder aus dem Monitoringsystem noch aus ergänzenden Untersuchungen 
verwertbare Informationen vor. Im Monitoring wird zwar eine Zuordnung der Teilnehmenden in 
Transferprojekten zu Wirtschaftszweigen vorgenommen, hierbei handelt es sich jedoch um Anga-
ben entsendender Betriebe oder der Transfergesellschaft. Eine Erfassung des Wirtschaftszweigs, 
dem im Anschluss an das Transferprojekt das neu angetretene Beschäftigungsverhältnis oder die 
Selbständigkeit zuzuordnen ist, erfolgt nicht. Damit bleibt unklar, ob die Teilnehmenden in jene Be-
schäftigungsfelder und Wirtschaftszweige einmünden, die den Strukturwandel des Landes NRW in 
besonderer Weise durch Beschäftigungsgewinne prägen.  

Schlussfolgerungen 

Auf Basis der durchgeführten Analysen lassen sich zusammenfassend folgende Schlussfolgerun-
gen ziehen:  

• Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die zwischen 2008 und 2009 
deutlich steigende Zahl von Transferprojekten in NRW – sowie die damit einhergehende Erhö-
hung der Zahl von Teilnehmenden an Transferprojekten – auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 
zurückzuführen ist.  

• Analog zur Gesamtentwicklung hat sich auch die Teilnahme von Personen aus Transfergesell-
schaften an Maßnahmen des Beschäftigtentransfers NRW im Zeitverlauf deutlich erhöht: Nah-
men in 2008 noch 824 Personen an Maßnahmen des Beschäftigtentransfers teil, stieg diese 
Zahl in 2009 auf 2.304. 

• Hinsichtlich des ersten maßnahmenspezifischen Ziels des Transfers der von Arbeitslosigkeit 
Bedrohten in eine neue Beschäftigung können lediglich die unmittelbaren Übergänge nach 
Teilnahmeende dargestellt werden. Der kurzfristige Verbleibsindikator beschreibt die Arbeits-
marktsituation des Teilnehmenden zum Zeitpunkt „vier Wochen nach Austritt aus dem Projekt“. 
Erfahrungsgemäß erhöht sich dieser Wert im Zeitverlauf, da die Suchprozesse am Arbeits-
markt häufig nicht innerhalb von vier Wochen nach Austritt aus einem Projekt beendet sind. 
Insofern stellt die für die Jahre 2008 und 2009 ermittelte Verbleibsquote von 44,2 % der Teil-
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nehmenden in Beschäftigungsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (einschl. betrieb-
liche Ausbildung und Selbständigkeit) einen Mindestwert dar, der sich mit wachsendem zeitli-
chen Abstand zum Projektende erhöht haben dürfte.  

• Auf welche Ursachen der im Zeitverlauf sinkende Übergang in das Beschäftigungssystem zu-
rückgeführt werden kann, ist mit den zur Verfügung stehenden Informationen wissenschaftlich 
nicht belastbar abzubilden. Neben dem wirtschaftlichen Einbruch in 2009 in Folge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise könnten regionale Faktoren genauso eine Rolle gespielt haben wie die 
Qualifikationsstruktur der Teilnehmenden oder Qualitätsprobleme in den Projekten.  

• Auf Basis der durchgeführten Auswertung von Monitoringdaten zeigt sich, dass 565 der aus 
Projekten des Beschäftigtentransfers NRW in 2008 und 2009 austretenden Teilnehmenden 
nach Ende des Projekts in Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt oder in wirtschaftliche 
Selbständigkeit eingemündet sind. 

• Über die Nachhaltigkeit der Beschäftigungsverhältnisse bzw. der Existenzgründungen können 
keine Aussagen getroffen werden. 

• Gleiches gilt für das zweite maßnahmebezogene Ziel der Nutzung der Chancen des Struktur-
wandels bzw. der Erschließung neuer Beschäftigungsfelder im Rahmen des Beschäftigten-
transfers NRW. Das ESF-Monitoringsystem liefert keine Informationen darüber, in welchen 
Wirtschaftszweigen die Beschäftigungsverhältnisse angetreten wurden bzw. in welchen Wirt-
schaftszweigen es zu einer Existenzgründung gekommen ist.  

 

2.6 Bewertung der Erreichung strategischer und spezifischer Ziele 
durch die Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik 
in NRW 

2.6.1 Vorbemerkung 
In Ergänzung zu den Analysen von Monitoring- und Begleitsysteminformationen sowie der zusätzli-
chen Erhebungsbefunde von G.I.B. und SALSS (vgl. Kap. 2.1 bis 2.5) wurde vom ISG eine Befra-
gung von Expertinnen und Experten durchgeführt. Diese Befragung hatte das Ziel, das praktische 
Erfahrungswissen von Akteuren der Steuerung und Umsetzung des ESF in NRW zur Bewertung 
des Beitrags der Maßnahmen in der Prioritätsachse A zu den spezifischen und strategischen Zie-
len des ESF-OP des Landes NRW zu nutzen. Einbezogen wurden 450 Akteure der Arbeits- und 
Beschäftigungspolitik in NRW. Hierbei handelte es sich um solche, die entweder in den Steuer-
ungskreisen und Beiräten der 16 Arbeitsmarktregionen oder aber auf Landesebene über den ESF-
Begleitausschuss die Umsetzung des ESF begleiten. 

Im Rahmen der Befragung wurde den Experten/innen ein differenziertes Set von Indikatoren mit 
der Aufforderung vorgelegt, diese jeweils auf einer Viererskala zu bewerten.62 Diese Vorgehens-
weise führt zu einer verlässlichen und breiten Einschätzung von Stärken und Schwächen der Prio-
ritätsachse A und der hier eingesetzten Förderinstrumente. Die ausgewählten Indikatoren wurden 
einer intensiven Diskussion in der Arbeitsgruppe Evaluation (AG Evaluation) unterzogen, auf Basis 
der Diskussionsergebnisse weiterentwickelt bzw. revidiert und mit dem Auftraggeber abgestimmt. 

                                                 
62 Ein Muster des Fragebogens findet sich im Anhang. 
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Ebenfalls abgestimmt wurde der Kreis der in die Befragung von Experten/innen einzubeziehenden 
Akteure.  

Übersicht 2-12: Verteilung des Rücklaufs der Befragung von Experten/innen zur Umsetzung 
der Maßnahmen in der Prioritätsachse A des ESF-OP des Landes NRW 

Regionale Zugehörigkeit und  
Art der Einrichtung 

Zahl auswertbarer 
Fragebögen Anteil in % 

Nach regionaler Zugehörigkeit 
Hellweg-Hochsauerland 10     7,5 
Mittleres Ruhrgebiet   3     2,2 
Westfälisches Ruhrgebiet   8     6,0 
Märkische Region   6     4,5 
Siegen-Wittgenstein/Olpe   4     3,0 
Ostwestfalen Lippe   9     6,7 
Bergisches Städtedreieck   4     3,0 
Mittlerer Niederrhein   6     4,5 
Düsseldorf / Kreis Mettmann   9     6,7 
Mühlheim, Essen, Oberhausen   3     2,2 
Niederrhein   9     6,7 
Region Aachen    7     5,2 
Bonn / Rhein-Sieg   4     3,0 
Region Köln 11     8,2 
Emscher-Lippe-Region 15   11,2 
Münsterland   6     4,5 
NRW überregional 15   11,2 
Ohne Zuordnung   5     3,7 
Insgesamt 134 100,0 

Nach Art der Einrichtung 
Kammer    18   13,4 
Einrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderung   11     8,2 
Wohlfahrtsverband     7     5,2 
Gewerkschaft     8     6,0 
Öffentliche Verwaltung   31   23,1 
Arbeitsverwaltung (SGB II / SGB III)   34   25,4 
Regionalagentur     8     6,0 
Sonstiges   12     9,0 
Ohne Zuordnung     5     3,7 
Insgesamt 133 100,0 

Quelle: ISG 2010; Auswertung auf Basis von 134 auswertbaren Fragebögen. 

Auf die in den Monaten Juli bis September 2010 durchgeführte Befragung63 reagierten insgesamt 
138 Akteure mit der Rücksendung ausgefüllter Fragebögen, was einem Bruttorücklauf von 30,7 % 
entspricht. Zwei Fragebögen waren aufgrund der Faxübermittlung unlesbar, weitere zwei wurden 
dem ISG erst kurz vor Fertigstellung des Endberichts zugeleitet und konnten daher nicht rechtzei-
tig in die Auswertung einfließen. Die in den folgenden Abschnitten dargestellten Auswertungser-
gebnisse beziehen sich demnach auf 134 Fragebögen. Aus Übersicht 2-12 geht hervor, dass sich 
Akteure aus allen nordrhein-westfälischen Arbeitsmarktregionen an der Befragung beteiligten. Ei-
nen besonders hohen Anteil hatten hierbei Experten/innen aus der Emscher-Lippe-Region sowie 

                                                 
63  Im Anschluss an die Sommerferien in NRW wurde Anfang September in einer Erinnerungsaktion noch einmal um die Rücksendung 

der Fragebögen gebeten.  
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überregionale Akteure. Nach Art der Einrichtung differenziert deckt der Rücklauf das gesamte 
Spektrum der arbeits- und beschäftigungspolitischen Akteure ab: So sind die öffentliche Verwal-
tung und Behörden auf kommunaler, Kreis und Landesebene sowie die Arbeitsverwaltung (Agen-
turen für Arbeit, ARGEn und zugelassene kommunale Träger der Grundsicherung) mit einem An-
teil von jeweils knapp einem Viertel im Rücklauf vertreten. Kammern (Industrie- und Handelskam-
mern sowie Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften) hatten einen Anteil von 13,4 %. 
Auf Einrichtungen der Wirtschaftsförderung (Ämter der kommunalen Wirtschaftsförderung sowie 
Wirtschaftsfördergesellschaften und Technologiezentren), Gewerkschaften, Regionalagenturen 
und Wohlfahrtsverbände entfielen hingegen Anteile zwischen fünf und zehn Prozent. Unter den 
sonstigen Einrichtungen (9,0 %) befinden sich sowohl Arbeitgeber- und Branchenverbände als 
auch Bildungs- und Beratungsdienstleister sowie Hochschulen. 

Zur Interpretation der Ergebnisse der Befragung von Experten/innen ist zu berücksichtigen, dass 
es sich – wie bei allen Individualbefragungen – um subjektive Einschätzungen der Befragten han-
delt. Diese stellen also jeweils Bewertungen vor dem konkreten Erfahrungshintergrund der Befrag-
ten dar und sind daher in ihrer Summe als Tendenzaussagen zu den abgefragten Indikatoren zu 
werten.  

Um ein hohes Maß der Verwertbarkeit der Befragungsergebnisse zu sichern, wurde bereits in der 
Konzeption des Erhebungsinstruments den eigentlichen Kernaspekten der Befragung eine Ein-
gangsfrage vorangestellt, in der die Befragten um eine Einschätzung ihres persönlichen Kenntnis-
stands zu ausgewählten Aspekten der ESF-Umsetzung in NRW gebeten wurden. Die Auswertung 
der Befragungsdaten erfolgte vor diesem Hintergrund differenziert danach, ob es sich bei den Ex-
perten/innen um solche handelt, die einen „hohen“ bis „sehr hohen“ Informationsstand zum ESF 
haben und solchen, auf die dies nicht zutrifft. Bei den in diesem Sinne gut bis sehr gut informierten 
Akteuren handelt es sich um solche, die in der Eingangsfrage zu allen abgefragten Aspekten64 ei-
nen „hohen“ oder „sehr hohen“ Informationsstand angaben. Wurde nur in einem abgefragten Item 
der Eingangsfrage ein „niedriger“ oder „sehr niedriger“ Kenntnisstand angegeben, wurde der jewei-
lige Fragebogen der Gruppe der weniger gut Informierten zugeordnet. Von den 133 beantworteten 
Fragebögen konnten auf diese Weise insgesamt 90 den Akteuren mit „hohem“ oder „sehr hohen“ 
Informationsstand und die verbleibenden 43 Fragebögen den eher wenig Informierten zugeordnet 
werden. 

 

2.6.2 Relevanz und Kohärenz der in der Prioritätsachse A verfolgten spezifi-
schen Ziele 

Zur Überprüfung der Relevanz und Kohärenz der in der Prioritätsachse A verfolgten Ziele wurden 
die Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW dazu befragt, für wie wichtig sie 
die einzelnen, im ESF-OP des Landes NRW festgelegten Ziele einschätzen.  

                                                 
64 Hierbei handelt es sich um die Items (i) „Ziele, die die EU mit dem ESF verfolgt“, (ii) „Förderstrategie, die das Land NRW mit dem 

ESF verfolgt“, (iii) „Fördermöglichkeiten des ESF 2007-2013 in NRW“, (iv) „Zielgruppen des ESF in NRW“ sowie (v) „Strukturen und 
Ansprechpartner/innen des ESF in NRW“. 
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Abbildung 2-4: Einschätzung der Wichtigkeit spezifischer Ziele in der Prioritätsachse A 
durch die Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW – 
Angaben in % 

Die Einschätzungen der Befragten bestätigen grundsätzlich, dass alle im ESF-OP des Landes 
NRW gewählten Zielstellungen wichtig sind. Vergleicht man die Zustimmungswerte zu den einzel-
nen Zielen, sind jedoch aus Sicht der befragten Experten/innen Unterschiede in der Bedeutung 
dieser Ziele zu erkennen. Von besonderem Belang sind demnach mit Zustimmungswerten von  
über 90 % der Befragten die „Steigerung der Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unter-
nehmen“ - insgesamt 96,8 % der Befragten schätzten ein, dass dieses Ziel „sehr wichtig“ oder 
„wichtig“ ist -, die „Sicherstellung des zukünftigen Fachkräftebedarfs“ (96,7 %) sowie die „Verbes-
serung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ (91,8 %). Ebenfalls hohe Zustimmungswerte von 
über 80 % entfielen auf die „längerfristige Sicherung der Anpassungsfähigkeit der Erwerbstätigen 
an den wirtschaftlichen Strukturwandel“ (87,5 %) und die „Förderung der nachhaltigen, sozialen 
und ökologischen Entwicklung“ (81,8 %). Etwas weniger stark ausgeprägt, aber auf ebenfalls ho-
hem Niveau fiel die Zustimmung der Experten/innen hinsichtlich der „Entwicklung neuer Produkte 
durch Unternehmen“ (65,7 %) sowie der „Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen“ 
(62,0 %) aus (vgl. Abbildung 2-4).  

Bildet man auf Basis der Antwort der befragten Experten/innen für jedes der abgefragten Ziele den 
Mittelwert ab, lassen sich die obigen Einschätzungen bestätigen: Besonders wichtig sind demnach 
die „Sicherstellung des zukünftigen Fachkräftebedarfs“ mit einem Mittelwert von 1,29 sowie die 
„Steigerung der Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen“ (1,45), gefolgt von 
der „Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ (1,62), der „Längerfristigen Steigerung 
der Anpassungsfähigkeit der Erwerbsfähigen an den wirtschaftlichen Strukturwandel“ (1,65), die 
„Förderung der für Entwicklung und Umsetzung von Innovationen benötigten Humanressourcen“ 
(1,81) und die „Förderung der nachhaltigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwick-

ISG 2010: Befragung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW. Auswertung auf Basis von 134 
auswertbaren Fragebögen.
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lung“ (1,88). Die eher betriebsbezogenen bzw. betriebsstrukturellen Ziele wie „Unterstützung be-
trieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Personaltransfers“ (2,07), „Modernisierung von 
Produktionsprozessen in Unternehmen“ (2,10), „Entwicklung neuer Produkte und Unternehmen“ 
(2,16) und „Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen“ (2,27) werden im Vergleich 
hierzu als etwas weniger wichtig von den Experten/innen eingeschätzt (vgl. Übersicht 2-13).  

Übersicht 2-13: Durchschnitt der Einschätzung der Wichtigkeit spezifischer Ziele in der Pri-
oritätsachse A durch die Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungs-
politik in NRW 

Mittelwert der  
Einschätzungen  

insgesamt 

Mittelwert der Ein-
schätzungen von  

Akteuren mit „sehr 
gutem“ oder „guten“  

Informationsstand 

Mittelwert der Ein-
schätzungen von Ak-

teuren  
mit weniger gutem 
Informationsstand 

Ziele in der Prioritätsachse A 

Mittelwert Rang Mittelwert Rang Mittelwert Rang 
Steigerung der Weiterbildungsaktivität von 
Beschäftigten und Unternehmen 1,45   2 1,41   2 1,54   2 

Verbreitung innovativer und produktiverer 
Formen der Arbeitsorganisation 1,96   8 1,79   8 2,36 10 

Unterstützung betrieblicher  
Restrukturierungsmaßnahmen und des  
Personaltransfers 

2,07   9 1,96   9 2,37 11 

Verbesserung der Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf 1,62   3 1,63   3 1,60   3 

Längerfristige Steigerung der Anpassungs-
fähigkeit der Erwerbsfähigen an den  
wirtschaftlichen Strukturwandel 

1,65   4 1,66   4 1,62   4 

Sicherstellung des zukünftigen  
Fachkräftebedarfs 1,29   1 1,29   1 1,29   1 

Förderung der nachhaltigen ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Entwicklung 1,88   6 1,76   6 2,17    6 

Entwicklung neuer Produkte und  
Unternehmen 2,16  11 2,14 12 2,23   7 

Modernisierung von Produktionsprozessen 
in Unternehmen 2,10 10 2,02 10 2,28   9 

Einführung neuer Organisationsformen in 
Unternehmen 2,27 12 2,12 11 2,65 12 

Förderung der für Entwicklung und  
Umsetzung von Innovationen benötigten  
Humanressourcen 

1,81   5 1,74   5 1,97   5 

Entwicklung neuer Ansätze  
in der Arbeitspolitik 1,91   7 1,77   7 2,26   8 

Quelle: ISG 2010; Auswertung auf Basis von 134 auswertbaren Fragebögen. Der Mittelwert stellt den Durchschnittswert 
der Einschätzungen der befragten Experten/innen zu den abgefragten Zielen dar, wobei auf einer Viererskala 1 „sehr 
wichtig“, 2 „wichtig“, 3 „unwichtig“ und 4 „sehr unwichtig“ bedeuten. Je näher der Mittelwert also am Wert „1“ liegt, umso 
wichtiger wird das jeweilige Ziel von den befragten Experten/innen eingeschätzt. 

Bei der Differenzierung der Mittelwerte nach dem Informationsstand der Befragten über ausge-
wählte Aspekte des ESF zeigt sich, dass zwar in der Tendenz die Wichtigkeit der Ziele von den 
eher wenig informierten Akteuren etwas geringer eingestuft wird als von den „sehr gut“ oder „gut“ 
informierten Experten/innen. Allerdings liegen die Mittelwerte der Einschätzungen von eher wenig 
Informierten und „sehr gut“ oder „gut“ Informierten i.d.R. recht nah beieinander. Die größten Unter-
schiede liegen in der Bewertung der Wichtigkeit der „Verbreitung innovativer und produktiverer 
Formen der Arbeitsorganisation“ und der „Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen“ 
mit Abständen zwischen den jeweiligen Mittelwerten um 0,5 Skalenpunkte. Insgesamt ist jedoch 
die Rangfolge der Ziele – gemessen an dem Absolutwert der Mittelwerte – weitgehend identisch. 
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Zusammenfassend zeigt sich, dass nach Einschätzung der befragten Akteure der Arbeits- und Be-
schäftigungspolitik in NRW die strategische Ausrichtung der Prioritätsachse A und die dort beste-
henden spezifischen Ziele kohärent und wichtig sind. Von besonderem Belang sind hierbei aus 
Sicht der befragten Experten/innen insbesondere Ziele, die in einem langfristigen Prozess positi-
ven Einfluss auf die Steigerung der Weiterbildungsaktivität, der Anpassungsfähigkeit an den Struk-
turwandel, die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf nehmen. Ziele, die zur Verbesserung von Prozessen im konkreten Unternehmens-
bezug beitragen, sind ebenfalls wichtig, treten jedoch gegenüber den eher auf Nachhaltigkeit ori-
entierten Zielsetzungen des ESF-OP des Landes NRW in der Prioritätsachse A etwas zurück. 

 

2.6.3 Bewertung der Eignung der in Prioritätsachse A umgesetzten Maßnah-
men zur Erreichung relevanter Ziele 

In einem weiteren Fragenblock wurden die Akteure der Arbeits- und Beschäftigungspolitik um eine 
Einschätzung zur Eignung der Maßnahmen der Prioritätsachse A hinsichtlich der spezifischen Ziel-
setzungen, die sich für diese Maßnahmen ergeben, gebeten. Hierbei zeigt sich, dass: 

• der Bildungsscheck NRW in sehr hohem Maße als geeignet angesehen wird, die Weiterbil-
dungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen zu steigern und die Beschäftigungsfähig-
keit der Arbeitnehmer/innen in Betrieben und auf den Arbeitsmärkten zu erhöhen. 86,2 % bzw. 
87,6 % der Befragten bewerten den Bildungsscheck NRW hinsichtlich dieser Ziele als „sehr 
geeignet“ oder „eher geeignet“. Für insgesamt 69,4 % der Befragten stellt überdies der Bil-
dungsscheck NRW ein „sehr geeignetes“ oder eher „geeignetes Instrument“ dar, betriebliche 
Bildungsinvestitionen in Betrieben zu stimulieren, die sich bislang nur unterdurchschnittlich 
stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben. Knapp drei Viertel gaben in 
der Befragung zudem an, dass die im Rahmen des Bildungsschecks NRW bestehende Weiter-
bildungsberatung „sehr geeignet“ oder „eher geeignet“ sei, Betriebe beim Erkennen ihrer Wei-
terbildungsbedarfe zu unterstützen. Eine deutlich geringere Zustimmung entfiel hingegen auf 
die Eignung des Bildungsschecks NRW zum Abbau von Disparitäten im Bereich der berufli-
chen Weiterbildung. Lediglich 56,0 % sehen den Bildungsscheck NRW als „sehr geeignet“ o-
der „eher geeignet“ an, um alters- oder qualifikationsbezogene Disparitäten bzw. solche auf-
grund der Nationalität abzubauen (vgl. Abbildung 2-4); 

• die Potentialberatung NRW v.a. als „sehr geeignet“ oder „eher geeignet“ eingeschätzt wird, um 
die Modernisierung von Produktionsprozessen in Unternehmen einerseits und die Einführung 
neuer Organisationsformen in Unternehmen andererseits zu unterstützen. Jeweils rd. drei 
Viertel der Befragten sehen die Potentialberatung NRW hier als „sehr geeignet“ oder „eher ge-
eignet“ an. Als etwas weniger geeignet wird die Potentialberatung hingegen in Bezug auf die 
Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen eingeschätzt (61,2 %); 

• nach Einschätzung der Befragten die innovativen Vorhaben bislang eher wenig geeignet hin-
sichtlich der Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation waren. 
Dass nur 57,6 % der Akteure die innovativen Vorhaben als „sehr geeignet“ oder „geeignet“ an-
sehen, könnte sowohl damit zusammenhängen, dass bislang zu wenig innovative Vorhaben 
umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten oder aber Ergebnisse dieser (wenigen) Vor-
haben nicht ausreichend kommuniziert wurden; 
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• Der Beschäftigtentransfer NRW von rd. drei Viertel der Befragten als „sehr geeignetes“ oder 
„eher geeignetes“ Instrument angesehen wird, betriebliche Restrukturierungsmaßnahmen und 
den Personaltransfer zu unterstützten. 

Abbildung 2-5: Einschätzung der Eignung der Maßnahmen der Prioritätsachse A zur Errei-
chung der jeweiligen Zielsetzungen – Einschätzung der Experten/innen der 
Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW in % 

Analog hierzu fällt auch die Betrachtung der Mittelwerte aus, und zwar wiederum vergleichsweise 
unabhängig davon, ob es sich um Akteure mit „sehr gutem“ oder „gutem“ Informationsstand oder 
um weniger gut Informierte handelt. Voneinander abweichende Beurteilungen ergaben sich in nen-
nenswertem Umfang lediglich für die Potentialberatung hinsichtlich der Eignung zu den Zielen „Ein-
führung neuer Organisationsformen in Unternehmen“ sowie „Modernisierung von Produktionspro-
zessen in Unternehmen“ und für die innovativen Vorhaben (vgl. Übersicht 2-14). 

 

2.6.4 Schlussfolgerungen aus der Befragung von Expertinnen und Experten 
Die Ergebnisse der bei Expertinnen und Experten der nordrhein-westfälischen Arbeits- und Be-
schäftigungspolitik durchgeführten Befragung bestätigt die Schlussfolgerungen aus der sozioöko-
nomischen Analyse sowie der SWOT-Analyse dahingehend, dass die im ESF-OP des Landes 
NRW gewählte Strategie in der Prioritätsachse A im Grundsatz zielführend, bedarfsgerecht ausge-
richtet und in sich schlüssig ist. Besonders hervorgehoben werden nach Einschätzung der befrag-
ten Experten/innen insbesondere solche Ziele des ESF-OP des Landes NRW, die in einem lang-
fristigen Prozess positiven Einfluss auf die Steigerung der Weiterbildungsaktivität, die Anpassungs-
fähigkeit an den Strukturwandel, die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehmen. Ziele, die zur Verbesserung von Prozessen im kon-
kreten Unternehmenszusammenhang beitragen, sind ebenfalls wichtig, treten jedoch gegenüber 
den eher auf Nachhaltigkeit orientierten Zielsetzungen des ESF-OP des Landes NRW in der Priori-

ISG 2010: Befragung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW. Auswertung auf Basis von 134 
auswertbaren Fragebögen.
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tätsachse A etwas zurück. Hinsichtlich der motivierenden Wirkung, die durch die Nutzung des Bil-
dungsschecks für zukünftige Weiterbildungsaktivitäten auf individueller Ebene ausgelöst werden, 
bestätigen die Einschätzungen der befragten Experten/innen empirische Befunde der G.I.B.: Dem-
nach sagten 40,5 % der Teilnehmenden an einer nachgehenden Befragung im Jahr 2009 aus, 
dass nach Teilnahme an einer über den Bildungsscheck NRW geförderten Weiterbildung weitere 
Weiterbildungsangebote genutzt wurden. 

Übersicht 2-14: Durchschnitt der Einschätzung der Eignung der Maßnahmen der Prioritäts-
achse A zur Erreichung der jeweiligen Zielsetzungen – Einschätzung der 
Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW 

Mittelwert der  
Einschätzungen  

insgesamt 

Mittelwert der Ein-
schätzungen von  

Akteuren mit „sehr 
gutem“ oder „guten“  

Informationsstand 

Mittelwert der  
Einschätzungen von 

Akteuren mit  
weniger gutem  

Informationsstand 
Maßnahmen und Ziele 

Mittelwert Rang Mittelwert Rang Mittelwert Rang 
Eignung des Bildungsschecks zur  
Steigerung der Weiterbildungsaktivität von 
Beschäftigten und Unternehmen 

1,74   1 1,76   1 1,68   1 

Eignung der Potentialberatung zur Entwick-
lung neuer Produkte durch Unternehmen 2,26   8 2,24   9 2,30   6 

Eignung der Potentialberatung zur  
Modernisierung von Produktionsprozessen  
in Unternehmen 

1,93   3 1,83   3 2,22   4 

Eignung der Potentialberatung zur  
Einführung neuer Organisationsformen  
in Unternehmen 

1,99   4 1,87   4 2,35   7 

Eignung von Modellvorhaben zur  
Verbreitung innovativer und produktiverer  
Formen der Arbeitsorganisation 

2,35 10 2,19   8 2,90 10 

Eignung des Beschäftigtentransfers zur Un-
terstützung betrieblicher Restrukturierungs-
maßnahmen und des Personaltransfers 

2,09   6 1,97   5 2,50   9 

Eignung der Weiterbildungsberatung zum 
Bildungsscheck zur Unterstützung der  
Betriebe beim Erkennen ihrer  
Weiterbildungsbedarfe 

2,02   5 2,01   6 2,03   3 

Eignung des Bildungsschecks zum Abbau 
von Disparitäten im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung – sowohl hinsichtlich des  
Geschlechts, des Alters, des Qualifikations-
niveaus und der Nationalität 

2,33   9 2,30 10 2,43   8 

Eignung des Bildungsschecks zur Stimulie-
rung von betrieblichen Bildungsinvestitionen 
in Unternehmen, die sich bislang nur unter-
durchschnittlich stark im Bereich der berufli-
chen Weiterbildung engagiert haben 

2,13   7 2,09   7 2,27   5 

Eignung des Bildungsschecks zur Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeit-
nehmer/innen in Betrieben und auf den  
Arbeitsmärkten 

1,86   2 1,82   2 1,97   2 

Quelle: ISG 2010; Auswertung auf Basis von 134 auswertbaren Fragebögen. Der Mittelwert stellt den Durchschnittswert 
der von den befragten Experten/innen eingeschätzten Eignung der Maßnahmen der Prioritätsachse A zur Erreichung der 
jeweiligen Zielsetzungen dar, wobei auf einer Viererskala 1 „sehr geeignet“, 2 „eher geeignet“, 3 „eher ungeeignet“ und 4 
„sehr ungeeignet“ bedeuten. Je näher der Mittelwert also am Wert „1“ liegt, umso geeigneter wird die jeweilige Maßnah-
me für die Erreichung des jeweiligen Ziels von den befragten Experten/innen eingeschätzt. 

Darüber hinaus belegt die Auswertung der Einschätzungen der befragten Experten/innen zum kon-
kreten Beitrag, den die bisherige Umsetzung von Maßnahmen der Prioritätsachse A zu den jeweili-
gen Zielen leisten konnte, dass der Bildungsscheck NRW in sehr hohem Maße als geeignet ange-
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sehen wird, die Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen zu steigern und die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer/innen in Betrieben und auf den Arbeitsmärkten zu erhö-
hen. Der Bildungsscheck NRW wird darüber hinaus als geeignetes Instrument eingeschätzt, be-
triebliche Bildungsinvestitionen in Betrieben zu stimulieren, die sich bislang nur unterdurchschnitt-
lich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben. Von hoher Bedeutung ist aus 
Sicht der Befragten auch die Weiterbildungsberatung im Vorfeld der eigentlichen Weiterbildung: 
Sie trägt in erheblichem Maße dazu bei, Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe zu 
unterstützen. Weniger überzeugend ist jedoch der Beitrag des Bildungsschecks zum Abbau von al-
ters-, qualifikationsbezogenen Disparitäten oder solchen aufgrund des Migrationshintergrunds. 

Im Vergleich zum Bildungsscheck NRW wird der Beitrag der Potentialberatung NRW zu den jewei-
ligen Maßnahmezielen etwas verhaltener eingeschätzt. Als Stärke der Potentialberatung zeigt sich 
am ehesten, dass mit diesem Instrument die Modernisierung von Produktionsprozessen in Un-
ternehmen einerseits und die Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen andererseits 
unterstützt werden kann. Weniger stark ausgeprägt ist der Beitrag der Potentialberatung NRW hin-
gegen in Bezug auf die Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen. 

Als zufriedenstellend kann der bisherige Beitrag des Beschäftigtentransfers NRW bewertet wer-
den, betriebliche Restrukturierungsmaßnahmen und den Personaltransfer zu unterstützten. Rund 
drei Viertel der Befragten sehen in diesem Zusammenhang den Beschäftigtentransfer als „sehr 
geeignetes“ oder „eher geeignetes“ Instrument an. 

Nach Einschätzung der Befragten haben die innovativen Vorhaben bislang in eher geringem Maße 
zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation beigetragen. Die 
vergleichsweise kritische Einschätzung der Befragten könnte möglicherweise mit der bislang gerin-
gen Zahl umgesetzter Projekte oder aber der Tatsache zusammenhängen, dass von den zwölf 
Projekten nur wenige abgeschlossen wurden, so dass Ergebnisse noch nicht sichtbar sind 
und/oder den Eingang in die „Regelförderung“ gefunden haben. Denkbar ist auch, dass hinsichtlich 
der Kommunikation von Erfahrungen und (Zwischen-)Ergebnissen der innovativen Projekte noch 
nicht alle zur Verfügung stehenden Potenziale ausreichend genutzt wurden. 

 

2.7 Effizienz 
Effizienzanalysen gehören zu den anspruchvollsten Evaluationsaufgaben. Effizienz bedeutet im 
Wesentlichen die Beantwortung der Frage, ob die für die Erreichung von Nettoeffekten aufgewand-
ten Mittel unter Kosten-Nutzen-Aspekten sinnvoll eingesetzt wurden. Um solche Berechnungen 
durchführen zu können, werden u.a. Informationen über die zu erwartende Einkommensentwick-
lung und die Einkommensarten (einschl. Transferbezug) sowie die Rückflüsse aus dem erzielten 
Einkommen in das Steueraufkommen bzw. die Sozialversicherung benötigt. Da auf eine spezielle 
Vergleichsgruppenanalyse, bei der Personen/Unternehmen befragt werden, die den Geförderten 
ähnlich sind, die aber keine Förderung erhalten haben, zur Bestimmung von Nettoeffekten auf-
grund der Anlage der vorliegenden Evaluation als Metaevaluation verzichtet werden musste und – 
wie in den vorangehenden Kapiteln dargestellt – in den zusätzlichen Untersuchungen von G.I.B. 
und Forschungsgruppe SALSS solche Vergleichsgruppenanalysen mit Bezug zu den Maßnahmen 
der Prioritätsachse A nicht durchgeführt worden sind, stehen die für eine „harte“ Effizienzanalyse 
notwendigen Informationen nicht zur Verfügung. Daher sah das Untersuchungskonzept zur Mes-
sung und Bewertung der Effizienz der Maßnahmen in der Prioritätsachsen A eine alternative Vor-



Kapitel 2: Ergebnisse und Wirkungen der „Prioritätsachse A“   ISG 
 

 - 140 -

gehensweise vor, mit der sichergestellt werden sollte, dass zumindest Tendenzaussagen zur Be-
wertung der Effizienz dieser Maßnahmen getroffen werden konnten: 

• Geplant war in diesem Zusammenhang ein sog. internes Benchmarking: Die Ergebnisse der 
Maßnahmen sollten im Rahmen eines Vergleichs miteinander in Beziehung gesetzt werden, 
um abschätzen zu können, welche der Maßnahmen hinsichtlich eines bestimmten Ziels zu ei-
ner höheren Zielerreichung führt. Dies setzt voraus, dass mit den jeweiligen Maßnahmen die-
selben Ziele erreicht werden sollen.  

Die Analyse der Programmstruktur (vgl. Kap. 1.3.1.1) und der spezifischen sowie maßnah-
menbezogenen Ziele der Förderangebote in der Prioritätsachse A (vgl. Kap. 2.5.1) zeigt, dass 
diese Bedingung jedoch nicht erfüllt ist. Die Maßnahmen der Prioritätsachse A verfolgen auf 
Ebene der spezifischen, darüber hinaus aber auch auf Ebene der maßnahmebezogenen Ziele 
unterschiedliche Zielsetzungen und weichen darüber hinaus hinsichtlich ihrer Umsetzungs-
strukturen, Zielgruppen und Fördermodalitäten ebenfalls stark voneinander ab. Lediglich Po-
tentialberatung und innovative Vorhaben könnten auf der Zielebene miteinander in Beziehung 
gesetzt werden, da diese beiden Instrumente gleichermaßen das spezifische Ziel der Verbrei-
tung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation „bedienen“. Allerdings wei-
chen Aufbau, Intention und Umsetzungslogik dieser beiden Instrumente deutlich voneinander 
ab: So zielt die Potentialberatung NRW auf die Erarbeitung konkreter betrieblicher Lösungen 
zur Optimierung der Unternehmensorganisation i.w.S., während innovative Vorhaben auf 
strukturelle Verbesserungen der Rahmenbedingungen zur Umsetzung solcher organisations-
bezogenen Prozesse ausgerichtet sind. Insgesamt bieten Programmatik und Zielsystem damit 
keine Ansatzpunkte für einen sinnvollen Vergleich der in der Prioritätsachse A umgesetzten 
vier Maßnahmen untereinander.  

• Ergänzend sollten im Rahmen der Evaluation für alle Maßnahmen der Prioritätsachse A Mess-
ziffern bestimmt werden, die einen Vergleich der Maßnahmen untereinander bezüglich der 
Kostenintensität erlauben. Als Kennziffern können theoretisch Kosten je Förderfall, Kosten je 
erfolgreichem (Integrations-)Fall, Kosten je geschaffenem Arbeitsplatz bei Potentialberatungen 
etc. in Frage kommen. Wie für das oben beschriebene interne Benchmarking ist für einen Ver-
gleich solcher Messziffern eine tatsächliche Vergleichbarkeit Voraussetzung. Wenn im Sinne 
der Effizienz Kosten in Relation zum Ergebnis miteinander in Beziehung gesetzt werden sol-
len, sind Informationen der Kostenseite genauso einzubeziehen wie solche zu den Ergebnis-
sen der Förderung.  

Übersicht 2-15 zeigt, dass die Gegenüberstellung solcher Messziffern am ehesten in Bezug 
auf die „Kosten pro Förderfall“ möglich ist, in dem die insgesamt verausgabten Mittel in Relati-
on zur Zahl an Förderfällen gesetzt werden. Bereits dieser recht einfache Vergleich ist metho-
disch nicht unproblematisch: So beziehen sich beispielsweise die pro Förderfall ermittelbaren 
durchschnittlichen Kosten der Potentialberatung auf eine i.d.R. mehrtägige unternehmensbe-
zogene Beratung, die des Beschäftigtentransfers hingegen auf „beratene Personen“, unabhän-
gig von der Beratungsdauer, die ohnehin beim Beschäftigtentransfer einen eher kurzfristigen 
Charakter hat. Aufgrund der unterschiedlichen Dauer und der voneinander abweichenden Be-
zugsgröße sind daher die beiden oberflächlich durchaus vergleichbaren Kostengrößen aus 
qualitativen Erwägungen heraus nicht miteinander in Beziehung zu setzen. Zu berücksichtigen 
ist für die Potentialberatung auch, dass die Zahl „geschaffener Arbeitsplätze“ nicht das einzige 
Ziel dieses Förderangebots ist. 
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Übersicht 2-15: Effizienzbezogene Messziffern zu den Maßnahmen der  
Prioritätsachse A 

 
Bewilligte  

Mittel  
2007-2009 

Ausgezahlte 
Mittel 

2007-2009 

Zahl der  
Förderfälle 
2007-2009 

Kosten pro  
Förderfall in 

Bezug auf aus-
gezahlte Mittel 

Erfolgreiche 
Förderfälle 

Kosten pro 
erfolgreichem 

Förderfall 

Steigerung der Wei-
terbildungs- und In-
novationsaktivität 
von Beschäftigten 
und Unternehmen 

40.048.170,36 € 35.605.201,12 €

• 15.600 Un-
ternehmen 

• 90.000 Teil-
nehmende 

• Ø 2.567,19 € 
pro geförder-
tem Unter-
nehmen 

• Ø 444,98 € 
pro geförder-
tem Teilneh-
menden 

Unklar Nicht  
ermittelbar 

Verbreitung innova-
tiver und produktive-
rer Formen der Ar-
beitsorganisation 

11.875.954.53 € 9.386.696,10 € 1.681  
Beratungen 

Ø 5.584 €  
pro Beratung 

856 geschaf-
fene Arbeits-
plätze 

Ø 10.965,77 € 
pro geschaffe-
nem Arbeits-
platz 

Stärkung betriebli-
cher Strukturmaß-
nahmen und des 
Personaltransfers 

5.150.270,03 € 2.875.432,76 € 3.128 beratene 
Personen 

Ø 919,26 €  
pro beratener 
Person 

565 Über-
gänge in Be-
schäftigung 
(1. Arbeits-
markt, be-
triebliche 
Ausbildung, 
und Selb-
ständigkeit ) 

Ø 5.089,26 €  
pro erfolgrei-
chem Über-
gang 

 Quelle: ISG 2010 – Eigene Berechnungen auf Basis der Informationen des Monitoring- und Begleitsystems. 

Noch deutlicher treten die methodischen Vergleichsschwierigkeiten bei der Gegenüberstellung 
der Kosten zum Erfolg der jeweiligen Maßnahme zutage: Während für den Bildungsscheck 
NRW keine verlässliche Grundlage zur Abbildung des Erfolgs im Sinne harter Fakten zur Ver-
fügung steht, lassen sich zwar für die Potentialberatung einerseits und den Beschäftigtentrans-
fer andererseits „Kosten pro erfolgreichem Fall“ abbilden, die Aussagekraft dieser Messziffern 
ist jedoch begrenzt: So ist beispielsweise für den Beschäftigtentransfer hervorzuheben, dass 
es sich bei den errechneten 5.089,26 Euro pro erfolgreichem Übergang in Beschäftigung ledig-
lich um einen additiven finanziellen Beitrag des Landes-ESF zu den entsprechenden Ausga-
ben des Bundes (BA- und ggf. Bundes-ESF-Förderung) handelt. Um die tatsächlichen Kosten 
pro erfolgreichem Förderfall im Beschäftigtentransfer abzubilden, wären zusätzliche Informati-
onen der Bundesebene notwendig, die jedoch nicht zur Verfügung stehen. Außerdem wäre bei 
einem Vergleich der finanziellen Beträge für erfolgreiche Förderfälle von Potentialberatung und 
Beschäftigtentransfer der unterschiedlichen zeitlichen Dimension der Beratungen Rechnung 
zu tragen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich für die in der Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen 
aufgrund der nur sehr bedingt vergleichbaren Zielsetzungen der Maßnahmen und methodisch be-
dingter Vergleichsprobleme kein sinnvoller Benchmarking-Vergleich und keine zielführende Ge-
genüberstellung von kostenbezogenen Messziffern durchführen lassen. Zur Effizienz der Maßnah-
men im direkten Vergleich zueinander sind daher keine Schlussfolgerungen möglich. 

 

2.8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Finanzieller Verlauf der Prioritätsachse A 

Die Entwicklung hinsichtlich des Stands gebundener Mittel im Vergleich zu den Planungen aus 
dem ESF-OP des Landes NRW deutet darauf hin, dass trotz der vergleichsweise späten Möglich-
keiten zum Einsatz der Finanzmittel aus der aktuellen Förderperiode die Umsetzung des ESF ins-
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gesamt in zufrieden stellender Weise erfolgt. Die Prioritätsachse A weist jedoch einen unterdurch-
schnittlichen Mittelbindungsstand aus: Insgesamt wurden bis Ende 2009 34,3 % der rein rechne-
risch für die ersten drei Jahre zur Verfügung stehenden Finanzmittel gebunden. Dies dürfte jedoch 
– neben dem verspäteten Beginn der Umsetzung aufgrund der ebenfalls späten Genehmigung des 
ESF-OP durch die EU-Kommission – v.a. damit zusammen hängen, dass bis weit in das Jahr 2008 
die entsprechenden Förderangebote im Wesentlichen noch aus der Förderperiode 2000-2006 be-
stritten wurden. 

Mit Blick auf die bis zum 31.12.2009 getätigten Auszahlungen waren in der Prioritätsachse A be-
reits 85,4 % der bis zu diesem Zeitpunkt gebundenen Mittel ausgezahlt. Bezogen auf das gesamte 
ESF-OP betrug der Auszahlungsstand in Bezug auf die gebundenen Mittel 72,7 %. Die Prioritäts-
achse A hatte damit – gemessen an den Bindungen – einen überdurchschnittlichen Ausgaben-
stand. Damit deutet auch der Auszahlungsstand darauf hin, dass die finanzbezogene Performance 
des ESF-OP des Landes NRW trotz der insbesondere in Prioritätsachse A in 2008 noch vorwie-
gend aus Mitteln der Förderperiode 2000-2006 bestrittenen Umsetzung insgesamt zufrieden stel-
lend ist. Nach den einzelnen Maßnahmen innerhalb der Prioritätsachse A differenziert, zeigt sich, 
dass der Auszahlungsstand - gemessen an den bewilligten Mitteln - am höchsten beim Bildungs-
scheck NRW mit einem Wert von knapp 90 %, gefolgt von der Potentialberatung (einschl. der inno-
vativen Projekte und Modellvorhaben) mit rd. 79 % und dem Beschäftigtentransfer mit knapp 70 % 
ist. 

Materieller Umsetzungsstand und quantifizierte Zielvorgaben 

Insgesamt zeigen die Analysen zu den quantifizierten Zielen auf Output-Ebene, also dem materiel-
len Umsetzungsstand, dass die bisherige Umsetzung der Maßnahmen in der Prioritätsachse A bis 
auf die innovativen Vorhaben und den Beschäftigtentransfer planmäßig und damit zufrieden stel-
lend verlaufen sind. Mit der bisherigen Umsetzung der Maßnahmen in Prioritätsachse A ist es bis 
Ende 2009 in NRW gelungen, 

• 90.000 Beschäftigte mit einem Frauenanteil von 61,1 % in berufliche Weiterbildung einzubin-
den, die über den Bildungsscheck NRW finanziell bezuschusst wurde, 

• über den Bildungsscheck NRW in rd. 24.200 Beratungen insgesamt 15.600 Unternehmen zur 
beruflichen Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen zu informieren und zu sensibilisieren, 

• weitere 1.681 Unternehmen über die Potentialberatung NRW in betriebsbezogene Beratung 
zur Optimierung der Unternehmensorganisation einzubinden, 

• im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW 3.128 Personen in Transfergesellschaften mit ei-
nem Frauenanteil von 33,6 % zu berufs- und qualifizierungsbezogenen Entwicklungsmöglich-
keiten zu beraten und 

• zwölf innovative Vorhaben zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeits-
organisation umzusetzen. 

Trotz des vergleichsweise kurzen Umsetzungszeitraums und den üblicherweise auftretenden Im-
plementationsschwierigkeiten befindet sich die Prioritätsachse A damit auf einem zufrieden stel-
lenden Umsetzungsstand. Davon ausgenommen sind jedoch folgende Bereiche: 

• Es ist bislang nicht gelungen, in der geplanten Größenordnung innovative Vorhaben zur Ver-
breitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation umzusetzen. Hier be-
steht demnach dringender Handlungsbedarf, um das kumulierte Ziel von 150 Projekten bis 
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zum Ende der Förderperiode zu erreichen. Möglicherweise können hierzu thematische Ideen-
wettbewerbe beitragen. 

• Der im Vergleich zum Zielwert deutlich geringere Umsetzungsstand des Beschäftigtentransfers 
sollte differenziert bewertet werden: Zwar liegt die kumulierte Zahl der Beratenen bis Ende 
2009 in etwa bei 58 % der nach dem OP in den ersten drei Jahren einzubeziehenden Perso-
nen, jedoch hat sich die Zahl der Beratenen zwischen 2007/2008 und 2009 fast verdreifacht. 
Schreibt man die Zahl der Beratenen des Jahres 2009 für die Folgejahre fort, dürfte der für die 
gesamte Förderperiode vorgegebene Zielwert damit durchaus realisierbar sein. Die Realisier-
barkeit hängt jedoch u.a. von der Notwendigkeit der Unternehmen ab, auf Transfermodelle zur 
Vermeidung von Entlassungen zurückgreifen zu müssen. Sollte sich die wirtschaftliche Bele-
bung weiter stabilisieren, ist ein quantitativer Rückgang in der Nutzung von Transfermodellen 
wahrscheinlich, so dass das Niveau der in 2009 über den Beschäftigtentransfer NRW berate-
nen Personen möglicherweise nicht gehalten werden kann. In diesem Fall sollten innerhalb der 
Prioritätsachse A Mittelumschichtungen zugunsten anderer Instrumente, z.B. dem Bildungs-
scheck NRW in Erwägung gezogen werden. In jedem Fall ist die Entwicklung in der Nutzung 
von Transferfördermöglichkeiten der BA, die durch den Beschäftigtentransfer NRW ergänzt 
werden, laufend zu beobachten, um gegebenenfalls frühzeitig gegensteuern zu können. 

• Als schwierig dürfte sich die Erreichbarkeit der geplanten Zahl von zu beratenen Frauen im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW erweisen. Diese lag bis Ende 2009 deutlich hinter 
den quantifizierten Zielvorgaben des ESF-OP des Landes NRW zurück und lässt sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit durch die strukturellen Besonderheiten der Unternehmen erklären, die 
in NRW Transfermodelle nutzen: Denn es handelt sich überwiegend um Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes mit einem hohen Anteil männlicher Beschäftigter. Sollten diese 
strukturellen Gegebenheiten auch auf Unternehmen zutreffen, die zukünftig Transfermodelle 
nutzen, erscheint eine Anpassung des quantitativen Zielwerts – z.B. auf einen Frauenanteil 
von 33 % – zielführend. Sollte sich die für 2009 von der G.I.B. dargestellte Struktur der Unter-
nehmen, die Transfermodelle nutzen (müssen), im Zeitverlauf ändern, da nicht mehr schwer-
punktmäßig Unternehmen des Produzierenden Gewerbes von wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
betroffen sind, wäre indes eine solche Anpassung nicht notwendig. Notwendig erscheint je-
doch, vorhandene Potenziale zur verstärkten Einbeziehung von Frauen in die Beratungsange-
bote des Beschäftigtentransfers NRW gezielt zu nutzen. Hierfür spricht, dass in 2009 über den 
Beschäftigtentransfer NRW lediglich 20,4 % der Beratenen Frauen waren, während ihr Anteil 
an allen Personen in Transferprojekten bei 31 % lag. 

Ergebnisse der Umsetzung und quantifizierte Ziele 

Derzeit ist eine abschließende Zusammenfassung und v.a. Bewertung von Ergebnissen der Um-
setzung der Prioritätsachse A auch aufgrund des kurzen Umsetzungszeitraums nur eingeschränkt 
möglich. Sofern über Ergebnisse mit Blick auf die quantifizierten Ziele des ESF-OP des Landes 
NRW Aussagen getroffen werden, ist – wie beim Beschäftigtentransfer – auf den eher kurzen Ab-
stand des Ergebnisses zum Austritt aus dem Projekt hinzuweisen. Aus dem (kurzfristigen) Ergeb-
nis können daher keine Schlussfolgerungen zur Nachhaltigkeit der Interventionen und des Ergeb-
nisses selbst gezogen werden. Gleichzeitig bieten die vorliegenden Informationen – insbesondere 
wenn es sich bei den zu messenden Zielen um solche handelt, die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lungen beschreiben – keine wissenschaftliche Grundlage zur Abbildung des kausalen Effekts der 
Förderung auf das Ergebnis.  
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Fasst man die zur Verfügung stehenden Informationen zu den bis Ende 2009 in Prioritätsachse A 
vorliegenden Ergebnisinformationen zusammen, lassen sich in Bezug auf die im ESF-OP des Lan-
des NRW festegelegten Ziele folgende Entwicklungen darstellen: 

• Die dem ESF-OP des Landes NRW als Baseline zugrunde liegende Weiterbildungsquote von 
24 % in 2003 lag in 2007 bei 21 % und in 2008 bei 26 %. Sie zeigt damit auffallend starke 
Schwankungen, die auch mit der konjunkturellen Entwicklungen und der Ausweitung von För-
dermöglichkeiten des Bundes als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen-
hängen könnten. Welchen Einfluss der Bildungsscheck NRW auf die Weiterbildungsbeteili-
gung in NRW in diesen Jahren hatte, lässt sich aus den o.g. Gründen nicht einschätzen. Fest-
gestellt werden kann lediglich, dass der Anteil der Weiterbildungsteilnehmenden in NRW zwi-
schen 2007 und 2008 deutlich gestiegen ist und das im ESF-OP des Landes NRW festgelegte 
Ergebnisziel einer 27-%igen Weiterbildungsquote fast erreicht wurde. Bezogen auf die Zahl 
der in KMU Beschäftigten wurde der zugrunde gelegte Ausgangswert von 960.000 Teilneh-
menden in 2008 überschritten. Inwieweit jedoch diese Ergebnisse auch in den Folgejahren er-
reicht werden kann und welchen Anteil der Bildungsscheck NRW daran hat, muss offen blei-
ben. In jedem Fall ist allerdings davon auszugehen, dass durch die Nutzung des Bildungs-
schecks NRW sowohl auf betrieblicher als auch individueller Ebene die Motivation von Unter-
nehmen und Beschäftigten zur erneuten Weiterbildungsbeteiligung weiter gefestigt werden 
konnte: In einer Befragung der G.I.B. stimmten insgesamt 85,4 % der Unternehmen und 
90,4 % der Teilnehmenden der Aussage „voll“ oder „eher zu“, dass der Bildungsscheck zu-
sätzliche Weiterbildungsaktivitäten angeregt habe. 

• Von Unternehmen, die die Potentialberatung NRW genutzt haben, wurden bis Ende 2009 ins-
gesamt 856 Arbeitsplätze neu geschaffen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen hat sich dabei im 
Zeitverlauf deutlich erhöht (2007/2008: 207 Arbeitsplätze; 2009: 649 Arbeitsplätze). Das Er-
gebnis des Jahres 2009 liegt damit knapp über dem Sollwert von 643 zu schaffenden Arbeits-
plätzen pro Jahr. Positiv zu bewerten ist die Zielerreichung in Bezug auf die Einführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsorganisation im Anschluss an die Potentialberatung 
NRW: Der Sollwert von 90 % wurde mit einem Anteil von 91,3 % der Unternehmen, die ent-
sprechende Maßnahmen umsetzen, übertroffen. Insgesamt sind die Zielerreichungsgrade der 
Potentialberatung mit Blick auf die quantifizierten Ergebnisziele zufriedenstellend. Das Förder-
angebot des Landes zeigt sich ab 2009 in der Lage, die anvisierten Beschäftigungseffekte zu 
erreichen und einen hohen Grad an betriebspraktischer Handlungsorientierung umzusetzen. 
Auch für die Potentialberatung NRW muss jedoch offen bleiben, ob die dargestellten Arbeits-
platzeffekte kausal auf die Nutzung des Förderinstruments zurückgeführt werden können. 

• Ergebnisindikatoren für die innovativen Vorhaben wurden durch das ESF-OP des Landes 
NRW bislang nicht vorgegeben. Zu prüfen wäre die Einführung solcher Ergebnisindikatoren, 
wie z.B. „Anteil der innovativen Vorhaben, deren Ergebnisse konkrete Lösungen für die ent-
sprechende Problemstellung erarbeitet haben“ und/oder „Anteil der innovativen Vorhaben, de-
ren Ergebnisse in Regelförderangebote eingesetzt werden“, um zukünftig entsprechende Erfol-
ge, die aus den innovativen Vorhaben resultieren, dokumentieren zu können. 

• Für den Beschäftigtentransfer NRW ist im ESF-OP des Landes NRW ein 50-%iger Übergang 
in Beschäftigung im Anschluss an die Beschäftigung in der Transfergesellschaft vorgegeben. 
44,2 % aller in 2008 und 2009 ausgetretenen Personen standen vier Wochen nach Austritt in 
Beschäftigungsverhältnissen (einschl. betrieblicher Ausbildung und Selbständigkeit). Damit 
wurde der Zielwert unterschritten, was – insbesondere im Jahr 2009 – vermutlich als Ergebnis 
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einer zurückhaltenden Einstellungspraxis der Betriebe aufgrund der Finanz- und Wirtschafts-
krise angesehen werden kann. Mit zunehmender wirtschaftlicher Belebung dürften die Be-
schäftigungschancen auch für Beschäftigte aus Transfergesellschaften wieder steigen, so 
dass auch mit einer Erhöhung der Übergangsquoten zu rechnen ist. Allerdings sollte die weite-
re Entwicklung kontinuierlich und sorgfältig beobachtet werden. Bei den dargestellten Ver-
bleibszahlen und -quoten handelt es sich um Werte, die den kurzfristigen Verbleib zum Zeit-
punkt „vier Wochen nach Austritt“ messen. Aussagen zur Nachhaltigkeit sind nicht möglich. 
Die Frage, ob die dargestellten Übergänge kausal auf den Beschäftigtentransfer NRW zurück-
geführt werden können, kann ebenfalls aus den o.g. Gründen nicht beantwortet werden. 

Insgesamt ist vor dem Hintergrund von derzeit weitgehend fehlenden Möglichkeiten einer wissen-
schaftlich belastbaren Ursachen-Wirkungs-Analyse, zukünftig im Rahmen der laufenden Beglei-
tung der ESF-Umsetzung verstärkt auf Analyseverfahren zu setzen, mit denen nicht nur Bruttoer-
gebnisse, sondern auch Nettoeffekte der Förderung ermittelt werden können. 

Erreichung maßnahmebezogener Ziele 

In Ergänzung zu den spezifischen Zielen der Prioritätsachse A gibt das ESF-OP des Landes NRW 
eine Reihe weiterer maßnahmespezifische Ziele im Sinne von Zielspezifikationen vor, die im Rah-
men der jeweiligen Förderangebote erreicht werden sollen.  

Das ESF-OP des Landes NRW formuliert insgesamt neun maßnahmebezogene Ziele zum spezifi-
schen Ziel der Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Un-
ternehmen mit dem Bildungsscheck NRW als Förderangebot, von denen jedoch vier im Rahmen 
des Bildungsschecks NRW nicht erreichbar sind, da sie zu einem mittlerweile nicht mehr über den 
ESF umgesetzten Förderangebot gehören. Die Analyse zur Zielerreichung erlaubt hierzu folgende 
Einschätzungen: 

• Hinsichtlich der Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihres Weiterbildungsbedarfs kann 
ein positives Fazit gezogen werden: Die betriebliche Weiterbildungsberatung ist in NRW zum 
einen strukturell über die Weiterbildungsstellen fester Bestandteil des Beratungsprozesses, 
und die Beratung selbst ist Voraussetzung für die Ausstellung bzw. Bewilligung eines Bil-
dungsschecks. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass im Ergebnis des Beratungs-
prozesses Erwartungen der Unternehmen an die Weiterbildung konkretisiert, qualifikationsbe-
zogene Schwachstellen im Unternehmen und bei den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen 
dezidiert ermittelt werden und eine Bestimmung von entsprechend problemadäquaten Weiter-
bildungen erfolgt. Zum anderen hat die betriebliche Weiterbildungsberatung nicht nur einen 
nennenswerten Anteil am gesamten Beratungsgeschehen. Sie bereitet in erheblichem Maße 
die Inanspruchnahme des Bildungsschecks und damit die Weiterbildungsbeteiligung von Un-
ternehmen und v.a. Beschäftigten vor, da für ein Unternehmen mehrere (max. zehn) Bildungs-
schecks ausgestellt bzw. bewilligt werden können. In den Jahren 2008 bis 2009 nahmen rd. 
25.800 Unternehmen in NRW etwa 37.200 Beratungsangebote in Anspruch. Im Nachgang zu 
den betrieblichen Beratungen erfolgte die Ausstellung bzw. Bewilligung von 54.048 Bildungs-
schecks. Der betriebliche Zugang zu Weiterbildung hatte damit – in Relation zu den insgesamt 
zwischen 2007 und 2009 bewilligten Bildungsschecks – einen Anteil von 53,5 %. 

• In Bezug auf den Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung zeigen sich 
Erfolge des Bildungsschecks insbesondere für Frauen als auch für Personen, die längere Zeit 
bereits nicht an Weiterbildung partizipiert haben. Für andere Gruppen – insbesondere Ältere, 
Geringqualifizierte und Nicht-Deutsche (bzw. Menschen mit Migrationshintergrund) – konnten 
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durch die bisherige Umsetzung des Bildungsschecks NRW die bestehenden Disparitäten nicht 
reduziert werden. Hier besteht daher – trotz der Fördermöglichkeiten auf Bundesebene – nach 
wie vor eine nicht unerhebliche Förderlücke, die der Bildungsscheck NRW zukünftig in deutlich 
stärkerem Maße füllen könnte. Hierzu könnten eine Intensivierung der bereits vorhandenen öf-
fentlichkeitswirksamen Maßnahmen genauso beitragen, wie eine qualitativ auf diese Zielgrup-
pen ausgerichtete (betriebliche und individuelle) Weiterbildungsberatung. Für den Zugang zum 
Bildungsscheck NRW sind darüber hinaus möglicherweise andere Wege des Zugangs zur 
Zielgruppe – z.B. über die aktive Einbeziehung der Migranten/innenverbände oder von Ver-
bänden nicht-deutscher Unternehmer/innen – zu überlegen. 

• Für das Subziel der Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen in Unternehmen liegen für 
den aktuellen Förderzeitraum zwar keine betriebsbezogenen Informationen zum Investitions-
verhalten vor. Allerdings zeigt sich auf Basis einer teilnehmer/innenbezogenen Erhebung, dass 
über ein Drittel der Weiterbildungen im individuellen Zugang betrieblich veranlasst und auch fi-
nanziert wurde. Bei etwas mehr als einem Fünftel handelte es sich des Weiteren um solche, 
bei denen die Finanzierung der Weiterbildungskosten sowohl über den Arbeitgeber, als auch 
den/die Arbeitnehmer/in erfolgte. Da im Rahmen der Eigenbeteiligungsregelungen beim be-
trieblichen Zugang ohnehin betriebliche Weiterbildungsinvestitionen ausgelöst werden, sind 
stimulierende Wirkungen des Bildungsschecks NRW auf die betrieblichen Bildungsinvestitio-
nen für einen Großteil aller geförderten Weiterbildungen damit gegeben.  

• Eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob sich die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitneh-
mer/innen im Zuge der Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Bildungs-
schecks NRW verbessert hat, ist nicht möglich. Eine Befragung der G.I.B. von Weiterbildungs-
teilnehmenden des Jahres 2008 im Anschluss an die Teilnahme zeigt jedoch positive Verän-
derungen insbesondere in den allgemeinen Beschäftigungsaussichten der Befragten: Die 
Mehrheit der Befragten sieht den Nutzen der Weiterbildungsteilnahme v.a. in einer Reduzie-
rung des Arbeitslosigkeitsrisikos und der Verbesserung der Beschäftigungsperspektiven am 
Arbeitsmarkt. Über die Hälfte der Befragten gab in der Befragung an, dass sich außerdem die 
eigene Position im Unternehmen verbessert habe. Verbesserungen im Arbeitsumfeld und posi-
tive Einkommenseffekte wurden indes vergleichsweise selten als Effekte der Weiterbildungs-
teilnahme angegeben. Zusammenfassend belegen diese Ergebnisse, dass aus Sicht der Teil-
nehmenden die Weiterbildungsteilnahme insbesondere auf die Beschäftigungschancen auf 
dem Arbeitsmarkt positiv gewirkt hat. Dies könnte im Umkehrschluss darauf hindeuten, dass 
sich die Beschäftigungsfähigkeit durch die Weiterbildung erhöht hat. 

• Inwieweit der Bildungsscheck NRW in der aktuellen Förderperiode Akzente zur qualitativen 
Verbesserung der Angebote und Finanzierungsinstrumente der Weiterbildung setzen konnte 
muss offen bleiben, da hierfür keine ausreichend validen Daten zur Verfügung stehen. Akzente 
zur Verbesserung der Finanzierungsinstrumente dürften eher gering sein, auch wenn es seit 
Beginn des aktuellen Förderzeitraums zu einer sukzessiven Ausweitung weiterbildungsrele-
vanter Förderangebote des Bundes gekommen ist. In Bezug auf die BA-Förderinstrumente 
sind sie in erster Linie als Reaktion der nationalen Arbeitsmarktpolitik auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu werten. In Bezug auf die BMBF-Bildungsprämie dürften sich hingegen die Ak-
teure des Bundes sowohl bei der Einführung dieses Instruments als auch bei der Verbesse-
rung der Förderkonditionen zum 01.01.2010 stark am Bildungsscheck NRW orientiert haben. 
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Das ESF-OP des Landes Nordrhein-Westfalen formuliert für die Potentialberatung NRW insgesamt 
sieben maßnahmebezogene Ziele. Die durchgeführten Analysen zur Zielerreichung zeigen folgen-
des Bild: 

• Die Ergebnisse der Umsetzung zeigen, dass die o.g. Ziele mit unterschiedlicher Intensität ver-
folgt und erreicht wurden: Vor allem Themen der Personalentwicklung und Weiterbildung so-
wie der Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien waren demnach Schwer-
punkte des Beratungsprozesses. Gesundheit bei der Arbeit oder Chancengleichheit von Frau-
en und Männern standen dagegen seltener im Fokus der Potentialberatung. Der demographi-
sche Wandel schlägt sich schließlich am wenigsten als thematischer Schwerpunkt von Poten-
tialberatungen nieder. Nicht auszuschließen ist, dass bei der Bearbeitung des Themas Perso-
nalentwicklung/Weiterbildung auch Aspekte des demographischen Wandels, der Gesundheit 
und der Gleichstellung im Beratungsprozess Berücksichtigung finden. Ähnliche Befunde wie 
bei der Thematisierung der genannten Aspekte zeigen sich auch bei deren Umsetzung: Am 
häufigsten wurde zu den Themen Personalentwicklung und Weiterbildung sowie neue Techno-
logien mit der Umsetzung von Ergebnissen aus dem Beratungsprozess begonnen. 

• Die Befunde dokumentieren insgesamt, dass durch die thematische Schwerpunktsetzung in 
den Potentialberatungen alle maßnahmebezogenen Ziele bedient wurden, d.h. in der konkre-
ten Umsetzung der Potentialberatung sind all jene Aspekte mit den Unternehmen „bearbeitet“ 
worden, die für die Erreichung der gesetzten Ziele notwendig sind. Dass die Umsetzung der 
Ergebnisse des Beratungsprozesses teilweise bereits während des Beratungsprozesses selbst 
begonnen wird, deutet die Handlungsorientierung und den engen Praxis- und Unternehmens-
bezug der Potentialberatungen an.  

• Allerdings zeigen die vorliegenden Befunde auch, dass die Relevanz der Themen aus Unter-
nehmenssicht stark variiert. Ein weiteres Ergebnis der Analysen war, dass hinsichtlich der the-
matischen Schwerpunktsetzungen Potentialberatungen weit über diejenigen Themen hinaus-
gehen, die sich auf die genannten maßnahmebezogenen Ziele beziehen: So stellten eher all-
gemeine Aspekte der Unternehmensführung, wie die Aufbau- und Ablauforganisation sowie 
die strategische Unternehmensplanung wichtige Bestandteile vieler Beratungen dar. 

• Hinsichtlich der Ergebnisbewertung der Potentialberatungen ist insbesondere darauf hinzuwei-
sen, dass sich aus Sicht einer großen Zahl von Unternehmen positive Effekte in Bezug auf be-
triebliche Abläufe sowie die Sicherung bestehender Arbeitsplätze einstellen. Etwas geringer 
sind die von den Unternehmen angegebenen Effekte hinsichtlich der zukunftsgerichteten Ent-
wicklung der Humanressourcen. Darüber hinaus sind – allerdings in deutlich geringerem Aus-
maß – Verbesserungen hinsichtlich des Einsatzes fortgeschrittener Technologien eingetreten.  

• Wie nachhaltig diese Effekte sind, kann auf Basis des vorliegenden Datenmaterials nicht ein-
geschätzt werden. Ebenso wenig ist aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen, ob die darge-
stellten Effekte allein auf den Beratungsprozess zurückzuführen sind. 

• Im Frühjahr 2009 erfolgte als Reaktion auf vorliegende Ergebnisse einer Unternehmensbefra-
gung eine Anpassung der Potentialberatung auf inhaltlicher und umsetzungsbezogener Ebe-
ne: Im Vordergrund stand dabei die inhaltliche Modifikation der Potentialberatung im Sinne ei-
nes ganzheitlichen Modernisierungskonzepts und die stärkere Einbeziehung der Beschäftigten 
in den Beratungsprozess. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Arbeitszeitberatung in die 
Potentialberatung integriert. Auf organisatorischer Ebene wurden zudem die Zugangsbedin-
gungen zum Programm für Kleinst- und Kleinbetriebe verbessert, die bis 2008 nur sehr verhal-
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ten die Fördermöglichkeiten der Potentialberatung genutzt hatten. Hierzu sollte auch die Flexi-
bilisierung in der Dauer der Beratungstage flexibilisiert beitragen. Darüber hinaus wurden Maß-
nahmen zum verbesserten Qualitätsmanagement des Programms eingeleitet und an die neu-
en inhaltlichen Anforderungen angepasst.  

Die innovativen Vorhaben verfolgen die gleichen maßnahmebezogenen Ziele wie die Potentialbe-
ratung NRW, zielen allerdings weniger auf die Optimierung von Prozessen auf der konkreten be-
trieblichen Ebene, sondern auf die Schaffung der hierfür notwendigen übergeordneten Rahmenbe-
dingungen. In der Tat zeigt sich, dass aufgrund der geschaffenen Strukturen auf Steuerungs- und 
Umsetzungsebene (AG Innovation, kontinuierliche und externe fachliche Begleitung und Förderbe-
dingungen) sowie der Übereinstimmung der zurzeit in der Umsetzung befindlichen innovativen 
Vorhaben auf inhaltlich-thematischer Ebene mit den maßnahmebezogenen Zielen des spezifi-
schen Ziels Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation positiv auf 
die Rahmenbedingungen Einfluss genommen werden kann. In welchem Maße es tatsächlich dazu 
kommt, kann jedoch nicht beantwortet werden, da Ergebnisse zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
nicht vorlagen. Wesentlich erscheint jedoch, die sich bietenden Fördermöglichkeiten zur Umset-
zung innovativer Vorhaben zukünftig stärker zu nutzen. 

Im spezifischen Ziel Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Personal-
transfers sollen über das Instrument Beschäftigtentransfer NRW maßnahmespezifisch der Transfer 
der von Arbeitslosigkeit Bedrohten in eine neue Beschäftigung in Ergänzung der Instrumente der 
Bundesagentur für Arbeit und die Chancen des Strukturwandels, d.h. die Erschließung neuer Be-
schäftigungsfelder, insbesondere im Dienstleistungssektor (z.B. Gesundheits- und Seniorenwirt-
schaft) genutzt werden. Auf Basis der durchgeführten Analysen lassen sich zusammenfassend fol-
gende Schlussfolgerungen ziehen:  

• Hinsichtlich des ersten maßnahmenspezifischen Ziels des Transfers der von Arbeitslosigkeit 
Bedrohten in eine neue Beschäftigung können lediglich die unmittelbaren Übergänge nach 
Teilnahmeende dargestellt werden. Der kurzfristige Verbleibsindikator beschreibt die Arbeits-
marktsituation des Teilnehmenden zum Zeitpunkt „vier Wochen nach Austritt aus dem Projekt“. 
Erfahrungsgemäß erhöht sich dieser Wert im Zeitverlauf, da die Suchprozesse am Arbeits-
markt häufig nicht innerhalb von vier Wochen nach Austritt aus einem Projekt beendet sind. In-
sofern stellt die für die Jahre 2008 und 2009 ermittelte Verbleibsquote von 44,2 % der Teilneh-
menden in Beschäftigungsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (einschl. betriebli-
cher Ausbildung und Selbständigkeit) einen Mindestwert dar, der sich mit wachsendem zeitli-
chen Abstand zum Projektende erhöht haben dürfte.  

• Auf welche Ursachen dieser stark sinkende Übergang in das Beschäftigungssystem zurückge-
führt werden kann, ist mit den zur Verfügung stehenden Informationen wissenschaftlich nicht 
belastbar abzubilden. Neben dem wirtschaftlichen Einbruch in 2009 in Folge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise könnten regionale Faktoren genauso eine Rolle gespielt haben wie die Qualifi-
kationsstruktur der Teilnehmenden oder Qualitätsprobleme in den Projekten.  

• Auf Basis der durchgeführten Auswertung von Monitoringdaten zeigt sich, dass 564 der aus 
Projekten des Beschäftigtentransfers NRW in 2008 und 2009 austretenden Teilnehmenden 
nach Ende des Projekts in Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt oder in wirtschaftliche 
Selbständigkeit eingemündet sind. 

• Über die Nachhaltigkeit der Beschäftigungsverhältnisse bzw. der Existenzgründungen können 
keine Aussagen getroffen werden. 
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• Gleiches gilt für das zweite maßnahmebezogene Ziel der Nutzung der Chancen des Struktur-
wandels bzw. der Erschließung neuer Beschäftigungsfelder im Rahmen des Beschäftigten-
transfers NRW. Das ESF-Monitoringsystem liefert keine Informationen darüber, in welchen 
Wirtschaftszweigen die Beschäftigungsverhältnisse angetreten wurden bzw. in welchen Wirt-
schaftszweigen es zu einer Existenzgründung gekommen ist.  

Einschätzung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik im Land NRW zur 
Erreichung der strategischen und spezifischen Ziele in der Prioritätsachse A 

In Ergänzung zu den Analysen von Monitoring- und Begleitsysteminformationen sowie der zusätzli-
chen Erhebungsbefunde wurde vom ISG eine Befragung von Expertinnen und Experten durchge-
führt. Diese Befragung hatte das Ziel, das praktische Erfahrungswissen von Akteuren der Steue-
rung und Umsetzung des ESF in NRW zur Bewertung des Beitrags der Maßnahmen in der Priori-
tätsachse A zu den spezifischen und strategischen Zielen des ESF-OP des Landes NRW zu nut-
zen. Einbezogen wurden 450 Akteure der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW. Der Rücklauf 
lag bei 30,4 %.  

Zur Interpretation der Ergebnisse der Befragung von Experten/innen ist zu berücksichtigen, dass 
es sich – wie bei allen Individualbefragungen – um subjektive Einschätzungen der Befragten han-
delt. Diese stellen also jeweils Bewertungen vor dem konkreten Erfahrungshintergrund der Befrag-
ten dar und sind daher in ihrer Summe als Tendenzaussagen zu den abgefragten Indikatoren zu 
werten.  

Die Ergebnisse der bei Expertinnen und Experten der nordrhein-westfälischen Arbeits- und Be-
schäftigungspolitik durchgeführten Befragung bestätigt die Schlussfolgerungen aus der sozioöko-
nomischen Analyse sowie der SWOT-Analyse dahingehend, dass die im ESF-OP des Landes 
NRW gewählte Strategie in der Prioritätsachse A im Grundsatz zielführend, bedarfsgerecht ausge-
richtet und in sich schlüssig ist. Besonders hervorgehoben werden nach Einschätzung der befrag-
ten Experten/innen insbesondere solche Ziele des ESF-OP des Landes NRW, die in einem lang-
fristigen Prozess positiven Einfluss auf die Steigerung der Weiterbildungsaktivität, die Anpassungs-
fähigkeit an den Strukturwandel, die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehmen. Ziele, die zur Verbesserung von Prozessen im kon-
kreten Unternehmenszusammenhang beitragen, sind ebenfalls wichtig, treten jedoch gegenüber 
den eher auf Nachhaltigkeit orientierten Zielsetzungen des ESF-OP des Landes NRW in der Priori-
tätsachse A etwas zurück. Hinsichtlich der motivierenden Wirkung, die durch die Nutzung des Bil-
dungsschecks für zukünftige Weiterbildungsaktivitäten auf individueller Ebene ausgelöst werden, 
bestätigen die Einschätzungen der befragten Experten/innen empirische Befunde der G.I.B.: Dem-
nach sagten 40,5 % der Teilnehmenden an einer nachgehenden Befragung im Jahr 2009 aus, 
dass nach Teilnahme an einer über den Bildungsscheck NRW geförderten Weiterbildung weitere 
Weiterbildungsangebote genutzt wurden. 

Darüber hinaus belegt die Auswertung der Einschätzungen der befragten Experten/innen zum kon-
kreten Beitrag, den die bisherige Umsetzung von Maßnahmen der Prioritätsachse A zu den jeweili-
gen Zielen leisten konnte, dass der Bildungsscheck NRW in sehr hohem Maße als geeignet ange-
sehen wird, die Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen zu steigern und die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer/innen in Betrieben und auf den Arbeitsmärkten zu erhö-
hen. Der Bildungsscheck NRW wird darüber hinaus als geeignetes Instrument eingeschätzt, be-
triebliche Bildungsinvestitionen in Betrieben zu stimulieren, die sich bislang nur unterdurchschnitt-
lich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben. Von hoher Bedeutung ist aus 
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Sicht der Befragten auch die Weiterbildungsberatung im Vorfeld der eigentlichen Weiterbildung: 
Sie trägt in erheblichem Maße dazu bei, Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe zu 
unterstützen. Weniger überzeugend ist jedoch der Beitrag des Bildungsschecks zum Abbau von al-
ters-, qualifikationsbezogenen Disparitäten oder solchen aufgrund des Migrationshintergrunds. 

Im Vergleich zum Bildungsscheck NRW wird der Beitrag der Potentialberatung NRW zu den jewei-
ligen Maßnahmezielen etwas verhaltener eingeschätzt. Als Stärken der Potentialberatung zeigt 
sich am ehesten, dass mit diesem Instrument die Modernisierung von Produktionsprozessen in 
Unternehmen einerseits und die Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen anderer-
seits unterstützt werden können. Weniger stark ausgeprägt ist der Beitrag der Potentialberatung 
NRW hingegen in Bezug auf die Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen. 

Als zufriedenstellend kann der bisherige Beitrag des Beschäftigtentransfers NRW bewertet wer-
den, betriebliche Restrukturierungsmaßnahmen und den Personaltransfer zu unterstützten. Rund 
drei Viertel der Befragten sehen in diesem Zusammenhang den Beschäftigtentransfer als „sehr 
geeignetes“ oder „eher geeignetes“ Instrument an. 

Nach Einschätzung der Befragten haben die innovativen Vorhaben bislang in eher geringem Maße 
zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation beigetragen. Die 
vergleichsweise kritische Einschätzung der Befragten könnte möglicherweise mit der bislang gerin-
gen Zahl umgesetzter Projekte oder aber der Tatsache zusammenhängen, dass von den zwölf 
Projekten nur wenige abgeschlossen wurden, so dass Ergebnisse noch nicht sichtbar sind 
und/oder den Eingang in die „Regelförderung“ gefunden haben. Denkbar ist auch, dass hinsichtlich 
der Kommunikation von Erfahrungen und (Zwischen-)Ergebnissen der innovativen Projekte noch 
nicht alle zur Verfügung stehenden Potenziale ausreichend genutzt wurden. 

Effizienz der Maßnahmen in der Prioritätsachse A 

Zusammenfassend zeigten die durchgeführten Analysen, dass sich für die in der Prioritätsachse A 
umgesetzten Maßnahmen aufgrund der nur sehr bedingt vergleichbaren Zielsetzungen der Maß-
nahmen und methodisch bedingter Vergleichsprobleme kein sinnvoller Benchmarking-Vergleich 
und keine zielführende Gegenüberstellung von kostenbezogenen Messziffern durchführen lassen. 
Zur Effizienz der Maßnahmen im direkten Vergleich zueinander sind daher keine Schlussfolgerun-
gen möglich. 
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3. Querschnittsziele 
3.1 Vorbemerkungen 
Ziel dieses Kapitels ist es, die bereits in den Kapiteln 1 und 2 dargestellten Informationen zur Errei-
chung der Querschnittsziele zusammenzufassen und zu diskutieren, aus welchen Gründen be-
stimmte Querschnittsziele innerhalb der in Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen in der bis-
herigen Umsetzung erreicht oder nicht erreicht werden konnten, welche fördernden und hemmen-
den Faktoren wirksam sind und wie sich die Erreichung der Querschnittsziele zukünftig weiter opti-
mieren lässt. Entsprechend der Darstellung im ESF-OP des Landes NRW bezieht sich dieses Ka-
pitel auf die Querschnittsziele: 

• Chancengleichheit, 

• Nachhaltigkeit, 

• Transnationalität und 

• Innovation. 

 

3.2 Querschnittsziel Chancengleichheit 
Vorbemerkungen 

Im Unterschied zu Operationellen Programmen anderer Bundesländer legt das ESF-OP des Lan-
des NRW zwar hinsichtlich des Querschnittsziels Chancengleichheit ebenfalls einen deutlichen 
Schwerpunkt auf die Chancengleichheit von Frauen und Männern, es fasst jedoch unter das The-
ma Chancengleichheit auch den Abbau von im Beschäftigungssystem unabhängig vom Ge-
schlecht bestehenden Diskriminierungen bestimmter Personengruppen. Hierzu zählen u.a. Ältere, 
Geringqualifizierte oder Menschen mit Migrationshintergrund. Im Rahmen der Bewertung der Errei-
chung des (umfassend) zu verstehenden Chancengleichheitsziels erfolgt daher: 

• zunächst eine deskriptive Beschreibung quantitativer Outputindikatoren, v.a. in Bezug auf An-
zahl und Anteile der ESF-geförderten Frauen und Männer in den Maßnahmen der Prioritäts-
achse A sowie eine Bewertung, ob Output-Ziele in der bisherigen Umsetzung erreicht werden 
konnten; 

• im Anschluss eine Analyse, inwieweit im Rahmen der Nichtdiskriminierung die o.g. Zielgrup-
pen des ESF-OP des Landes NRW Zugang zu den Maßnahmen der Prioritätsachse A erhalten 
haben;  

• eine Analyse der Ergebnisse und Wirkungen der Förderung, z.B. hinsichtlich des beruflichen 
Aufstiegs, oder der Schaffung von Arbeitsplätzen bzw. des Übergangs in das Beschäftigungs-
system; 

• eine Darstellung spezifischer Maßnahmen, die einzelne Kriterien wie z.B. Abbau der ge-
schlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt, die Erhöhung der Erwerbsbeteili-
gung von Frauen, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie („work-life-bal-
ance“) sowie den Abbau von Stereotypen und Veränderung klassischer Rollenmuster im Fo-
kus ihrer Förderung hatten. 
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Zur Erreichung des Ziels „Chancengleichheit von Frauen und Männern“ ist herauszustellen, dass 
das ESF-OP des Landes NRW hierbei den Gender-Mainstreaming-Ansatz65: verfolgt. In diesem 
Zusammenhang ist zu diskutieren, ob alle im Rahmen der ESF-Umsetzung zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten auf Ebene der Programmsteuerung, der fachlichen Verantwortlichkeiten und 
zwischengeschalteten Stellen, der Projektträger sowie des programmbegleitenden Monitorings und 
Controllings ausgeschöpft wurden, um geschlechtsspezifische Ungleichheiten in NRW überwinden 
zu können.  

Ergebnisse der Förderung nach dem Geschlecht 

Werden die im ESF-OP des Landes NRW genannten quantitativen Zielvorgaben auf Output-Ebene 
hinsichtlich der Zahl von zu berücksichtigenden Frauen zugrunde gelegt, so lässt sich für die bis-
herige Umsetzung der Maßnahmen in der Prioritätsachse A ein gemischtes Bild nachzeichnen: In-
formationen stehen hierbei sowohl für den Beschäftigtentransfer NRW als auch den Bildungs-
scheck NRW zur Verfügung (vgl. Übersicht 3-1). Demnach zeigt sich, dass für den Bildungsscheck 
die quantitative Zielvorgabe deutlich übertroffen wurde: Dem jährlichen Zielwert von rd. 15.700 
Frauen unter den Nutzer/innen des Bildungsschecks stehen tatsächlich erreichte Fallzahlen von 
19.000 in 2007/2008 und 36.000 in 2009 gegenüber. Hieraus kann gefolgert werden, dass der Bil-
dungsscheck in besonderem Maße geeignet ist, dem Weiterbildungsbedarf von Frauen zu entspre-
chen.  

Übersicht 3-1: Gegenüberstellung der im ESF-OP des Landes NRW formulierten Ziele zur 
Beteiligung von Frauen an den Maßnahmen der Prioritätsachse A und der 
tatsächlichen Einbeziehung von Frauen in die Maßnahmen 

Maßnahme Indikator Zielwert Ergebnis der Auswertung von 
Monitoringdaten 

Bewer-
tung 

Bildungsscheck 
NRW 

• Anzahl der Frauen 
 

• Anteil an allen Geförderten 
 

• 15.700 pro Jahr
 

• 52,4 % 
 

• 2007/2008:   19.000 
2009:     36.000 

• Anteil 2007/2008: 59,4 % 
2009:    61,0 % 

 

Potential-
beratung NRW o 
Innovative  
Vorhaben 

Keine Festlegung gleichstel-
lungsrelevanter Indikatoren 

Keine Festlegung 
gleichstellungsrele-
vanter Zielwerte 

Keine geschlechtsspezifischen 
oder gleichstellungsrelevanten In-
formationen verfügbar o 

Beschäftigten-
transfer NRW 

• Anzahl der zu  
beratenden Frauen 

• Anteil an allen Beratenen 
 
 

• 714 pro Jahr 
 

• 40 % 
 
 

• 2008:    580 
2009:     470 

• Anteil 2008:  70,4 % 
2009:    20,4 % 
Insgesamt:   33,6 % 

 

 = Ergebnis liegt über dem Zielwert; o = Keine Einschätzung möglich;  = Ergebnis liegt unter dem Zielwert 
Quelle: ISG 2010 – Eigene Berechnungen auf Basis der Informationen des Monitoring- und Begleitsystems. 

Eine etwas andere Einschätzung ergibt sich bei der Betrachtung der Zahl beratener Frauen im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW: Als jährliche Zielvorgabe ergibt sich ein Wert von 714 
pro Jahr zu beratenen Frauen. Dem steht eine tatsächlich Zahl beratener Frauen von 580 in 2008 
und von 470 in 2009 gegenüber. Die im Vergleich zum Zielwert geringe Zahl an beratenen Frauen 
in 2008 dürfte sich v.a. daraus erklären lassen, dass insgesamt in diesem Jahr nur 824 Personen 
über den Beschäftigtentransfer beraten wurden. Der Anteil beratener Frauen in diesem Jahr an al-
len Beratenen lag bei über 70 %, so dass Frauen überproportional von den Beratungsleistungen in 

                                                 
65  Vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Europäischer Sozialfonds, Operationelles Programm 

zur Umsetzung in Nordrhein-Westfalen in der Förderphase 2007 bis 2013, Düsseldorf 2008, S. 52 
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diesem Jahr profitiert haben. Eine mögliche Erklärung für die in 2009 weiter sinkende Zahl an be-
ratenen Frauen bei gleichzeitig stark steigender Zahl an Beratenen insgesamt könnte hingegen in 
der Spezifik der Unternehmen liegen, die in 2009 aus wirtschaftlichen Gründen auf Transfermodel-
le zurückgreifen mussten: In Kap. 1.2.1.3 wurde bereits darauf hingewiesen, dass insbesondere 
das Produzierende Gewerbe mit traditionell überdurchschnittlichen Anteilen von Männern in den 
Belegschaften mit einem Rückgang der Bruttowertschöpfung um 16,8 % zwischen 2008 und 2009 
in besonders deutlicher Weise von den negativen Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
betroffen war. Die Annahme erscheint daher plausibel, dass der in 2009 sehr geringe Frauenanteil 
an ESF-geförderten Projekten des Beschäftigtentransfers NRW durch die bestehende Ge-
schlechtsverteilung der Belegschaften jener Unternehmen geprägt ist, die im Zuge der Krise auf 
die Nutzung von Transfermodellen angewiesen waren. 

Für die Potentialberatung NRW und die innovativen Vorhaben im spezifischen Ziel „Verbreitung in-
novativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ wurden keine geschlechtsspezifi-
schen und/oder gleichstellungsrelevanten Indikatoren und Zielwerte auf der Output-Ebene vorge-
geben. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass mit Themen wie der Arbeitszeitgestaltung in der 
Potentialberatung oder innovativen Projekten im Gesundheits- und Pflegebereich66 gleichstellungs-
relevante Fragestellungen Gegenstand der Umsetzung dieser Förderinstrumente sind. 

Dieselbe Feststellung trifft auf Indikatoren und quantifizierte Ziele auf der Ergebnisebene zu: Die 
im ESF-OP des Landes NRW festgelegten Indikatoren und Ziele sind nicht nach dem Geschlecht 
differenziert und beinhalten darüber hinaus auch keine gleichstellungspolitische Dimension. Zu-
mindest für den Beschäftigtentransfer NRW liefert jedoch das Monitoringsystem einen interessan-
ten Befund: Während von allen im Rahmen des Beschäftigtentransfers beratenen Männern 33,8 % 
vier Wochen nach Ende des Projekts in Beschäftigung übergangen waren, lag der entsprechende 
Anteil der in Beschäftigung integrierten Frauen bei 58,1 % (vgl. Übersicht 3-2). 

Ergebnisse in Bezug auf die Teilnahme unterschiedlicher Personengruppen an ESF-geför-
derten Projekten  

Das ESF-OP des Landes NRW strebt im Zusammenhang mit dem Querschnittsziel „Chancen-
gleichheit“ jenseits gleichstellungspolitisch relevanter Fragen auch eine gezielte Unterstützung von 
Personengruppen an, die im Beschäftigungssystem aufgrund ihrer Herkunft, ihres Alters oder ihrer 
Qualifizierung Benachteiligungen ausgesetzt sind. 

Für den Bildungsscheck NRW zeigen die Analysen, dass durch dieses Instrument die Beteiligung 
von Personen, die einem erhöhten Risiko der Beschäftigungslosigkeit ausgesetzt sind, offensicht-
lich in eher unterdurchschnittlichem Rahmen den Bildungsscheck NRW für die Weiterbildung nut-
zen: Nicht-Deutsche machten beispielsweise lediglich 4,4 % der Geförderten aus, der Anteil von 
Personen ohne Berufsabschluss lag bei 2,6 %, der von Berufsrückkehrer/innen bei 2,5 % und der 
von Älteren bei 4,4 % (vgl. Übersicht 2-8 in Kap. 2.5.2). Die Existenz des Bildungsschecks allein 
führt also nicht zu einer erhöhten Weiterbildungsbeteiligung von Personen, die als ohnehin weiter-
bildungsfern gelten können. 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich für den Beschäftigtentransfer NRW: Hinsichtlich des Zugangs 
zeigt sich eine überdurchschnittliche Berücksichtigung von Personen ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit sowie von Personen im Alter von 55 Jahren und mehr. So hatten Ältere an allen im Rah-

                                                 
66 Wie z.B. das in Übersicht 2-11 exemplarisch dargestellte Projekt „PIA-Pflege-Innovation in der Gesundheitsregion Aachen“ 
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men des Beschäftigtentransfers NRW beratenen Personen einen Anteil von über einem Fünftel 
(21,7 %), der deutlich höher liegt als beispielsweise der Anteil der mindestens 55-Jährigen an den 
Erwerbstätigen in NRW (2008: 13,0 %). Ebenfalls überdurchschnittlich vertreten waren Nicht-Deut-
sche an den über den Beschäftigtentransfer NRW Beratenen mit einem Anteil von 9,7 % gegen-
über einem Anteil Nicht-Deutscher an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 7,0 % 
(2009).  

Wesentlich interessanter als die soziodemographische Struktur der Teilnehmenden sind zur Beur-
teilung des Erfolgs der Interventionen jedoch die im Anschluss an die Projektteilnahme feststellba-
ren Ergebnisse. Nach unterschiedlichen Personengruppen differenzierte Informationen liegen aus-
schließlich für den Beschäftigtentransfer NRW vor: Während im Durchschnitt aller im Rahmen des 
Beschäftigtentransfers Beratenen 44,2 % einen Übergang in Beschäftigung realisierten, lagen die 
entsprechenden Übergangsquoten für Ältere bei lediglich 32,5 % und von Geringqualifizierten bei 
22,6 % (vgl. Übersicht 3-2). Anders als bei den Nicht-Deutschen, deren Übergangsquote annä-
hernd mit derjenigen übereinstimmt, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, gelingt es dem-
nach nicht, mit den Maßnahmen des Beschäftigtentransfers NRW die Beschäftigungschancen von 
Älteren und Geringqualifizierten entscheidend zu erhöhen. Offen bleiben muss allerdings auch 
hier, ob diese unterdurchschnittlichen Übergangsquoten – genauso wie die überdurchschnittliche 
Integration von Frauen – auf regionalwirtschaftliche, konjunkturelle oder maßnahmebezogene Fak-
toren zurückzuführen sind. 

Übersicht 3-2: Übergangsquoten unterschiedlicher Personengruppen vier Wochen nach 
Austritt Ende des Beschäftigtentransferprojekts – in % der jeweiligen Perso-
nengruppe 

Personengruppen Anteil an allen  
Teilnehmenden in % 

Anteil der Teilnehmenden mit Übergang in  
Beschäftigung1) vier Wochen nach Projektende 

- in % der jeweiligen Teilnehmendengruppe - 
• Frauen   33,6 58,1 
• Männer   66,4 33,8 
• Personen im Alter ab 55 Jahren   21,7 32,5 
• Nicht-Deutsche     9,7 43,6 
• Geringqualifizierte   17,8 22,6 
Insgesamt 100,0 44,2 

Quelle: ISG 2010 – Eigene Berechnungen nach Auswertungen der ESF-Monitoringsystemdaten; Auswertungsbasis: An-
gaben im Monitoring zu 2.521 Teilnehmenden des Beschäftigtentransfers NRW in den Jahren 2008 und 2009. 

Spezifische Maßnahmen zum Abbau der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Ar-
beitsmarkt, der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, der Verbesserung der Verein-
barkeit von Beruf und Familie sowie zum Abbau von Stereotypen und Veränderung klassi-
scher Rollenmuster  

Auf Basis der vorliegenden Auswertungen sind spezifische Maßnahmen zum Abbau der ge-
schlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt, der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen, der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie zum Abbau von Ste-
reotypen und Veränderung klassischer Rollenmuster in Bezug auf die in Prioritätsachse A umge-
setzten Programme nicht bekannt. 

Der hohe Anteil von Frauen unter den Nutzer/innen des Bildungsschecks NRW deutet jedoch an, 
dass es sich bei diesem Förderangebot um ein Instrument handelt, mit dem in besonderem Maße 
dem spezifischen Weiterbildungsbedarf von Frauen Rechnung getragen werden kann. Insbeson-
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dere durch den individuellen Zugang ist gewährleistet, dass beispielsweise nur solche Weiterbil-
dungsangebote genutzt werden, die gut vereinbar mit beruflichen und familiären Aufgaben sind.  

Für die Potentialberatung NRW ist hingegen herauszustellen, dass in 11,6 % der im Jahr 2008 
durchgeführten Beratungen das Thema „Chancengleichheit für Frauen und Männer“ nach Ein-
schätzung von befragten Unternehmen direkter Gegenstand des Beratungsprozesses war. Gleich-
stellungsrelevante Aspekte dürften überdies im Rahmen von Themen wie „Neue Arbeitszeitmodel-
le“ (11,4 %), „Gesundheit bei der Arbeit“ (23,0 %) oder „Neue Vergütungsformen“ (23,0 %) eine 
Rolle gespielt haben, die in den Potentialberatungen des Jahres 2008 behandelt wurden.67 Im Ver-
gleich zu anderen Themen wie „Strategische Unternehmensplanung“ oder „Verbesserung der Auf-
bau- und Ablauforganisation“ mit Zustimmungswerten der befragten Unternehmen von 73,3 % 
bzw. 84,9 % hatten damit chancengleichheitsbezogene und gleichstellungspolitisch relevante Fra-
gestellungen eine nachrangige Bedeutung im Beratungsprozess. 

Für den Beschäftigtentransfer NRW kann davon ausgegangen werden, dass dem spezifischen Be-
ratungsbedarf von Frauen und Männern im Beratungsprozess entsprochen wird. Hinsichtlich der 
innovativen Vorhaben dürften Aspekte der Chancengleichheit und der Geschlechtergerechtigkeit 
einen wichtigen Stellenwert insbesondere in Projekten mit Bezug zum Pflege- und Gesundheits-
bereich, aber auch zur Personalentwicklung haben.68 Keines der Projekte, zu denen Informationen 
aus der neuen Förderperiode vorliegen, richtet sich jedoch explizit auf z.B. den Abbau der ge-
schlechtsspezifischen Segregation am Arbeitsmarkt. 

Strukturelle Verankerung von Gender-Mainstreaming 

Zur Umsetzung gleichstellungspolitischer Ziele kommt in der Arbeitspolitik des Landes NRW ein-
schließlich der ESF-kofinanzierten Angebote das Gender-Mainstreaming-Prinzip zur Anwendung. 
Von besonderer Bedeutung hierbei ist die bereits in früheren Interventionsperioden begonnene 
und im Zeitverlauf ausgeweitete konzeptionelle, inhaltliche und praxisbezogene Arbeit der G.I.B., 
die auf sehr unterschiedlichen Ebenen zur strukturellen Verankerung des Gender-Mainstreaming-
Ansatzes beiträgt. Herausgestellt sei zum einen die Unterstützung von Projektträgern im Rahmen 
von Arbeitshilfen, mit denen Chancengleichheit von Frauen und Männern bereits bei der Konzepti-
on von Projekten „mitgedacht“, in Folge auch umgesetzt sowie der gleichstellungspolitische Erfolg 
der Umsetzung auch bewertet werden kann.69 Zum anderen wurden Arbeitshilfen erarbeitet, mit 
denen bei der Auswahl von zu fördernden Projekten Kriterien für die Beurteilung des „Gender-
Mainstreamings“ in den Projektkonzeptionen zur Verfügung gestellt wurden.70 Ohnehin kann – wie 
bereits dargestellt – eine Förderung von ESF-Projekten nur erfolgen, wenn das Gender-Mainstrea-
ming-Prinzip beachtet wird. Schließlich organisiert die G.I.B. zur Erhöhung der Gender-Kompetenz 
Workshops und Gender-Trainings über einen eigenen Pool an Experten/innen und ist darüber hin-

                                                 
67  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Potentialberatung 2008, Bewilligungsentwicklung NRW 

und Regionen, Ergebnisse der Unternehmensbefragung, Bottrop 2009, S. 51 
68 Dies dürfte sich bereits daraus ergeben, dass für eine Förderung „die Anforderungen des Gender-Mainstreamings für alle Projekte 

verbindlich“ zu beachten und umzusetzen sind. Vgl. http://www.gib.nrw.de/service/foerderprogramme/innovative_projekte_beschaef-
tigungsfaehigkeit 

69  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Umsetzung von Gender Mainstreaming in Projekten, 
Leitfaden zur Selbstklärung und Selbstevaluation der Projektdurchführenden, Bottrop 2008 

70  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Innovation: Beschäftigungsfähigkeit - Antrags- und Be-
wertungsverfahren für Projekte, in: Regionalagenturen info 1/2005 zur Umsetzung der ESF-kofinanzierten Arbeitspolitik, Bottrop 
2005 
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aus Teil des vom Zentrum Frau in Beruf und Technik (ZFBT) landesweit koordinierten Gender-
Netzwerks NRW.71 

 

3.3 Querschnittsziel „Nachhaltigkeit“ 
Das Querschnittsziel Nachhaltigkeit umfasst im Sinne des ESF-OP des Landes NRW sowohl den 
ökonomischen (z.B. Weiterbildungsförderung, Initiierung und Verstärkung von beschäftigungswirk-
samen Wachstumsprozessen in KMU), als auch den sozialen Kontext, wobei in besonderem Maße 
den Herausforderungen Rechnung getragen wird, die sich aus dem demographischen Wandel er-
geben und die zur Förderung des Lebenslangen Lernens beitragen. Bezüge zur ökologischen Di-
mension von Nachhaltigkeit beziehen sich darüber hinaus auf Themen wie Energieeffizienz, Res-
sourcen schonende Produktionstechnologien, „grüne“ Produkte und ökologische Umstellung von 
Unternehmen und Privathaushalten. Zur Bewertung, in welchem Maße die bisherige Umsetzung 
der Maßnahmen der Prioritätsachse A zur Nachhaltigkeit beigetragen hat, werden folgende Aspek-
te näher beleuchtet: 

• Analyse des quantitativen und qualitativen Beitrags der Maßnahmen der Prioritätsachse A zu 
den einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen; 

• Analyse der Entwicklung von Makroindikatoren, die ggf. durch die Interventionen der Prioritäts-
achse A beeinflusst werden können. 

Quantitativer und qualitativer Beitrag der Maßnahmen der Prioritätsachse A zum Quer-
schnittsziel Nachhaltigkeit 

Auf Basis der vorliegenden Informationen lassen sich hinsichtlich des Beitrags der Maßnahmen 
der Prioritätsachse A zum Querschnittsziel folgende Feststellungen treffen: 

• Zum Bildungsscheck NRW belegen die Auswertungen von Monitoring-Daten zum einen, dass 
von allen zwischen 2007 und 2009 durch den Bildungsscheck geförderten Weiterbildungen 
über die Hälfte (28,7 %) dem thematischen Fachgebiet „soziale und pflegerische Berufe“ zuge-
ordnet werden können. Da aufgrund der demographischen Entwicklung im Bereich der Ge-
sundheit und Pflege sowie der personenbezogenen sozialen Dienste langfristig mit einem wei-
ter steigenden Bedarf an entsprechenden Dienstleistungen ausgegangen werden kann, der 
auch mit einer verstärkten Beschäftigungsnachfrage einhergehen dürfte, ist davon auszuge-
hen, dass mit dieser thematischen Schwerpunktsetzung der Weiterbildungen wichtige Zu-
kunftsfelder durch den Bildungsscheck NRW erschlossen werden konnten. 

Zum anderen zeigen Ergebnisse der von der G.I.B. durchgeführten nachgehenden Befragung 
von Teilnehmenden an Weiterbildungen, die über den Bildungsscheck NRW gefördert worden 
sind, dass sich nach Einschätzung der Befragten die Weiterbildungsteilnahme v.a. positiv auf 
die allgemeinen Beschäftigungsperspektiven und die innerbetriebliche Position des Einzelnen 
ausgewirkt hat. (vgl. Kap. 2.5.2 sowie Übersicht 2-9). Auch vor diesem Hintergrund kann da-
von ausgegangen werden, dass die Weiterbildungsteilnahme langfristig von Nutzen, insbeson-
dere hinsichtlich der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit für die über den Bildungsscheck 
NRW Geförderten gewesen ist. Auch der Befund, dass 40,5 % der über den Bildungsscheck 
Geförderten im Nachgang an die Weiterbildung weitere Qualifizierungsangebote genutzt ha-

                                                 
71  Vgl. http://www.gib.nrw.de/arbeitsbereiche/themenuebergreifend/geschlechtergleichheit?darstellungsart=themen&fieldset=arbeit 
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ben, könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Weiterbildungsmotivation im Sinne des 
Lebenslangen Lernens weiter gefestigt werden konnte. 

• Auch die durch innovative Vorhaben abgedeckte Palette an Themen und Problemstellungen 
mit Schwerpunkten in der Fachkräfte- und Personalentwicklung lässt erkennen (vgl. Übersicht 
2-11), dass konkrete Lösungen für zentrale Zukunftsfragen bearbeitet werden. Entscheidend 
für die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse dürfte jedoch sein, inwieweit ein Transfer dieser 
Lösungsstrategien „in die Fläche“ gelingt. Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor, so dass kei-
ne abschließende Beurteilung des Beitrags innovativer Vorhaben zum Querschnittsziel „Nach-
haltigkeit“ möglich ist. 

• Für die Potentialberatung NRW lassen sich nachhaltige Effekte am ehesten hinsichtlich der 
ökonomischen Dimension von Nachhaltigkeit nachzeichnen. Die bei Unternehmen durchge-
führte Befragung der G.I.B. aus dem Jahr 2008 lässt darauf schließen, dass insbesondere 
durch die positiven Veränderungen hinsichtlich verbesserter betrieblicher Arbeitsabläufe die 
Wettbewerbsposition der Unternehmen stabilisiert oder ausgebaut werden konnte (vgl. Kap. 
2.5.3 sowie Übersicht 2-10). Ein ebenfalls wichtiges Ergebnis, das sich im Laufe der Beratun-
gen einstellte, war darüber hinaus die Sicherung bestehender Arbeitsplätze in mehr als der 
Hälfte der befragten Unternehmen (54,2 %).  

• Hinsichtlich des Beschäftigtentransfers NRW sind Schlussfolgerungen in Bezug auf den Bei-
trag zum Querschnittsziel „Nachhaltigkeit“ nur partiell für die ökonomischen Nachhaltigkeitsdi-
mension möglich: Eine ältere Untersuchung der G.I.B. zum Beschäftigtentransfer, die sich 
nicht (ausschließlich) auf ESF-kofinanzierte Maßnahmen bezieht, zeigt, dass 53 % der an 
Transferprojekten in NRW Teilnehmenden zum Zeitpunkt „sechs Monate nach Projektende“ in 
Arbeit, fünf Prozent in Existenzgründung und ein Prozent in Qualifizierung eingemündet waren. 
Dieser mittelfristigen Integrationsquote am Arbeitsmarkt in Höhe von insgesamt 59 % stand für 
das Jahr 2007 ein Verbleib in Arbeitslosigkeit von 31 % der Teilnehmenden gegenüber. Ob 
diese mittelfristigen Verbleibsquoten auch auf die über den Beschäftigtentransfer NRW in 2008 
und 2009 beratenen Personen übertragen werden können, kann nicht beantwortet werden. 

Zusammenfassend zeigen die durchgeführten Analysen, dass die in Prioritätsachse A umgesetz-
ten Maßnahmen einen wichtigen Beitrag insbesondere zur ökonomischen und sozialen Dimension 
von Nachhaltigkeit leisten konnten. Informationen über den Beitrag zur ökologischen Nachhaltig-
keit liegen nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass u.a. integrierte Beratungsansätze wie 
die Potentialberatung NRW Möglichkeiten bieten, ökologische Aspekte im Beratungsprozess zu 
thematisieren. 

Analyse der Entwicklung von Makroindikatoren, die ggf. durch die Interventionen der  
Prioritätsachse A beeinflusst werden können 

Bereits in den Vorbemerkungen zum Endbericht wurde darauf hingewiesen, dass der Nachweis 
von Wirkungen der Umsetzung des ESF-OP des Landes NRW auf der gesamtwirtschaftlichen  
Ebene auch aufgrund des vergleichsweise geringen Mittelvolumens des ESF kaum möglich ist. Die 
durchgeführte Aktualisierung der sozioökonomischen Analyse (vgl. Kap. 1) zeigt zwischen 2005 
und 2009 deutlich positive Entwicklungen im wirtschaftlichen Umfeld und auf dem Arbeitsmarkt des 
Landes NRW, deren Ausmaß jedoch durch die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zwischen 
2008 und 2009 empfindlich eingeschränkt wurde. Dass im Betrachtungszeitraum die Wirtschaft in 
NRW einen Wachstumspfad eingeschlagen hat, der zunehmend auch das Beschäftigungssystem 
positiv beeinflussen konnte, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die strukturellen Defi-
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zite des Landes im Vergleich zum Durchschnitt der westdeutschen Bundesländer weiter Bestand 
haben. Denn hier ist es im gleichen Zeitraum zu deutlicheren Wachstumsschüben und positiveren 
Beschäftigungseffekten gekommen.  

In jedem Fall bleibt unklar, in welchem Maße der ESF die positiven Belebungsprozesse zwischen 
2005 und 2009 beschleunigen oder die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise abfedern konnte. 
Die Annahme liegt nahe, dass solche Effekte – beispielsweise durch die zusätzliche Unterstützung 
von Transferprozessen über den Beschäftigtentransfer NRW – tatsächlich bestehen, inwieweit sie 
aber „zu Buche schlagen“, ist wissenschaftlich nicht abbildbar. 

 
3.4 Querschnittsziel „Transnationalität“ 
Transnationale Projekte verfolgen im Rahmen des ESF in NRW zum einen auf der Projektebene 
das Ziel, in der Projektumsetzung einen Mehrwert durch die Kooperation mit Projektpartnern aus 
anderen institutionellen Kontexten der EU-Staaten zu erzielen, in dem die dort praktizierten Kon-
zepte, Strategien, Verfahren etc. in den eigenen Projektkontext integriert werden. Bei transnationa-
len Projekten auf der Landesebene geht es zum anderen insbesondere um den Austausch von In-
formationen und Erfahrungen zu Strategien und Konzepten (z.B. im Rahmen von Fachtagungen), 
die in anderen Mitgliedstaaten erfolgreich umgesetzt werden konnten und spezifische, für NRW re-
levante Fragestellungen aufgreifen.  

Um den Beitrag der Umsetzung der Prioritätsachse A hinsichtlich des Querschnittsziels „Transna-
tionalität“ zu bewerten, wurden die zur Verfügung stehenden Informationen aus dem Monitoring- 
und Begleitsystem sowie aus den spezifischen Evaluationen, Dokumentationen etc. danach aus-
gewertet, welche Ergebnisse erreicht werden konnten.  

Mit Bezug zu den Maßnahmen aus Prioritätsachse A zeigt die Auswertung des vorhandenen Da-
tenmaterials, dass zwischen 2007 und 2009 die Umsetzung transnationaler Projekte auf ein kon-
kretes innovatives Vorhaben beschränkt geblieben ist, bei dem im Austausch mit Partnern aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten innovative Lösungen zu betrieblichen Fachkräftemanagement- und Inno-
vationssystemen entwickelt und erprobt werden.72 Inwieweit darüber hinaus in den über den Bil-
dungsscheck NRW, die Potentialberatung NRW oder den Beschäftigtentransfer NRW geförderten 
Weiterbildungen bzw. Beratungen Themenstellungen und Inhalte behandelt wurden, die grenz-
überschreitenden Charakter hatten, ist aus den zur Verfügung stehenden Informationen nicht er-
mittelbar. Grenzüberschreitende Beratungen und Qualifizierungen hat es jedoch nicht gegeben. 

Wie bereits für das Querschnittsziel „Chancengleichheit“ herausgearbeitet, erfolgt die Umsetzung 
des Querschnittsziels „Transnationalität“ ebenfalls auf Ebene der Programmbegleitung durch die 
G.I.B., so dass auch hier von einer strukturellen Verankerung des Themas ausgegangen werden 
kann. So wurden beispielsweise Ansätze zum Personal- und Beschäftigtentransfer im europäi-
schen Vergleich analysiert und erfolgversprechende Ansätze in das Förderprogramm Beschäftig-
tentransfer NRW integriert.73 Zusätzlich hält der Durchführungsbericht des Landes fest: „Die Förde-
rung transnationaler Aktivitäten in NRW erfolgte kontinuierlich im Zuge der Programmumsetzung. 
Im Rahmen des Projekts „Transnationale Aktivitäten“ der technischen Hilfe bei der G.I.B. wurden 

                                                 
72 Hierbei handelt es sich um das innovative Vorhaben „Interkomp - Fachkräftemanagement und Innovationskompetenzen im transna-

tionalen Austausch mit europäischen Partnern“; vgl. hierzu Übersicht 2-11. 
73  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), Mobilität und Personaltransfer in Europa“ - ausgewähl-

te Instrumente im transnationalen Vergleich, Dokumentation, Bottrop 2007 
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durch Einsatz einer halben Vollzeitstelle durch Recherchen, Information, Veröffentlichungen und 
Beratung die Voraussetzungen für das transnationale Engagement der nordrhein-westfälischen 
Akteure der Arbeitspolitik verbessert. Unterhalb der Ebene einzelner geförderter Projekte wurden 
vielfältige Aktivitäten unterstützt, wobei besondere Schwerpunkte in den Feldern Innovation, Le-
benslanges Lernen, betriebliche Weiterbildung (...) lagen. Z.B. wird in einer transnationalen Pro-
jektkooperation mit drei beteiligten Projektpartnern die aktive Teilnahme am Joint Call des ERA-
NET Projektes WORK-IN-NET unterstützt. Dies beinhaltet das Lernen an Beispielen guter Praxis 
im Themenfeld "Förderung der Beschäftigungsfähigkeit", Teilnahme an der Netzwerkarbeit, ggf. 
Aufbau neuer Netzwerke, bilaterale Kooperationstreffen mit europäischen Partnern auch außer-
halb der zentral - innerhalb von WORK-IN-NET - organisierten Projektveranstaltungen sowie den 
Transfer der dabei gewonnenen Erkenntnisse und der daraus abzuleitenden Empfehlungen an das 
MAGS. Die Ergebnisse sind ein Beitrag zur Weiterentwicklung arbeitspolitischer Förderangebote 
für die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere die Förderung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Das MAGS unterstützt i.W. den multilateralen Erfah-
rungsaustausch.“74  
 
3.5 Querschnittsziel „Innovation“ 
Beim Querschnittsziel „Innovation“ geht es im Kern darum, die sich aus Innovationsprozessen – 
z.B. Entwicklung neuer Produkte, Modernisierung von Produktionsprozessen, Einführung neuer 
betrieblicher Organisationsformen, Förderung der für die Entwicklung und Umsetzung von Innova-
tionen benötigten Humanressourcen, Unterstützung von Projektträgern bei der Entwicklung neuer 
Ansätze in der Arbeitspolitik etc. – ergebenden Impulse für die Erhöhung von Wachstum und Be-
schäftigung weiter zu verstärken. Das Querschnittsziel „Innovation“ bezieht sich daher sowohl auf 
Produkt- und Verfahrensinnovationen im klassischen Sinne, als auch auf Prozessinnovationen bei-
spielsweise im System der beruflichen Aus- und Weiterbildung.  

Beiträge der bisherigen Umsetzung der Maßnahmen der Prioritätsachse A lassen sich auf vielfälti-
ge Weise nachzeichnen: Bereits in Kapitel 2.5.4 wurde auf die Einrichtung einer AG Innovation hin-
gewiesen, mit der strukturell gewährleistet wird, dass neue Ansätze der Arbeitspolitik im Rahmen 
der innovativen Vorhaben umgesetzt werden können. Ebenfalls für die strukturelle Verankerung 
des Querschnittsziels Innovation relevant sind die vielfältigen Aktivitäten der G.I.B. in diesem Be-
reich.  

Darüber hinaus zeigt sich auf Ebene der umgesetzten Projekte, dass innovationsrelevante The-
men insbesondere bei den innovativen Vorhaben, aber auch bei der Potentialberatung NRW bear-
beitet werden: So war in 45,6 % der Potentialberatungen das Thema „neue Produkte und Dienst-
leistungen“ (also Produktinnovationen), in 16,6 % der Potentialberatungen das Thema „neue Tech-
nologien“, in 14,0 % das Thema „neue Vergütungsformen“ und in 11,4 % das Thema „neue Ar-
beitszeitmodelle“ Gegenstand des Beratungsprozesses. Überdies kam es in 17,9 % der beratenen 
Unternehmen zur tatsächlichen Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen. 

In Bezug auf den Beschäftigtentransfer NRW liegen keine systematisch auswertbaren Informatio-
nen zum Querschnittsziel „Innovation“ aus dem Monitoringsystem vor. Jedoch zeigen sich auch 
hier Erfahrungen und konkrete Ergebnisse innovativer Ansätze: Zu nennen sind u.a. zwei Modell-

                                                 
74  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (Hrsg.), Durchführungsbericht 2009 zum ESF-Programm Nord-

rhein-Westfalen 2007 – 2013, Entwurf vom 18.05.2010, Düsseldorf 2010, S. 21 
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projekte, in deren Folge Ende 2007 und im Frühjahr 2008 jeweils Arbeitgeberzusammenschlüsse 
auf Grundlage von Ergänzungstarifverträgen in den Regionen Emscher-Lippe und Westfälisches 
Ruhrgebiet gebildet wurden, um für den Personaltransfer bestehende Synergien im Sinne der An-
schlussbeschäftigung der betroffenen Arbeitnehmer/innen gezielt nutzen zu können. In diesen 
Kontext fällt auch die Initiierung des Westfälisch-Lippischen Arbeitgeberverbands der Land- und 
Forstwirtschaft in 2008 mit landwirtschaftlichen Betrieben, der ebenfalls als Modellprojekt unter-
stützt wird.75 

 
3.6 Einschätzungen von Expertinnen und Experten der Arbeits- und 

Beschäftigungspolitik in NRW zur Erreichung der Querschnitts-
ziele in der Prioritätsachse A 

Analog zu den Ausführungen in Kapitel 2.6.1 wurden zur Absicherung der Analyseergebnisse auf 
Basis der Informationen aus dem Monitoringsystem und der ergänzenden Materialien der GI.B. im 
Rahmen der durchgeführten Befragung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik 
NRW diese um ihren Einschätzungen des Beitrags der bisherigen Umsetzung der Prioritätsachse 
A zu den Querschnittszielen des ESF-OP des Landes NRW gebeten (vgl. Abbildung 3-1). Hierbei 
ist festzustellen, dass die vorliegenden Auswertungen der Befragungsdaten die obigen Befunde im 
Wesentlichen bestätigen: 

Abbildung 3-1: Einschätzung der Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in 
NRW zum Beitrags der Prioritätsachse A zu den Querschnittszielen - in % 

• Demnach leistet die Prioritätsachse A insbesondere einen Beitrag zur Erschließung und Stär-
kung des Qualifikationspotenzials der Beschäftigten durch die Beratung von Unternehmen 
(Potentialberatung NRW und Weiterbildungsberatung im Rahmen des Bildungsschecks NRW 

                                                 
75  Vgl. G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Hrsg.), G.I.B.-Report 2008_09, Bottrop 2009, S. 22 

ISG 2010: Befragung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik in NRW. Auswertung auf Basis von 134 
auswertbaren Fragebögen.
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beim betrieblichen Zugang). Insgesamt 70,1 % der Befragten sehen hier einen „sehr hohen 
Beitrag“ oder einen „überdurchschnittlich hohen Beitrag“ (vgl. Abbildung 3-1). 

• Ebenfalls wichtig mit Zustimmungswerten von deutlich über der Hälfte der Befragten war die 
Ausrichtung der Maßnahmen der Prioritätsachse A auf die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit 
von Unternehmen und Beschäftigten im Hinblick auf sich verändernde, wachsende Herausfor-
derungen im wirtschaftlichen Wettbewerb (63,0 %), auf die Erreichung einer höheren Nachhal-
tigkeit durch einen gezielt nachfrageorientierten Förderansatz bei unternehmensbezogenen 
Förderungen (60,2  %) sowie auf die hohe Beteiligung von Frauen durch die Gestaltung der 
Förderung beruflicher Weiterbildung, in dem z.B. Arbeitnehmer/innen in Elternzeit oder Mini-
jobber/innen gezielt Zugang zur Förderung erhalten (56,1 %). 

• Einen demgegenüber geringeren Beitrag leisten die Maßnahmen der Prioritätsachse A zum 
Anstoß von Innovationen im betrieblichen Bereich durch die Förderung von modellhaften, 
transferfähigen Vorhaben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der 
Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen 
durch die Beratung von Unternehmen in Fragen der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit 
einschließlich familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle. 

Übersicht 3-3: Durchschnitt der Einschätzung von Experten/innen der Arbeits- und Be-
schäftigungspolitik in NRW zum Beitrag der Prioritätsachse A zu ausge-
wählten Querschnittszielen – Angaben in % 

Mittelwert der  
Einschätzungen 

insgesamt 

Mittelwert der Ein-
schätzungen von  

Akteuren mit  
„sehr gutem“  
oder „guten“  

Informationsstand 

Mittelwert der Ein-
schätzungen von 

Akteuren  
mit weniger gutem 
Informationsstand 

Ziele in der Prioritätsachse A 

Mittelwert Rang Mittelwert Rang Mittelwert Rang 
Beitrag der Prioritätsachse A zur Stärkung der Chancen-
gleichheit von Frauen durch Beratung von Unternehmen 
in Fragen der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit ein-
schließlich familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle 

2,61 6 2,60 6 2,64 5 

Beitrag der Prioritätsachse A durch Beratung von Unter-
nehmen zur Erschließung und Stärkung des Qualifikati-
onspotenzials ihrer Beschäftigten 

2,23 2 2,13 2 2,52 1 

Hohe Beteiligung von Frauen an den Maßnahmen der 
Prioritätsachse A durch die Gestaltung der Förderung be-
ruflicher Weiterbildung, u.a. durch Berücksichtigung der 
Zielgruppe von Arbeitnehmer/innen, die die Elternzeit in 
Anspruch nehmen als auch von Minijobber/innen 

2,41 4 2,33 4 2,62 4 

Ausrichtung der Maßnahmen der Prioritätsachse A auf 
die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit v. Unternehmen u. 
Beschäftigten im Hinblick auf sich verändernde, wach-
sende Herausforderungen im wirtschaftlichen Wettbewerb

2,22 1 2,11 1 2,55 3 

Erreichung einer höheren Nachhaltigkeit durch gezielt 
nachfrageorientierten Förderansatz bei unternehmensbe-
zogenen Förderungen: Durch die eingeforderte aktive Fi-
nanzbeteiligung d. Unternehmen wird das Eigeninteresse 
an spürbaren Ergebnissen der geförderten Maßnahmen 
untermauert 

2,31 3 2,24 3 2,52 1 

Anstoß von Innovationen im betrieblichen Bereich durch 
die Förderung von modellhaften, transferfähige Vorhaben 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men und der Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten 

2,53 5 2,38 5 2,96 6 

Quelle: ISG 2010; Auswertung auf Basis von 134 auswertbaren Fragebögen. Der Mittelwert stellt den Durchschnittswert 
der Einschätzungen der befragten Experten/innen zu den abgefragten Zielen dar, wobei auf einer Viererskala 1 „sehr ho-
her Beitrag“, 2 „überdurchschnittlicher Beitrag“, 3 „unterdurchschnittlicher Beitrag“ und 4 „geringer bis sehr geringer Bei-
trag bedeuten. Je näher der Mittelwert also am Wert „1“ liegt, umso wichtiger wird das jeweilige Ziel von den befragten 
Experten/innen eingeschätzt. 
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Auch bei Betrachtung der Mittelwerte für die jeweiligen Einschätzungen (vgl. Übersicht 3-3) zeigt 
sich dasselbe Bild: Die niedrigsten Mittelwerte (und damit den höchsten Beitrag) weisen die Maß-
nahmen der Prioritätsachse A hinsichtlich der Sicherung der Konkurrenzfähigkeit sowie der Er-
schließung der Qualifikationspotenzials der Beschäftigten auf. Zu diesen Feldern entfaltet die Prio-
ritätsachse A demnach den höchsten Beitrag. Der Beitrag zu den Querschnittszielen Chancen-
gleichheit einerseits und Innovationen andererseits ist nach Einschätzung der Befragten Exper-
ten/innen als vergleichsweise gering einzustufen. 

 

3.7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Das ESF-OP des Landes NRW beabsichtigt, einen Beitrag zur Erreichung der Querschnittsziele 
Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, Transnationalität und Innovation zu leisten. Zum Querschnitts-
ziel Chancengleichheit ist für das ESF-OP des Landes NRW ein qualitativer Unterschied im Ver-
gleich zu anderen ESF-kofinanzierten Landesprogrammen festzustellen: Denn das Querschnitts-
ziel Chancengleichheit legt nicht ausschließlich einen deutlichen Schwerpunkt auf die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern und die Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzips, es 
fasst unter das Thema Chancengleichheit vielmehr auch den Abbau von im Beschäftigungssystem 
unabhängig vom Geschlecht bestehenden Diskriminierungen bestimmter Personengruppen, wie 
Ältere, Geringqualifizierte oder Menschen mit Migrationshintergrund. 

Das Querschnittsziel Chancengleichheit ist in Bezug auf die Geschlechterdimension das einzige 
Querschnittsziel, in dem das ESF-OP des Landes NRW quantifizierte Zielvorgaben beinhaltet. 
Spiegelt man diese Ziele mit dem Umsetzungsstand bis zum 31.12.2009, lassen sich folgende 
Feststellungen treffen: 

Die auf den Bildungsscheck NRW bezogenen quantitativen Zielvorgaben wurden in der bisherigen 
Umsetzung deutlich übertroffen: Dem jährlichen Zielwert von rd. 15.700 Frauen unter den Nut-
zer/innen des Bildungsschecks stehen tatsächlich erreichte Fallzahlen von 19.000 in 2007/2008 
und 36.000 in 2009 gegenüber. Hieraus kann gefolgert werden, dass der Bildungsscheck in beson-
derem Maße geeignet ist, dem Weiterbildungsbedarf von Frauen zu entsprechen. 

Eine etwas andere Einschätzung ergibt sich bei der Betrachtung der Zahl beratener Frauen im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW: Als jährliche Zielvorgabe ergibt sich ein Wert von 714 
pro Jahr zu beratenen Frauen. Dem steht eine tatsächliche Zahl beratener Frauen von 580 in 2008 
und von 470 in 2009 gegenüber. Die im Vergleich zum Zielwert geringe Zahl an beratenen Frauen 
in 2008 dürfte sich v.a. daraus erklären lassen, dass insgesamt in diesem Jahr nur 824 Personen 
über den Beschäftigtentransfer beraten wurden. Der Anteil beratener Frauen in diesem Jahr an al-
len Beratenen lag bei über 70 %, so dass Frauen überproportional von den Beratungsleistungen in 
diesem Jahr profitiert haben. Eine mögliche Erklärung für die in 2009 weiter sinkende Zahl an be-
ratenen Frauen bei gleichzeitig stark steigender Zahl an Beratenen insgesamt könnte hingegen in 
der Spezifik der Unternehmen liegen, die in 2009 aus wirtschaftlichen Gründen auf Transfermodel-
le zurückgreifen mussten: Denn es kann angenommen werden, dass insbesondere das Produzie-
rende Gewerbe mit traditionell überdurchschnittlichen Anteilen von Männern in den Belegschaften 
mit einem Rückgang der Bruttowertschöpfung um 16,8 % zwischen 2008 und 2009 in besonders 
deutlicher Weise von den negativen Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen war. 
Die Annahme erscheint daher plausibel, dass der in 2009 sehr geringe Frauenanteil an ESF-geför-
derten Projekten des Beschäftigtentransfers NRW durch die bestehende Geschlechtsverteilung 
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der Belegschaften jener Unternehmen geprägt ist, die im Zuge der Krise auf die Nutzung von 
Transfermodellen angewiesen waren. 

Für die Potentialberatung NRW und die innovativen Vorhaben im spezifischen Ziel „Verbreitung in-
novativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ wurden keine geschlechtsspezifi-
schen und/oder gleichstellungsrelevanten Indikatoren und Zielwerte auf der Output-Ebene vorge-
geben. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass mit Themen wie der Arbeitszeitgestaltung in der 
Potentialberatung oder innovativen Projekten im Gesundheits- und Pflegebereich gleichstellungs-
relevante Fragestellungen Gegenstand der Umsetzung dieser Förderinstrumente sind. 

Dieselbe Feststellung trifft auf Indikatoren und quantifizierte Ziele auf der Ergebnisebene zu: Die 
im ESF-OP des Landes NRW festgelegten Indikatoren und Ziele sind nicht nach dem Geschlecht 
differenziert und beinhalten auch darüber hinaus keine gleichstellungspolitische Dimension. Zu-
mindest für den Beschäftigtentransfer NRW liefert jedoch das Monitoringsystem einen interessan-
ten Befund: Während von allen im Rahmen des Beschäftigtentransfers beratenen Männern 33,8 % 
vier Wochen nach Ende des Projekts in Beschäftigung übergangen waren, lag der entsprechende 
Anteil der in Beschäftigung integrierten Frauen bei 58,1 %. 

Von besonderer Bedeutung für die strukturelle Verankerung gleichstellungspolitisch relevanter Fra-
gestellungen in der Umsetzung des ESF ist die auch nach Beginn der neuen Förderperiode inten-
siv fortgeführte konzeptionelle, inhaltliche und praxisbezogene Arbeit der G.I.B. Herauszustellen ist 
beispielsweise die Unterstützung von Projektträgern im Rahmen von Arbeitshilfen zur Anwendung 
des Gender-Mainstreaming-Prinzips, mit denen Chancengleichheit von Frauen und Männern be-
reits bei der Konzeption von Projekten „mitgedacht“, in Folge auch umgesetzt sowie der gleichstel-
lungspolitische Erfolg der Umsetzung auch bewertet werden kann. Zum anderen wurden Arbeits-
hilfen erarbeitet, mit denen bei der Auswahl von zu fördernden Projekten Kriterien für die Beurtei-
lung des „Gender-Mainstreamings“ in den Projektkonzeptionen zur Verfügung gestellt wurden. 
Schließlich organisiert die G.I.B. zur Erhöhung der Gender-Kompetenz Workshops und Gender-
Trainings über einen eigenen Pool an Experten/innen und ist darüber hinaus Teil des vom Zentrum 
Frau in Beruf und Technik (ZFBT) landesweit koordinierten Gender-Netzwerks NRW. 

Wird das Chancengleichheitsziel in der weiteren Dimension, d.h. in Bezug auf Personengruppen 
interpretiert, die besonderen Benachteiligungen am Arbeitsmarkt ausgesetzt sind, können für die in 
Prioritätsachse A umgesetzten Instrumente folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

• Für den Bildungsscheck NRW zeigen die Analysen, dass durch dieses Instrument die Beteili-
gung von Personen, die einem erhöhten Risiko der Beschäftigungslosigkeit ausgesetzt sind, 
offensichtlich in eher unterdurchschnittlichem Rahmen den Bildungsscheck NRW für die Wei-
terbildung nutzen: Nicht-Deutsche machten beispielsweise lediglich 4,4 % der Geförderten 
aus, der Anteil von Personen ohne Berufsabschluss lag bei 2,6 %, der von Berufsrückkeh-
rer/innen bei 2,5 % und der von Älteren bei 4,4 %. Die Existenz des Bildungsschecks allein 
führt also nicht zu einer erhöhten Weiterbildungsbeteiligung von Personen, die als ohnehin 
weiterbildungsfern gelten können. 

• Ein etwas anderes Bild lässt sich für den Beschäftigtentransfer NRW nachzeichnen: Hinsicht-
lich des Zugangs zeigt sich eine überdurchschnittliche Berücksichtigung von Personen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit sowie von Personen im Alter von 55 Jahren und mehr. So hat-
ten Ältere an allen im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW beratenen Personen einen 
Anteil von über einem Fünftel (21,7 %), der deutlich höher liegt als beispielsweise der Anteil 
der mindestens 55-Jährigen an den Erwerbstätigen in NRW (2008: 13,0 %). Ebenfalls über-
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durchschnittlich vertreten waren Nicht-Deutsche an den über den Beschäftigtentransfer NRW 
Beratenen mit einem Anteil von 9,7 % gegenüber einem Anteil Nicht-Deutscher an den sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten von 7,0 % (2009).  

• Wesentlich wichtiger als die soziodemgraphische Struktur der Teilnehmenden sind zur Beurtei-
lung des Erfolgs der Interventionen jedoch die im Anschluss an die Projektteilnahme feststell-
baren Ergebnisse. Nach unterschiedlichen Personengruppen differenzierte Informationen lie-
gen ausschließlich für den Beschäftigtentransfer NRW vor: Während im Durchschnitt aller im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers Beratenen 44,2 % einen Übergang in Beschäftigung reali-
sierten, lagen die entsprechenden Übergangsquoten für Ältere bei lediglich 32,5 % und von 
Geringqualifizierten bei 22,6 %. Anders als bei den Nicht-Deutschen, deren Übergangsquote 
annähernd mit derjenigen übereinstimmt, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, gelingt 
es demnach nicht, mit den Maßnahmen des Beschäftigtentransfers NRW die Beschäftigungs-
chancen von Älteren und Geringqualifizierten entscheidend zu erhöhen. Offen bleiben muss 
allerdings auch hier, ob diese unterdurchschnittlichen Übergangsquoten – genauso wie die 
überdurchschnittliche Integration von Frauen – auf regionalwirtschaftliche, konjunkturelle oder 
maßnahmebezogene Faktoren zurückzuführen sind. 

Zusammenfassend zeigen die zum Querschnittsziel Nachhaltigkeit durchgeführten Analysen, dass 
die in Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen von ihrer Anlage her auf Nachhaltigkeit ausge-
richtet sind, so dass insbesondere – auch wenn gegenwärtig nicht quantifizierbar – ein substanziel-
ler Beitrag insbesondere zur ökonomischen und sozialen Dimension von Nachhaltigkeit erwartet 
werden kann. Informationen über den Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit liegen nicht vor. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass u.a. integrierte Beratungsansätze wie die Potentialberatung 
NRW Möglichkeiten bieten, ökologische Aspekte im Beratungsprozess zu thematisieren.. 

Das Querschnittsziel „Innovation“ wird im ESF-OP des Landes NRW sowohl auf Produkt- und Ver-
fahrensinnovationen im klassischen Sinne, als auch auf Prozessinnovationen beispielsweise im 
System der beruflichen Aus- und Weiterbildung bezogen. Beiträge der bisherigen Umsetzung der 
Maßnahmen der Prioritätsachse A lassen sich auf vielfältige Weise nachzeichnen: So gewährleis-
tet beispielsweise die AG Innovation die Umsetzung neuer Ansätze der Arbeitspolitik im Rahmen 
der innovativen Vorhaben. Ebenfalls für die strukturelle Verankerung des Querschnittsziels Innova-
tion relevant sind die vielfältigen Aktivitäten der G.I.B. in diesem Bereich. Darüber hinaus zeigt sich 
auf Ebene der umgesetzten Projekte, dass innovationsrelevante Themen insbesondere bei den in-
novativen Vorhaben, aber auch bei der Potentialberatung NRW bearbeitet werden: So war in 
45,6 % der Potentialberatungen das Thema neue Produkte und Dienstleistungen (also Produktin-
novationen), in 16,6 % der Potentialberatungen das Thema „neue Technologien“, in 14,0 % das 
Thema „neue Vergütungsformen“ und in 11,4 % das Thema „neue Arbeitszeitmodelle“ Gegenstand 
des Beratungsprozesses. Überdies kam es in 17,9 % der beratenen Unternehmen zur tatsächli-
chen Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen. 

Zum Querschnittsziel Transnationalität ist zunächst darauf zu verweisen, dass konkrete Projekte in 
der Prioritätsachse A bis zum 31.12.2009 auf ein konkretes innovatives Vorhaben beschränkt ge-
blieben sind. Für die grenzüberschreitende Umsetzung von Projekten der Potentialberatung oder 
des Beschäftigtentransfers, aber auch im Rahmen des Bildungsschecks NRW dürften vor diesem 
Hintergrund noch Potenziale bestehen. Wichtig jedoch ist hinsichtlich des Querschnittsziels Trans-
nationalität auf Aktivitäten im Rahmen der Programmbegleitung durch die G.I.B. hinzuweisen, mit 
denen wichtige Impulse für die strukturelle Verankerung des Themas ausgehen. So wurden bei-
spielsweise Ansätze zum Personal- und Beschäftigtentransfer im europäischen Vergleich analy-
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siert und erfolgversprechende Ansätze in das Förderprogramm Beschäftigtentransfer NRW integ-
riert.  

Diese Befunde werden insgesamt durch die Einschätzung von Experten/innen der Arbeits- und Be-
schäftigungspolitik NRW im Wesentlichen bestätigt: 

• Demnach leistet die Prioritätsachse A insbesondere einen Beitrag zur Erschließung und Stär-
kung des Qualifikationspotenzials der Beschäftigten durch die Beratung von Unternehmen 
(Potentialberatung NRW und Weiterbildungsberatung im Rahmen des Bildungsschecks NRW 
beim betrieblichen Zugang). Insgesamt 70,1 % der Befragten sehen hier einen „sehr hohen 
Beitrag“ oder einen „überdurchschnittlich hohen Beitrag“. 

• Ebenfalls wichtig mit Zustimmungswerten von deutlich über der Hälfte der Befragten war die 
Ausrichtung der Maßnahmen der Prioritätsachse A auf die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit 
von Unternehmen und Beschäftigten im Hinblick auf sich verändernde, wachsende Herausfor-
derungen im wirtschaftlichen Wettbewerb (63,0 %), auf die Erreichung einer höheren Nachhal-
tigkeit durch einen gezielt nachfrageorientierten Förderansatz bei unternehmensbezogenen 
Förderungen (60,2 %) sowie auf die hohe Beteiligung von Frauen durch die Gestaltung der 
Förderung beruflicher Weiterbildung, in dem z.B. Arbeitnehmer/innen in Elternzeit oder Mini-
jobber/innen gezielt Zugang zur Förderung erhalten (56,1 %). 

• Einen demgegenüber geringeren Beitrag leisten die Maßnahmen der Prioritätsachse A zum 
Anstoß von Innovationen im betrieblichen Bereich durch die Förderung von modellhaften, 
transferfähigen Vorhaben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der 
Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen 
durch die Beratung von Unternehmen in Fragen der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit 
einschließlich familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle. 
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4. Beitrag der Prioritätsachse A zu den Zielen der Lissabon-Strategie und 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie 

Aufbauend auf den Analyseergebnissen der vorangehenden Kapitel wird im Folgenden bewertet, 
inwieweit mit der bisherigen Umsetzung der Maßnahmen in Prioritätsachse A ein Beitrag zum sog. 
gemeinschaftlichen Mehrwert geleistet worden ist. Bezugsbasis bilden hier v.a. die zwischen der 
EU und den Mitgliedstaaten festgelegten EU-Benchmarks sowie zu den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien und Kohäsionsleitlinien sowie den Querschnittszielen.  

 

4.1 EU-Benchmarks 
Das Land NRW ist den sog. EU-Benchmarks verpflichtet, da – aus Sicht der EU-Kommission – der 
ESF das wichtigste Instrument zur Erreichung der gesetzten Ziele darstellt. Die EU-Benchmarks 
stellen Makrogrößen dar, auf die – wie bereits in Kapitel 3.3 hingewiesen – durch ein vom Mittelvo-
lumen vergleichsweise „kleines“ ESF-Programm kaum Einfluss genommen werden kann. Die An-
nahme solcher Effekte ist zwar durchaus plausibel, die „Sichtbarmachung“ im Sinne kausal auf den 
ESF-Einsatz rückführbarer Wirkungen ist jedoch aus methodischer Sicht kaum zu bewerkstelligen. 
Trotzdem erscheint es sinnvoll, die Entwicklung der für die Prioritätsachse A zentralen EU-Bench-
marks als Standortbestimmung für die weitere Programmgestaltung der Prioritätsachse A in ihrer 
Entwicklung seit 2005 darzustellen. Die Gegenüberstellung von Daten des Jahres 2005 mit den 
aktuell vorliegenden Informationen zeigt in diesem Zusammenhang folgendes Bild: 

• Eine positive Entwicklung ist v.a. für die Beschäftigungsquoten festzustellen: So haben sich so-
wohl die Beschäftigungsquote insgesamt, die frauenspezifische Beschäftigungsquote und auch 
die Beschäftigungsquote Älterer zwischen 2005 und 2008 deutlich erhöht. Die zugrunde liegen-
den EU-Benchmarks wurden hinsichtlich der frauenspezifischen Beschäftigungsquote und der 
Beschäftigungsquote Älterer bereits überschritten. Die Gesamtbeschäftigungsquote lag 2008 in 
NRW mit einem Wert von 68,5 % nur noch knapp unter dem gesetzten EU-Ziel von 70 %. Bei 
Fortschreibung des bisherigen Trends dürfte der EU-Benchmark im Laufe der aktuellen Förder-
periode erreicht werden. 

• Unbefriedigend entwickeln sich jedoch die zur Weiterbildungsbeteiligung sowie zum FuE-Be-
reich gesetzten EU-Benchmarks:  

 So liegt die Weiterbildungsquote nach der methodisch nicht unproblematischen EU-Defini-
tion in NRW mit zuletzt 7,3 % deutlich vom EU-Ziel einer Weiterbildungsquote von 12,5 % 
entfernt.76  

 Der Anteil der FuE-Ausgaben von Wirtschaft und Staat am Bruttoinlandsprodukt liegt mit 
zuletzt 1,9 % (2008) weiterhin deutlich unter dem EU-Benchmark von 3,0 %. 

 Der Anteil der Wirtschaft an allen Ausgaben für FuE lag (2008) mit 62,5 % um rd. vier Pro-
zentpunkte unter dem Zielwert eines Zwei-Drittel-Anteils (vgl. Übersicht 4-1). 

                                                 
76 Aber auch die nach dem IAB-Betriebspanel in Kap. 1.2.3.1 dargestellte Weiterbildungsquote hat sich zwischen 2003 (23 %) und 

2008 (26 %) nur leicht erhöht. Die zwischen diesen Jahren stark ausgeprägten Schwankungen der Weiterbildungsquoten nach dem 
IAB-Betriebspanel deuten – bei Ausschluss methodischer Messprobleme – darüber hinaus auf starke, z.B. konjunkturelle Einfluss-
faktoren auf die Weiterbildungsbereitschaft und -teilnahme der Beschäftigten hin. Sollte diese Hypothese zutreffen, bedeutet dies, 
dass möglicherweise noch kein überzeugendes Konzept besteht, mit dem Lebenslanges Lernen unabhängig von solchen Einflüssen 
nachhaltig im Beschäftigungssystem verankert werden kann. 
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Übersicht 4-1: Entwicklung der EU-Benchmarks mit Bezug zur Prioritätsachse A in Nord-
rhein-Westfalen 2005 bis 2009 

Nr. Indikator Ziel 2005 2008 Bewertung
1 70 % Gesamtbeschäftigungsquote 70 % 64,1 68,5  
2 Mindestquote von 60 % für die Frauenbeschäftigung 60 % 57,0 61,2  
3 Mindestquote von 50 % für die Beschäftigung älte-

rer Arbeitskräfte (55-64 Jahre) 50 % 47,8 50,4  

6 

Das effektive Durchschnittsalter beim Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben auf Ebene der Europäischen 
Union wird um fünf Jahre angehoben werden (im 
Vergleich zu 59,9 im Jahr 2001) 

64,9 % 
Deutschland 
insgesamt: 

61,3 % 
k.A. O 

9 

Der durchschnittliche Anteil der Erwachsenen im 
erwerbsfähigen Alter (Altersgruppe 25-64 Jahre) in 
der Europäischen Union, die am lebensbegleiten-
den Lernen teilnehmen, soll mindestens  
12,5 % betragen 

12,5 % 7,3 % 7,3 %  

11 3 % des BIP für FuE 3,0 % 1,8 % 1,9 %   
12 Zwei Drittel der FuE-Ausgaben  

aus dem Wirtschaftssektor 66,7 % 61,3 % 62,5 %  

 = Ergebnis liegt über dem Zielwert; o = Keine Einschätzung möglich;  = Ergebnis liegt unter dem Zielwert 
Quelle: ISG 2010; Eigene Berechnungen auf Basis vorliegender Informationen aus der amtlichen Statistik. 

 

4.2 Beitrag zu den Zielen der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
und den Kohäsionsleitlinien77 

4.2.1 Beitrag des Bildungsschecks NRW zu den Zielen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie und den Kohäsionsleitlinien 

Strategiebewertung 

Entsprechend der Programmatik des „Bildungsschecks NRW“ wird mit diesem Instrument insbe-
sondere das Ziel verfolgt, die Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Un-
ternehmen zu erhöhen. Relevant sind darüber hinaus die im ESF-OP des Landes NRW festgeleg-
ten maßnahmebezogenen Zielsetzungen, wie z.B. der Unterstützung von Betrieben beim Erken-
nen ihrer Weiterbildungsbedarfe, dem Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbil-
dung, der Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen oder der Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit von Beschäftigten.  

Werden die Ziele des Bildungsschecks dem Zielsystem gegenüber gestellt, das sich aus den rele-
vanten europäischen und nationalen Strategiedokumenten ergibt, lassen sich die bereits im ESF-
OP des Landes NRW sowie in den bislang vorliegenden Durchführungsberichten an die EU-Kom-
mission formulierten Bezüge herstellen. Im Einzelnen leistet der Bildungsscheck damit einen Bei-
trag zu folgenden Strategiezielen der EU: 

• 3. Ziel der Kohäsionsleitlinie, in dem die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen 
durch die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und Unternehmen verbessert 
werden soll. 

                                                 
77 Als Referenzgrundlagen zu den EU-Zielen vgl. im Folgenden: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.), Nationaler 

Strategischer Rahmenplan für die Bundesrepublik Deutschland 2007-2013, Berlin 2007; Europäische Kommission (Hrsg.), Mitteilung 
der Kommission „Die Kohäsionspolitik im Dienste von Wachstum und Beschäftigung - Strategische Leitlinien der Gemeinschaft für 
den Zeitraum 2007-2013“, [KOM(2005)299endg], Brüssel 2005 sowie Rat der Europäischen Union (Hrsg.), Entscheidung des Rates 
vom 12. Juli 2005 über die Leitlinien für Beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedsstaaten (200/6000/EG), Luxemburg 2005 
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• 3. Kohäsionsleitlinie, in der zum einen die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit von Arbeits-
kräften und Unternehmen sowie die Stärkung der Flexibilität der Arbeitsmärkte in den Vorder-
grund gestellt wird. Zum anderen wird in der 3. Kohäsionsleitlinie das Ziel verfolgt, die Investi-
tionen in das Humankapital durch die Verbesserung von Bildung und Qualifizierung zu stei-
gern. 

• Insbesondere steht der Bildungsscheck NRW in engem Zusammenhang zur in Punkt 3.1 dar-
gestellten Zielsetzung, mehr Menschen in Arbeit zu bringen und zu halten, wobei folgende Un-
terziele im ESF-OP des Landes NRW in besonderem Maße berücksichtigt werden: 

 Leitlinie 3.1.1 „Die Beschäftigungspolitik ausrichten (auf) Steigerung der Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitsproduktivität (...)“. 

 Leitlinie 3.1.2 „Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern“. 

• Ein besonders enger Bezug besteht zur Kohäsionsleitlinie 3.2 „Die Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die Flexibilität der Arbeitsmärkte steigern“, 
v.a. den Leitlinien 3.2.3 und 3.2.4. 

• Gleichzeitig besteht eine enge Verbindung mit der Kohäsionsleitlinie 3.3 „Steigerung der Inves-
titionen in Humankapital durch bessere Ausbildung und Qualifikation“, v.a. mit der Leitlinie 
3.3.1 zur Steigerung und Optimierung der Investitionen in Humankapital. 

• Zugleich bestehen damit auch direkte Bezüge zu den Leitlinien 17 („Ausrichtung der Beschäf-
tigungspolitik auf Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität“) und 18 („Le-
benszyklusorientierter Ansatz der Beschäftigungspolitik“) sowie 23 („Die Investitionen in Hu-
mankapital steigern und optimieren“) der Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU, die im 
Wortlaut mit dem Inhalt der oben aufgeführten Kohäsionsleitlinien übereinstimmen sowie 

• den thematischen Prioritäten 2 „Förderung einer wissensbasierten, innovationsorientierten Ent-
wicklung“ und 4 „Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten“ 
des Nationalen Strategischen Rahmenplans, v.a.: 

 der thematischen Priorität 2.1 „Stärkung des traditionell wichtigen Mittelstands“, 

 der thematischen Priorität 2.4 „Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
durch Stärkung des Humankapitals (z.B. Beratungen, Coaching, Qualifizierung)“ und 

 der thematischen Priorität 4.3 „Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten 
in KMU“. 

Bewertung der Umsetzung und des bisherigen Beitrags des Bildungsschecks NRW zu den 
EU-Zielen 

Die durchgeführten Analysen auf Basis der Monitoring-Daten sowie der ergänzenden empirischen 
Erhebungen legen den Schluss nahe, dass durch den Bildungsscheck NRW substanzielle Beiträge 
zu den anvisierten strategischen EU-Zielen geleistet werden konnten: 

• Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen 

Wie in Kap. 2.4.4 dargestellt, ist der Einfluss des Bildungsschecks NRW auf die allgemeine 
Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und Unternehmen auf gesamtwirtschaftlicher  
Ebene unklar. Allerdings lässt sich auf Basis der G.I.B.-Befragungsergebnisse nachzeichnen, 
dass nach der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, die durch den Bildungsscheck NRW 
finanziell unterstützt wurden, weitere Weiterbildungsteilnahmen sowohl der Betriebe als auch 
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der Beschäftigten stattfanden: So stimmten in einer Befragung der G.I.B. 85,4 % der Unterneh-
men und 90,4 % der Teilnehmenden der Aussage „voll“ oder „eher zu“, dass der Bildungs-
scheck zusätzliche Weiterbildungsaktivitäten angeregt habe. Aus einer „nachgehenden“ Befra-
gung bei Teilnehmenden an Weiterbildung, die über den Bildungsscheck NRW mitfinanziert 
wurden, ist darüber hinaus bekannt, dass zwischen Ende der geförderten Weiterbildung und 
Befragungszeitpunkt tatsächlich bereits 40,5 % an einer weiteren Weiterbildung teilgenommen 
hatten.  

• Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe 

Die direkte Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe erfolgt in 
erster Linie über die – vor Ausreichung eines Bildungsschecks im betrieblichen Zugang erfor-
derliche – Weiterbildungsberatung. Bis zum 31.12.2009 wurden insgesamt 38.178 solcher be-
trieblichen Weiterbildungsberatungen durchgeführt. Darüber hinaus zeigten die Analysen, dass 
im Durchschnitt jedes Unternehmen 1,44 Beratungen nutzt. Dies bedeutet, dass rd. 25.800 
Unternehmen solche betrieblichen Weiterbildungsberatungen in Anspruch genommen haben. 

• Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung 

Der mit dem Bildungsscheck beabsichtigte Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung gelingt bislang nur in engen Grenzen: Während der Anteil von Frauen unter den 
Nutzer/innen des Bildungsschecks überdurchschnittlich hoch ist, ist der Anteil von Älteren, Ge-
ringqualifizierten und Nicht-Deutschen vergleichsweise gering. Hier konnte der Bildungsscheck 
NRW demnach nicht die angestrebten Impulse für eine höhere Weiterbildungsbeteiligung aus-
lösen.  

• Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen 

Insgesamt beteiligten sich bis Ende 2009 für 58,9 % der Teilnehmer/innen an Qualifizierungen, 
die über den Bildungsscheck NRW im individuellen Zugang gefördert wurden, die Betriebe 
vollständig oder teilweise an den Kosten der Qualifizierung. Da eine Eigenbeteiligung der Un-
ternehmen für Weiterbildungen im betrieblichen Zugang ohnehin erforderlich ist, ist davon aus-
zugehen, dass nennenswerte betriebliche Bildungsinvestitionen durch den Bildungsscheck 
NRW ausgelöst wurden. Die Forschungsgruppe SALSS berechnete in diesem Zusammen-
hang, dass allein bis März 2008 betriebliche Weiterbildungsinvestitionen in Höhe von 24,3 Mio. 
Euro von den Unternehmen zur finanziellen Absicherung der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/in-
nen zusätzlich zu den ESF-Mitteln eingesetzt wurden. 

• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Beschäftigten 

Die durchgeführten Analysen deuten indirekt darauf hin, dass durch die Teilnahme an Weiter-
bildungsmaßnahmen, die über den Bildungsscheck NRW mitfinanziert wurden, wichtige Impul-
se zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit gesetzt werden konnten. Aus Sicht der Nut-
zer/innen des Bildungsschecks führte die Teilnahme an der (geförderten) Weiterbildung v.a. 
zur Reduzierung des Arbeitsplatzrisikos, zur Erhöhung der Beschäftigungschancen am Ar-
beitsmarkt und zur Stabilisierung der eigenen Position innerhalb des Unternehmens. 

Zusammenfassung der Analyse 

Der Bildungsscheck NRW weist auf strategischer Ebene klare Bezüge zu allen relevanten europäi-
schen Zielen auf. In der bisherigen Umsetzung leistet der Bildungsscheck NRW insbesondere ei-
nen Beitrag zur Erhöhung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und Un-
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ternehmen, zur Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe und zur 
Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen.  

Große Herausforderung des Bildungsschecks NRW wird zukünftig sein, geeignete Mechanismen 
einzuführen, mit denen bestehende Disparitäten – z.B. nach Alter, Qualifizierungsniveau oder Mi-
grationshintergrund – in der Weiterbildungsbeteiligung noch zielgerichteter abgebaut werden kön-
nen.  

 

4.2.2 Beitrag der Potentialberatung NRW und von innovativen Vorhaben zu 
den Zielen der Europäischen Beschäftigungsstrategie und den Kohä-
sionsleitlinien 

Strategiebewertung 

Spezifisches Ziel der Potentialberatung NRW sowie der innovativen Vorhaben ist die Verbreitung 
innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation. Im Detail geht es hier u.a. darum, 
Humanressourcen zu entwickeln, eine generationenübergreifende Personal- Organisationsent-
wicklung zu etablieren, gesundheitsförderliche und familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu stär-
ken, die Potentiale der Beschäftigten in einer modernen Arbeitsorganisation effektiver zu nutzen, 
fortgeschrittene Technologien einzuführen und die Kooperation von Unternehmen und Akteuren 
sowie die Mitarbeiterbeteiligung stärker als Ressourcen der Unternehmensentwicklung zu nutzen. 
Das spezifische Ziel und die maßnahmebezogenen Ziele von Potentialberatung NRW und innova-
tiven Vorhaben stehen im Einklang mit folgenden strategischen Zielen der EU: 

• 2. Ziel der Kohäsionsleitlinie, nach dem die Innovation in der Wirtschaft gefördert werden soll. 

• 2. Kohäsionsleitlinie, nach der Wissen und Innovation für Wachstum gefördert werden sollen. 
In besonderem Maße wird dabei das in Leitlinie 2.2 „Innovation erleichtern und unternehmeri-
sche Initiative fördern“ mit dem Instrument 2.2.1 berücksichtigt, womit die KMU ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern und in den Bereichen Management, Marketing u.a. unterstützt werden. 

• 3. Ziel der Kohäsionsleitlinie, in dem die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen 
durch die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und Unternehmen verbessert 
werden soll. 

• 3. Kohäsionsleitlinie, nach der u.a. die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen verbessert wer-
den soll. Folgende Unterziele werden dabei in besonderem Maße berücksichtigt: 

 Leitlinie 3.2 „Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern 
und die Flexibilität der Arbeitsmärkte steigern“, wonach u.a. der Zugang zu externer Fach-
kompetenz erleichtert werden soll. 

 Leitlinie 3.3 „Steigerung der Investitionen in Humankapital durch bessere Ausbildung und 
Qualifikation“, nach der u.a. die Qualität und Attraktivität der betrieblichen Ausbildung geför-
dert werden sollen. 

• Leitlinien 17, 20 und 21 der beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU. 

• Thematische Prioritäten 2, 4 und 5 des NSRP, vor allem 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.5, 4.6 und 5.1. 
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Bewertung der Umsetzung und des bisherigen Beitrags von Potentialberatung NRW und in-
novativen Vorhaben zu den EU-Zielen 

Die durchgeführten Analysen (vgl. insbesondere Kap. 2.5.3 und 2.5.4) legen den Schluss nahe, 
dass die anvisierten strategischen EU-Ziele im Wesentlichen erreicht werden konnten: 

• So wurden in mehr als 80 % der Potentialberatungen Themen zur Verbesserung der betriebli-
chen Aufbau- und Ablauforganisation behandelt. Arbeitsplatzbezogene Gesundheitsfragen, Ar-
beitszeitmodelle oder Qualitätsmanagementsysteme hatten darüber hinaus ebenfalls einen 
wichtigen Stellenwert bei den Potentialberatungen. Darüber hinaus sind innovative und pro-
duktivere Formen der Arbeitsorganisation auch Gegenstand einzelner innovativer Vorhaben.  

• Neben einzelnen innovativen Vorhaben zur branchenbezogenen und nachhaltig orientierten 
Fachkräfteentwicklung war die Entwicklung von Humanressourcen auch in der Potentialbera-
tung NRW von wichtiger Bedeutung: Zwei Drittel der Unternehmen gaben diesbezüglich in ei-
ner Befragung an, dass „Personalentwicklung und Weiterbildung“ Gegenstand der Beratungen 
waren. Darüber hinaus fand in einzelnen Fällen auch das Thema „demographischer Wandel 
im Betrieb“ Eingang in die Potentialberatung. 

• Als weitere wichtige Themen wurden in den Potentialberatungen darüber hinaus Aspekte der 
strategischen Unternehmensplanung, der Markterschließung der Einführung neuer Produkte 
und Dienstleistungen sowie von neuen Technologien bearbeitet. 

• Für alle Themen wurde überdies – in einer Vielzahl von Fällen – bereits während der Potential-
beratung mit der Umsetzung begonnen. 

• Hierbei zeigten sich auf betrieblicher Ebene vergleichsweise häufig direkte positive Effekte im 
Anschluss an die Potentialberatung. Besonders häufig stellen sich Verbesserungen in den Ar-
beitsabläufen ein. Darüber hinaus gaben 54,2 % der befragten Unternehmen an, bestehende 
Arbeitsplätze seien gesichert worden. Immerhin noch knapp 30 % gaben an, dass sich im An-
schluss an die Potentialberatung die Potentiale der Beschäftigten gesteigert hätten und mehr 
als ein weiteres Fünftel, dass sich die Produktivität im Unternehmen erhöht habe.  

Zusammenfassung der Analyse 

Auch für die Potentialberatung NRW und die innovativen Vorhaben ergeben sich auf strategischer 
Ebene klare Bezüge zu den relevanten europäischen Zielen. Die bis Ende 2009 durchgeführten 
Potentialberatungen decken eine Vielfalt thematischer Aspekte ab, deren Umsetzung auf betriebli-
cher Ebene bereits während der Potentialberatung beginnt. Die von Unternehmen angegebenen 
Verbesserungen im Anschluss an die Potentialberatung legen den Schluss nahe, dass insbeson-
dere Arbeitsabläufe optimiert, bestehende Arbeitsplätze gesichert, Potentiale der Beschäftigten 
stärker genutzt und die Produktivität der Unternehmen erhöht werden konnte. 

Allerdings deutet die unterschiedlich intensive Behandlung einer breiten thematischen Palette ein-
schließlich eher allgemeiner unternehmensstrategischer Aspekte in den Potentialberatungen, die 
unterschiedlich intensive Umsetzung der Themen im konkreten betrieblichen Zusammenhang so-
wie die vergleichsweise selten von den Unternehmen genannten Verbesserungen hinsichtlich der 
Einführung neuer Technologien und Verfahren sowie der Gewinnung neuer Marktpotenziale darauf 
hin, dass möglicherweise eine weitere thematische Konzentration der Potentialberatungen sinnvoll 
sein könnte. 
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4.2.3 Beitrag des Beschäftigtentransfers NRW zu den Zielen der Europäi-
schen Beschäftigungsstrategie und den Kohäsionsleitlinien 

Strategiebewertung 

Spezifisches Ziel des Beschäftigtentransfers NRW ist die Unterstützung betrieblicher Restrukturie-
rungsprozesse und des Personaltransfers. Im Detail wird mit dem Beschäftigtentransfer der Über-
gang in eine neue Beschäftigung für Personen vorbereitet, die durch Umstrukturierungsmaßnah-
men ihres Arbeitgebers akut von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Der Beschäftigtentransfer NRW er-
gänzt dabei die Instrumente der BA bzw. des Bundes. Die Vermittlung in Beschäftigung soll 
schwerpunktmäßig in jenen Bereichen gelingen, die – wie die Dienstleistungen – für den Struktur-
wandel in positivem Sinne besonders relevant sind. Werden diese Ziele des Beschäftigtentransfers 
NRW den relevanten EU-Zielen gegenübergestellt, zeigen sich folgende Bezüge: 

• 3. Ziel der Kohäsionsleitlinie, nach der die „Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und Unter-
nehmen und die Flexibilität der Arbeitsmärkte“ gesteigert werden sollen;  

• Beschäftigungspolitische Leitlinie Nr. 17, nach der die „Beschäftigungspolitik auszurichten ist 
auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und Stär-
kung des sozialen und territorialen Zusammenhalts“, wobei die Schwerpunkte „Mehr Men-
schen in Arbeit bringen und halten“ sowie die „Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und Un-
ternehmen verbessern“ besonders wichtig sind; 

• Beschäftigungspolitische Leitlinie Nr. 19 „Arbeitssuchende und benachteiligte Menschen bes-
ser in den Arbeitsmarkt integrieren“, in der u.a. gezielt „neue Beschäftigungspotentiale im Be-
reich der personen- und unternehmensbezogenen Dienstleistungen, insbesondere auf lokaler 
Ebene“ im Vordergrund stehen; 

• Thematische Priorität 5 des Nationalen Strategischen Rahmenplans zur „Steigerung der An-
passungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Beschäftigten“ und hier insbeson-
dere die „Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsprozesse“. 

Bewertung der Umsetzung und des bisherigen Beitrags des Beschäftigtentransfers zu den 
EU-Zielen 

Die durchgeführten Analysen (vgl. hierzu Kap. 2.5.5) zeigen, dass auch der Beschäftigtentransfer 
NRW einen wichtigen Beitrag leisten kann, die strategischen Ziele der EU zu erreichen: So gelang 
mit den bis Ende 2009 umgesetzten Maßnahmen des Beschäftigtentransfers NRW der (kurzfristi-
ge) Übergang in Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt (einschließlich Selbständigkeit) für 44,2 % der 
im Rahmen des Beschäftigtentransfers beratenen Personen. Inwieweit es sich dabei um nachhalti-
ge Übergänge im Sinne stabiler Beschäftigungsverhältnisse oder eines dauerhaften Verbleibs im 
Beschäftigungssystem handelt, kann jedoch genauso wenig beantwortet werden wie die Frage, ob 
die erfolgreichen Übergänge in Beschäftigungsfelder realisiert wurden, die den Strukturwandel in 
NRW in besonderem Maße positiv prägen. 

Zusammenfassung der Analyse 

Der Beschäftigtentransfer NRW weist auf strategischer Ebene klare Bezüge zu den relevanten eu-
ropäischen Zielen auf. Die bis Ende 2009 durchgeführten Projekte des Beschäftigtentransfers las-
sen erkennen, dass ein wichtiger Beitrag für den kurzfristigen Übergang in Beschäftigung für akut 
von Arbeitslosigkeit Bedrohte gelingt. Wie nachhaltig diese Übergänge sind und in welchem Maße 
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Übergänge in Beschäftigungsfelder gelingen, die den Strukturwandel durch Beschäftigungsgewin-
ne kennzeichnen, kann nicht abschließend bewertet werden. 

 

4.3 Zusammenfassung 
Grundsätzlich zeigen die Analysen zur „Bewertung des gemeinschaftlichen Mehrwerts“, dass die in 
Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen auf strategischer Ebene – wie auch im ESF-OP des 
Landes NRW beschrieben – eindeutige Bezüge zu den relevanten EU-Zielen aufweisen, wie sie im 
Lissabon-Prozess, den Kohäsionszielen, den Beschäftigungspolitischen Leitlinien sowie den im 
Nationalen Strategischen Rahmenplan für die Bundesrepublik Deutschland verankert wurden. 
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5. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse und Handlungs-
empfehlungen zur Optimierung der Prioritätsachse A 

Vorbemerkung 

(1) Am 19.12.2007 genehmigte die EU-Kommission das vom damaligen Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) vorgelegte Operationelle 
Programm zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds in Nordrhein-Westfalen in der Förder-
phase 2007 bis 2013 (ESF-OP). Für die Umsetzung des ESF-OP stehen in NRW für die Förderpe-
riode 2007-2013 rd. 684 Mio. Euro an reinen ESF-Mitteln zur Verfügung. Rechnet man hierzu die 
nationale Kofinanzierung aus öffentlichen und privaten Mitteln, beläuft sich das insgesamt zur Ver-
fügung stehende ESF-Budget rd. 1,4 Mrd. Euro für den gesamten Förderzeitraum. 

(2) Im Vergleich zur vorangehenden Förderphase 2000-2006 hat sich damit das für ESF-Maßnah-
men verfügbare ESF-Mittelvolumen um rd. 40 % reduziert. Diese Reduzierung, v.a. aber die ver-
gleichsweise späte Genehmigung des ESF-OP durch die EU-Kommission haben dazu geführt, 
dass die Finanzierung von ESF-Projekten in 2007 und zu großen Teilen auch in 2008 in erster Li-
nie noch aus dem ESF-Budget der Förderperiode 2000-2006 erfolgte und Maßnahmen des „neu-
en“ ESF-OP erst ab 2008 verstärkt umgesetzt werden konnten. 

(3) Im November 2009 wurde das ISG-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 
(ISG) vom ehemaligen MAGS NRW (jetzt: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen / MAIS NRW) beauftragt, die „Evaluierung der Umsetzung des ESF-Pro-
gramms für Nordrhein-Westfalen in der Förderperiode 2007-2013“ durchzuführen. Der als Meta-
Evaluation angelegte Untersuchungsauftrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2010 bis einschließlich 
31.12.2011 und konzentriert sich im Jahr 2010 auf die Evaluation der Maßnahmen in der Prioritäts-
achse A. 

(4) Das ISG legt hiermit vereinbarungsgemäß den Endbericht vor, in dem die Analyseergebnisse, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeitspakete zusammenfassend dargestellt werden. 
Grundlagen dieses Endberichts bilden neben umfangreichen Analysen der amtlichen Statistiken 
sowie des Monitoringsystems die Ergebnisse ergänzender Erhebungen, wie sie z.B. von der G.I.B. 
durchgeführt wurden. Aufgrund des Charakters des Forschungsvorhabens als Meta-Evaluation 
wurde vom ISG für die durchgeführten Analysen vorwiegend auf diese externen Informations-
grundlagen zurückgegriffen. Eigenständige Erhebungen des ISG bildeten somit die Ausnahme und 
beschränkten sich auf eine Befragung von 450 Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspo-
litik im Land zur Beurteilung der Erreichung von strategischen, spezifischen und Querschnittszielen 
der Maßnahmen der Prioritätsachse A. An der Befragung nahmen insgesamt 138 Experten/innen 
der Beschäftigungs- und Arbeitspolitik in NRW teil. Der Rücklauf, der den Auswertungen zugrunde 
liegt, beläuft sich damit auf 30,7 %. 

 
Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Basis der soziökonomischen  
Analyse und der SWOT-Analyse 

(5) Auf Basis der vorliegenden Daten und der darauf aufbauenden Aktualisierung von sozioökono-
mischer Analyse und SWOT-Analyse lässt sich folgendes zusammenfassendes Fazit ziehen: Im 
Gegensatz zu den eher negativen ökonomischen und arbeitsmarktbezogenen Entwicklungen vor 
2005, die die Grundlage für die Erstellung des ESF-OP des Landes NRW gebildet haben, ist das 
Land NRW seit 2005 grundsätzlich von einem wirtschaftlichen Erholungsprozess gekennzeichnet, 
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der sich auch zunehmend positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Die Auswirkungen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise haben diesen wirtschaftlichen Erholungsprozess dabei zwar empfind-
lich gestört, aktuelle Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Krise überwunden zu sein scheint 
und sich die NRW-Wirtschaft wieder auf einem Wachstumskurs befindet.  

(6) Die Aktualisierung von sozioökonomischer Analyse und SWOT-Analyse zeigt jedoch auch, 
dass die strukturellen Probleme des Landes im Vergleich zum Durchschnitt der westdeutschen 
Bundesländer und zum Bundesgebiet insgesamt seit 2005 nach wie vor Bestand haben: Bei den 
zentralen wirtschaftlichen Kenngrößen wie Produktivität und Wirtschaftswachstum konnte der „Ab-
stand“ NRWs zum westdeutschen Durchschnitt nicht entscheidend reduziert werden. Hierbei ist 
neben der vergleichsweise geringen Dynamik bei Innovationen, Forschung und Entwicklung auf 
die eher ungünstige sektorale Wirtschaftsstruktur – mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil 
des Produzierenden Gewerbes, der in besonderem Maße auf konjunkturelle Schwankungen rea-
giert und einem vergleichsweise weniger bedeutenden Dienstleistungssektor – hinzuweisen, die 
als Gründe für die eher unterdurchschnittliche wirtschaftliche Performance zu sehen sind. 

(7) Von besonderer Bedeutung ist jedoch gleichzeitig die hohe Stabilität insbesondere der Kleinst- 
und Kleinunternehmen in NRW: Auch in Krisenzeiten konnte hier Beschäftigung aufgebaut wer-
den, während in größeren Betrieben Arbeitsplätze verloren gegangen sind. 

(8) Von zunehmender Bedeutung und schneller als erwartet wirken sich in NRW die Konsequen-
zen des demographischen Wandels auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs aus: Bereits jetzt ist 
der Ausbildungsstellenmarkt rein rechnerisch ausgeglichen, und der Wettbewerb der Unternehmen 
um geeignete und qualifizierte Fachkräfte wird bei der Besetzung offener Stellen weiter steigen. In-
sofern ist die im ESF-OP des Landes NRW gewählte Strategie, Innovationsprozesse in Unterneh-
men zu beschleunigen, Unternehmen bei strukturellen Veränderungen zu unterstützen und die 
Qualifikation der Erwerbspersonen durch Ansätze zur Förderung der Weiterbildungsbeteiligung zu 
erhöhen, weiterhin als relevant und zielführend zu erachten. 

(9) Der punktuell bereits deutlich spürbare und ab dem Jahr 2015 wohl umfassend einsetzende de-
mographisch bedingte Fachkräftemangel verdeutlicht darüber hinaus die Notwendigkeit zur weite-
ren Erhöhung der allgemeinen Erwerbsquote. Hierbei stehen die Erwerbspotenziale Älterer wie 
auch der von Menschen mit Migrationshintergrund im Vordergrund, da hier noch nicht alle zur Ver-
fügung stehenden Reserven mobilisiert werden konnten. Reserven bestehen weiterhin in der Mobi-
lisierung des Weiterbildungsengagements von Betrieben und der Erwerbstätigen. Insbesondere 
bei gering Vorqualifizierten, Älteren und Menschen mit Migrationshintergrund kann nach wie vor 
die Notwendigkeit von geeigneten Angeboten konstatiert werden, die die Beteiligung am lebens-
langen Lernen unterstützen. 

(10) Herauszustellen ist, dass die Beteiligung gerade dieser Gruppen an beruflicher Weiterbildung 
trotz der Weiterbildungsförderung über den Bildungsscheck NRW sowie gleich gerichteter Förder-
angebote auf Bundesebene nach wie vor noch zu gering ist. Ältere Erwerbstätige, aber auch sol-
che mit geringer beruflicher Qualifikation oder mit Migrationshintergrund partizipieren weiterhin nur 
unterdurchschnittlich an Weiterbildung. In diesem Zusammenhang könnten Ansprache, Öffentlich-
keitsarbeit und Zugangswege (über die obligatorische Weiterbildungsberatung) verbessert und 
qualitative Veränderungen in der Projektgestaltung auf Seiten der Weiterbildungsdienstleister ent-
sprechend zielgruppenspezifisch ausgerichtet werden. Von besonderer Bedeutung in der Weiter-
bildungsförderung ist überdies der mit dem Bildungsscheck NRW gegebene direkte Einfluss auf 
Unternehmen über den sog. betrieblichen Zugang. Diese Möglichkeiten bietet kein anderes Pro-
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gramm, mit dem die Weiterbildungsbeteiligung erhöht werden soll. Allerdings wird der betriebliche 
Zugang allein nicht zu einer ausreichenden Abgrenzung zwischen Landesförderung und Bundes-
programmen führen, wenn gleichzeitig der individuelle Zugang in unveränderter Form beibehalten 
wird. Daher könnte zukünftig die verstärkte Erschließung von und die Konzentration auf die o.g. 
Zielgruppen eine gute Möglichkeit darstellen, mit denen ein wenig zielführender Förderwettbewerb 
zwischen Bildungsscheck NRW einerseits und vom Bund bzw. der BA geförderten Programmen 
andererseits vermieden wird.78 

(11) Die Ergebnisse der bei Expertinnen und Experten der nordrhein-westfälischen Arbeits- und 
Beschäftigungspolitik durchgeführten Befragung bestätigt die Schlussfolgerungen aus der sozio-
ökonomischen Analyse sowie der SWOT-Analyse dahingehend, dass die im ESF-OP des Landes 
NRW gewählte Strategie in der Prioritätsachse A im Grundsatz zielführend, bedarfsgerecht ausge-
richtet und in sich schlüssig ist. Besonders hervorgehoben werden nach Einschätzung der befrag-
ten Experten/innen insbesondere solche Ziele des ESF-OP des Landes NRW, die in einem lang-
fristigen Prozess positiven Einfluss auf die Steigerung der Weiterbildungsaktivität, die Anpassungs-
fähigkeit an den Strukturwandel, die Sicherung des Fachkräftebedarfs und die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehmen. Ziele, die zur Verbesserung von Prozessen im kon-
kreten Unternehmenszusammenhang beitragen, sind ebenfalls wichtig, treten jedoch gegenüber 
den eher auf Nachhaltigkeit orientierten Zielsetzungen des ESF-OP des Landes NRW in der Priori-
tätsachse A etwas zurück.  

Finanzieller Umsetzungsstand der Prioritätsachse A bis zum 31.12.2009 

(12) Die Entwicklung gebundener Mittel im Vergleich zu den Planungen aus dem ESF-OP des 
Landes NRW bis zum 31.12.2009 deutet darauf hin, dass trotz der vergleichsweise späten Mög-
lichkeiten zum Einsatz der Finanzmittel aus der aktuellen Förderperiode die Umsetzung des ESF 
insgesamt in zufrieden stellender Weise erfolgt. Die Prioritätsachse A weist jedoch einen unter-
durchschnittlichen Mittelbindungsstand aus: Insgesamt wurden bis Ende 2009 34,3 % der rein 
rechnerisch für die ersten drei Jahre zur Verfügung stehenden Finanzmittel gebunden. Dies dürfte 
jedoch – neben dem verspäteten Beginn der Umsetzung aufgrund der ebenfalls späten Genehmi-
gung des ESF-OP durch die EU-Kommission – v.a. damit zusammenhängen, dass bis weit in das 
Jahr 2008 die entsprechenden Förderangebote im Wesentlichen noch aus der Förderperiode 
2000-2006 bestritten wurden. 

(13) Mit Blick auf die bis zum 31.12.2009 getätigten Auszahlungen waren in der Prioritätsachse A 
bereits 85,4 % der bis zu diesem Zeitpunkt gebundenen Mittel ausgezahlt. Bezogen auf das ge-
samte ESF-OP betrug der Auszahlungsstand in Bezug auf die gebundenen Mittel 72,7 %. Die Prio-
ritätsachse A hatte damit – gemessen an den Bindungen – einen überdurchschnittlichen Ausga-
benstand. Damit deutet auch der Auszahlungsstand darauf hin, dass die finanzbezogene Perfor-
mance des ESF-OP des Landes NRW trotz der insbesondere in Prioritätsachse A in 2008 noch 
vorwiegend aus Mitteln der Förderperiode 2000-2006 bestrittenen Umsetzung insgesamt zufrie-
denstellend ist. Nach den einzelnen Maßnahmen innerhalb der Prioritätsachse A differenziert, zeigt 
sich, dass der Auszahlungsstand - gemessen an den bewilligten Mitteln - am höchsten beim Bil-

                                                 
78  Nach Einschätzung des Fachreferates II A 3 im MAIS standen die Förderungen der BA jedoch nur temporär und nach 

Kassenlage mit großen Unterschieden der einzelnen Agenturen zur Verfügung. Insoweit sind die Förderangebote der 
BA keine verlässliche oder flächendeckend verfügbare Alternative, die eine Förderalternative zum Bildungsscheck 
NRW nahe legen würde. Im Übrigen würde die BA auch keine Bescheinigungen ausstellen, die allein eine Gewähr 
böten, Bildungsschecks nur dann auszustellen, wenn keine BA-Förderung möglich ist. 
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dungsscheck NRW mit einem Wert von knapp 90 % ist, gefolgt von der Potentialberatung (einschl. 
der innovativen Projekte und Modellvorhaben) mit rd. 79 % und dem Beschäftigtentransfer mit 
knapp 70 %. 

Materieller Umsetzungsstand und quantifizierte Zielvorgaben 

(14) Insgesamt zeigen die Analysen zu den quantifizierten Zielen auf Output-Ebene, also dem ma-
teriellen Umsetzungsstand, dass die bisherige Umsetzung der Maßnahmen in der Prioritätsachse 
A bis auf die innovativen Vorhaben und den Beschäftigtentransfer planmäßig und damit zufrieden 
stellend verlaufen sind. Mit der bisherigen Umsetzung der Maßnahmen in Prioritätsachse A ist es 
bis Ende 2009 in NRW gelungen, 

• 90.000 Beschäftigte mit einem Frauenanteil von 61,1 % in berufliche Weiterbildung einzubin-
den, die über den Bildungsscheck NRW finanziell bezuschusst wurde, 

• über den Bildungsscheck NRW in rd. 24.200 Beratungen insgesamt 15.600 Unternehmen zur 
beruflichen Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen zu informieren und zu sensibilisieren, 

• weitere 1.681 Unternehmen über die Potentialberatung NRW in betriebsbezogene Beratung 
zur Optimierung der Unternehmensorganisation einzubinden, 

• im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW 3.128 Personen in Transfergesellschaften mit ei-
nem Frauenanteil von 33,6 % zu berufs- und qualifizierungsbezogenen Entwicklungsmöglich-
keiten zu beraten und 

• zwölf innovative Vorhaben zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeits-
organisation umzusetzen. 

(15) Trotz des vergleichsweise kurzen Umsetzungszeitraums und den praktisch unvermeidbaren 
Implementationsschwierigkeiten zu Beginn befindet sich die Prioritätsachse A damit auf einem zu-
frieden stellenden Umsetzungsstand. Davon ausgenommen sind jedoch folgende Bereiche: 

• Es ist bislang nicht gelungen, in der geplanten Größenordnung innovative Vorhaben zur Ver-
breitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation umzusetzen. Hier be-
steht demnach dringender Handlungsbedarf, um das kumulierte Ziel von 150 Projekten bis 
zum Ende der Förderperiode zu erreichen. Möglicherweise können hierzu thematische Ideen-
wettbewerbe beitragen. 

• Der im Vergleich zum Zielwert deutlich geringere Umsetzungsstand des Beschäftigtentransfers 
sollte differenziert bewertet werden: Zwar liegt die kumulierte Zahl der Beratenen bis Ende 
2009 in etwa bei 58 % der nach dem OP in den ersten drei Jahren einzubeziehenden Perso-
nen, jedoch hat sich die Zahl der Beratenen zwischen 2007/2008 und 2009 fast verdreifacht. 
Schreibt man die Zahl der Beratenen für das Jahr 2009 fort, dürfte der für die gesamte Förder-
periode vorgegebene Zielwert damit durchaus realisierbar sein. Die Realisierbarkeit hängt je-
doch u.a. von der Notwendigkeit der Unternehmen ab, auf Transfermodelle zur Vermeidung 
von Entlassungen zurückgreifen zu müssen. Sollte sich die wirtschaftliche Belebung weiter 
stabilisieren, ist ein quantitativer Rückgang in der Nutzung von Transfermodellen wahrschein-
lich, so dass das Niveau der in 2009 über den Beschäftigtentransfer NRW beratenen Perso-
nen möglicherweise nicht gehalten werden kann. In diesem Fall sollten innerhalb der Prioritäts-
achse A Mittelumschichtungen zugunsten anderer Instrumente, z.B. dem Bildungsscheck 
NRW in Erwägung gezogen werden. In jedem Fall ist die Entwicklung in der Nutzung von 
Transferfördermöglichkeiten der BA, die durch den Beschäftigtentransfer NRW ergänzt wer-
den, laufend zu beobachten, um gegebenenfalls frühzeitig gegensteuern zu können. 
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• Als schwierig dürfte sich die Erreichbarkeit der geplanten Zahl von zu beratenen Frauen im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW erweisen. Diese lag bis Ende 2009 deutlich hinter 
den quantifizierten Zielvorgaben des ESF-OP des Landes NRW zurück und lässt sich mit ho-
her Wahrscheinlichkeit durch die strukturellen Besonderheiten der Unternehmen erklären, die 
in NRW Transfermodelle nutzen: Denn es handelt sich überwiegend um Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes mit einem hohen Anteil männlicher Beschäftigter. Sollten diese 
strukturellen Gegebenheiten auch auf Unternehmen zutreffen, die zukünftig Transfermodelle 
nutzen, erscheint eine Anpassung des quantitativen Zielwerts – z.B. auf einen Frauenanteil 
von 33 % – zielführender als die Beibehaltung der bisher im ESF-OP des Landes NRW festge-
legte Zielsetzung. Sollte sich die für 2009 von der G.I.B. dargestellte Struktur der Unterneh-
men, die Transfermodelle nutzen (müssen), im Zeitverlauf ändern, da nicht mehr schwerpunkt-
mäßig Unternehmen des Produzierenden Gewerbes von wirtschaftlichen Schwierigkeiten be-
troffen sind, wäre indes eine solche Anpassung nicht notwendig. Notwendig erscheint jedoch, 
vorhandene Potenziale zur verstärkten Einbeziehung von Frauen in die Beratungsangebote 
des Beschäftigtentransfers NRW gezielt zu nutzen. Hierfür spricht, dass in 2009 über den Be-
schäftigtentransfer NRW lediglich 20,4 % der Beratenen Frauen waren, während ihr Anteil an 
allen Personen in Transferprojekten bei 31 % lag. 

Ergebnisse der Umsetzung und quantifizierte Ziele in der Prioritätsachse A 

(16) Derzeit ist eine abschließende Zusammenfassung und v.a. Bewertung von Ergebnissen der 
Umsetzung der Prioritätsachse A auch aufgrund des kurzen Umsetzungszeitraums nur einge-
schränkt möglich. Sofern über Ergebnisse mit Blick auf die quantifizierten Ziele des ESF-OP des 
Landes NRW Aussagen getroffen werden, ist – wie beim Beschäftigtentransfer – auf den eher kur-
zen Abstand des Ergebnisses zum Austritt aus dem Projekt hinzuweisen. Aus dem (kurzfristigen) 
Ergebnis können daher keine Schlussfolgerungen zur Nachhaltigkeit der Interventionen und des 
Ergebnisses selbst gezogen werden. Gleichzeitig bieten die vorliegenden Informationen – insbe-
sondere wenn es sich bei den zu messenden Zielen um solche handelt, die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklungen beschreiben – keine aus wissenschaftlicher Sicht belastbare Grundlage zur Abbil-
dung des kausalen Effekts der Förderung auf das Ergebnis.  

(17) Fasst man die zur Verfügung stehenden Informationen zu den bis Ende 2009 in Prioritätsach-
se A vorliegenden Ergebnisinformationen zusammen, lassen sich in Bezug auf die im ESF-OP des 
Landes NRW festgelegten Ziele folgende Entwicklungen darstellen: 

• Die dem ESF-OP des Landes NRW als Baseline zugrunde liegende Weiterbildungsquote von 
24 % in 2003 lag in 2007 bei 21 % und in 2008 bei 26 %. Sie zeigt damit auffallend starke 
Schwankungen, die auch mit der konjunkturellen Entwicklungen und der Ausweitung von För-
dermöglichkeiten des Bundes als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen-
hängen dürften. Welchen Effekt der Bildungsscheck NRW auf die Weiterbildungsbeteiligung in 
NRW in diesen Jahren hatte, lässt sich aus den o.g. Gründen nicht ermitteln. Festgestellt wer-
den kann lediglich, dass der Anteil der Weiterbildungsteilnehmenden in NRW zwischen 2007 
und 2008 deutlich gestiegen ist und das im ESF-OP des Landes NRW festgelegte Ergebnisziel 
einer 27-%igen Weiterbildungsquote fast erreicht wurde. Bezogen auf die Zahl der in KMU Be-
schäftigten wurde der zugrunde gelegte Ausgangswert von 960.000 Teilnehmenden in 2008 
überschritten. Inwieweit jedoch diese Ergebnisse auch in den Folgejahren erreicht werden 
kann und welchen Anteil der Bildungsscheck NRW daran hat, muss offen bleiben. In jedem 
Fall ist allerdings davon auszugehen, dass durch die Nutzung des Bildungsschecks NRW so-
wohl auf betrieblicher als auch individueller Ebene die Motivation von Unternehmen und Be-
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schäftigten zur erneuten Weiterbildungsbeteiligung weiter gefestigt werden konnte: In einer 
Befragung der G.I.B. stimmten insgesamt 85,4 % der Unternehmen und 90,4 % der Teilneh-
menden der Aussage „voll“ oder „eher zu“, dass der Bildungsscheck zusätzliche Weiterbil-
dungsaktivitäten angeregt habe. 

• Von Unternehmen, die die Potentialberatung NRW aus Mitteln der Förderphase 2007-2013 ge-
nutzt haben, wurden nach Auswertung der Monitoringdaten bis Ende 2009 insgesamt 856 Ar-
beitsplätze neu geschaffen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen hat sich dabei im Zeitverlauf 
deutlich erhöht (2007/2008: 207 Arbeitsplätze; 2009: 649 Arbeitsplätze). Das Ergebnis des 
Jahres 2009 liegt damit knapp über dem Sollwert von 643 zu schaffenden Arbeitsplätzen pro 
Jahr. Positiv zu bewerten ist die Zielerreichung in Bezug auf die Einführung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsorganisation im Anschluss an die Potentialberatung NRW: Der 
Sollwert von 90 % wurde mit einem Anteil von 91,3 % der Unternehmen, die entsprechende 
Maßnahmen umsetzen, übertroffen. Insgesamt sind die Zielerreichungsgrade der Potentialbe-
ratung mit Blick auf die quantifizierten Ergebnisziele zufrieden stellend. Das Förderangebot 
des Landes zeigt sich ab 2009 in der Lage, die anvisierten Beschäftigungseffekte zu erreichen 
und einen hohen Grad an betriebspraktischer Handlungsorientierung umzusetzen. Auch für die 
Potentialberatung NRW muss jedoch offen bleiben, ob die dargestellten Arbeitsplatzeffekte 
kausal auf die Nutzung des Förderinstruments zurückgeführt werden können. 

• Ergebnisindikatoren für die innovativen Vorhaben wurden durch das ESF-OP des Landes 
NRW bislang nicht vorgegeben. Zu prüfen wäre die Einführung solcher Ergebnisindikatoren, 
wie z.B. „Anteil der innovativen Vorhaben, deren Ergebnisse konkrete Lösungen für die ent-
sprechende Problemstellung erarbeitet haben“ und/oder „Anteil der innovativen Vorhaben, de-
ren Ergebnisse in Regelförderangebote eingesetzt werden“, um zukünftig entsprechende Erfol-
ge, die aus den innovativen Vorhaben resultieren, dokumentieren zu können. 

• Für den Beschäftigtentransfer NRW ist im ESF-OP des Landes NRW ein 50-%iger Übergang 
in Beschäftigung im Anschluss an die Beschäftigung in der Transfergesellschaft vorgegeben. 
44,2 % aller in 2008 und 2009 ausgetretenen Personen standen vier Wochen nach Austritt in 
Beschäftigungsverhältnissen (einschl. betrieblicher Ausbildung und Selbständigkeit). Damit 
wurde der Zielwert unterschritten, was – insbesondere im Jahr 2009 - vermutlich auf eine zu-
rückhaltende Einstellungspraxis der Betriebe in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise zurück-
zuführen ist. Mit zunehmender wirtschaftlicher Belebung dürften die Beschäftigungschancen 
auch für Beschäftigte aus Transfergesellschaften wieder steigen, so dass auch mit einer Erhö-
hung der Übergangsquoten zu rechnen ist. Bei den dargestellten Verbleibszahlen und -quoten 
handelt es sich um Werte, die den kurzfristigen Verbleib zum Zeitpunkt „vier Wochen nach 
Austritt“ messen. Aussagen zur Nachhaltigkeit sind nicht möglich. Die Frage, ob die dargestell-
ten Übergänge kausal auf den Beschäftigtentransfer NRW zurückgeführt werden können, kann 
ebenfalls aus den o.g. Gründen nicht beantwortet werden. 

(18) Insgesamt erscheint es vor dem Hintergrund von derzeit weitgehend fehlenden Möglichkeiten 
einer wissenschaftlich belastbaren Ursachen-Wirkungs-Analyse sinnvoll, zukünftig im Rahmen der 
laufenden Begleitung der ESF-Umsetzung verstärkt auf Analyseverfahren zu setzen, mit denen 
nicht nur kurzfristige Bruttoergebnisse, sondern auch Nettoeffekte der Förderung ermittelt werden 
können. 
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Erreichung maßnahmebezogener Ziele in der Prioritätsachse A 

(19) In Ergänzung zu den spezifischen Zielen der Prioritätsachse A gibt das ESF-OP des Landes 
NRW eine Reihe weiterer maßnahmebezogenen Ziele im Sinne von Zielspezifikationen vor, die im 
Rahmen der jeweiligen Förderangebote erreicht werden sollen.  

(20) Das ESF-OP des Landes NRW formuliert insgesamt neun maßnahmebezogene Ziele zum 
spezifischen Ziel der Steigerung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten 
und Unternehmen mit dem Bildungsscheck NRW als Förderangebot, von denen jedoch vier im 
Rahmen des Bildungsschecks NRW nicht erreichbar sind, da sie zu einem mittlerweile nicht mehr 
über den ESF umgesetzten Förderangebot gehören. Die Analyse zur Zielerreichung erlaubt folgen-
de Einschätzungen: 

• Hinsichtlich der Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihres Weiterbildungsbedarfs kann 
ein positives Fazit gezogen werden: Die betriebliche Weiterbildungsberatung ist in NRW zum 
einen strukturell über die Weiterbildungsstellen fester Bestandteil des Beratungsprozesses, 
und die Beratung selbst ist Voraussetzung für die Ausstellung bzw. Bewilligung eines Bil-
dungsschecks. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass im Ergebnis des Beratungs-
prozesses Erwartungen der Unternehmen an die Weiterbildung konkretisiert, qualifikationsbe-
zogene Schwachstellen im Unternehmen und bei den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen 
dezidiert ermittelt werden und eine Bestimmung von entsprechend problemadäquaten Weiter-
bildungen erfolgt. Zum anderen hat die betriebliche Weiterbildungsberatung nicht nur einen 
nennenswerten Anteil am gesamten Beratungsgeschehen. Sie bereitet in erheblichem Maße 
auch die Inanspruchnahme des Bildungsschecks und damit die Weiterbildungsbeteiligung von 
Unternehmen und v.a. Beschäftigten vor, da für ein Unternehmen mehrere (max. zehn) Bil-
dungsschecks ausgestellt bzw. bewilligt werden können. In den Jahren 2008 bis 2009 nahmen 
rd. 25.800 Unternehmen in NRW etwa 37.200 Beratungsangebote in Anspruch. Im Nachgang 
zu den betrieblichen Beratungen erfolgte die Ausstellung bzw. Bewilligung von 54.048 Bil-
dungsschecks. Der betriebliche Zugang zu Weiterbildung hatte damit – in Relation zu den ins-
gesamt zwischen 2007 und 2009 bewilligten Bildungsschecks – einen Anteil von 53,5 %. 

• In Bezug auf den Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung zeigen sich 
Erfolge des Bildungsschecks insbesondere für Frauen als auch für Personen, die längere Zeit 
bereits nicht an Weiterbildung partizipiert haben. Für andere Gruppen – insbesondere Ältere, 
Geringqualifizierte und Nicht-Deutsche (bzw. Menschen mit Migrationshintergrund) – konnten 
durch die bisherige Umsetzung des Bildungsschecks NRW die bestehenden Disparitäten of-
fenbar nicht reduziert werden. Hier besteht daher – trotz Förderangeboten auf der Bundesebe-
ne – nach wie vor eine nicht unerhebliche Förderlücke, die der Bildungsscheck NRW zukünftig 
in deutlich stärkerem Maße schließen könnte. Hierzu könnte eine Intensivierung der bereits 
vorhandenen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen genauso beitragen, wie eine qualitativ auf 
diese Zielgruppen ausgerichtete (betriebliche und individuelle) Weiterbildungsberatung. Für 
den Zugang zum Bildungsscheck NRW sind darüber hinaus möglicherweise andere Wege des 
Zugangs zur Zielgruppe – z.B. über die aktive Einbeziehung der Migranten/innenverbände  
oder von Verbänden nicht-deutscher Unternehmer/innen – erwägenswert. 

• Für das maßnahmebezogene Ziel der Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen in Un-
ternehmen liegen für den aktuellen Förderzeitraum zwar keine betriebsbezogenen Informatio-
nen zum Investitionsverhalten vor. Allerdings zeigt sich auf Basis einer teilnehmer/innenbezo-
genen Erhebung, dass über ein Drittel der Weiterbildungen im individuellen Zugang betrieblich 
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veranlasst und auch finanziert wurde. Bei etwas mehr als einem Fünftel handelte es sich des 
Weiteren um solche, bei denen die Finanzierung der Weiterbildungskosten sowohl über den 
Arbeitgeber, als auch den/die Arbeitnehmer/in erfolgte. Da im Rahmen der Eigenbeteiligungs-
regelungen beim betrieblichen Zugang ohnehin betriebliche Weiterbildungsinvestitionen aus-
gelöst werden, sind stimulierende Wirkungen des Bildungsschecks NRW auf die betrieblichen 
Bildungsinvestitionen für einen Großteil aller geförderten Weiterbildungen damit gegeben.  

• Eine eindeutige Antwort auf die Frage, ob sich die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitneh-
mer/innen im Zuge der Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen des Bildungs-
schecks NRW verbessert hat, ist nicht möglich. Eine Befragung der G.I.B. von Weiterbildungs-
teilnehmenden des Jahres 2008 im Anschluss an die Teilnahme zeigt jedoch positive Verän-
derungen insbesondere hinsichtlich der allgemeinen Beschäftigungsaussichten der Befragten: 
Die Mehrheit der Befragten sieht den Nutzen der Weiterbildungsteilnahme v.a. in einer Redu-
zierung des Arbeitslosigkeitsrisikos und der Verbesserung der Beschäftigungsperspektiven am 
Arbeitsmarkt. Über die Hälfte der Befragten gab in der Befragung an, dass sich außerdem die 
eigene Position im Unternehmen verbessert habe. Die Ergebnisse der Teilnehmendenbefra-
gungen legen den Schluss nahe, dass sich die Weiterbildungsteilnahme insbesondere auf die 
Beschäftigungschancen positiv ausgewirkt hat. Dies dürfte im Umkehrschluss auch darauf hin-
deuten, dass sich die Beschäftigungsfähigkeit durch die Weiterbildung erhöht hat. 

• Inwieweit der Bildungsscheck NRW in der aktuellen Förderperiode Akzente zur qualitativen 
Verbesserung der Angebote und Finanzierungsinstrumente der Weiterbildung setzen konnte, 
muss offen bleiben, da hierfür keine ausreichend validen Daten zur Verfügung stehen. Akzente 
zur Verbesserung der Finanzierungsinstrumente dürften eher gering sein, auch wenn es seit 
Beginn des aktuellen Förderzeitraums zu einer sukzessiven Ausweitung weiterbildungsrele-
vanter Förderangebote des Bundes gekommen ist. In Bezug auf die BA-Förderinstrumente ist 
diese Ausweitung v.a. als Reaktion der nationalen Arbeitsmarktpolitik auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu werten. In Bezug auf die BMBF-Bildungsprämie dürften sich hingegen die Ak-
teure des Bundes sowohl bei der Einführung dieses Instruments als auch bei der Verbesse-
rung der Förderkonditionen zum 01.01.2010 stark am Bildungsscheck NRW orientiert haben. 

(21) Das ESF-OP des Landes Nordrhein-Westfalen formuliert für die Potentialberatung NRW ins-
gesamt sieben maßnahmebezogenen Ziele. Die durchgeführten Analysen zur Zielerreichung zei-
gen folgendes Bild: 

• Die Ergebnisse der Umsetzung zeigen, dass die o.g. Ziele mit unterschiedlicher Intensität ver-
folgt und erreicht wurden: Vor allem Themen der „Personalentwicklung und Weiterbildung“ so-
wie der „Anwendung fortgeschrittener und geeigneter Technologien“ waren demnach Schwer-
punkte des Beratungsprozesses. „Gesundheit bei der Arbeit“ oder „Chancengleichheit von 
Frauen und Männern“ standen dagegen seltener im Fokus der Potentialberatung. Der „demo-
graphische Wandel“ schlägt sich schließlich am wenigsten als thematischer Schwerpunkt von 
Potentialberatungen nieder. Nicht auszuschließen ist, dass bei der Bearbeitung des Themas 
Personalentwicklung/Weiterbildung auch Aspekte des demographischen Wandels, der Ge-
sundheit und der Gleichstellung im Beratungsprozess Berücksichtigung finden. Ähnliche Be-
funde wie bei der Thematisierung der genannten Aspekte zeigen sich auch bei deren Umset-
zung: Am häufigsten wurde zu den Themen „Personalentwicklung und Weiterbildung“ sowie 
„neue Technologien“ mit der Umsetzung von Ergebnissen aus dem Beratungsprozess begon-
nen. 
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• Die Befunde dokumentieren insgesamt, dass durch die thematische Schwerpunktsetzung in 
den Potentialberatungen alle maßnahmebezogenen Ziele bedient wurden, d.h. in der konkre-
ten Umsetzung der Potentialberatung sind all jene Aspekte mit den Unternehmen „bearbeitet“ 
worden, die für die Erreichung der gesetzten Ziele notwendig sind. Dass die Umsetzung der 
Ergebnisse des Beratungsprozesses teilweise bereits während des Beratungsprozesses selbst 
begonnen wird, deutet die Handlungsorientierung und den engen Praxis- und Unternehmens-
bezug der Potentialberatungen an.  

• Allerdings zeigen die vorliegenden Befunde auch, dass die Relevanz der Themen aus Unter-
nehmenssicht stark variiert. Ein weiteres Ergebnis der Analysen war, dass hinsichtlich der the-
matischen Schwerpunktsetzungen Potentialberatungen weit über diejenigen Themen hinaus-
gehen, die sich auf die genannten maßnahmebezogenen Ziele beziehen: So stellten eher all-
gemeine Aspekte der Unternehmensführung, wie die Aufbau- und Ablauforganisation sowie 
die strategische Unternehmensplanung wichtige Bestandteile vieler Beratungen dar.  

• Hinsichtlich der Ergebnisbewertung der Potentialberatungen ist insbesondere darauf hinzuwei-
sen, dass sich aus Sicht einer großen Zahl von Unternehmen positive Effekte in Bezug auf be-
triebliche Abläufe sowie die Sicherung bestehender Arbeitsplätze einstellen. Etwas geringer 
sind die von den Unternehmen angegebenen Effekte hinsichtlich der zukunftsgerichteten Ent-
wicklung der Humanressourcen. Darüber hinaus sind – allerdings in deutlich geringerem Aus-
maß – aus Sicht der Unternehmen Verbesserungen hinsichtlich des Einsatzes fortgeschritte-
ner Technologien eingetreten.  

• Wie nachhaltig diese Effekte sind, kann auf Basis des vorliegenden Datenmaterials nicht ein-
geschätzt werden. Ebenso wenig ist aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen, ob bzw. inwie-
weit die dargestellten Effekte auf den Beratungsprozess zurückzuführen sind. 

• Im Frühjahr 2009 erfolgte als Reaktion auf vorliegende Ergebnisse einer Unternehmensbefra-
gung eine Anpassung der Potentialberatung auf inhaltlicher und umsetzungsbezogener Ebe-
ne: Im Vordergrund stand dabei die inhaltliche Modifikation der Potentialberatung im Sinne ei-
nes ganzheitlichen Modernisierungskonzepts und die stärkere Einbeziehung der Beschäftigten 
in den Beratungsprozess. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Arbeitszeitberatung in die 
Potentialberatung integriert. Auf organisatorischer Ebene wurden zudem die Zugangsbedin-
gungen zum Programm für Kleinst- und Kleinbetriebe verbessert, die bis 2008 nur sehr verhal-
ten die Fördermöglichkeiten der Potentialberatung genutzt hatten. Zudem sollte die Zielgruppe 
der Kleinst- und Kleinunternehmen stärker als bisher erreicht werden, weswegen die Dauer 
der Beratungstage flexibilisiert wurde. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zum verbesserten 
Qualitätsmanagement des Programms eingeleitet und an die neuen inhaltlichen Anforderun-
gen angepasst.  

(22) Die innovativen Vorhaben verfolgen die gleichen maßnahmebezogenen Ziele wie die Poten-
tialberatung NRW, allerdings zielen innovative Vorhaben weniger auf die Optimierung von Prozes-
sen auf der konkreten betrieblichen Ebene ab, sondern auf die Schaffung der hierfür notwendigen  
übergeordneten Rahmenbedingungen. In der Tat zeigt sich, dass aufgrund der geschaffenen 
Strukturen auf Steuerungs- und Umsetzungsebene (AG Innovation, kontinuierliche und externe 
fachliche Begleitung sowie Förderbedingungen) sowie der Übereinstimmung der zurzeit in der Um-
setzung befindlichen innovativen Vorhaben auf inhaltlich-thematischer Ebene mit den maßnahme-
bezogenen Zielen des spezifischen Ziels Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Ar-
beitsorganisation positiv auf die Rahmenbedingungen Einfluss genommen werden kann. In wel-
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chem Maße dies tatsächlich gelingt, kann jedoch nicht beantwortet werden, da konkrete Ergebnis-
se zum Zeitpunkt der Berichtslegung nicht vor vorlagen.  

(23) Im spezifischen Ziel Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Per-
sonaltransfers soll über das Instrument Beschäftigtentransfer NRW zum einen der Transfer der 
von Arbeitslosigkeit Bedrohten in eine neue Beschäftigung unterstützt werden. Der Beschäftigten-
transfer ergänzt dabei die Instrumente der Bundesagentur für Arbeit. Zum anderen verfolgt der Be-
schäftigtentransfer NRW das maßnahmespezifische Ziel, die Chancen des Strukturwandels gezielt 
zu nutzen, in dem neue Beschäftigungsfelder, insbesondere im Dienstleistungssektor (z.B. Ge-
sundheits- und Seniorenwirtschaft) erschlossen werden. Auf Basis der durchgeführten Analysen 
lassen sich zusammenfassend folgende Schlussfolgerungen ziehen:  

• Hinsichtlich des ersten maßnahmenspezifischen Ziels des Transfers der von Arbeitslosigkeit 
Bedrohten in eine neue Beschäftigung können lediglich die unmittelbaren Übergänge nach 
Teilnahmeende dargestellt werden. Der kurzfristige Verbleibsindikator beschreibt die Arbeits-
marktsituation des Teilnehmenden zum Zeitpunkt „vier Wochen nach Austritt aus dem Projekt“. 
Erfahrungsgemäß erhöht sich dieser Wert im Zeitverlauf, da die Suchprozesse am Arbeits-
markt häufig nicht innerhalb von vier Wochen nach Austritt aus einem Projekt beendet sind. In-
sofern stellt die für die Jahre 2008 und 2009 ermittelte Verbleibsquote von 44,2 % der Teilneh-
menden in Beschäftigungsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (einschl. betriebliche 
Ausbildung und Selbständigkeit) einen Mindestwert dar, der sich mit wachsendem zeitlichen 
Abstand zum Projektende erhöht haben dürfte. 

• Auf welche Ursachen dieser stark sinkende Übergang in das Beschäftigungssystem zurückge-
führt werden kann, ist mit den zur Verfügung stehenden Informationen wissenschaftlich nicht 
belastbar abzubilden. Neben dem wirtschaftlichen Einbruch in 2009 in Folge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise könnten regionale Faktoren genauso eine Rolle gespielt haben wie die Qualifi-
kationsstruktur der Teilnehmenden oder Qualitätsprobleme in den Projekten.  

• Auf Basis der durchgeführten Auswertung von Monitoringdaten zeigt sich, dass 565 der aus 
Projekten des Beschäftigtentransfers NRW in 2008 und 2009 austretenden Teilnehmenden 
nach Ende des Projekts in Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt oder in wirtschaftliche 
Selbständigkeit eingemündet sind. 

• Gleiches gilt für das zweite maßnahmebezogene Ziel der Nutzung der Chancen des Struktur-
wandels bzw. der Erschließung neuer Beschäftigungsfelder im Rahmen des Beschäftigten-
transfers NRW. Das ESF-Monitoringsystem und andere Datengrundlagen liefern keine Infor-
mationen darüber, in welchen Wirtschaftszweigen die Beschäftigungsverhältnisse angetreten 
wurden bzw. in welchen Wirtschaftszweigen es zu einer Existenzgründung gekommen ist.  

Einschätzung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäftigungspolitik im Land NRW zur 
Erreichung der strategischen und spezifischen Ziele in der Prioritätsachse A 

(24) Zur Interpretation der Ergebnisse der Befragung von Experten/innen der Arbeits- und Be-
schäftigungspolitik in NRW ist zu berücksichtigen, dass es sich – wie bei allen Individualbefragun-
gen – um subjektive Einschätzungen der Befragten handelt. Diese stellen also jeweils Bewertun-
gen vor dem konkreten Erfahrungshintergrund der Befragten dar und sind daher in ihrer Summe 
als Tendenzaussagen zu den abgefragten Indikatoren zu werten.  

(25) Die Ergebnisse der bei Expertinnen und Experten der nordrhein-westfälischen Arbeits- und 
Beschäftigungspolitik durchgeführten Befragung unterstützen die Einschätzung, dass der Bildungs-
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scheck NRW in sehr hohem Maße geeignet erscheint, die Weiterbildungsaktivität von Beschäftig-
ten und Unternehmen zu steigern und die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer/innen in Be-
trieben und auf den Arbeitsmärkten zu erhöhen. Der Bildungsscheck NRW wird darüber hinaus als 
geeignetes Instrument eingeschätzt, betriebliche Bildungsinvestitionen in Betrieben zu stimulieren, 
die sich bislang nur unterdurchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert 
haben. Von hoher Bedeutung ist aus Sicht der Befragten auch die Weiterbildungsberatung im Vor-
feld der eigentlichen Weiterbildung: Sie trägt in erheblichem Maße dazu bei, Betriebe beim Erken-
nen ihrer Weiterbildungsbedarfe zu unterstützen. Als weniger überzeugend wird jedoch der Beitrag 
des Bildungsschecks zum Abbau von alters-, qualifikationsbezogenen Disparitäten oder solchen 
aufgrund des Migrationshintergrunds erachtet. 

(26) Im Vergleich zum Bildungsscheck NRW wird der Beitrag der Potentialberatung NRW zu den 
jeweiligen Maßnahmezielen etwas verhaltener eingeschätzt. Als Stärke der Potentialberatung zeigt 
sich am ehesten, dass mit diesem Instrument die Modernisierung von Produktionsprozessen in 
Unternehmen einerseits und die Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen anderer-
seits unterstützt werden kann. Als weniger stark ausgeprägt wird der Beitrag der Potentialberatung 
NRW hingegen in Bezug auf die Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen erachtet. 

(27) Als zufriedenstellend kann der bisherige Beitrag des Beschäftigtentransfers NRW bewertet 
werden, betriebliche Restrukturierungsmaßnahmen und den Personaltransfer zu unterstützten. 
Rund drei Viertel der Befragten sehen in diesem Zusammenhang den Beschäftigtentransfer als 
„sehr geeignetes“ oder „eher geeignetes“ Instrument an. 

(28) Nach Einschätzung der Befragten haben die innovativen Vorhaben bislang in eher geringem 
Maße zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation beigetragen. 
Die vergleichsweise kritische Einschätzung der Befragten könnte möglicherweise mit der bislang 
geringen Zahl umgesetzter Projekte oder aber der Tatsache zusammenhängen, dass von den 
zwölf Projekten nur wenige abgeschlossen wurden, so dass Ergebnisse noch nicht sichtbar sind 
und/oder den Eingang in die „Regelförderung“ gefunden haben. Denkbar ist auch, dass hinsichtlich 
der Kommunikation von Erfahrungen und (Zwischen-)Ergebnissen der innovativen Projekte noch 
nicht alle zur Verfügung stehenden Potenziale ausgeschöpft wurden. 

Effizienz der Maßnahmen in der Prioritätsachse A 

(29) Zusammenfassend zeigten die durchgeführten Analysen, dass sich für die in der Prioritäts-
achse A umgesetzten Maßnahmen aufgrund der nur sehr bedingt vergleichbaren Zielsetzungen 
der Maßnahmen und methodisch bedingter Vergleichsprobleme kein sinnvoller Benchmarking-Ver-
gleich und keine zielführende Gegenüberstellung von kostenbezogenen Messziffern durchführen 
lassen. Zur Effizienz der Maßnahmen im direkten Vergleich zueinander sind daher keine Schluss-
folgerungen möglich. 

Querschnittsziele 

(30) Das ESF-OP des Landes NRW beabsichtigt, einen Beitrag zur Erreichung der Querschnitts-
ziele Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, Transnationalität und Innovation zu leisten. Zum Quer-
schnittsziel Chancengleichheit ist für das ESF-OP des Landes NRW ein qualitativer Unterschied im 
Vergleich zu anderen ESF-kofinanzierten Landesprogrammen festzustellen: Denn das Quer-
schnittsziel Chancengleichheit legt nicht ausschließlich einen deutlichen Schwerpunkt auf die 
Chancengleichheit von Frauen und Männern und die Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prin-
zips, es fasst unter das Thema Chancengleichheit vielmehr auch den Abbau von im Beschäfti-
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gungssystem unabhängig vom Geschlecht bestehenden Diskriminierungen bestimmter Personen-
gruppen, wie Ältere, Geringqualifizierte oder Menschen mit Migrationshintergrund. 

(31) Das Querschnittsziel Chancengleichheit ist in Bezug auf die Geschlechterdimension das ein-
zige Querschnittsziel, in dem das ESF-OP des Landes NRW quantifizierte Zielvorgaben beinhaltet. 
Spiegelt man diese Ziele mit dem Umsetzungsstand bis zum 31.12.2009, lassen sich folgende 
Feststellungen treffen:  

• Die auf den Bildungsscheck NRW bezogenen quantitativen Zielvorgaben wurden in der bishe-
rigen Umsetzung deutlich übertroffen: Dem jährlichen Zielwert von rd. 15.700 Frauen unter 
den Nutzer/innen des Bildungsschecks stehen tatsächlich erreichte Fallzahlen von 19.000 in 
2007/2008 und 36.000 in 2009 gegenüber. Hieraus kann gefolgert werden, dass der Bildungs-
scheck in besonderem Maße geeignet ist, dem Weiterbildungsbedarf von Frauen zu entspre-
chen. 

• Eine etwas andere Einschätzung ergibt sich bei der Betrachtung der Zahl beratener Frauen im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW: Als jährliche Zielvorgabe ergibt sich ein Wert von 
714 pro Jahr zu beratenden Frauen. Dem steht eine tatsächlich Zahl beratener Frauen von 
580 in 2008 und von 470 in 2009 gegenüber. Die im Vergleich zum Zielwert geringe Zahl an 
beratenen Frauen in 2008 dürfte sich v.a. daraus erklären lassen, dass insgesamt in diesem 
Jahr nur 824 Personen über den Beschäftigtentransfer beraten wurden. Der Anteil beratener 
Frauen in diesem Jahr an allen Beratenen lag bei über 70 %, so dass Frauen überproportional 
von den Beratungsleistungen in diesem Jahr profitiert haben. Eine mögliche Erklärung für die 
in 2009 weiter sinkende Zahl an beratenen Frauen bei gleichzeitig stark steigender Zahl an 
Beratenen insgesamt könnte hingegen in der strukturellen Besonderheit der Unternehmen lie-
gen, die in 2009 aus wirtschaftlichen Gründen auf Transfermodelle zurückgreifen mussten: 
Denn es kann angenommen werden, dass insbesondere das Produzierende Gewerbe mit tra-
ditionell überdurchschnittlichen Anteilen von Männern in den Belegschaften mit einem Rück-
gang der Bruttowertschöpfung um 16,8 % zwischen 2008 und 2009 in besonders deutlicher 
Weise von den negativen Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen war. Die 
Annahme erscheint daher plausibel, dass der in 2009 sehr geringe Frauenanteil an ESF-geför-
derten Projekten des Beschäftigtentransfers NRW durch die bestehende Geschlechtsvertei-
lung der Belegschaften jener Unternehmen geprägt ist, die im Zuge der Krise auf die Nutzung 
von Transfermodellen angewiesen waren. 

(32) Hinsichtlich der Ergebnisse der Förderung zeigt sich für den Beschäftigtentransfer NRW ein 
interessanter Befund: Während von allen im Rahmen des Beschäftigtentransfers beratenen Män-
nern 33,8 % vier Wochen nach Ende des Projekts in Beschäftigung übergangen waren, lag der 
entsprechende Anteil der in Beschäftigung integrierten Frauen bei 58,1 %. 

(33) Von besonderer Bedeutung für die strukturelle Verankerung gleichstellungspolitisch relevanter 
Fragestellungen in der Umsetzung des ESF ist die auch nach Beginn der neuen Förderperiode in-
tensiv fortgeführte konzeptionelle, inhaltliche und praxisbezogene Arbeit der G.I.B. Herauszustel-
len ist zum einen die Unterstützung von Projektträgern im Rahmen von Arbeitshilfen zur Anwen-
dung des Gender-Mainstreaming-Prinzips und von Bewilligungsstellen zu Gender-Kriterien für die 
Projektauswahl. Darüber hinaus organisiert die G.I.B. zur Erhöhung der Gender-Kompetenz Work-
shops und Gender-Trainings über einen eigenen Pool an Experten/innen und ist darüber hinaus 
Teil des Gender-Netzwerks NRW. 
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(34) Wird das Chancengleichheitsziel in der weiteren Dimension, d.h. in Bezug auf Personengrup-
pen interpretiert, für die eine besonders ungünstige Arbeitsmarktsituation erkennbar ist, können für 
die in Prioritätsachse A umgesetzten Instrumente folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

• Für den Bildungsscheck NRW zeigen die Analysen, dass durch dieses Instrument die Beteili-
gung von Personen, die einem erhöhten Risiko der Beschäftigungslosigkeit ausgesetzt sind, 
offensichtlich in eher unterdurchschnittlichem Rahmen den Bildungsscheck NRW für die Wei-
terbildung nutzen: Nicht-Deutsche machten beispielsweise lediglich 4,4 % der Geförderten 
aus, der Anteil von Personen ohne Berufsabschluss lag bei 2,6 %, der von Berufsrückkeh-
rer/innen bei 2,5 % und der von Älteren bei 4,4 %. Die Existenz des Bildungsschecks allein 
führt also nicht zu einer erhöhten Weiterbildungsbeteiligung von Personen, die als ohnehin 
weiterbildungsfern erachtet werden können. 

• Ein etwas anderes Bild lässt sich für den Beschäftigtentransfer NRW nachzeichnen: Hinsicht-
lich des Zugangs zeigt sich eine überdurchschnittliche Berücksichtigung von Personen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit sowie von Personen im Alter von 55 Jahren und mehr. So hat-
ten Ältere an allen im Rahmen des Beschäftigtentransfers NRW beratenen Personen einen 
Anteil von über einem Fünftel (21,7 %), der deutlich höher liegt als beispielsweise der Anteil 
der mindestens 55-Jährigen an den Erwerbstätigen in NRW (2008: 13,0 %). Ebenfalls über-
durchschnittlich vertreten waren Nicht-Deutsche an den über den Beschäftigtentransfer NRW 
Beratenen mit einem Anteil von 9,7 % gegenüber einem Anteil Nicht-Deutscher an den sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten von 7,0 % (2009).  

• Wesentlich wichtiger als die soziodemgraphische Struktur der Teilnehmenden sind zur Beurtei-
lung des Erfolgs der Interventionen jedoch die im Anschluss an die Projektteilnahme feststell-
baren Ergebnisse. Nach unterschiedlichen Personengruppen differenzierte Informationen lie-
gen ausschließlich für den Beschäftigtentransfer NRW vor: Während im Durchschnitt aller im 
Rahmen des Beschäftigtentransfers Beratenen 44,2 % einen Übergang in Beschäftigung reali-
sierten, lagen die entsprechenden Übergangsquoten für Ältere bei lediglich 32,5 % und von 
Geringqualifizierten bei 22,6 %. Anders als bei den Nicht-Deutschen, deren Übergangsquote 
annähernd mit derjenigen übereinstimmt, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, 
scheint es demnach nicht zu gelingen, mit den Maßnahmen des Beschäftigtentransfers NRW 
die Beschäftigungschancen von Älteren und Geringqualifizierten entscheidend zu erhöhen. Of-
fen bleiben muss allerdings auch hier, ob bzw. inwieweit diese unterdurchschnittlichen Über-
gangsquoten – genauso wie die überdurchschnittliche Integration von Frauen – auf regional-
wirtschaftliche, konjunkturelle oder maßnahmebezogene Faktoren zurückzuführen sind. 

(35) Zusammenfassend zeigen die zum Querschnittsziel Nachhaltigkeit durchgeführten Analysen, 
dass die in Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen von ihrer Anlage her auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet sind, so dass – auch wenn gegenwärtig nicht quantifizierbar – ein wichtiger Beitrag 
insbesondere zur ökonomischen und sozialen Dimension von Nachhaltigkeit erwartet werden 
kann. Informationen über den Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit liegen nicht vor. Es er-
scheint jedoch plausibel, dass u.a. integrierte Beratungsansätze wie die Potentialberatung NRW 
Möglichkeiten bieten, ökologische Aspekte im Beratungsprozess zu thematisieren.. 

(36) Das Querschnittsziel „Innovation“ wird im ESF-OP des Landes NRW sowohl auf Produkt- und 
Verfahrensinnovationen im klassischen Sinne, als auch auf Prozessinnovationen beispielsweise in 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung bezogen. Beiträge der bisherigen Umsetzung der Maßnah-
men der Prioritätsachse A lassen sich auf vielfältige Weise nachzeichnen: So gewährleistet bei-
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spielsweise die AG Innovation die Umsetzung neuer Ansätze der Arbeitspolitik im Rahmen der in-
novativen Vorhaben. Ebenfalls für die strukturelle Verankerung des Querschnittsziels Innovation 
relevant sind die vielfältigen Aktivitäten der G.I.B. in diesem Bereich. Darüber hinaus zeigt sich auf 
Ebene der umgesetzten Projekte, dass innovationsrelevante Themen insbesondere bei den inno-
vativen Vorhaben, aber auch bei der Potentialberatung NRW bearbeitet werden.  

(37) Zum Querschnittsziel Transnationalität ist zunächst darauf zu verweisen, dass die Projekte in 
der Prioritätsachse A bis zum 31.12.2009 auf ein konkretes innovatives Vorhaben beschränkt ge-
blieben sind. Für die grenzüberschreitende Umsetzung von Projekten der Potentialberatung oder 
des Beschäftigtentransfers, aber auch im Rahmen des Bildungsschecks NRW dürften vor diesem 
Hintergrund noch Potenziale im Sinne einer Ausweitung transnationaler Projekte bestehen. Wichtig 
jedoch ist hinsichtlich des Querschnittsziels Transnationalität, auf Aktivitäten im Rahmen der Pro-
grammbegleitung durch die G.I.B. hinzuweisen, mit der wichtige Impulse für die strukturelle Veran-
kerung des Themas ausgehen. So wurden beispielsweise Ansätze zum Personal- und Beschäftig-
tentransfer im europäischen Vergleich analysiert und erfolgversprechende Ansätze in das Förder-
programm Beschäftigtentransfer NRW integriert.  

(38) Diese Befunde werden durch die Einschätzung von Experten/innen der Arbeits- und Beschäf-
tigungspolitik NRW im Wesentlichen bestätigt. Demnach leistet die Prioritätsachse A insbesondere 
einen Beitrag zur Erschließung und Stärkung des Qualifikationspotenzials der Beschäftigten durch 
die Beratung von Unternehmen (Potentialberatung NRW und Weiterbildungsberatung im Rahmen 
des Bildungsschecks NRW beim betrieblichen Zugang). Insgesamt 70,1 % der Befragten sehen 
hier einen „sehr hohen Beitrag“ oder einen „überdurchschnittlich hohen Beitrag“. 

(39) Ebenfalls wichtig mit Zustimmungswerten von deutlich über der Hälfte der Befragten war die 
Ausrichtung der Maßnahmen der Prioritätsachse A auf die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit von 
Unternehmen und Beschäftigten im Hinblick auf sich verändernde, wachsende Herausforderungen 
im wirtschaftlichen Wettbewerb (63,0 %), auf die Erreichung einer höheren Nachhaltigkeit durch 
einen gezielt nachfrageorientierten Förderansatz bei unternehmensbezogenen Förderungen 
(60,2 %) sowie auf die hohe Beteiligung von Frauen durch die Gestaltung der Förderung berufli-
cher Weiterbildung, in dem z.B. Arbeitnehmer/innen in Elternzeit oder Minijobber/innen gezielt Zu-
gang zur Förderung erhalten (56,1 %). 

(40) Einen demgegenüber geringeren Beitrag leisten nach Ansicht der Befragten die Maßnahmen 
der Prioritätsachse A zum Anstoß von Innovationen im betrieblichen Bereich durch die Förderung 
von modellhaften, transferfähigen Vorhaben zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen und der Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur Stärkung der Chancengleich-
heit von Frauen durch die Beratung von Unternehmen in Fragen der Arbeitsorganisation und der 
Arbeitszeit einschließlich familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle. 

Gemeinschaftlicher Mehrwert 

(41) Der Bildungsscheck NRW weist auf strategischer Ebene klare Bezüge zu allen relevanten eu-
ropäischen Zielen auf. In der bisherigen Umsetzung leistet der Bildungsscheck NRW insbesondere 
einen Beitrag zur Erhöhung der Weiterbildungs- und Innovationsaktivität von Beschäftigten und 
Unternehmen, zur Unterstützung von Betrieben beim Erkennen ihrer Weiterbildungsbedarfe und 
zur Stimulierung betrieblicher Bildungsinvestitionen. Große Herausforderung des Bildungsschecks 
NRW wird zukünftig sein, geeignete Mechanismen einzuführen, mit denen bestehende Disparitä-
ten – z.B. nach Alter, Qualifizierungsniveau oder Migrationshintergrund – in der Weiterbildungsbe-
teiligung noch zielgerichteter abgebaut werden können. 
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(42) Auch für die Potentialberatung NRW und die innovativen Vorhaben ergeben sich auf strategi-
scher Ebene klare Bezüge zu den relevanten europäischen Zielen. Die bis Ende 2009 durchge-
führten Potentialberatungen decken eine Vielfalt thematischer Aspekte ab, deren Umsetzung auf 
betrieblicher Ebene bereits während der Potentialberatung beginnt. Die von Unternehmen angege-
benen Verbesserungen im Anschluss an die Potentialberatung lassen überdies darauf schließen, 
dass insbesondere Arbeitsabläufe optimiert, bestehende Arbeitsplätze gesichert, Potentiale der 
Beschäftigten stärker genutzt und die Produktivität der Unternehmen erhöht werden konnte. Aller-
dings deutet die unterschiedlich intensive Behandlung einer breiten thematischen Palette darauf 
hin, dass möglicherweise eine thematische Konzentration der Potentialberatungen sinnvoll sein 
könnte. Hierfür spricht auch die unterschiedlich intensive Umsetzung der Themen im konkreten be-
trieblichen Zusammenhang sowie die vergleichsweise selten von den Unternehmen genannten 
Verbesserungen hinsichtlich der Einführung neuer Technologien und Verfahren sowie der Gewin-
nung neuer Marktpotenziale. 

(43) Der Beschäftigtentransfer NRW weist auf strategischer Ebene klare Bezüge zu den relevanten 
europäischen Zielen auf. Die bis Ende 2009 durchgeführten Projekte, die über den Beschäftigten-
transfer NRW gefördert wurden, lassen erkennen, dass ein wichtiger Beitrag für den kurzfristigen 
Übergang in Beschäftigung für akut von Arbeitslosigkeit Bedrohte geleistet wird. Wie nachhaltig 
diese Übergänge sind und in welchem Maße Übergänge in Beschäftigungsfelder gelingen, die den 
Strukturwandel durch Beschäftigungsgewinne kennzeichnen, kann nicht abschließend bewertet 
werden. 

Zentrale Empfehlungen  

(44) Vor dem Hintergrund der weiterhin gültigen strategischen Ausrichtung des ESF-OP des Lan-
des NRW besteht derzeit keine Notwendigkeit zur Anpassung der allgemeinen Strategie der Priori-
tätsachse A. Allerdings sollten die hier vorliegenden Ergebnisse auf Ebene der umgesetzten Maß-
nahmen bzw. der strategischen Ziele genutzt werden, notwendige Feinjustierungen in der Steue-
rung und Umsetzung vorzunehmen. Diese sollten sich auf folgende Bereiche beziehen: 

(45) Bildungsscheck NRW  

• Personengruppen, die vergleichsweise selten an Maßnahmen beruflicher Weiterbildung teil-
nehmen und auch den Bildungsscheck NRW bislang in einer nur unterdurchschnittlichen Inten-
sität genutzt haben, sollten zukünftig stärker im Fokus der Steuerung und der Weiterbildungs-
beratung stehen. Zu diesen Gruppen gehören insbesondere ältere Erwerbstätige, solche mit 
geringer beruflicher Qualifikation oder mit Migrationshintergrund. Maßnahmen der zielgruppen-
spezifischen Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere neue Wege in der Weiterbildungsbera-
tung, in der z.B. Migranten/innenorganisationen mit der Beratungsinfrastruktur eng zusammen-
arbeiten, könnten einen wesentlichen Beitrag leisten, Personen aus eher weiterbildungsfernen 
Gruppen besser zu informieren, zu sensibilisieren und für eine Weiterbildungsteilnahme zu 
motivieren. Auf Seiten der Weiterbildungsanbieter ist es gleichzeitig erforderlich, die Kurskon-
zepte hinsichtlich ihrer „Tauglichkeit“ für Ältere, Geringqualifizierte und Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu überprüfen und ggf. an die zielgruppenspezifischen Erfordernisse anzu-
passen. Hierbei könnte die fachliche Begleitung genauso Hilfestellung bieten wie Ergebnisse 
entsprechender innovativer Vorhaben.  

• Der betriebliche Zugang ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Bildungsschecks 
NRW gegenüber anderen Förderprogrammen des Bundes und sollte daher konsequent fortge-
führt werden. Möglicherweise noch unausgeschöpfte Potentiale von Betrieben, die nur unter-
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durchschnittlich an Weiterbildung partizipieren, liegen mit großer Wahrscheinlichkeit bei den 
Kleinst- und Kleinbetrieben. Auch hier bietet es sich an, neue Konzepte zur systematischen Er-
schließung dieses Potentiale auch im Rahmen der Weiterbildungsberatung zu erarbeiten und 
umzusetzen. Darüber hinaus könnte überlegt werden, zusätzliche Unterstützung zur Entlas-
tung solcher Kleinst- und Kleinunternehmen bei der Organisation von Weiterbildung für die Mit-
arbeiter/innen zu leisten. 

(46) Potentialberatung NRW  

Hinsichtlich des Beitrags der Potentialberatung zum spezifischen Ziel „Verbreitung innovativer und 
produktiverer Formen der Arbeitsorganisation“ zeigt sich, dass aufgrund der breiten Palette von 
Beratungsthemen und -inhalten diese im Einzelnen – bezogen auf die maßnahmebezogenen Zie-
le – unterschiedlich intensive Beiträge leisten, da ihre Relevanz aus Unternehmenssicht variiert. In-
sofern wird empfohlen, die Themenbreite zu überprüfen, das in Abgrenzung zur BMWi-Unterneh-
mensberatung eigenständige Profil könnte dadurch noch mehr Kontur gewinnen. 

(46) Innovative Vorhaben: 

• Für die innovativen Vorhaben wird die Einführung von Ergebnisindikatoren empfohlen, da sol-
che bislang fehlen, aber zur Abbildung und Dokumentation der Umsetzungs- und Transferer-
folge notwendig erscheinen. 

• Insgesamt ist die Umsetzung innovativer Vorhaben – möglicherweise auch unter Nutzung the-
matischer Ideenwettbewerbe – zu intensivieren, um die anvisierten Output-Ziele bis zum Ende 
der Förderperiode zu erreichen.  

(47) Beschäftigtentransfer NRW 

• Sollte die Nutzung von Transfermodellen rückläufig sein und sich damit die Möglichkeiten für 
eine ergänzende Förderung über den Beschäftigtentransfer NRW eingrenzen, so dass die 
quantitativen Output-Ziele nicht realisiert werden können, sollten innerhalb der Prioritätsach-
se A Mittelumschichtungen zugunsten anderer Instrumente, z.B. dem Bildungsscheck NRW in 
Erwägung gezogen werden.  

• Um das anvisierte Ziel von zu beratenden Frauen zu erreichen, sind noch vorhandene Poten-
ziale zur verstärkten Einbeziehung von Frauen in die Beratungsangebote des Beschäftigten-
transfers NRW gezielt zu nutzen.  

• Die kurzfristigen Übergangsquoten lagen in den Jahren 2008 und 2009 für den Beschäftigten-
transfer NRW unter dem anvisierten Ergebnisziel. Sollte sich dieses Niveau trotz einer anhal-
tenden wirtschaftlichen Belebung weiter verfestigen, wäre zu prüfen, ob qualitätssteigernde 
Maßnahmen im Beratungsprozess des Beschäftigtentransfers NRW mit einer stärkeren Ge-
wichtung von Aufgaben des Übergangsmanagements dazu beitragen könnten, die Übergangs-
quoten zu erhöhen. 

(48) Querschnittsziele 

Bislang waren transnationale Aktivitäten in der Umsetzung des ESF-OP des Landes NRW stark 
eingeschränkt. Transnationale Projekte sollten daher in allen vier Förderangeboten der Prioritäts-
achse A deutlich verstärkt werden. 

(49) Steuerung und fachliche Begleitung 

Insgesamt ist vor dem Hintergrund von derzeit weitgehend fehlenden Möglichkeiten einer wissen-
schaftlich belastbaren Ursachen-Wirkungs-Analyse auf Ebene der spezifischen Ziele des ESF-OP 
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des Landes NRW bzw. der Förderangebote zu empfehlen, zukünftig Rahmenbedingungen zu 
schaffen, mit denen Analyseverfahren umgesetzt werden können, die nicht nur in der Lage sind, 
kurzfristige Bruttoergebnisse, sondern auch Nettoeffekte der Förderung zu ermitteln. Hiermit wä-
ren auch belastbare Effizienzanalysen möglich. 
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Bewertung der Inhalte, Ziele und der Umsetzung des ESF in Nordrhein-Westfalen 

 
1. Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Informationsstand zum ESF allgemein, zur ESF-Strategie 

des Landes NRW sowie zu den Fördermöglichkeiten und den ESF-Zielen der EU? Bewerten 
Sie bitte anhand der genannten 4er-Skala. 

Mein Informationsstand…               
Bewertungsskala: 1 „sehr hoch“, 2 „hoch“, 3 „niedrig“, 4 „sehr niedrig“ 

Bewer-
tung 

Habe dazu  
keine Infos 

zu den Zielen, die die Europäische Union mit dem ESF verfolgt   
zur Förderstrategie, die das Land NRW mit dem ESF verfolgt    
zu den Fördermöglichkeiten des ESF 2007-2013 in NRW    
zu den Zielgruppen des ESF in NRW    
zu Strukturen und Ansprechpartner/innen des ESF in NRW    
 
2.  Bitte geben Sie nun an, ob Ihnen folgenden Angebote der mit der Umsetzung des ESF in 

NRW befassten Stellen zur Information über den ESF in NRW bekannt sind und wie Sie 
diese bewerten. Bewerten Sie bitte anhand der genannten 4er-Skala. 

Bewertung der Informationsquellen...         
Bewertungsskala: 1 „sehr gut“, 2 „gut“, 3 „schlecht, 4 „sehr schlecht“ 

Ist mir 
unbekannt 

Ist mir 
bekannt 

Ist mir 
gut be-
kannt 

Be-
wer-
tung 

Kein 
Urteil 

möglich 

Durchführungsbericht 2008      
Operationelles Programm zur Umsetzung des ESF in NRW 2007-2013      
Printmaterial zum Bildungsscheck      
Printmaterial zur Potentialberatung      
Printmaterial zum Beschäftigtentransfer      
Informationen zum ESF auf www.arbeit.nrw.de      
Informationen zum ESF auf gib.nw.de       
 
3. Das ESF-OP in NRW hat sich im Einzelnen die folgenden spezifischen Ziele in Prioritäts-

achse A sowie Querschnittsziele gesetzt. Wie schätzen Sie persönlich deren Wichtigkeit 
ein? Bewerten Sie bitte anhand der genannten 4er-Skala.  

Spezifische Ziele der Prioritätsachse A und Querschnittsziele  
Bewertungsskala: 1 „sehr wichtig“, 2 „wichtig“, 3 „unwichtig, 4 „sehr unwichtig“ 

Bewer-
tung 

Kein Urteil 
möglich 

Steigerung der Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen    
Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation    
Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Personaltransfers    
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf    
Längerfristige Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Erwerbsfähigen an den wirtschaftlichen Strukturwandel    
Sicherstellung des zukünftigen Fachkräftebedarfs   
Förderung der nachhaltigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung    
Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen   
Modernisierung von Produktionsprozessen in Unternehmen    
Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen    
Förderung der für Entwicklung und Umsetzung von Innovationen benötigten Humanressourcen    
Entwicklung neuer Ansätze in der Arbeitspolitik   
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4. Inwieweit erachten Sie nach Ihrer Einschätzung die in der Prioritätsachse A umgesetzten 
Maßnahmen als geeignet, um eine Beitrag zur Erreichung der im ESF-OP des Landes 
NRW festgelegten Ziele zu leisten? Bewerten Sie bitte anhand der genannten 4er-Skala.  

Ziele der Prioritätsachse A   
Bewertungsskala: 1 „sehr geeignet“, 2 „eher geeignet“, 3 „eher nicht geeignet“, 4 „ungeeignet“ 

Bewer-
tung 

Kein Urteil 
möglich 

Eignung des „Bildungsschecks“ zur Steigerung der Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen    
Eignung der Potentialberatung zur Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen   
Eignung der Potentialberatung zur Modernisierung von Produktionsprozessen in Unternehmen   
Eignung der Potentialberatung zur Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen   
Eignung von „Modellvorhaben“ zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation   
Eignung des „Beschäftigtentransfers“ zur Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Personal-
transfers 

  
Eignung der Weiterbildungsberatung zum „Bildungsscheck“ zur Unterstützung der Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbil-
dungsbedarfe   
Eignung des „Bildungsschecks“ zum Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung – sowohl hinsicht-
lich des Geschlechts, des Alters, des Qualifikationsniveaus und der Nationalität    
Eignung des „Bildungsschecks“ zur Stimulierung von betrieblichen Bildungsinvestitionen in Unternehmen, die sich bislang 
nur unterdurchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben 

  
Eignung des „Bildungsschecks“ zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmer/innen in Betrieben und 
auf den Arbeitsmärkten  

  
 
5. Welchen Beitrag leisten nach Ihrer Einschätzung die in der Prioritätsachse A umgesetz-

ten Maßnahmen zur Erreichung der im ESF-OP des Landes NRW genannten Quer-
schnittsziele? Bewerten Sie bitte mit anhand der genannten 4er-Skala.   

Ziele der Prioritätsachse A   
Bewertung: 1 „sehr hoher Beitrag“, 2 „überdurchschnittlicher Beitrag“, 3 „unterdurchschnittlicher Beitrag, 4 „geringer bis 
kein Beitrag“ 

Bewer-
tung Kein Urteil 

möglich 

Beitrag der Prioritätsachse A zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen durch Beratung von Unternehmen in Fragen 
der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit einschließlich familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle  

  
Beitrag der Prioritätsachse A durch Beratung von Unternehmen zur Erschließung und Stärkung des Qualifikationspotenzi-
als ihrer Beschäftigten 

  
Hohe Beteiligung von Frauen an den Maßnahmen der Prioritätsachse A durch die Gestaltung der Förderung beruflicher 
Weiterbildung, u.a. durch Berücksichtigung der Zielgruppe von Arbeitnehmer/innen, die die Elternzeit in Anspruch nehmen 
als auch von Minijobber/innen  

 
 

Ausrichtung der Maßnahmen der Prioritätsachse A auf die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen und Be-
schäftigten im Hinblick auf sich verändernde, wachsende Herausforderungen im wirtschaftlichen Wettbewerb  

  
Erreichung einer höheren Nachhaltigkeit durch gezielt nachfrageorientierten Förderansatz bei unternehmensbezogenen 
Förderungen: Durch die eingeforderte aktive Finanzbeteiligung der Unternehmen wird deren Eigeninteresse an spürbaren 
Ergebnissen der geförderten Maßnahmen untermauert  

 
 

Anstoß von Innovationen im betrieblichen Bereich durch die Förderung von modellhaften, transferfähige Vorhaben zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten  

  
 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen spätestens  
zwei Wochen nach Erhalt per eMail, per Fax oder postalisch an uns zurück. 

ISG-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 
Büro Berlin 

Gorgasring 2 
13599 Berlin  

eMail: puxi@isg-institut.de  
Fax: 0221 21 52 67        oder  02237 55 641        oder  030 659 420 48 

 
Für Rückfragen stehen Ihnen im Berliner ISG-Büro  

Herr Weimann und Herr Puxi unter der Rufnummer 030/6504390 gern zur Verfügung. 
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Bewertung der Inhalte, Ziele und der Umsetzung des ESF in Nordrhein-Westfalen 

 
1. Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Informationsstand zum ESF allgemein, zur ESF-Strategie des Landes 

NRW sowie zu den Fördermöglichkeiten und den ESF-Zielen der EU? Bewerten Sie bitte anhand der genann-
ten 4er-Skala. 

Mein Informationsstand…               
Bewertungsskala: 1 „sehr hoch“, 2 „hoch“, 3 „niedrig“, 4 „sehr niedrig“ 

Bewer-
tung 

Habe dazu  
keine Infos 

zu den Zielen, die die Europäische Union mit dem ESF verfolgt   
zur Förderstrategie, die das Land NRW mit dem ESF verfolgt    
zu den Fördermöglichkeiten des ESF 2007-2013 in NRW    
zu den Zielgruppen des ESF in NRW    
zu Strukturen und Ansprechpartner/innen des ESF in NRW    
 
2.  Bitte geben Sie nun an, ob Ihnen folgenden Angebote der mit der Umsetzung des ESF in NRW befassten 

Stellen zur Information über den ESF in NRW bekannt sind und wie Sie diese bewerten. Bewerten Sie bitte 
anhand der genannten 4er-Skala. 

Bewertung der Informationsquellen...         
Bewertungsskala: 1 „sehr gut“, 2 „gut“, 3 „schlecht, 4 „sehr schlecht“ 

Ist mir 
unbekannt 

Ist mir 
bekannt 

Ist mir 
gut 

bekannt 

Bewer-
tung 

Kein 
Urteil 

möglich 
Durchführungsbericht 2008      
Operationelles Programm zur Umsetzung des ESF in NRW 2007-2013      
Printmaterial zum Bildungsscheck      
Printmaterial zur Potentialberatung      
Printmaterial zum Beschäftigtentransfer      
Informationen zum ESF auf www.arbeit.nrw.de      
Informationen zum ESF auf gib.nw.de       
 
3. Das ESF-OP in NRW hat sich im Einzelnen die folgenden spezifischen Ziele in Prioritätsachse A sowie 

Querschnittsziele gesetzt. Wie schätzen Sie persönlich deren Wichtigkeit ein? Bewerten Sie bitte anhand 
der genannten 4er-Skala.  

Spezifische Ziele der Prioritätsachse A und Querschnittsziele  
Bewertungsskala: 1 „sehr wichtig“, 2 „wichtig“, 3 „unwichtig, 4 „sehr unwichtig“ 

Bewer-
tung 

Kein Urteil 
möglich 

Steigerung der Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen    
Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation    
Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Personaltransfers    
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf    
Längerfristige Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Erwerbsfähigen an den wirtschaftlichen Strukturwandel    
Sicherstellung des zukünftigen Fachkräftebedarfs   
Förderung der nachhaltigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung    
Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen   
Modernisierung von Produktionsprozessen in Unternehmen    
Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen    
Förderung der für Entwicklung und Umsetzung von Innovationen benötigten Humanressourcen    
Entwicklung neuer Ansätze in der Arbeitspolitik   
 

«ID» 

 



4. Inwieweit erachten Sie nach Ihrer Einschätzung die in der Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen 
als geeignet, um eine Beitrag zur Erreichung der im ESF-OP des Landes NRW festgelegten Ziele zu leis-
ten? Bewerten Sie bitte anhand der genannten 4er-Skala.  

Ziele der Prioritätsachse A   
Bewertungsskala: 1 „sehr geeignet“, 2 „eher geeignet“, 3 „eher nicht geeignet“, 4 „ungeeignet“ 

Bewer-
tung 

Kein Urteil 
möglich 

Eignung des „Bildungsschecks“ zur Steigerung der Weiterbildungsaktivität von Beschäftigten und Unternehmen    
Eignung der Potentialberatung zur Entwicklung neuer Produkte durch Unternehmen   
Eignung der Potentialberatung zur Modernisierung von Produktionsprozessen in Unternehmen   
Eignung der Potentialberatung zur Einführung neuer Organisationsformen in Unternehmen   
Eignung von „Modellvorhaben“ zur Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation   
Eignung des „Beschäftigtentransfers“ zur Unterstützung betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen und des Personaltransfers   
Eignung der Weiterbildungsberatung zum „Bildungsscheck“ zur Unterstützung der Betriebe beim Erkennen ihrer Weiterbildungs-
bedarfe   

Eignung des „Bildungsschecks“ zum Abbau von Disparitäten im Bereich der beruflichen Weiterbildung – sowohl hinsichtlich des 
Geschlechts, des Alters, des Qualifikationsniveaus und der Nationalität    

Eignung des „Bildungsschecks“ zur Stimulierung von betrieblichen Bildungsinvestitionen in Unternehmen, die sich bislang nur 
unterdurchschnittlich stark im Bereich der beruflichen Weiterbildung engagiert haben 

  

Eignung des  „Bildungsschecks“ zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmer/innen in Betrieben und auf  den 
Arbeitsmärkten  

  

 

5. Welchen Beitrag leisten nach Ihrer Einschätzung die in der Prioritätsachse A umgesetzten Maßnahmen 
zur Erreichung der im ESF-OP des Landes NRW genannten Querschnittsziele? Bewerten Sie bitte mit an-
hand der genannten 4er-Skala.   

Ziele der Prioritätsachse A   
Bewertung: 1 „sehr hoher Beitrag“, 2 „überdurchschnittlicher Beitrag“, 3 „unterdurchschnittlicher Beitrag, 4 „geringer bis kein 
Beitrag“ 

Bewer-
tung Kein Urteil 

möglich 

Beitrag der Prioritätsachse A zur Stärkung der Chancengleichheit von Frauen durch Beratung von Unternehmen in Fragen der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit einschließlich familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle  

  

Beitrag der Prioritätsachse A durch Beratung von Unternehmen zur Erschließung und Stärkung des Qualifikationspotenzials ihrer 
Beschäftigten 

  

Hohe Beteiligung von Frauen an den Maßnahmen der Prioritätsachse A durch die Gestaltung der Förderung beruflicher Weiterbil-
dung, u.a. durch Berücksichtigung der Zielgruppe von Arbeitnehmer/innen, die die Elternzeit in Anspruch nehmen als auch von 
Minijobber/innen  

 
 

Ausrichtung der Maßnahmen der Prioritätsachse A auf die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen und Beschäftig-
ten im Hinblick auf sich verändernde, wachsende Herausforderungen im wirtschaftlichen Wettbewerb  

  

Erreichung einer höheren Nachhaltigkeit durch gezielt nachfrageorientierten Förderansatz bei unternehmensbezogenen Förde-
rungen: Durch die eingeforderte aktive Finanzbeteiligung der Unternehmen wird deren Eigeninteresse an spürbaren Ergebnissen 
der geförderten Maßnahmen untermauert  

 
 

Anstoß von Innovationen im betrieblichen Bereich durch die Förderung von modellhaften, transferfähige Vorhaben zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten  

  

 
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen spätestens  
zwei Wochen nach Erhalt  

in beiliegendem Rückumschlag oder per FAX an eine der folgenden Nummern: 
0221 21 52 67        oder  02237 55 641        oder  030 659 420 48 

zurück. Die Portokosten übernehmen selbstverständlich wir.  
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